
1 
8 – 1920-11-30 

Vertraulich ! 

 

M i n i s t e r r a t s p r o t o k o l l  N r .  8  

vom 30. November 1920 

 

Anwesend: 

Bundeskanzler Dr. M a y r und Vizekanzler B r e i s k y sowie die Bundesminister Dr. 

G l a n z, Dr. P a l t a u f, Dr. G r i m m, H a u e i s, H e i n l, Dr. R e s c h und Dr. 

G r ü n b e r g e r. 

 

Zugezogen: 

Vom Bundesministerium für Verkehrswesen: Sektionschef Ing. F i s c h e r; 

ferner 

zu Punkt 11: vom Bundesministerium für Äußeres: Sektionschef Dr. S c h ü l l e r; 

zu Punkt 12: vom Bundesministerium für Verkehrswesen: Ministerialrat Dr. S t u m p f. 

 

Vorsitz: 

Bundeskanzler Dr. M a y r 

 

Dauer: 20.00 – 0.30 

 

Reinschrift (15 Seiten), Konzept, keine Präsenzliste, zweifaches Stenogramm, kein 

Beschlussprotokoll. 

 

I n h a l t: 

1. Einholung der Genehmigung des Nationalrates zum Beitritt Österreichs zum 

Völkerbund. 

2. Projekt der Reparationskommission, betreffend die Kartoffelversorgung Österreichs. 

3. Wirtschaftliche Verhandlungen mit Ungarn. 

4. Verfügung des interalliierten Heeresüberwachungsausschusses betreffend die 

Sachdemobilisierungsgüter. 

5. Ausfuhr von Geschützmaterial und Munition nach Rumänien. 

6. Frage des Weiterbestandes der Kommission zur Erhebung militärischer 

Pflichtverletzungen. 
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7. Bericht an den Nationalrat über die provisorischen Handelsübereinkommen mit 

Jugoslawien und Rumänien. 

8. Berechtigung österreichischer Bundesangehöriger zur Annahme und zum Tragen 

fremdländischer Ordensauszeichnungen. 

9. Auslieferungsbegehren, betreffend den deutschen Reichsangehörigen Max L e w i e n. 

10. Bericht über die Ernährungssituation. 

11. Forderung der Reparationskommission auf Einsetzung von Budgetkommissionen. 

12. Verordnung des Bundesministeriums für Verkehrswesen betreffend die vorläufige 

Regelung von Ruhe-(Versorgungs-)genüssen der nicht definitiv angestellt gewesenen 

Staatseisenbahnbediensteten und ihrer Hinterbliebenen. 

13. Verordnung der Bundesregierung zur Durchführung des Gesetzes vom 1. Oktober 

1920, St.G.Bl. Nr. 464. 

14. Ermächtigung der Bundesregierung und der zuständigen Bundesminister zum 

Abschluß gewisser Staatsverträge. 

15. Gesetzentwurf über die Amtsgebühren des Bundespräsidenten. 

16. Besetzung zweier Kärntner Fräuleinstiftspräbenden. 

17. Gesetzesbeschlüsse des n.-ö. Landtages, betreffend die Einhebung von 

Beerdigungsgebühren in mehreren Gemeinden Niederösterreichs. 

18. Vierter Nachtrag zum Besoldungsübergangsgesetz. 

19. Rückverlegung des staatlichen Verwaltungsjahres auf das Kalenderjahr. 

20. Bericht des Staatskommissariats für Sachdemobilisierung in Angelegenheit des 

Luftschiffahrtmaterials. 

21. Verzicht auf die Papierabgabe bei künftigen Kompensationsverträgen und in anderen 

Fällen aus Rücksichten volkswirtschaftlicher Interessen. 

22. Sicherstellung der Erfordernisse für Getreideankäufe. 

23. Einführung neuer Finanzmonopole. 

24. Ernennung der österreichischen Mitglieder des griechisch-österreichischen und 

jugoslawisch-österreichischen gemischten Schiedsgerichtshofes. 

 

Beilagen: 

Beilage zu Punkt 1, Bundesministerium für Äußeres Zl. 71.421, Ministerratsantrag (1 Seite): 

Einholung der Genehmigung des Nationalrates zum Beitritt Österreichs zum Völkerbund; 

Schreiben an das Präsidium des Nationalrates (1 Seite) 

Beilage zu Punkt 1, Bundesministerium für Äußeres Zl. 52.868, Ministerratsantrag (1 ½ 
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Seiten): Ermächtigung des Staatsamtes für Äußeres, die erforderlichen Maßnahmen zu 

treffen, um den Beitritt Österreichs zum Völkerbund diplomatisch vorzubereiten 

Beilage zu Punkt 3, [Bundesministerium für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten], 

ohne Zahl, Niederschrift über die am 27. und 28. November 1920 im kgl. ungarischen 

Ministerpräsidium stattgefundene Besprechung über die Regelung der wirtschaftlichen 

Beziehungen der Republik Österreich und dem Königreiche Ungarn vom 28. November 1920 

(2 Seiten); Niederschrift über die am 27. November 1920 im kgl. ungarischen Ministerium 

des Äussern stattgefundene Besprechung der Kommission zur Vorbereitung von 

Verhandlungen über die Regelung der wirtschaftlichen Beziehungen der Republik Österreich 

und dem Königreiche Ungarn vom 28. November 1920 (2 ½ Seiten); Aufzeichnungen über 

die am 27. November 1920 nachmittags im kgl. ungarischen Ministerium des Äussern 

abgehaltene Besprechung, betreffend die Regelung der Verkehrsbeziehungen zwischen 

Österreich und Ungarn vom 27. November 1920 (3 Seiten) 

Beilage zu Punkt 4, [Bundesministerium für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten], 

ohne Zahl, Bericht über die Ententemaßnamen betreffend Sachdemobilisierung (4 Seiten) 

Beilage zu Punkt 8, Bundesministerium für Äusseres, ohne Zahl, Ministerratsantrag (1 ½ 

Seiten): Annahme fremder Ordensauszeichnungen 

Beilage zu Punkt 9, Bundesministerium für Justiz, ohne Zahl, Streng vertraulicher Anhang, 

betreffend Auslieferungsbegehren des deutschen Reichsangehörigen Max Lewien (9 Seiten) 

Beilage zu Punkt 11, Bundesministerium für Äußeres Zl. 68.990, Ministerratsvorlage (1 

Seite): Forderung der Reparationskommission auf Einsetzung von Budgetkommissionen; 

Information vom 10. November 1920 (1 Seite) 

Beilage zu Punkt 12, Bundesministerium für Verkehrswesen, ohne Zahl, Vollzugsanweisung 

betreffend die vorläufige Regelung von Ruhe- (Versorgungs-)genüssen der nicht definitiv 

angestellt gewesenen Staatseisenbahnbediensteten und ihrer Hinterbliebenen (15 Seiten) 

Beilage zu Punkt 13, Bundeskanzleramt Zl. 2.071, Ministerratsvortrag (1 Seite): Verordnung 

der Bundesregierung vom November 1920 zur Durchführung des Gesetzes vom 1. Oktober 

1920, St.G.Bl.Nr.464, über die Regelung von Ruhegenüssen der in der Zeit vom 1. Jänner bis 

29. Februar 1920 in den Ruhestand versetzten Zivilstaatsbeamten, Staatslehrpersonen, 

Unterbeamten und Diener und von Versorgungsgenüssen der Hinerbliebenen jener 

Zivilstaatsbeamten, Staatslehrpersonen, Unterbeamten und Diener, welche in der Zeit vom 1. 

Jänner bis 29. Februar 1920 in der Aktivität gestorben oder in den Ruhestand versetzt worden 

sind (1 Seite) 

Beilage zu Punkt 14, Bundeskanzleramt Zl. 2.335, Ministerratsvortrag (1 Seite): 
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Ermächtigung der Bundesregierung und der zuständigen Bundesminister zum Abschluß 

gewisser Staatsverträge; Schreiben an den Präsidenten der Nationalversammlung vom 27. 

November 1920 (3 ½ Seiten); Entschließung des Präsidenten der Nationalversammlung (1 

Seite); Beispielsweises Verzeichnis (1 ½ Seiten) 

Beilage zu Punkt 15, Bundeskanzleramt Zl. 2.235, Ministerratsvortrag (2 Seiten): Erlassung 

eines Bundesgesetzes über die Amtsgebühren des Bundespräsidenten; Information (1 Seite); 

Bundesgesetz vom Dezember 1920 über die Amtsgebühren des Bundespräsidenten (2 Seiten) 

Beilage zu Punkt 16, [Bundesministerium für Inneres und Unterricht] Zl. 70.272, 

Ministerratsvortrag (3 Seiten): Besetzung zweier Kärntner Fräuleinstiftspräbenden 

Beilage zu Punkt 17, [Bundesministerium für Inneres und Unterricht] Zl. 77.027, 

Ministerratsvortrag (3 Seiten): Vom niederösterreichischen Landtag beschlossene 

Gesetzesentwürfe, betreffend die Einhebung von Beerdigungsgebühren in den Gemeinden 

Nöstach, Scheideldorf, Langenlois, Retz, Poysdorf, Groß-Enzersdorf, Ybbs an der Donau, 

Hirtenberg, Stetteldorf am Wagram, Mautern, Eggenburg, Stckerau, Hinterbrül, Groß-

Sieghart, Gutenstein, Pottenstein und Klein-Mariazell 

Beilage zu Punkt 18, Bundesministerium für Finanzen Zl. 120.474, Ministerratsvortrag (1 

Seite): Vierter Nachtrag zum Besoldungsübergangsgesetz; Bundesgesetz, womit einige 

Bestimmungen der Gesetze vom 18. Dezember 1919, St.G.Bl. Nr. 570 und 572, vom 22. 

März 1920, St.G.Bl. Nr. 134, vom 15. Mai 1920, St.G.Bl.Nr.227, und vom 1. Oktober 1920, 

St.G.Bl.Nr.596, und vom 22. März 1920, St.G.Bl.Nr.147, abgeändert und ergänzt werden (9 

Seiten); Begründung (3 Seiten); Erläuterung (4 ½ Seiten); Vermittlungsvorschlag bezw. 

Zusatzantrag (1 Seite) 

Beilage zu Punkt 18, Bundeskanzleramt, ohne Zahl, Ministerratsvortrag (4 ½ Seiten): Vierter 

Nachtrag zum Besoldungsübergangsgesetz; Memorandum des Pflichtverbandes der ö. 

Mittelschullehrer (4 Seiten); Schreiben des Staatssekretärs für Finanzen vom 26. November 

1920 (3 Seiten); Schreiben des Bundesministeriums für Justiz an das Bundesministerium für 

Finanzen vom 15. November 1920 (1 ½ Seiten); Schreiben des Bundesministeriums für 

Finanzen an das Bundesministerium für Justiz vom 26. November 1920 (3 ½ Seiten) 

Beilage zu Punkt 19, Bundesministerium für Finanzen Zl. 87.956, Ministerratsvortrag (2 

Seiten): Rückverlegung des staatlichen Verwaltungsjahres auf das Kalenderjahr; Bericht des 

Staatskommissariates für Sachdemobilisierung zum Kabinettsratsbeschluss vom 9. November 

1920, betreffend „Luftfahrmaterial“ (5 ½ Seiten) 

Beilage zu Punkt 21, Bundesministerium für Handel und Verkehr, Industrie und Bauten, ohne 

Zahl, Ministerratsvortrag (1 ½ Seiten): Verzicht auf die Papierabgabe bei künftigen 
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Kompensationsverträgen und in anderen Fällen aus Rücksichten volkswirtschaftlicher 

Interessen  

Beilage zu Punkt 22, [Bundesministerium für Finanzen], ohne Zahl, Ministerratsvortrag (8 

Seiten): Geldbeschaffung für Getreidekäufe; Telephondepesche des Bundesministeriums für 

Äusseres vom 29. November 1920 (1 Seite) 

 

Weiters liegt bei: 

Bundesminister für Handel und Gewerbe, Industrie und bauten, ohne Zahl, 

Ministerratsvortrag (13 ½ Seiten) 

[Bundesministerium für soziale Verwaltung], ohne Zahl, Information über die Behandlung 

der kriegsgeschädigten Bundesangestellten (1 Seite) 

 

1. 

Einholung der Genehmigung des Nationalrates zum Beitritt Österreichs zum Völkerbund. 

Nach dem Vorschlage des V o r s i t z e n d e n genehmigt der Ministerrat, daß das 

Bundesministerium für Äußeres dem Präsidium des Nationalrates über die von der 

Bundesregierung mit Ermächtigung des Hauptausschusses unternommenen Schritte wegen 

Zulassung Österreichs zum Völkerbund Bericht erstatte und darin namens der 

Bundesregierung den Antrag stelle, der Nationalrat möge die zum Beitritt Österreichs in den 

Völkerbund gemäß Artikel 50, Absatz 1, des Bundes-Verfassungsgesetzes erforderliche 

Genehmigung seinerzeit erteilen. 

 

2. 

Projekt der Reparationskommission, betreffend die Kartoffelversorgung Österreichs. 

Der V o r s i t z e n d e führt aus, daß Sir William Goode in einem Telegramm aus London 

gegen die von einzelnen Ressorts im Exekutivkomitee zur Beratung des Projektes der 

Reparationskommission, betreffend die Kartoffelversorgung Österreichs, vorgebrachten 

Wünsche nach Einräumung von Sonderkrediten für die Beschaffung von Kunstdünger und 

landwirtschaftlichen Maschinen Stellung genommen und die Abstandnahme von dem Projekt 

angekündigt habe, falls die Grundlage eines Kredites von 2½ Millionen Dollar verlassen 

werden sollte. Das Bundesministerium für Äußeres habe sich, um einer solchen Möglichkeit 

vorzubeugen, bemüßigt gesehen, Sir William Goode mitzuteilen, daß die österreichische 

Regierung die Zusatzforderungen betreffend Kunstdünger und landwirtschaftliche Maschinen 

fallen lasse und bereit sei, die Aktion in dem von der Reparationskommission gesteckten 
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Rahmen zur Durchführung zu bringen. 

Redner sehe sich durch dieses Vorkommnis veranlaßt, an alle Ministerien den dringenden 

Appell zu richten, im Falle sie bei gemeinsamen Aktionen Sonderinteressen ihres Ressorts zur 

Geltung zu bringen wünschen, darüber zunächst immer erst das Einvernehmen mit dem 

Bundeskanzleramte zu pflegen. 

B.-M. Dr. G r ü n b e r g e r bemerkt, daß das Telegramm Sir William Goode's auf einen 

durch verfrühte und ungenaue Berichterstattung über die Beratungen des Exekutivkomitees 

verursachten Mißverständnis beruhe. Der Zwischenfall könne durch die Sir William Goode's 

mittlerweile gebotenen Aufklärungen als erledigt betrachtet werden. Für die Verhandlungen 

in Angelegenheit des Kartoffelprojektes habe Redner es sich zur Richtschnur gemacht, stets 

nur im Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramte und dem Bundesministerium für Äußeres 

vorzugehen. 

Der Verwirklichung der Absicht der Reparationskommission stehe vorläufig noch die 

Schwierigkeit entgegen, daß Sir William Goode die Aufnahme der Kartoffellieferung aus 

England von der vorherigen Aufhebung der Kartoffelbewirtschaftung in Österreich abhängig 

mache. Redner trage Bedenken, eine in die Organisation der Lebensmittelversorgung derart 

einschneidende Maßregel ohne Fühlungnahme mit den Kreisen des verbrauchenden 

Publikums zu treffen; er erbitte sich daher die Ermächtigung des Ministerrates, zunächst 

Besprechungen mit den Konsumentenorganisationen abhalten zu dürfen. 

B.-M. H a u e i s erklärt, daß der Vertreter des Bundesministeriums für Land- und 

Forstwirtschaft im Exekutivkomitee angewiesen sei, die Pläne der Reparationskommission 

nach Möglichkeit zu fördern. Das Bundesministerium habe es jedoch für seine Pflicht 

erachtet, auf die Gefahr der Einschleppung des Kartoffelkrebses durch die englischen 

Saatkartoffeln nach Österreich hinzuweisen und auch darauf aufmerksam zu machen, daß 

bisher noch jede Erfahrung fehle, ob sich unter den Boden- und klimatischen Verhältnissen 

Österreichs mit diesen Saatkartoffeln gleich hohe Erträge wie in England erzielen lassen 

werden. 

Gegen die Aufhebung der Kartoffelbewirtschaftung habe die Landwirtschaft keine 

Einwendung. 

B.-M. Dr. Grimm spricht sich vom Standpunkte der staatlichen Finanzverwaltung ebenfalls 

für die Aufhebung der Kartoffelbewirtschaftung aus, macht dabei jedoch den Vorbehalt, daß 

der Kartoffelhandel wirklich zur Gänze freigegeben werde und nicht für einzelne 

Bevölkerungsschichten eine verbilligte Abgabe aufrecht bleibe. 

Der Ministerrat nimmt die Ausführungen der Vorredner zur Kenntnis und genehmigt, daß 
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der Bundesminister für Volksernährung in der Frage der Aufhebung der 

Kartoffelbewirtschaftung sich zunächst mit den Konsumentenorganisationen ins 

Einvernehmen setze. 

 

3. 

Wirtschaftliche Verhandlungen mit Ungarn. 

B.-M. H e i n l berichtet über das Ergebnis seiner Besprechungen mit der ungarischen 

Regierung, betreffend die Regelung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Republik 

Österreich und dem Königreich Ungarn. Die beiden Regierungen seien übereingekommen, in 

Verhandlungen über den Abschluß eines Handelsübereinkommens, eines 

Kontingentabkommens, eines Übereinkommens über die Regelung schwebender 

Verkehrsfragen und einer Reihe anderer auf die Förderung der gegenseitigen Beziehungen 

abzielender Vereinbarungen einzutreten. Zu diesem Zwecke seien zwei Kommissionen 

eingesetzt worden, welche die handelspolitischen Fragen einerseits und die 

verkehrspolitischen Fragen andererseits einer vorläufigen Beratung zu unterziehen und 

Vorschläge über die Feststellung des weiteren Verhandlungsprogrammes zu erstatten hatten. 

In den Beratungen der beiden Kommissionen sei ein vollständiges Einverständnis über jene 

Angelegenheiten erzielt worden, die zum Gegenstand von Einzelverhandlungen zwischen den 

beiden Regierungen gemacht werden sollen. Die Detailberatungen werden zum Teil in Wien, 

zum Teil in Budapest stattfinden und dürften Mitte Dezember beendigt sein, worauf die 

Beschlüsse der Regierung zur Genehmigung werden vorgelegt werden. 

Redner fügt bei, daß die Verhandlungen in Budapest mit Ausschluß aller politischen 

Fragen, auf rein wirtschaftlicher Basis von den Mitgliedern der ungarischen Regierung in 

entgegenkommendster Weise geführt wurden. Er erachte es für den günstigen Abschluß der 

weiteren Verhandlungen als unerläßlich, daß bis dahin in der westungarischen Frage nach 

außen hin nichts unternommen werde, weil dies die Verhandlungen naturgemäß 

außerordentlich stören würde. 

Der Ministerrat nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

 

4. 

Verfügung des interalliierten Heeresüberwachungsausschusses betreffend die 

Sachdemobilisierungsgüter. 

B.-M. H e i n l berichtet über das Ergebnis seiner in Ausführung des Beschlusses des 

Ministerrates vom 16. November d. J. mit dem Präsidenten des interalliierten 
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Heeresüberwachungsausschusses Generalleutnant Z u c c a r i sowie mit dem Chef der 

Unterkommission für Kriegsmaterial General G a r r o n e in Angelegenheit der Freigabe von 

Sachdemobilisierungsgütern gehabten Unterredung. Aus der Erklärung der beiden Genannten 

gehe hervor, daß auf umfangreiche Freigaben von Sachdemobilisierungsgütern durch den 

Heeresüberwachungsausschuß nicht gerechnet werden könne, solche vielmehr nur auf 

vereinzelte Ausnahmsfälle beschränkt bleiben dürften. Von diesen ausnahmsweisen Freigaben 

abgesehen, bleibe die Entscheidung darüber, was mit dem nicht spezifischen Kriegsmaterial, 

also dem für Friedenszwecke verwendbaren Material, zu geschehen habe, nach wie vor der 

Reparationskommission vorbehalten. Die Trennung der Sachdemobilisierungsbestände in die 

verschiedenen Gruppen wolle der Heeresüberwachungsausschuß erst an Hand der von ihm 

geforderten Neuaufnahme der Bestände vornehmen. Hiebei sei zur möglichsten Abkürzung 

der vom Heeresüberwachungsausschuß verlangten sofortigen allgemeinen Verkaufssperre 

empfohlen worden, mit den Inventursarbeiten womöglich gleichzeitig in allen Depots der 

Hauptanstalt beginnen zu lassen. Über die Details der Neuaufnahme der Bestände haben 

seither zwar zwischen Organen der Hauptanstalt und des Heeresüberwachungsausschusses 

Besprechungen stattgefunden, doch sei in der Hauptfrage der allgemeinen sofortigen 

Verkaufssperre für die Sachdemobilisierungsgüter trotz offenkundiger Verbesserung des 

Verhältnisses zum Heeresüberwachungsausschuß noch keine Änderung eingetreten. Nach wie 

vor bleibe daher die Frage bestehen, ob abgesehen von den Beständen jener Depots, in denen 

die Neuaufnahmen mit den verfügbaren Kräften der Hauptanstalt zunächst in Angriff 

genommen werden, die sofortige allgemeine Verkaufssperre für die Bestände der 

Sachdemobilisierung, durchzuführen sei. 

Gelegentlich einer Besprechung im Bundesministerium für Äußeres am 20. und 22. d. M. 

seien die Vertreter des Bundesministeriums für Finanzen unter Berufung auf den 

Ministerratbeschluß vom 16. d. M. und unter Hinweis auf den dringenden Geldbedarf der 

Finanzverwaltung, den Geldbedarf der staatlichen Industriewerke und das Erfordernis für den 

bedeutenden Personalstand der Sachdemobilisierung für eine bloß sukzessive Verkaufssperre 

nach Maßgabe des Fortschreitens der Neuaufnahmearbeiten eingetreten, zumal die 

Hauptanstalt im Fall einer allgemeinen Verkaufssperre Befürchtungen für die Sicherheit der 

Depotsbestände hege. Demgegenüber haben die Vertreter des Bundesministeriums des 

Äußern angeregt, die Angelegenheit neuerlich dem Ministerrate vorzulegen, da im Falle 

etwaiger Verwicklungen mit dem Heeresüberwachungsausschuß wegen einer nur 

teilweiser[sic!] Verkaufssperre für Österreich unvergleichlich wichtigere Interessen auf dem 

Spiele stünden, als jene, die durch eine zeitweilige, obgleich allgemeine Verkaufssperre für 
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die Sachdemobilisierung berührt werden können. 

Redner müsse gegenüber dem Verlangen nach sofortiger Anordnung der allgemeinen 

Verkaufssperre pflichtgemäß auf die schwerwiegenden Schädigungen hinweisen, die sich 

daraus sowohl in finanzieller Hinsicht für die Staatsverwaltung den Zuschußbedarf der 

staatlichen Industriewerke und den persönlichen und Sachaufwand der Hauptanstalt, wie 

hinsichtlich der Bedarfsversorgung weiter Konsumentenkreise ergeben werden. Diese 

Rückwirkungen wären umso einschneidender, als die vom interalliierten 

Heeresüberwachungsausschusse verlangten Neuaufnahmen mit dem verfügbaren Personal 

keineswegs gleichzeitig in allen Sachdemobilisierungsdepots vorgenommen werden können, 

und die allgemeine Verkaufssperre sich daher voraussichtlich auf einen längeren Zeitraum 

erstrecken würde. Der sprechende Minister stelle mit Rücksicht darauf den 

Vermittlungsvorschlag, die Aufnahmearbeit in einer entsprechend großen Anzahl von Depots 

in Angriff zu nehmen und dem Heeresüberwachungsausschuß in Beantwortung seiner Note 

vom 5. November sofort Mitteilung zu machen, daß der Verkauf aus diesen Depots gesperrt 

werde. Der Verkauf aus den übrigen Depots wäre vorläufig fortzusetzen, wobei jedoch die 

Abgabe spezifischen Kriegsmateriales selbstverständlich, wie dies bereits seit Juli l. J. der Fall 

sei, zu unterbleiben hätte. 

Für den Fall als der interalliierte Heeresüberwachungsausschuß sich mit der 

Verkaufssperre bloß in den mit Inventurarbeiten befaßten Depots nicht begnügen und auf sein 

Verlangen nach allgemeiner Verkaufssperre zurückgreifen sollte, behalte sich Redner eine 

neuerliche Antragsstellung im Ministerrate vor. 

B.-M. Dr. G r i m m und Vizekanzler B r e i s k y sprechen sich für diese Vorschläge aus, 

worauf der Ministerrat den Bundesminister für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten 

ermächtigt, im Sinne seiner Ausführungen vorzugehen. 

 

5. 

Ausfuhr von Geschützmaterial und Munition nach Rumänien. 

Der V o r s i t z e n d e teilt mit, daß die Hauptanstalt für Sachdemobilisierung beim 

Bundesministerium für Äußeres um die Zustimmung eingeschritten sei, daß auf Grund eines 

mit der Firma Julius Brück abgeschlossenen Verkaufes aus den Beständen der 

Sachdemobilisierung 100 Haubitzen und 200.000 Schuß Granaten nach Rumänien ausgeführt 

werden dürfen. Das Bundesministerium für Äußeres habe zunächst den Nachweis verlangt, 

daß die nach dem Staatsvertrage von St. Germain für den Verkauf von Kriegsmaterial 

erforderliche Bewilligung des interalliierten Heeresüberwachungsausschusses vorliege. Dabei 
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sei festgestellt worden, daß die Firma Brück lediglich eine Bescheinigung eines Mitgliedes 

der Subkommission für Kriegsmaterial in Händen habe, welche dahin laute, daß die Firma zur 

Ausfuhr des bezeichneten Materiales aus Österreich ermächtigt sei. Da eine solche 

Bescheinigung für die Erteilung der Ausfuhrbewilligung nicht als zureichend anerkannt 

werden könne, beabsichtige Redner das Einschreiten der Hauptanstalt für 

Sachdemobilisierung abschlägig zu bescheiden. 

Der Ministerrat nimmt hievon zustimmend Kenntnis. 

 

6. 

Frage des Weiterbestandes der Kommission zur Erhebung militärischer Pflichtverletzungen. 

Der V o r s i t z e n d e macht Mitteilung von einem ihm zugekommenen Bericht des 

Vorsitzenden der Kommission zur Erhebung militärischer Pflichtverletzungen, wonach die 

Kommission in ihrer Sitzung vom 6. November d. J. einhellig beschlossen habe, das ihr 

seinerzeit vom Staatsrate übertragene Amt der Bundesregierung zur Verfügung zu stellen, da 

die Gesetzgebungsperiode der Nationalversammlung, als deren Organ die Kommission 

anzusehen sei, mit 31. Oktober d. J. beendet wurde. Mit Rücksicht darauf, daß das Gesetz 

vom 19. Dezember 1918, St.G.Bl. Nr. 132, in Geltung geblieben sei, halte sich die 

Kommission jedoch für verpflichtet, die Geschäfte vorläufig weiterzuführen und stelle daher 

an die Bundesregierung das Ersuchen, über die Bestellung neuer Kommissionsmitglieder 

Verfügung zu treffen, gleichzeitig aber den zur vorläufigen Fortführung der Geschäfte 

unbedingt notwendigen neuen Kredit für die Kommission eröffnen[sic!]. 

Nach einer kurzen Debatte, an welcher sich außer dem V o r s i t z e n d e n noch 

Vizekanzler B r e i s k y sowie die Bundesminister H e i n l, Dr. G r i m m und Dr. G l a n z 

beteiligten, beschließt der Ministerrat die Entscheidung in dieser Angelegenheit vorläufig zu 

vertagen. 

 

7. 

Bericht an den Nationalrat über die provisorischen Handelsübereinkommen mit Jugoslawien 

und Rumänien. 

Der V o r s i t z e n d e erbittet und erhält die nachträgliche Genehmigung des Ministerrates 

für einen Bericht des Bundeskanzleramtes an den Nationalrat, worin diesem die mit 

Rumänien und Jugoslawien abgeschlossenen provisorischen Handelsübereinkommen zur 

Kenntnisnahme mitgeteilt wurden. 
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8. 

Berechtigung österreichischer Bundesangehöriger zur Annahme und zum Tragen 

fremdländischer Ordensauszeichnungen. 

Der V o r s i t z e n d e führt aus, daß die Absicht eines fremden Staates bekannt geworden 

sei, einzelne an dem Abschluß eines Handelsübereinkommens beteiligt gewesene 

österreichische Funktionäre mit Ordensauszeichnungen zu bedenken. Dadurch sei die Frage 

aktuell geworden, ob österreichische Bundesbürger fremdländische Ordensauszeichnungen 

annehmen und tragen dürfen. Redner verweist darauf, daß anläßlich eines früheren Falles der 

vormalige Staatssekretär Dr. D e u t s c h die Auffassung vertreten habe, die Annahme und 

das Tragen fremdländischer Orden widerspreche dem Geiste des Gesetzes über die 

Aufhebung des Adels der weltlichen Ritter- und Damenorden und gewisser Titel und Würden 

vom 3. April 1919. Übereinstimmend mit einer damals von der Staatskanzlei abgegebenen 

Gegenäußerung vermöge jedoch das Bundesministerium für Äußeres aus dem zitierten 

Gesetze keinen Grund gegen die Annahme fremder Orden abzuleiten. Aus dem Umstande, 

daß das Gesetz diese überhaupt nicht erwähne, scheine vielmehr hervorzugehen, daß ein 

derartiges Verbot vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt gewesen sei. 

Das Bundesministerium für Äußeres glaube also, daß österreichischen Bundesbürgern auch 

in Zukunft die Annahme und das Tragen fremdländischer Orden gestattet werden könne. 

Voraussetzung dafür wäre, daß - wie früher in der Regel üblich gewesen - vorher das 

Agrément für die Verleihung des Ordens von der betreffenden Regierung eingeholt werde, 

worauf die weitere Entscheidung unter Bedachtnahme auf die geänderten verfassungsmäßigen 

Verhältnisse zu erfolgen hätte. Zur Erteilung der Bewilligung erscheine die Bundesregierung 

berufen, da es sich um eine Befugnis handle, die im ehemaligen Staate Österreich dem Kaiser 

zustand, in der Bundesverfassung jedoch nicht unter den Funktionen des Bundespräsidenten 

aufgezählt werde. 

Redner bitte, der Ministerrat möge zu dieser Frage grundsätzlich Stellung nehmen 

Nach einer kurzen Debatte erklärt der Ministerrat es als zulässig, daß österreichische 

Bundesbürger unter den vom Bundesministerium für Äußeres gekennzeichneten Modalitäten 

ausländische Ordensauszeichnungen annehmen und tragen dürfen. Die Erteilung der 

Bewilligung hiezu steht der Bundesregierung zu, doch überträgt der Ministerrat unter einem 

dem Bundeskanzler die Ermächtigung, die Bewilligung namens der Bundesregierung im 

eigenen Wirkungskreise auszusprechen. 

 

9. 
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Auslieferungsbegehren, betreffend den deutschen Reichsangehörigen Max L e w i e n. 

B.-M. Dr. P a l t a u f berichtet, daß das Oberlandesgericht in Wien in Übereinstimmung 

mit der Oberstaatsanwaltschaft beschlossen habe, das Begehren der Staatsanwaltschaft in 

München um Auslieferung des wegen Mitschuld am Verbrechen des Mordes verfolgten 

deutschen Reichsaugehörigen Max L e w i e n, Mitgliedes des Vollzugsrates der 

seinerzeitigen Räteregierung in München, abzulehnen. Das Oberlandesgericht habe sich bei 

dem Beschluß von der Erwägung leiten lassen, daß Lewien die ihm zur Last gelegten 

Handlungen zu einer Zeit begangen habe, als die Regierungsgewalt in München in seiner und 

seiner Parteigenossen Hand lag, so zwar, daß diese Handlungen als Regierungshandlungen 

und konnex-politische Delikte aufzufassen seien, wegen welcher eine Auslieferung nach den 

allgemeinen zwischenstaatlichen Grundsätzen nicht bewilligt werden könne. 

Der sprechende Minister beabsichtige, diesen Antrag des Oberlandesgerichtes gemäß § 59 

St. P. O. zu genehmigen. 

Der Ministerrat erörtert den Fall in einer kurzen streng vertraulichen Debatte und stimmt 

sodann der vom Bundesminister für Justiz in Aussicht genommenen Vorgangsweise zu. 

 

10. 

Bericht über die Ernährungssituation. 

B.-M. Dr. G r ü n b e r g e r berichtet, daß infolge der auf sämtlichen Hauptbahnlinien 

eingetretenen Transportstockungen die Ernährungssituation schwierig geworden sei. Er richte 

daher an den Vertreter des Bundesministeriums für Verkehrswesen das dringendste Ersuchen, 

sofort alle Bemühungen aufzuwenden, um die Lebensmitteltransporte nach Kräften zu 

beschleunigen. 

Um für den augenblicklichen Bedarf einigermaßen gedeckt zu sein, habe sich der 

sprechende Minister an das Deutsche Reich und die Schweiz um Gewährung einer 

Getreideaushilfe gewendet, welche laut der eben eingelangten Nachrichten in der Höhe von 

600, beziehungsweise 300 Waggons bewilligt worden sei. Ein gleiches Ersuchen gedenke er, 

falls der Ministerrat dem zustimme, auch an Italien zu richten. 

Redner bitte den Vorsitzenden, den Regierungen des Deutschen Reiches und der Schweiz 

für ihre in freundschaftlicher Hilfsbereitschaft gewährte wertvolle Unterstützung den Dank 

der Bundesregierung zum Ausdruck zu bringen. 

Der V o r s i t z e n d e erklärt diesem Ersuchen entsprechen zu wollen. 

In diesem Zusammenhange bespricht B.-M. Dr. G r ü n b e r g e r die Zeitungsangriffe, die 

eine faktiöse Presse in der letzten Zeit gegen ihn und das von ihm geleitete Ressort richte. Die 
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tendenziösen Meldungen über die Geschäftsführung des Bundesministeriums für 

Volksernährung haben einen unerträglichen Zustand geschaffen, gegen den der sprechende 

Minister sowohl in persönlichen Aussprachen mit den maßgebenden Persönlichkeiten wie 

durch aufklärende Berichte in den Zeitungen mit aller Entschiedenheit aufzutreten gedenke. 

Der Ministerrat pflichtet dieser Absicht des B.-M. Dr. G r ü n b e r g e r bei und gibt der 

Überzeugung Ausdruck, daß der in Ernährungsfragen eingeleiteten Preßkampagne mit aller 

Energie entgegengewirkt werden müsse. 

 

11. 

Forderung der Reparationskommission auf Einsetzung von Budgetkommissionen. 

Der V o r s i t z e n d e gibt bekannt, daß der Hauptausschuß die Beschlüsse des 

Ministerrates vom 16. November l. J. über die Stellungnahme der Bundesregierung zu der 

Note der Reparationskommission in Angelegenheit der Einsetzung von Budgetkommissionen 

gebilligt habe. Nach den Intentionen des Hauptausschusses solle aber vorläufig bloß die 

Kommission für das Bundesbudget eingesetzt, die Ausstellung der Kommission für die 

Haushalte der Länder und Gemeinden dagegen erst einem späteren Zeitpunkte vorbehalten 

werden, um zunächst noch dem Bundesrate Gelegenheit zur Stellungnahme zu bieten. 

Der Hauptausschuß wünsche nun, daß der Ministerrat ein Programm sowie eine Instruktion 

für die Tätigkeit der mit der Prüfung des Bundesbudgets zu betrauenden Kommission 

ausarbeite und allgemeine Gesichtspunkte für die Zusammensetzung der Kommission 

feststelle. Die Bestimmung der einzelnen Kommissionsmitglieder werde nach einer vom 

Redner dem Hauptausschusse erteilten Zusage erst nach Fühlungnahme mit den drei 

politischen Parteien über die auszuwählenden Personen zu erfolgen haben. 

Zur Erledigung der Vorfragen habe der Ministerrat am 16. November l. J. eine 

interministerielle Kommission eingesetzt; diese wäre nunmehr zu bestellen und mit 

Weisungen für ihr Vorgehen zu versehen. 

Das Programm für die Budgetkommission sei im wesentlichen durch die Note der 

Reparationskommission gegeben. Bezüglich der Zusammensetzung der Kommission wäre 

zunächst festzustellen, ob sämtliche oder nur einzelne Bundesministerien in die Kommission 

aufgenommen werden sollen und aus welchen Interessentengruppen sonst noch Mitglieder 

beizuziehen wären. Redner glaube, daß der Kommission unbedingt die Bundesministerien für 

Finanzen und für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten, sowie wegen des 

Zusammenhanges mit der Verwaltungsreform das Bundeskanzleramt angehören müssen. 

Allenfalls kämen noch die Bundesministerien für Verkehrswesen und für Land- und 
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Forstwirtschaft für die Berufung in die Kommission in Betracht. Als Fachleute wären 

Vertreter aus den Kreisen von Industrie, Handel und Gewerbe, dann der Banken, des 

Verkehrswesens, der Land- und Forstwirtschaft und der Arbeiterschaft sowie einzelne 

namhafte Volkswirtschaftspolitiker beizuziehen. Die Kommission wäre womöglich auf eine 

Mitgliederzahl von 15 Personen zu beschränken. Zur Behandlung von Spezialfragen werde 

voraussichtlich die Bildung von Subkommissionen notwendig sein; doch könnte deren 

Einrichtung der Kommission selbst überlassen bleiben. 

Redner erbitte eine Äußerung der Kabinettsmitglieder über etwaige weitere 

Gesichtspunkte, die für die Ausarbeitung des Programms und die Auswahl der 

Kommissionsmitglieder in Betracht zu kommen hätten. 

Sektionschef Dr. S c h ü l l e r regt an, die Kommission auf eine möglichst geringe 

Mitgliederanzahl zu beschränken und dafür die Möglichkeit vorzusehen, daß bei Behandlung 

von Spezialgebieten fallweise Ressortvertreter und Fachleute zur Äußerung berufen werden. 

B.-M. Dr. G r i m m empfiehlt, unter einer gemeinsamen Oberleitung für jedes Ressort je 

eine Sonderkommission einzusetzen, die aus einem Ressortvertreter und einem Vertreter des 

Finanzministeriums zu bestehen hätte. Die Fachleute wären gruppenweise gleichzeitig in 

mehrere dieser Subkommissionen einzuteilen und hätten untereinander ständig Verbindung zu 

halten. 

Der Ministerrat setzt schließlich eine interministerielle Kommission, bestehend aus dem 

Bundeskanzler und den Bundesministern für Verkehrswesen, für Handel und Gewerbe, 

Industrie und Bauten und für Finanzen unter der Führung des letzteren zu dem Zwecke ein, 

um unter Bedachtnahme auf die im Laufe der Debatte hervorgekommenen Anregungen dem 

Ministerrate Vorschläge über das Programm und die Instruktion für die Kommission und über 

die Gesichtspunkte für deren Zusammensetzung zu erstatten. 

 

12. 

Verordnung des Bundesministeriums für Verkehrswesen betreffend die vorläufige Regelung 

von Ruhe-(Versorgungs-)genüssen der nicht definitiv angestellt gewesenen 

Staatseisenbahnbediensteten und ihrer Hinterbliebenen. 

Sektionschef Ing. F i s c h e r unterbreitet dem Ministerrate den Entwurf einer Verordnung, 

betreffend die vorläufige Regelung von Ruhe-(Versorgungs-)genüssen der nicht definitiv 

angestellt gewesenen Staatseisenbahnbediensteten und ihrer Hinterbliebenen, und erbittet die 

Ermächtigung des Ministerrates zu deren Erlassung. Redner berichtet, daß die Verordnung 

den Zweck verfolge, die durch die Vollzugsanweisung der Staatsregierung vom 16. Juni 1920 
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auf Grund des § 13 des Pensionistengesetzes vom 18. März 1920 den definitiv angestellt 

gewesenen Staatseisenbahnbediensteten und ihren Hinterbliebenen zuteil gewordene 

materielle Besserstellung nunmehr auch auf die vor der vorläufigen Besoldungsregelung aus 

dem aktiven Dienste geschiedenen, nicht definitiv angestellt gewesenen 

Staatseisenbahnbediensteten und die Hinterbliebenen nach solchen auszudehnen. Redner 

bespricht sodann die Einzelheiten der beabsichtigten Regelung und fügt bei, daß der Entwurf 

im Einvernehmen mit dem Zentralausschuß des Personals der österreichischen Staatsbahnen 

und dem Bundesministerium für Finanzen zustande gekommen sei. 

Der Ministerrat stimmt der Erlassung der Verordnung in der vorliegenden Fassung zu. 

 

13. 

Verordnung der Bundesregierung zur Durchführung des Gesetzes vom 1. Oktober 1920, 

St.G.Bl. Nr. 464. 

Der V o r s i t z e n d e verweist darauf, daß der Kabinettsrat in seiner Sitzung vom 29. 

Oktober l. J. seine Zustimmung zur Erlassung einer Vollzugsanweisung zur Durchführung des 

Gesetzes vom 1. Oktober 1920, St.-G.-Bl. Nr. 464, über die Regelung von Ruhegenüssen der 

in der Zeit vom 1. Jänner bis 29. Februar 1920 in den Ruhestand versetzten 

Zivilstaatsbeamten, Staatslehrpersonen, Unterbeamten und Diener und von 

Versorgungsgenüssen der Hinterbliebenen jener Zivilstaatsbeamten, Staatslehrpersonen, 

Unterbeamten und Diener, welche in der Zeit vom 1. Jänner bis 29. Februar 1920 in der 

Aktivität gestorben oder in den Ruhestand versetzt worden sind, erteilt habe. Da aus 

technischen Gründen die Verlautbarung der Vollzugsanweisung bisher nicht erfolgen konnte, 

erbitte Redner im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen die Ermächtigung, 

den Inhalt der seinerzeitigen Vollzugsanweisung nunmehr als Verordnung erscheinen lassen 

zu dürfen. 

Der Ministerrat erteilt die erbetene Ermächtigung. 

 

14. 

Ermächtigung der Bundesregierung und der zuständigen Bundesminister zum Abschluß 

gewisser Staatsverträge. 

Der V o r s i t z e n d e führt aus, daß nach einer auch in Staaten mit republikanischer 

Regierungsform bestehenden Übung nur die solennen und ausdrücklich als solche 

bezeichneten „Staatsverträge“ in den Wirkungskreis der obersten Staatsorgane fallen, 

wogegen die Staatsverträge von geringer Bedeutung, wie sie die Aufgaben und die 
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internationalen Beziehungen eines modernen Staates mit sich bringen, nicht vom obersten 

Staatsfunktionär oder dem sonstigen grundsätzlich mit dem Abschlusse von Staatsverträgen 

betrauten Organe selbst, sondern von hiezu ermächtigten Organen der Vollzugsgewalt 

abgeschlossen werden. 

Dieses praktische Bedürfnis sei für die österreichische Republik um so stärker gegeben, als 

Österreich als neu entstandenes Staatswesen erst durch Verträge die Grundlagen für seine 

Beziehungen zu den anderen Staaten, besonders den Nachfolgestaaten, schaffen müsse. Die 

Frage besitze im gegenwärtigen Augenblick aus dem Grunde Aktualität, weil in der 

allernächsten Zeit mehrere Übereinkommen von weniger prinzipieller Bedeutung in Form 

eines diplomatischen Notenwechsels vom Ministerium für Äußeres abgeschlossen werden 

sollen. 

Das Bundes-Verfassungsgesetz habe in Berücksichtigung der erörterten Verhältnisse in 

Art. 66, Abs. 2, die Möglichkeit vorgesehen, daß der Bundespräsident zum Abschluß 

bestimmter Kategorien von Staatsverträgen, die weder politischer Natur sind, noch 

gesetzändernden Inhalt haben, die Bundesregierung oder die zuständigen Mitglieder der 

Bundesregierung ermächtige. 

Nach Ansicht Redners würde es sich also empfehlen, an den Präsidenten der 

Nationalversammlung als Bundespräsidenten den Antrag zu stellen, von dieser 

Delegationsbefugnis, gesondert nach Regierungsübereinkommen, Ressortübereinkommen 

und Verwaltungsübereinkommen, Gebrauch zu machen. 

Als Regierungsübereinkommen wären hiebei solche Verträge anzusehen, die schon in 

ihrem Titel die Regierungen der in Frage kommenden Staaten als vertragschließende Teile 

erscheinen lassen; zum Abschlusse derartiger Verträge solle naturgemäß nur die 

Bundesregierung als solche berechtigt sein. In Unterscheidung von diesen 

„Regierungsübereinkommen“ stellen sich als „Ressortübereinkommen“ jene Verträge dar, die 

nur für den Bereich einzelner Ressorts wirksam werden sollen. Hier könne es genügen, wenn 

die beteiligten Ressortminister unter Mitwirkung des Bundesministers für Äußeres zum 

Abschlusse des Vertrages ermächtigt sind. Unter den Begriff „Verwaltungsübereinkommen“ 

endlich fallen jene Übereinkommen, die nach völkerrechtlichem Herkommen unmittelbar von 

den Verwaltungen inländischer staatlicher Anstalten und Unternehmungen mit den 

Verwaltungen ebensolcher ausländischer Anstalten und Unternehmungen zum Zwecke der 

Regelung der gegenseitigen Beziehungen abgeschlossen werden; hiezu gehören namentlich 

Übereinkommen auf dem Gebiete des Eisenbahn-, Post-, Telegraphen- und 

Fernsprechwesens, die auch bisher üblicherweise von den Direktionen oder Verwaltungen 
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dieser Unternehmungen und Anstalten abgeschlossen werden. In diesem Falle solle der 

zuständige Bundesminister ermächtigt sein, für die betreffende Verwaltung das 

Übereinkommen abzuschließen, und zwar, entsprechend der bisherigen Übung, ohne die 

Notwendigkeit eines Einvernehmens mit dem Ministerium für Äußeres. 

Redner erbitte demnach die Zustimmung des Ministerrates, daß er eine Entschließung des 

Präsidenten der Nationalversammlung erwirke, durch welche auf Grund des Art. 66, Abs. 2, 

des Bundes-Verfassungsgesetzes zum Abschluß von Staatsverträgen, die nicht gemäß Art. 50 

des Bundes-Verfassungsgesetzes der Genehmigung des Nationalrates bedürfen: 

a) die Bundesregierung, soweit solche Staatsverträge in der Form von 

Regierungsübereinkommen abgeschlossen werden; 

b) der ressortmäßig zuständige Bundesminister im Einvernehmen mit dem Bundesminister 

für Äußeres und, falls das Bundesministerium für Äußeres ressortmäßig zuständig ist, der 

Bundesminister für Äußeres, soweit solche Staatsverträge in Form von 

Ressortübereinkommen abgeschlossen werden; 

c) der ressortmäßig zuständige Bundesminister, soweit sich solche Staatsverträge als bloße 

Verwaltungsübereinkommen darstellen, 

ermächtigt werden. Diese Entschließung wäre sodann auch im Bundesgesetzblatt zu 

verlautbaren. 

Der Ministerrat genehmigt die in Aussicht genommene Antragstellung an den Präsidenten 

der Nationalversammlung. 

 

15. 

Gesetzentwurf über die Amtsgebühren des Bundespräsidenten. 

Der V o r s i t z e n d e unterbreitet dem Ministerrate den dem vorliegenden Protokoll als 

Beilage angeschlossenen Entwurf eines Bundesgesetzes über die Amtsgebühren des 

Bundespräsidenten und beantragt, das Bundeskanzleramt zu ermächtigen, diesen 

Gesetzentwurf dem Verfassungsausschuß am 1. Dezember d. J. zwecks Schlußfassung als 

Initiativantrag dieses Ausschusses vorzulegen, falls dies aber aus geschäftsordnungsmäßigen 

Gründen nicht möglich sei, den Gesetzentwurf im Nationalrat als Vorlage der 

Bundesregierung einzubringen. 

Was das Ausmaß der Entschädigung des Bundespräsidenten anbelange, so wäre diese 

Festsetzung wohl dem Verfassungsausschusse zu überlassen. Redner glaube jedoch, daß die 

Bemessung dieser Bezüge mit höchstens dem Doppelten des Diensteinkommens eines aktiven 

Staatsbeamten der ersten Rangsklasse mit dem Amtssitze Wien angemessen wäre, und würde, 
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die Zustimmung des Ministerrates vorausgesetzt, dies als Anschauung des Ministerrates dem 

Verfassungsausschusse bekanntgeben. 

Der Ministerrat pflichtet dieser Auffassung bei. 

Vizekanzler B r e i s k y beantragt, den Absatz 4 des § 1 des Entwurfes durch die Worte: 

„die für jedes Verwaltungsjahr festzusetzen ist“ zu ergänzen. 

B.-M. Dr. G r i m m schlägt vor, den § 3 des Entwurfes, welcher vom Anspruch des 

Bundespräsidenten auf Freikarten handelt, zu streichen, da die Ausführungen über diesen 

Gegenstand einen allzu breiten Raum im Gesetze einnehmen und der diesbezügliche 

Anspruch des Bundespräsidenten doch wohl außer Zweifel stehe. 

Der Ministerrat erhebt die beiden Abänderungsanträge zum Beschluß und erteilt dem 

Vorsitzenden die Ermächtigung, den Gesetzentwurf in der hiernach geänderten Fassung der 

von ihm vorgeschlagenen weiteren Behandlung zuzuführen. 

 

16. 

Besetzung zweier Kärntner Fräuleinstiftspräbenden. 

Nach dem Antrage des B.-M. Dr. G l a n z beschließt der Ministerrat, zwei erledigte 

Kärntner Fräuleinstiftspräbenden mit dem Jahresbezuge von je 840 Kronen der Valerie 

Urbanitzky, und zwar unter gleichzeitiger Bewilligung des Genusses außerhalb des Landes 

Kärnten, und der Rosa Aichelburg zu verleihen. 

Gleichzeitig ermächtigt der Ministerrat den Bundesminister für Inneres und Unterricht, in 

Hinkunft die Verleihung von Plätzen der Kärntner Fräuleinstiftung, die Erteilung von 

Dispensen von Bewerbungserfordernissen sowie von Bewilligungen zum Stiftungsgenuß 

außerhalb des Landes Kärnten, die Änderung der Satzungen sowie Transaktionen in dem 

Vermögen dieser Stiftung selbst vorzunehmen. 

 

17. 

Gesetzesbeschlüsse des n.-ö. Landtages, betreffend die Einhebung von Beerdigungsgebühren 

in mehreren Gemeinden Niederösterreichs. 

B.-M. Dr. G l a n z teilt mit, daß der niederösterreichische Landtag in seiner Sitzung am 4. 

November d. J. mehrere Gesetzesbeschlüsse gefaßt habe, womit den Gemeinden Nöstach, 

Scheideldorf, Langenlois, Netz, Poysdorf, Groß-Enzersdorf, Ybbs an der Donau, 

Wolkersdorf, Waidhofen an der Ybbs, Melk an der Donau, Hirtenberg, Stetteldorf am 

Wagram, Mautern, Eggenburg, Stockerau, Hinterbrühl, Groß-Siegharts, Gutenstein, 

Pottenstein und Klein-Mariazell die Bewilligung erteilt wird, für die Beerdigung einer Leiche 
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auf die einfachste, in der Gemeinde übliche, den Anforderungen der Gesundheitspflege und 

des Anstandes entsprechende Weise Gebühren einzuheben. Die Gebühren bewegen sich 

innerhalb der Grenzen von 30 Kronen bis 130 Kronen. 

Über Antrag des sprechenden Ministers beschließt der Ministerrat, gegen die in Rede 

stehenden Gesetzesbeschlüsse keinen Einspruch zu erheben und der sofortigen Kundmachung 

zuzustimmen. 

 

18. 

Vierter Nachtrag zum Besoldungsübergangsgesetz. 

B.-M. Dr. G r i m m legt dem Ministerrat in Durchführung des Kabinettsratsbeschlusses 

vom 3. November d. J., mit welchem nach eingeholter Genehmigung des Hauptausschusses 

der Konstituierenden Nationalversammlung die Angleichung der Bezüge der 

Staatsangestellten an jene der Wiener städtischen Angestellten mit Wirksamkeit vom 1. 

Oktober 1920 grundsätzlich genehmigt wurde, den Entwurf eines Gesetzes vor, das die 

erwähnte Ungleichung für die Zivilbundesangestellten mit Ausnahme der 

Verkehrsangestellten und für die Lehrer an mittleren und niederen Unterrichtsanstalten des 

Bundes durch Abänderung des Besoldungsübergangsgesetzes und seiner Nachträge und des 

Gesetzes vom 18. Dezember 1919, St. G. Bl. Nr. 572, zum Gegenstande hat. Weiters seien, 

wie Redner ausführt, in den Entwurf Bestimmungen aufgenommen, durch die die Bezüge der 

katholischen Geistlichkeit entsprechend den neuen Bezügen der Bundesangestellten neu 

geregelt werden. Der Gesetzentwurf halte sich im allgemeinen im Rahmen jener Maßnahmen, 

denen vom Kabinettsrate bereits grundsätzlich zugestimmt worden sei. Die Abweichungen, 

die sich in einzelnen Punkten von der schematischen Angleichung an das Wiener 

Gemeindeschema als notwendig ergeben, und jene Neuerungen, die im Zusammenhange mit 

der Regelung der Bezüge durchgeführt wurden, seien in der dem Entwurfe beigegebenen 

Begründung näher besprochen. 

Der sprechende Minister bitte um die Ermächtigung, den vorgelegten Entwurf als 

Gesetzesvorlage der Bundesregierung im Nationalrat einbringen zu dürfen. 

Vizekanzler B r e i s k y verweist darauf, daß im Artikel III des vorliegenden 

Gesetzentwurfes die Remuneration der Supplenten und Assistenten an mittleren und niederen 

Unterrichtsanstalten des Bundes, und zwar für die Gruppe A von dermalen 5000 K auf 10.000 

K, für die Gruppe B von dermalen 4000 K auf 8000 K erhöht werde. Im Artikel V werde 

ihnen ein Ortszuschlag zugesprochen, der von ihrer Remuneration einschließlich der 

Erhöhungen nach den für die übrigen Bundesangestellten geltenden Bestimmungen (das ist 
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perzentuell verschieden nach Ortsklassen) zum Beispiel für Wien mit 40 Prozent bemessen 

werde. 

Zu diesem 40 prozentigen Ortszuschlag für die Bundesangestellten (exklusive Supplenten 

und Assistenten) sei man dadurch gelangt, daß die Gehalte samt Erhöhungen um 150 Prozent 

erhöht wurden, während der bisherige Ortszuschlag der gleiche (das ist 100 Prozent des 

bisherigen Gehaltes) blieb. Dieser Betrag komme aber (für Wien) 40 Prozent des nunmehr 

erhöhten Gehaltes gleich. Wenn nun den Supplenten (Assistenten) die bisher keinen 

Ortszuschlag bezogen, die Remuneration um nur 100 Prozent erhöht und hievon (für Wien) 

ein 40 prozentiger Ortszuschlag gewährt werde, so sei dies auf den vom Finanzministerium 

seit dem Nachtrag zum Besoldungsübergangsgesetze eingenommenen Standpunkt 

zurückzuführen, daß in der bisherigen Remuneration ein ideeller Teil, und zwar ein Fünftel 

als Ortszuschlag enthalten sei. Hienach hätte zum Beispiel die bisherige Remuneration eines 

Supplenten der Gruppe A von 5000 K zu vier Fünftel, das ist 4000 K eigentlicher 

Remuneration und zu einem Fünftel, das ist 1000 K als ideellen Ortszuschlag bestanden. 

Daher ergebe sich bei einer 150 prozentigen Erhöhung dieser eigentlichen Remuneration eine 

solche von 4000 + 6000 = 10.000 K, was aber tatsächlich nur einer 100 prozentigen Erhöhung 

des bisherigen Remunerationssatzes entspreche. Hiezu komme (für Wien) der 40 prozentige 

Ortszuschlag von 4000 K. Der Wiener Supplent hätte hienach einen Gesamtbezug von 

jährlich 14.000 K (nebst Teuerungszulagen). 

Durch eine derartige Lösung der Besoldungsfrage würden sich jedoch, wie aus 

mehrmaligen Vorsprachen der Vertreter der Mittelschullehrerschaft in den letzten Tagen 

hervorgehe, die Supplenten (Assistenten) benachteiligt fühlen, wobei sie sich speziell auch 

auf den Kabinettsratsbeschluß vom 7. Oktober 1920 berufen, womit ihnen zu ihrer 

Remuneration ein Ortszuschlag im gleichen perzentuellen Ausmaße (für Wien 100 Prozent) 

wie den übrigen Staatsangestellten in Aussicht gestellt wurde. 

Vom Ressortstandpunkte des Unterrichtsamtes vermöge Redner sich der Berechtigung des 

Standpunktes der Supplentenschaft nicht zu verschließen und verweise hiebei auf folgende 

Umstände: 

Bereits anläßlich der Verhandlungen, betreffend das Lehrerbesoldungsübergangsgesetz, im 

Dezember 1919 sei beabsichtigt gewesen, den Supplenten (Assistenten) neben ihrer 

Remuneration auch den Ortszuschlag zuzubilligen. Hiezu sei es jedoch nicht gekommen, da 

das Staatsamt für Finanzen dagegen mit der Begründung Einspruch erhoben habe, daß ein 

Ortszuschlag nur zum Grundg e h a l t e gewährt werden könne, Supplenten und Assistenten 

aber keinen Grundg e h a l t, sondern lediglich eine Remuneration beziehen und daher auf 
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einen Ortszuschlag keinen Anspruch hätten. Diesen Standpunkt habe das Finanzamt jedoch 

bei einer anderen Kategorie von Staatsbediensteten nicht mehr beibehalten können, indem in 

der Vollzugsanweisung vom 9. Jänner 1920, St.-G.-Bl. Nr. 22, betreffend die Regelung der 

Entlohnung des Kanzleihilfspersonales und der Aushilfsdiener, diesen - obwohl ihnen kein 

G e h a l t sondern nur J a h r e s b e z ü g e zukommen, Ortszuschläge bewilligt wurden. 

Sohin sei die Frage des Ortszuschlages für die Supplenten und Assistenten anläßlich der 

Beratungen zum Nachtrag des Besoldungsübergangsgesetzes vom 22. März 1920, St.G.Bl. 

Nr. 134, von der Unterrichtsverwaltung neuerlich angeschnitten worden, doch sei das 

Staatsamt für Finanzen auf seinen[sic!] ablehnenden Standpunkte verblieben und habe statt 

dessen die Gewährung einer Diensteszulage als Ersatz für jene Bezugsaufbesserung beantragt, 

die den Staatsbediensteten durch Erhöhung des Ortszuschlages (in Wien von 30 Prozent um 

70 Prozent auf 100 Prozent) mit dem erwähnten Gesetze bewilligt wurde. Der Berechnung 

dieser als Ersatz der Ortszulage geltenden Diensteszulage habe das Finanzamt nicht die volle 

Remunerationshöhe der Supplenten (Assistenten) zu Grunde gelegt, sondern einen um ein 

Fünftel erniedrigten Betrag, indem es zum erstenmal die Fiktion aufstellte, daß in der 

Remuneration bereits ein Ortszuschlag enthalten sei. Die Nationalversammlung habe 

gleichzeitig mit der Annahme des erwähnten Nachtragsgesetzes eine Entschließung 

angenommen, mit welcher die Regierung aufgefordert wurde, ehestens eine Novelle 

einzubringen, mit der den Supplenten (Assistenten) zu ihrer jährlichen Remuneration (§ 6, 

Absatz 1, 2 und 6 des Gesetzes vom 18. Dezember 1919, St.G.Bl. Nr. 572), eine Ortszulage 

nach Art der für die übrigen Beamten bemessenen Ortszulage gewährt wird. Im Sinne dieser 

Entschließung habe sich das Unterrichtsamt vom Kabinettsrate die Ermächtigung zur 

Vorbereitung einer dementsprechenden Gesetzesvorlage erbeten. Mit dem bereits früher 

zitierten Beschlusse des Kabinettsrates sei diese Ermächtigung erteilt worden. Der 

ausgearbeitete Gesetzentwurf habe bereits das Bundesministerium für Handel und Gewerbe, 

Industrie und Bauten passiert und sollte nunmehr dem Finanzministerium zugemittelt werden. 

Inzwischen sei der vorliegende Gesetzentwurf eingelangt. 

Im Hinblick auf die dargestellte Entwicklung der in Rede stehenden Frage erscheine es nur 

recht und billig, nunmehr anläßlich der vorliegenden Bezugsregulierung endlich die schon 

von allem Anfang an beabsichtigte Zuerkennung des Ortszuschlages für die Supplenten 

durchzuführen, und zwar in der Weise, daß der Berechnung der 150 prozentigen Erhöhung 

der Remuneration und der Bemessung des Ortszuschlages nicht ein fiktiver Teil der 

Remuneration sondern diese in ihrer vollen Höhe zu Grunde gelegt werde. Gleichzeitig müßte 

im Einklange mit der Entschließung der Nationalversammlung und dem 
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Kabinettsratsbeschlusse vom 7. Oktober 1920 der Ortszuschlag nicht nur zu den 

Remunerationen im § 6, Absatz 1, sondern auch zu den Stundenhonoraren im § 6, Absatz 2, 

des vorliegenden Entwurfes (Artikel III) gewährt werden, denn sonst blieben die sogenannten 

Teilsupplenten (§ 6, Absatz 2) und ungeprüften Supplenten (§ 6, Absatz 6), denen 80 Prozent 

der im § 6, Absatz 2, festgesetzten Remuneration gebühren, von der durch den Ortszuschlag 

gebotenen Erhöhung ihrer Bezüge ausgeschlossen. Hiegegen könne umsoweniger ein Anstand 

obwalten, als diesen beiden letzteren Supplentengruppen eine der Diensteszulage der übrigen 

Supplenten entsprechende Bezugserhöhung einvernehmlich mit dem Staatsamt für Finanzen 

praeter legem bereits im administrativen Wege (mit Erlaß des Unterrichtsamtes vom 6. 

Oktober 1920, Zl. 7961, und einem gleichlautenden Erlaß des Staatsamtes für Handel und 

Gewerbe, Industrie und Bauten zugesprochen worden sei. 

Redner gelange sohin zu nachstehendem Antrage: 

Im Artikel III 

ad § 6, Absatz 1 a) 

ist der Betrag von 10.000 K durch den Betrag von 12.500 K, 

ad § 6, Absatz 1 b) 

der Betrag von 8000 K durch den Betrag von 10.000 K und 

ad § 6, Absatz 2) 

der Betrag von 500 K durch den Betrag von 625 K und 

der Betrag von 100 K durch den Betrag von 500 K 

zu ersetzen. 

Im Artikel V. A: Ortszuschlag 

Absatz 3 

ist die Stelle: „Supplenten und Assistenten, die mit der Lehrverpflichtung eines 

(wirklichen) Lehrers beschäftigt sind (§ 6, 1) des Gesetzes“ zu ersetzen durch: 

„Supplenten und Assistenten (§ 6, [1] [2]) des Gesetzes“. 

B.-M. Dr. G r i m m erklärt, daß sich die Finanzverwaltung stets nachdrücklich gegen die 

Festsetzung von Ortszuschlägen für Supplenten und Assistenten ausgesprochen habe. 

Trotzdem habe der Kabinettsrat in seiner Sitzung am 7. Oktober d. J. dem Unterstaatssekretär 

G l ö c k e l die Ermächtigung erteilt, eine Gesetzesvorlage vorzubereiten, womit in 

Abänderung des Besoldungsübergangsgesetzes den Assistenten und Supplenten an mittleren 

und niederen Unterrichtsanstalten ein Ortszuschlag gewährt wird. Sollte der Ministerrat 

diesen Beschluß aufrecht erhalten, so müßte wenigstens dafür Vorsorge getroffen werden, daß 

die künftigen Anfangsbezüge der Supplenten und Assistenten nicht höher sind als die Bezüge 
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der X. Rangsklasse und ihre Endbezüge die Bezüge der wirklichen Lehrer nicht erreichen. 

Redner müsse aber darauf aufmerksam machen, daß eine Rückwirkung dieser Besserstellung 

auf die Auskultanten und Praktikanten unausbleiblich sei. Über die Details wären noch 

Verhandlungen zwischen dem Unterrichtsamte und dem Bundesministerium für Finanzen zu 

pflegen. 

B.-M. Dr. P a l t a u f beantragt die Streichung des Absatzes 2 des § 7 des B. Ü. G., 

wonach der Ortszuschlag von dem den Betrag von 65.000 K übersteigenden Teil des 

Grundgehaltes samt Erhöhungen nach einem niedrigeren Prozentsatz zu bemessen ist. 

Der Ministerrat genehmigt die Abänderungsanträge des Bundesministers Dr. P a l t a u f 

und des Vizekanzlers B r e i s k y, die letzteren mit der vom B.-M. Dr. G r i m m 

vorgeschlagenen Einschränkung und erteilt dem Bundesminister für Finanzen die 

Ermächtigung zur Einbringung der Gesetzesvorlage im Nationalrate in der sich hienach 

ergebenden Fassung. 

 

19. 

Rückverlegung des staatlichen Verwaltungsjahres auf das Kalenderjahr. 

Nach einem eingehend begründeten Antrage des B.-M. Dr. G r i m m genehmigt der 

Ministerrat die Rückverlegung des staatlichen Verwaltungsjahres auf das Kalenderjahr ab 1. 

Jänner 1922 und nimmt zustimmend zur Kenntnis, daß für die Zeit vom 1. Juli bis 31. 

Dezember 1921 ein halbjähriges Übergangsbudget erstellt werden wird. 

 

20. 

Bericht des Staatskommissariats für Sachdemobilisierung in Angelegenheit des 

Luftschiffahrtmaterials. 

Über Antrag des B.-M. H e i n l nimmt der Ministerrat den ihm vorliegenden, vom 

Staatskommissariat für Sachdemobilisierung über Auftrag des Kabinettsrates vom 9. 

November d. J. in Angelegenheit des Luftschiffahrtmateriales erstatteten Bericht zur 

Kenntnis. 

 

21. 

Verzicht auf die Papierabgabe bei künftigen Kompensationsverträgen und in anderen Fällen 

aus Rücksichten volkswirtschaftlicher Interessen. 

B.-M. H e i n l erinnert daran, daß der Kabinettsrat in seiner Sitzung am 27. April d. J. 

nachstehenden Beschluß gefaßt habe: 
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„Ausfuhren auf Rechnung laufender Regierungs- und laufender privater 

Kompensationsverträge sind von der Abgabe befreit. 

Künftige Kompensationsverträge, gleichgültig, ob sie von der Regierung oder von Privaten 

geschlossen worden, sind von der Abgabe nicht befreit; doch werden die Staatssekretäre für 

Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten, für Volksernährung und für Finanzen ermächtigt, 

zur Wahrung volkswirtschaftlicher Interessen auf die Abgabe einvernehmlich zu verzichten.“ 

Das Bundesministerium für Finanzen stehe auf dem Standpunkte, daß auf die Papierabgabe 

ausschließlich in jenen Fällen, in denen ein Kompensationsvertrag vorliegt, verzichtet werden 

könne und lehne daher grundsätzlich eine Befreiung von der Papierabgabe in anderen auch 

berücksichtigungswürdigen Fällen ab. 

Das Bundesministerium für Handel hingegen sei der Ansicht, daß auf Grund des zitierten 

Kabinettsratsbeschlusses die genannten Bundesministerien ermächtigt seien, zur Wahrung 

volkswirtschaftlicher Interessen in allen Fällen und nicht nur bei Kompensationsverträgen auf 

die Entrichtung dieser Abgabe zu verzichten. 

Bei Anwendung des Standpunktes des Bundesministeriums für Finanzen würden der 

Industrie schwere Schädigungen erwachsen, da in manchen Fällen die Abweisung eines 

Ansuchens um Befreiung von der Papierabgabe nicht nur eine Unbilligkeit gegenüber dem 

betreffenden Gesuchsteller darstelle, sondern auch unter Umständen die Verdrängung 

österreichischer Interessenten durch die ausländische Konkurrenz zur Folge haben könne. 

Redner stelle daher den Antrag, der Ministerrat wolle in Bekräftigung des vom 

Bundesministerium für Handel bisher stets eingenommenen Standpunktes beschließen, daß 

der bezogene Kabinettsratsbeschluß vom 27. April 1920 folgende Fassung zu erhalten habe: 

„Ausfuhren auf Rechnung laufender Regierungs- und laufender privater 

Kompensationsverträge sind von der Abgabe befreit. 

Künftige Kompensationsverträge, gleichgültig, ob sie von der Regierung oder von Privaten 

geschlossen wurden, sind von der Abgabe nicht befreit. 

Die Bundesminister für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten, für Volksernährung 

und für Finanzen werden ermächtigt, sowohl bei künftigen Kompensationsverträgen, wie 

auch in anderen Fällen zur Wahrung volkswirtschaftlicher Interessen auf die Abgabe 

einvernehmlich zu verzichten.“ 

B.-M. Dr. G r i m m erklärt, daß er der Interpretation des Handelsministeriums nicht 

beitreten könne, weil, abgesehen von der Frage des finanziellen Entganges, die Regierung 

sich leicht dem Vorwurf einer ungleichmäßigen Behandlung der einzelnen Interessenten 

aussetzen würde. Er schlage daher vor, an dem Kabinettsratbeschluß vom 27. April d. J., 
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wonach eine Befreiung von der Abgabe nur bei Kompensationsverträgen Platz greifen könne, 

grundsätzlich festzuhalten. Sollte sich in einzelnen anderen Fällen die Notwendigkeit einer 

Abgabenbefreiung ergeben, so wäre jeweils hiezu die Ermächtigung des Ministerrates 

einzuholen. 

Der Ministerrat pflichtet dieser Auffassung bei und beschließt im Sinne des vom 

Bundesminister für Finanzen gestellten Antrages. 

 

22. 

Sicherstellung der Erfordernisse für Getreideankäufe. 

B.-M. Dr. G r i m m knüpft an die Ausführungen seines Amtsvorgängers über die 

Sicherstellung der Erfordernisse für die Getreideankäufe in der Sitzung des Kabinettsrates 

vom 8. November d. J. an und teilt mit, daß laut eines am gestrigen Tage eingelangten 

Telegramms des nach Holland entsendeten Vizepräsidenten der Getreideanstalt R e i f die 

Besprechungen mit der Rotterdamschen Bankvereinigung über die Belehnung der Gobelins 

resultatlos verlaufen sei. Die Bank wäre jedoch nicht abgeneigt, in neuerliche Verhandlungen 

wegen der Bevorschussung einzutreten, falls französische und englische Banken mithalten 

würden. Dagegen sei grundsätzlich ein Vorschuß auf die ausländischen Wertpapiere bewilligt 

worden, zu welchem Zwecke schleunigst ein Detailverzeichnis der Effekten an die 

R e c o n s t r u c t i e  B a n k im Haag zu senden wäre. 

Wie bereits bekannt, lasse die Transaktion mit den ausländischen Wertpapieren nur einen 

Betrag von höchstens 8 Millionen holländischen Gulden erwarten, so daß wir die Differenz 

auf den mit zirka 13 Millionen Hollandgulden bezifferten Geldbedarf für die ausländischen 

Ankäufe aus sonstigen Quellen aufzubringen hätten. Abgesehen von volkswirtschaftlichen 

und staatsfinanziellen Gesichtspunkten, die gegen die Heranziehung der ausländischen 

Effekten sprechen, ergebe sich somit, daß die Verpfändung der Wertpapiere nicht unbedingt 

zum gewünschten Ergebnis führen dürfte. Nichtsdestoweniger beabsichtige die 

Finanzverwaltung, diese Aktion fortzusetzen; sie glaube jedoch nunmehr das Schwergewicht 

auf die Heranziehung des staatlichen Kunstbesitzes, nämlich der Gobelins und ähnlicher 

Gegenstände legen zu sollen, und würde, falls der Ministerrat zustimmen sollte, die bereits 

angeknüpften Verhandlungen mit einem Vertrauensmann eines amerikanischen 

Finanzkonsortiums zum Abschluß zu bringen trachten. 

Nach den vom Bevollmächtigten zur Veräußerung des staatlichen Kunstbesitzes 

gelieferten Daten, belaufe sich der Schätzwert der Gobelins und Teppiche, sowie des Silber- 

und Tafelgeschirres auf 296 Millionen Franken. Daraus ergebe sich, daß sich jedenfalls die 
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benötigten Mittel mit Leichtigkeit aus dieser Pfandunterlage beschaffen lassen. Bei der 

Verpfändung der Kunstobjekte wäre so vorzugehen, daß die kostbarsten oder vergleichsweise 

ganz besonderen Kunstwert besitzenden Objekte vorerst zurückbehalten werden. Doch müsse 

schon jetzt darauf aufmerksam gemacht werden, daß nach dem Urteil der internationalen 

Kunsthändler (besonders der Amerikaner) eine größere Vorschußaktion nicht ohne 

Heranziehung auch besonderer Wertgegenstände möglich sei. Bei der Auswahl der zu 

verpfändenden Objekte werde selbstverständlich in vollem Einvernehmen mit dem auf Grund 

des Gesetzes vom 18. Oktober 1919 bestellten „Bevollmächtigten zur Veräußerung 

staatlichen Kunstbesitzes“ vorzugehen sein. Auch werde selbstverständlich nur gemäß den 

Beschlüssen der österr. Sektion der Reparationskommission, betreffend die eventuelle 

Veräußerlichkeit der Objekte, vorgegangen werden. 

Der sprechende Minister stelle sohin den Antrag, der Ministerrat wolle das 

Bundesministerium für Finanzen ermächtigen, bei Aufrechterhaltung der Möglichkeit, unter 

Umständen auch die ausländischen Wertpapiere zu verpfänden, die Verhandlungen mit den 

ausländischen Interessenten über die Verpfändung des staatlichen Kunstbesitzes einzuleiten 

und je nach dem Ergebnisse dieser Verhandlungen an die Verpfändung der Kunstobjekte zu 

schreiten. Falls der Ministerrat in diesem Sinne Beschluß fassen sollte, halte Redner es für 

unerläßlich, daß von maßgebender Stelle, womöglich durch den Bundeskanzler, die 

Kunstgelehrten, Künstler und leitenden Journalisten über die Notwendigkeit der Aktion 

eingehend orientiert werden, um einer unsachlichen und irreführenden Information der 

Bevölkerung vorzubeugen. 

Nach einer längeren Debatte, an welcher sich außer dem Vorsitzenden noch Vizekanzler 

B r e i s k y, sowie die Bundesminister Dr. G r ü n b e r g e r, Dr. G r i m m und Dr. R e s c h 

beteiligten, genehmigt der Ministerrat den Antrag des Bundesministers für Finanzen mit der 

Maßgabe, daß vorläufig, entsprechend dem Geldmittelbedarf, nur die Verpfändung eines 

Viertels des Kunstbesitzes ins Auge gefaßt werde. Gleichzeitig erklärt sich der Vorsitzende 

bereit, in Gemeinschaft mit dem Vizekanzler im Sinne des vom Bundesminister für Finanzen 

geäußerten Wunsch auf die interessierten Fachkreise persönlich einzuwirken. 

 

23. 

Einführung neuer Finanzmonopole. 

B.-M. Dr. G r i m m erbittet und erhält vom Ministerrate die Ermächtigung, in dem im 

Nationalrate zu erstattenden Finanzexposé auf die Möglichkeit der Einführung von 

Finanzmonopolen für Mineralöl, Spiritus und Zucker hinweisen zu dürfen. 



27 
8 – 1920-11-30 

 

24. 

Ernennung der österreichischen Mitglieder des griechisch-österreichischen und 

jugoslawisch-österreichischen gemischten Schiedsgerichtshofes. 

Über Antrag des V o r s i t z e n d e n ernennt der Ministerrat den Direktor der 

österreichischen Kreditanstalt Dr. Paul H a m m e r s c h l a g zum österreichischen Mitgliede 

des griechisch-österreichischen und den Senatspräsidenten Dr. Karl Z w i e d i n e k zum 

österreichischen Mitgliede des jugoslawisch-österreichischen gemischten 

Schiedsgerichtshofes. Gleichzeitig ermächtigt der Ministerrat das Bundesministerium für 

Äußeres, ohne weitere Befassung des Ministerrates einvernehmlich mit den Regierungen in 

Athen und Belgrad geeignete Persönlichkeiten zu Schiedsgerichtspräsidenten auszuwählen. 
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1. Stenogramm, Ministerratsprotokoll Nr. 8 vom 30.11.1920 
1) Mayr: Morgen Eröffnung des Bundesrat stattfindet und die Kabinettsminister dazu 
erscheinen mögen. 11 Uhr. Ich werde dann kurze Begrüßung halten. Die Herren haben 
gehört, dass heute in einem Staatsgebäude ein großer Brand stattgefunden hat. Es sind 
ziemlich viele Akten verbrannt. Es ist üblich, dass bei einem solchen Unglück dem 
Bürgermeister der Dank ausgesprochen wird für die Mitwirkung der Feuerwehr, die sich sehr 
brav gehalten hat und eine Spende namentlich für die verunglückten Feuerwehrleute gegeben 
wird. Das wäre Sache des Heeresamtes. 
2) Mayr: Beitritt Österreichs zum Völkerbund. Wir müssen die erfolgten Schritte zum Beitritt 
Österreichs in den Völkerbund dem Nationalrat mitteilen. Note des Ministeriums für Äußeres 
mit einem Bericht über die bisherigen Schritte Österreichs zur Aufnahme in den Völkerbund. 
 Angenommen. 
3) Mayr: Mitteilung, dass von Seiten Sir William Goodes aus London ein heftiges Telegramm 
eingelaufen ist bezüglich der Kartoffelaktion. Er bemängelt, dass einzelne Staatsämter zu 
diesem Vorschlag noch allerlei verlangen, nicht zufrieden sind und über die zugesagte Summe 
von 2 ½ Millionen Dollar noch einzelne Forderungen stellen. Er erklärt, wenn er weiter 
behelligt wird, wird er die Einstellung der Aktion beantragen. Im Interesse der Hilfeleistung 
für Österreich haben wir sofort telegraphiert, dass wir absehen von derartigen 
Zusatzforderungen und dass wir die Durchführung im Rahmen des gewährten Kredites selbst 
vornehmen werden. Ich möchte bei dieser Gelegenheit die Bitte an die einzelnen Ministerien 
richten, bevor sie solche einzelnen Aktionen unternehmen, sich mit dem Bundeskanzleramt in 
Verbindung zu setzen. Es geht nicht an, die separaten Aktionen einzelner Ministerien, wenn 
sie über die eigentliche Summe hinausgehen, das bringt uns in keine gute Stellung. 
Grünberger: Das englische Kartoffelprojekt wurde in erster Linie in meinem Ministerium 
anhängig gemacht und einvernehmlich mit Groode noch persönlich, zusätzlich mit seinem 
Stellvertreter wurde mir direkt gegenüber das Ersuchen gestellt, die Sache in meinem 
Staatsamt zu führen. Ich muss feststellen, dass das Ministerium für Landwirtschaft 
verständnisvoll sich nicht auf den Ressortstandpunkt stellt, sondern mitarbeitet. Das jetzige 
Telegramm dazu beruht auf einem Missverständnis indem seine eigenen Leute über Debatten 
im Exekutivkomitee überfällig und frühzeitig berichteten. In diesem Komitee hat man 
angeregt davon gesprochen, dass mit den Kartoffeln allein nicht das Auslangen gefunden 
werden kann. Wäre es denn nicht möglich, von dem Kredit gewisse Teile für unsere Aktion 
abzuscheiden, welche mit dem Kartoffelprojekt in Zusammenhang stehen. Darauf gehen die 
Erklärungen zurück. Von einem Beschluss nach außen kann noch gar nicht die Rede sein, es 
geht sehr langsam. Wir haben die eigentlichen Kreise erst zu informieren begonnen. Ich habe 
morgen in der Wirtschaftskommission, dann Freitag im Ernährungsausschuss und noch 3 
Sitzungen zur Diskussion. Das Missverständnis ist bereits durch Rücksprache mit den 
Vertretern in der Reparationskommission beigelegt und abgesehen von dem aktuellen 
Telegramm ist ein aufklärendes Telegramm von den Engländern abgegangen. 
G. begrüßt, dass sich mit der Frage ein Ministerkomitee befasst. Das war auch bei uns zur 
Diskussion und ich sagte, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass bei der großen Zahl von 
Detailfragen die Minister selbst dabei sein können. Ich möchte Kanzler bitten zur Kenntnis zu 
nehmen, dass in der Kartoffelaktion nichts ohne Bundeskanzleramt und Fühlungnahme mit 
Äußerem geschieht. Es ist nur verfrüht, dass man telegraphiert, man möchte für Kunstdünger 
und Maschinen von dem Kredit etwas abziehen. 
Ich kann diese Angelegenheit mit Produzenten allein nicht besprechen. G. fordert als Erstes 
die Aufhebung der Kartoffelbewirtschaftung. Ich habe nicht den Mut, ohne die großen 
Konsumentenorganisationen darüber zu befragen. Sonst haben wir Kartoffelwirren, weil sich 
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die Leute gegen die Bewirtschaftung stellen werden. Umgekehrt, wenn man den 
Organisationen das Projekt richtig erörtert, werden sie selbst begreifen, dass dieses Projekt 
nicht anders durchzuführen ist als unter Aufhebung der Bewirtschaftung. Ich erbitte die 
Ermächtigung des Ministerrates, mit den Konsumenten in Fühlung treten zu dürfen. Es ist 
darüber in der Wirtschaftskommission und im Ernährungsausschuss mit den 
Sozialdemokraten zu reden. 
Mayr: Damit ist die Sache geklärt. Ich bitte, wenn solche Dinge vorkommen, mich zu 
verständigen. 
Heinl: Kann nicht die Aufhebung der Bewirtschaftung in Aussicht genommen werden, wenn 
die Kartoffel hier sind? 
Grünberger: G. sagt umgekehrt, dass keine Kartoffel aus England weggeht, bevor nicht die 
Bewirtschaftung aufgehoben ist. Das geht nicht so ohne weiteres. 
Haueis: Vom Landwirtschaftsamt hat man Bedenken gegen die Einführung der englischen 
Kartoffeln, weil sie möglicherweise den Kartoffelkrebs verschleppen können. Deutschland 
und Österreich haben diese Krankheit noch nicht, wenn wir sie herbekommen, haben wir 
große Nachteile. Wir haben auch keine Erfahrung oder die englischen Sorten für unsere 
Verhältnisse zum Anbau passen, ob die die großen Erträgnisse wie in England liefern. Diese 
Bedenken hat man äußern müssen, um gegen schlimme Nachreden sicher zu sein. Mehr ist 
nicht geschehen, im Gegenteil, das Landwirtschaftsamt hat einen Vertreter entsandt mit der 
Weisung, alles zu tun, was die Reparationskommission und G. befördern kann. Es ist gesagt 
worden, dass das kg Kartoffel 15 K kosten soll. Das sind auch bedenkliche Folgen, unter 
denen wir leiden müssen, wenn wir die Kartoffeln zu zahlen haben. Vorläufig werden sie uns 
angerechnet, wenn wir nicht glatt bezahlen müssten, wäre es ein Vorteil. Gegen die 
Aufhebung der Kartoffelbewirtschaftung werden die Unseren nichts einzuwenden haben. 
Grimm: Von der Finanzverwaltung würde es begrüßt, wenn die Kartoffelbewirtschaftung 
aufgehoben wird, wenn die Regierung nicht für gewisse Kreise doch die Bewirtschaftung 
belässt- Dann könnten wir nicht darauf eingehen. G. steht auf dem Standpunkt, dass die 
Subventionen für Landwirtschaft für Maschinen und in anderer Richtung aus diesem Titel 
nicht gegeben werden. 
3) Heinl: Wir sind in Ungarn außerordentlich gut aufgenommen worden. Am ersten Tag des 
Budapester Aufenthalts war ich bei Czaky und Teleki. Beide haben mich liebenswürdig 
empfangen und freundlich geäußert, dass sich Österreich auf dem Standpunkt des 
Einvernehmens mit Ungarn in wirtschaftlichen Fragen befindet. Politische Fragen sind bei 
diesen offiziellen Verhandlungen nicht berührt. Es wurden kein Punkt bezüglich Westungarn 
angeschnitten. Die Verhandlungen bezogen sich nur auf wirtschaftliche Momente und hatten 
ein günstiges Ergebnis. Wir haben uns geeinigt, dass Verhandlungen in einer 
handelspolitischen und einer verkehrspolitischen Kommission geführt werden sollen. In der 
Subkommission für handelspolitische Fragen wurde beschlossen ... 
Beide Kommissionen haben ihre Beschlüsse einer gemeinsamen Beratung der ungarischen 
Minister und der österreichischen Delegation der Ressortdelegierten vorgelegt, die folgende 
Ergebnisse hatte. 
Die weiteren Verhandlungen sollen in Wien und Budapest fortgesetzt werden und können am 
15. beendet sein, worauf den beiderseitigen Regierungen die dortigen Beschlüsse vorgelegt 
werden, weil sie die verfassungsmäßige Genehmigung zu verfügen haben. Nach dem heutigen 
Vertrag brauchen diese Verträge nicht das Parlament zu beschäftigen, wir sollen sie wohl 
aber dem Hauptausschuss zur Kenntnis bringen wegen Beratung. 
Bezüglich Westungarn wäre es zweckmäßig bis zum Abschluss der Verhandlungen nichts 
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nach außen zu unternehmen, weil das die wirtschaftlichen Verhandlungen außerordentlich 
stören würde. Ich beantrage, dass in dieser Beziehung der Ministerrat einen Beschluss fasst. 
Die Verhältnisse in Ungarn stellen sich nach außen hin vollkommen geordnet und ruhig dar. 
Es herrscht überall Ordnung und Recht. Sperrstunde wird strikt eingehalten. 
Mayr: Bericht zur Kenntnis genommen. 
4) Heinl: Sachdemobilisierung. Ich bitte, dass die Herren zustimmen, dass nur eine gewisse 
Gruppe von Depots dem Verkaufszwang unterworfen wird, jene, welche Kriegsmaterial 
beinhalten und aus den anderen den Verkauf fortsetzen. Ich werden mit Z. ständig in 
Verbindung bleiben, damit er unser redliches Bestreben sieht. Ich hoffe, dass wir dann keine 
Schwierigkeiten haben werden. 
Grimm: Ich unterstütze den Antrag. Ein solches allmähliches Vorgehen hilft uns über die 
Schwierigkeit hinweg, die staatlichen Industriewerke noch einen Monat aufrechterhalten zu 
können. Oberfinanzrat Leifer teilt mit, dass ein Mitglied möglich. 
Breisky: Ich hatte den Eindruck mit Z., dass die schlechte Stimmung wesentlich gewirkt hat. 
Wenn Heinl Gelegenheit nimmt zu engerer Fühlungnahme, so wird sich ein befriedigendes 
Zusammenarbeiten ergeben. Z. ist die reine Null, Chef ist dort der französische General 
Hallier. In Kontrollfrage ist die [..] mit Garonne, ein Mann von [..] Auffassung. Aber wenn 
man herumkriegt, wird ein angenehmes Verhältnis möglich sein. 
5) Mayr: Ausfuhr von Geschützmaterial nach Rumänien.  
Heinl: Die Lage ist folgende. Der Heeresüberwachungsausschuss besteht aus Delegierten 
verschiedener Länder. Die französische Abteilung hat das Bestreben, die Polen zu 
unterstützen. Die französische Abteilung hat auch die Registrierung dieser Bestandteile 
unterschlagen. Diese Sachen kommen im Inventar des Heeresüberwachungsausschusses gar 
nicht vor. Der österreichische Staat würde 150 M K für dieses Material bekommen und nun 
heißt es, es muss die Zustimmung des Heeresüberwachungsausschusses vorhanden sein. 
Wenn nun eine Zuschrift kommt und der französische Major darauf unterschrieben ist, so 
haben wir uns nicht weiter zu kümmern, ob er berechtigt ist, die Vollmacht auszustellen. Sonst 
müssen wir die Sache unentgeltlich übergeben. Die Sache ist total verfahren. Ich bitte dem 
Referenten im Äußeren einen entsprechenden Vorhalt zu machen. Wenn die Sache 
nachträglich aufgekommen wäre, so wären wir exkulpiert gewesen, da der 
Heeresüberwachungsausschuss durch L. uns die Ausfuhrbewilligung gegeben hat. Jetzt ist 
nichts mehr zu machen. 
Mayr: Die Bedenken sind, dass dazu 200 Wagen benützt werden müssten und die Sache in 
Öffentlichkeit kommt. 
Heinl: Es wäre unter Führung von Franzosen weggebracht worden. Uns hätte kein Vorwurf 
treffen können. 
Mayr: Mit Rücksicht auf ein ganz korrektes Vorgehen kann man nicht darauf zurückkommen. 
Es muss zum Ruhen kommen 
Glanz: Ich habe aus Unterredung mit Z. entnommen, dass ein Gegensatz zwischen ihm und 
Franzosen besteht. Er wies darauf hin, dass die Tätigkeit des Subkommandanten für die 
Feststellung der Stände eigentlich überflüssig sei, der Präsident dieser Subkommission ist 
Hallier. Ich mache darauf aufmerksam, weil man mit den Italienern sehr vorsichtig sein muss. 
Mayr: Es ist interessant, dass L. dringend ersucht von seinem Ausfuhrschein nichts bekannt 
zu geben. 
6) Mayr: Zuschrift der Kommission zur Erhebung militärischer Pflichtverletzungen. 
Ich habe L. gefragt, wie ausgedehnt das Arbeitsprogramm noch ist und er sagte, dass von 24-
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500 Fällen noch 150 zu erledigen sind und sie bis Ostern fertig werden dürften. Er hat dann 
die Notwendigkeit der Kommission dargetan, weil die Angegriffenen durch die Kommission 
rehabilitiert werden. Von den 150 Fällen erregen nur Verordnung Friedrich und [..] 
Bedenken, die geltende Gesetze im Krieg für eine Zeit lang suspendiert haben bezüglich der 
Verfolgung von Soldaten. Diese Suspension wurde mit Zusammentritt des Parlaments spontan 
aufgehoben. 
Heinl: Diese Zuschrift ringt einem nur ein Lächeln ab. Die Regierung kann nichts anderes tun 
als dem Nationalrat die Aufhebung der Kommission zu berichten. Die Sozialdemokraten 
haben auch kein Interesse an der Kommission. 
Mayr: Der Gegenantrag zum Kommissionsantrag liegt vor. Wir müssten Antrag stellen, die 
Kommission aufzugeben und Gesetz außer Kraft zu setzen. 
Grimm: Es wäre zweckmäßig, die Kommission erst schlafen zu lassen und mit dem 
Aufhebungsgesetz zuwarten. Sie bekämen dann halt keinen Kredit. 
Breisky: Eine offene Frage ist es, ob es eine große politische Belastung wäre, wenn wir die 
Kommission aus der Welt schaffen würden. 
Mayr: Ich glaube es nicht, aber es wäre vielleicht vorsichtig es auf sich beruhen zu lassen 
und mit den Parteien zu reden. 
Glanz: Man sollte von einer leg. Maßnahme absehen, aber alles tun, dass die Kommission 
außer Kraft tritt. Ich würde glauben, die Sache einschlafen zu lassen. 
Wird abgesetzt von der Tagesordnung. 
7) Mayr: Mitteilung über die Handelsverträge mit Rumänien und Jugoslawien an den 
Nationalrat. 
Heinl: Ich bitte, dass diese Verträge auch verlautbart werden, damit sie in Kraft treten. 
8) Mayr: Fremde Orden. 
Ich wollte diese Angelegenheit dem Bundespräsidenten zuweisen, aber in der Verfassung sind 
solche Kompetenzen festgelegt. Wenn die Herren einverstanden sind, könnten wir es 
vereinfachen dadurch, dass der Ministerrat den Bundeskanzler ermächtigt, derartigen 
Verträgen zuzustimmen. 
Heinl: Es wäre die Frage zu erörtern, ob die Regierung sich um solche Ordensbezeichnungen 
kümmern will. Das kann man aber nicht, denn es wäre missbräuchlich möglich und es ist eine 
Courtoisie gegenüber dem Ausland. 
Antrag dass Ministerrat beschließt die Bewilligung zur Annahme und zum Tragen dieser 
Orden steht dem Ministerrat zu und wird dem Bundeskanzler im eigenen Wirkungskreis 
übertragen. 
Breisky: Es wird wieder ein gesellschaftlicher Verkehr anstehen. Dafür wäre eine Richtlinie 
erwünscht über das Tragen solcher Orden. Ministerrat ist der Anschauung, dass es statthaft 
ist, in internationaler Gesellschaft Orden zu tragen. 
9) Paltauf: Allgemeine Fragen über die Behandlung von Auslieferungsfragen. 
Ratskommission stellt Antrag an OLG. Dieses fasst Beschluss und legt seinen Beschluss dem 
Justizminister vorläufig zur Ermächtigung vor. Der Justizminister soll Gelegenheit haben, die 
zwischenstaatlichen Interessen zu wahren. Es ist eine Sache der Rechtshilfe und der Gerichte 
und es ist noch nie der Fall vorgekommen, dass einem richterlichen Auslieferungsbeschluss 
die Genehmigung versagt worden wäre. Im vorliegenden Fall handelt es sich um die 
Auslieferung wegen des Münchner Staatsanwaltes über ML. Auslieferungsvertrag mit 
Deutschem Reich Bundesbeschluss von 54 besteht noch zu Recht. Dennoch ist die 
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Auslieferung zu bewilligen wegen gemeiner Verbrechen und Vergehen. Welche 
Strafhandlungen gemein sind und welche politisch sind, ist darin nicht erörtert. Daher muss 
dieser Begriff abgestellt werden nach der völkerrechtlichen Prüfung. Diese ist auch wieder 
eine verschiedene. Nach der belgischen Formel ist verboten die Auslieferung bei politischen 
Delikten oder einem Konnexdelikt, das mit einem politischen Delikt zusammenhängt, das zum 
Zweck verübt wurde dem durch politisches Delikt bezweckten Erfolg zu dienen. Nach der 
Schweizer Formel kann die Auslieferung nicht bewilligt werden bei rein politischen Delikten 
oder wenn die Handlung vorwiegend den Charakter eines politischen Verbrechens hatte. 
Hatte sie vorwiegend den Charakter eines gemeinen Verbrechens, so ist Auslieferung. Dieser 
Gesichtspunkt wäre zu berücksichtigen. L ist gebürtig in Moskau und nach Rostock zuständig. 
Zur Zeit der Münchner Ratsherrschaft ist er Mitglied des Aktionsausschusses und zur Zeit der 
Diktatoren der Roten Armee Mitglied des Vollzugsrates. Denn Standort war die L. Kaserne. 
In den letzten Tagen der Räteherrschaft wurden politische Gefangene im Luitpold 
Gymnasium ermordet, Mitglieder der Thule Gesellschaft, welche antirevolutionäre Tendenz 
verfolgte. Diese wurden am 26. April eingeliefert, der Vollzugsrat zog sich in das LG zurück 
und amtierte dort. L. war auch dabei, hat sich am Verhör beteiligt und über seine Weisung 
sollen sie in einem Keller untergebracht worden sein. Tags darauf wurden 2 Weißhusaren 
eingeliefert. Auch den Verhören wohnte er bei. Endlich ist am 30. April ein [..] eingeliefert 
worden, der ein Plakat der roten Regierung heruntergerissen haben soll. L. ist nach Sturz der 
Regierung nach Österreich geflüchtet und am 6. Oktober in Wien verhaftet worden. Der 
bayrische Staatsanwalt begehrt die Auslieferung auf Grund eines Haftbefehls, welcher mit 
Beteiligung als Mitschuldigen an der Ermordung dieser 10 Personen, Hochverrat, 
Widerstand gegen Staatsgewalt und Aufreizung hierzu. Wegen der rein politischen Delikte 
wurde Auslieferungsbegehren zurückgezogen und nur wegen Mordes aufrechterhalten 
worden. Außerdem wird L. zur Last gelegt, dass er als Vollzugsrat gleichzeitig dem 
Oberkommandanten der Roten Armee Egelhofer als politischer Beirat beigestellt und er das 
geistige Haupt gewesen sei. Der Befehl zur Erschießung der Geißeln ist von Egelhofer erteilt 
worden. L. hat sich an dem Verhör beteiligt. Er hat angeordnet, dass sie im Keller 
unterzubringen seien, er soll jener gewesen sein, der in der Nacht vor der Erschießung 
verlangte, man soll darüber Beschluss fassen wer zu erschießen sei und es wird behauptet, 
dass L. diese Leute im Keller aufsuchte, mit ihnen gesprochen hat, dass er hierbei, weil einer 
der ihn begleitenden Personen ihn aufmerksam machte, ihnen eine menschenwürdige 
Unterkunft zu bieten, dass es mit ihnen ohnedies um die Ecke gehen werde. Auf Grund des 
Auslieferungsbegehrens hat Ratskammer Beschluss gefasst, die Auslieferung zu bewilligen im 
Oktober vorigen Jahres und Oberlandesgericht hat den Auslieferungsbeschluss gefasst. Da 
haben sich große Weiterungen ergeben, die Staatskanzlei hat eingegriffen, die Sache wurde 
diplomatisch behandelt und schließlich hat Justizamt ein Ersuchschreiben an die bayrische 
Staatsanwaltschaft gerichtet mit Ersuchen, noch weitere Umstände bekannt zu geben, was L. 
besonders zur Last fällt. In diesem Schreiben hat Justizamt ausgedrückt, dass es in der Sache 
selbst die Schweizer Formel anzuwenden gedenke, Dass die Auslieferung nur statthaft, wenn 
es sich um ein Delikt mit vorwiegend gemeinem Charakter handelt. Im Herbst sind diese 
weiteren Erhebungen gekommen, es wurde die Hauptverhandlung protokolliert und Urteil 
mitgeteilt, es ist aber nur bei den bekannten Momenten geblieben. Ratskammer ist bei 
früherem Beschluss geblieben, die Auslieferung zu bewilligen. Staatsanwalt war dagegen und 
hat seiner Ansicht Ausdruck gegeben, dass das Delikt vorwiegend politisch sei. Das 
Oberlandesgericht hat 2:1 in Übereinstimmung mit Oberstaatsanwaltschaft beschlossen, die 
Auslieferung abzulehnen. Das Obergericht hat sich der belgischen Formel angeschlossen. Ich 
bemerke, dass mit der deutschen Regierung jetzt Verhandlungen wegen Abschluss eine neuen 
Auslieferungsvertrages im Zuge sind. Dieser wird sich auf die belgische Formel stützen. Von 
unserem Vertreter ist der deutschen Regierung die Schweizer Formel vorgeschlagen worden, 
der deutsche Vertreter hat ausdrücklich für die belgische entschieden, weil sie dem Ermessen 
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des ersuchten Staates weniger Raum gibt und klarer sei. 
Es handelt sich zweifellos um ein konnexes Delikt. Ich glaube, dass man keinen Grund hat, 
dem Beschluss des Oberlandesgerichtes entgegen zu treten, besonders weil wir bei den 
ungarischen Kommunisten viel mehr zur Last fällt als L. und diese nicht ausgeliefert wurden. 
Bei Zugrundelegung der belgischen Formel müssen wir die Auslieferung verweigern. 
Justizamt beabsichtigt den Beschluss des Oberlandesgerichtes zu genehmigen. 
Mayr: Die Sache wird für uns von politischer Bedeutung werden, weil ein deutsches 
Auslieferungsbegehren im Wege ist und weil durch die Notiz in den Zeitungen über L. der 
Vertreter von Sowjetrussland erklärt hat, dass im Falle einer Auslieferung L. Rache 
genommen würde an den Kriegsgefangenen. Außerdem hätten wir die größten 
Schwierigkeiten mit den Sozialdemokraten. Diese würde einen Sturm gegen die Regierung 
entfesseln, wenn die Auslieferung beschlossen würde. Dieses politische Moment braucht für 
den Ministerrat nicht maßgebend zu sein, nur das sachliche Gutachten des 
Justizministeriums. 
Heinl: die politische Seite können wir beiseite lassen. Aber ich muss es Justizminister 
überlassen, einen Antrag zu stellen, der gewiss so gerechtfertigt ist und wir nichts einwenden. 
Mayr: Man sollte ihn abschreiben. Wenn politische Parole Russlands zustande kommt, könnte 
er nach Russland geschoben werden, eventuell nach Italien. Die Abschätzung wird Justiz 
einvernehmlich mit ihnen überlassen. 
Heinl: Empfehle, dass wir Schober ersuchen, die geeigneten Maßnahmen zu treffen. 
Breisky: Nachdem der Aufenthalt L. im Steinhof entsetzlich viel Geld kostet, hat Schober 
schon seine Fühler ausgestreckt, ob man ihn nicht auf dem Land unterbringen könnte. 
10) Grünberger: Ernährungssituation ist durch Transportschwierigkeit kritisch. Ich kann 
nächste Woche nur halbe Verschleißquote ausgeben, es fehlen 112 Wagen. Wir haben 
Vertreter nach Ungarn geschickt mir einem fertigen Vertrag zurückkommen, dass wir leere 
Wagen bis Bruck schicken und den jugoslawischen Weizen holen. Nach der Rückkehr wurde 
berichtet, dass die Sache nicht klappte und ich musste die Leute wieder nach Budapest 
schicken. Ich ersuche Finanzminister zu gestatten, dass morgen bei Transport Herren mit 
Verkehrsamt in Fühlung treten. Die Versorgung steht und fällt mit dem Transport des 
jugoslawischen Mehls und Weizen aus Ungarn. Das jugoslawische Mehl über Leibniz. Die 
Südbahn ist nicht mehr in der Lage das jugoslawische [..] zu übernehmen, weil sie an 
Kohlenmangel leidet. Die Jugoslawen drohen mit Einstellung der Lebensmitteltransporte [..]. 
Man müsste mit der Südbahn ein Abkommen treffen, dass alles Mögliche geschieht, um die 
Mehltransporte von Leibniz zu bringen. Bis zur Grenze geht es, aber die Südbahn kann nicht 
weiter befördern. Dann bitte ich Verkehrsministerium Vorkehrung zu treffen, dass die 
Westbahntransporte beschleunigt werden. Sowohl das Getreide aus Mehlheim Passau, 
außerdem haben wir heute in der höchsten Not eine Anleihe bei Oberösterreich gemacht. 
Dort bekommen wir 50 Wagen Roggenmehl geborgt. Natürlich nützt das nur für die 
Versorgung, wenn das mit größter Beschleunigung geht, sonst haben wir nächste Woche kein 
Brot zu einer Zeit wo 40000 t Getreide auf der Donau sind. 
Ich bitte Genehmigung des Ministerrates die Eisenbahnen dringend zu ersuchen, dieser 
Angelegenheit mit aller Energie nachzugehen. 
Mayr: Ministerrat wiederholt dringend Bitte, dass alles in Bewegung gesetzt wird. 
Heinl: Ich habe in Ungarn eine gewisse Missstimmung darüber bemerkt, dass das 
Ernährungsamt mit Umschlägen und Transport eine [..] Kompanie aus eigenem betraut hat. 
Diese wurde zu dem Zweck gegründet. Der [..] war der Vertreter [..] in Budapest. Die 
Ungarische hat den Werksverkehr dazu gegründet und diese hat auch eine 
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Transportunternehmung Wawel in Budapest errichtet, welche sich auch um die Transporte 
bewerben. Wenn sie genützt würden, könnten sie bei der jugoslawischen Regierung 
durchsetzen, dass die Transporte glatt laufen. Ich habe ein Gesuch der Wawel mitgebracht 
und bitte auf die [..] einzuwirken, dass die Umschläge der Güter der Wawel übertragen 
werden. 
Grünberger: Ich hatte keine Ahnung mit wem die Getreideanstalt den Umschlag in Budapest 
vornimmt. Ich wusste auch nicht, dass sie eine neue Firma dazwischen braucht. Ich werde der 
Sache sofort nachgehen. Gestern sind die Zusagen von Deutschen und Schweizer Regierung 
eingetroffen auf 600 bzw. 300 Wagen Getreideaushilfe. Ich bitte mir zu sagen, ob ich selbst 
darüber den Dank zum Ausdruck bringen soll oder ob der Kanzler den beiden Regierungen 
für das Entgegenkommen dankt. 
Mayr: Es soll durch den Bundeskanzler gemacht werden. 
Grünberger: Die Vorschüsse helfen über die Krise, aber sie wirken nicht von einem Tag auf 
den anderen. Die deutsche Hilfe dauert 10-12 Tage bevor sie ins Rollen kommt. Nun wird aus 
Triest gemeldet, dass doch noch ein Vorrat an Weizen ist, für den die italienische Regierung 
augenblicklich nicht reflektiert. Ich bitte zu sagen, ob ich auch an Italiener herantreten sollte. 
Ich werde mit [..] gesondert reden. 
Heinl: Die Zeitungen berichten, dass von der Küchengemeinschaft Wagen ausgeliehen haben. 
Ich teile mit, es wäre möglich auch von Einkaufsstelle für Gemeinschaftsküchen 20 Wagen zu 
bekommen. Ich würde empfehlen, dass ein Vertreter des Ernährungsamtes dorthin geht. 
Grünberger: In den letzten Tagen haben sich auf dem Weg der Zeitungen ein unerträglicher 
Zustand zwischen Rathaus und Volksernährungsamt entwickelt. Das Vorgehen des Rathauses 
ist un[..]. Es ist soweit gekommen, dass Untersuchungen vom 14. Oktober in Änderung des 
Amtstextes am 26. November veröffentlicht und tendenziös entstellt. Es ist soweit gekommen 
dass Bürgermeister in den Zeitungen angibt, dass wir Mehl beschlagnahmt haben bei der 
Küchengemeinschaft, welche sich angeboten hat, das Mehl zu überlassen. Ich glaube, dass 
ich nichts anderes tun kann. Der Bürgermeister hat sich bei mir angesagt, ihm offen über 
diese Dinge zu sprechen und zu erklären, dass eine solche Haltung in der gegenwärtigen 
Lage unmöglich ist. 
Heinl: Ich würde Grünberger bitten, Reumann den Standpunkt energisch klar zu machen. Das 
Rathaus sucht die Mär zu verbreiten, dass es jetzt schlechter ist als früher. Alle Jahre um 
diese Zeit sind die Kohlentransporte und tschechische Wagen geringer. Emmerling(?) hat von 
mir verlangt, dass wegen ihrer vermehrten Kohleneinlaufs sofort mit schärfsten 
Sparmaßnahmen vorgegangen wird. 
Glanz: Es wäre mir wünschenswert, dem Rathaus sachlich würdig aber energisch 
entgegenzutreten. Die Stellung der Regierung hängt zu 80 % von Ernährungslage ab. Wir 
haben keinen Grund die Stille über uns ergehen zu lassen. Man sollte in Ernährungsfragen 
eine aktuelle Pressepolitik machen. 
Grünberger: Ich bitte zur Kenntnis zu nehmen, dass ich mich in dieser Angelegenheit mit 
Kom und Anstrengungen nicht gespart habe, weil ich mir solch Unrichtiges nicht gefallen 
lassen kann. Der Kampf wird aber konsequent fortgesetzt. Ich hatte gestern Pressekonferenz, 
Arbeiterzeitung und Abend sind nicht erschienen. Ich habe ein ausführliches Elaborat, um 
falschen Ziffern vorzubeugen, übergeben. Das ist in allen Zeitungen wiedergegeben, die 
Arbeiterzeitung hat im Abendblatt eine Hauptangabe wesentlich entstellt. Ich kann aber mit 
der Arbeiterzeitung über eine solche Sache nicht polemisieren. 
Mayr: Das wäre durch die Staatskorrespondenz richtig zu stellen. 
Breisky: Ich möchte gleich in der Zeit eines faktiösen Pressekampfes empfehlen, wenn der 
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Bundesminister für Ernährung eine tägliche Abendstunde für die Presse bei sich einrichten 
würde, um den Bürgermeisterblättern Gelegenheit zu geben, über den Stand der Ernährung 
zu informieren. Die Blätter werden davon Gebrauch machen und bei diesem Anlass wird 
Gelegenheit sein, auf die vorgebrachten Meldungen einzugehen und richtig zu stellen. Auf 
diese Art kann man der faktiösen Problematik das Wasser abgraben. 
Heinl: Wenn Grünberger sich irgendwelche Zeitungen warm halten würde, dass sie ständig 
informiert werden und von Seiten der Redaktion aus ein scharfer Kampf eröffnet wird. In der 
Kohlenfrage werde ich das gewiss auch machen. 
Grünberger: Ich habe einen Redakteur im Haus und unterhalte jetzt mit der Reichspost 
tägliche Fühlung und auch mit anderen Blättern bin ich von früher her im ständigen Kontakt. 
Aber das hindert die Angriffe der Arbeiterzeitung nicht. Was die tägliche Information der 
Presse betrifft, so wäre die Ernährungsberücksichtigung würdig, nur habe ich niemanden, der 
dafür Zeit hätte. 
Mayr: Der Kabinettsrat gibt Überzeugung Ausdruck, gegen eine solche Opposition muss mit 
energischen Mitteln entgegen getreten werden. Alle Umstände, welche zur Kürzung der 
Importe beitragen, müssen rücksichtslos hingewiesen werden. 
11) Mayr: Im heutigen Hauptausschuss ist die Zuschrift des Ministerrates zur Verhandlung 
gekommen. Gegen die Bildung dieser Kommission hat sich keine Opposition geltend gemacht; 
auf meine Zusage wurde es sehr begrüßt, dass über die Mitglieder dieser Kommission mit den 
3 Parteien verhandelt wird, damit sie zu den Mitgliedern Stellung nehmen können. 
Kabinettsrat hätte die Aufgabe, die Beendigung dieser Kommission nach Kenntnis des 
Hauptausschusses nur für das Bundesbudget vorzubereiten, für Länder und Gemeinden erst 
später nach Fühlungnahme mit Bundesräten. Der Kabinettsrat möge solche Kommission 
bilden und auch eine Instruktion für ihre Arbeit entwerfen; das ist der Wunsch des 
Hauptausschusses. Es ist schwer und wir können uns auch heute nicht eingehend damit 
beschäftigen, auch nur für die Bundesbudgetkommission die Zusammensetzung festzustellen. 
Wir haben eine ministerielle Kommission dafür eingesetzt, eine ministerielle Kommission der 
neuen Regierung. Diese muss gewisse Weisungen bekommen. Es handelt sich in erster Linie 
darum, aus welchen Kreisen wäre diese Kommission zu bilden, in welcher Anzahl und dann 
eine Instruktion über ihre Tätigkeit im speziellen. Im Allgemeinen sind wir durch die Zuschrift 
der Reparationskommission darauf verwiesen, dass die Kommission hauptsächlich 
Ersparungen beraten soll. Ich habe mir eine Skizze entworfen, es wären in erster Linie 
Beamte zu entsenden. Verkehrswesen, Industrie, Banken, dann fraglich ob Vertreter der 
Landwirtschaft und Arbeiterschaft und dann einige Vertreter allgemeiner Richtungen, wie 
theoretische Volkswirtschaftler oder sonstige Politiker. Ich hätte mir ganz unverbindlich 
gedacht: Präsident des Rechnungshofes, dann kommt die Frage, ob aus allen Ministerien zu 
entsenden sind oder nur aus einzelnen. Zweifellos muss Finanzministerium vertreten sein, 
ebenso Handel und Gewerbe, soll das Äußere vertreten sein, dann wegen Zusammenarbeit 
mit der Verwaltungsreformkommission auch ein Mitglied der Bundeskanzlei und dem 
Verwaltungsreformdienst. Dann fragt sich, ob auch die übrigen Ministerien vertreten sein 
sollen. Bei Verkehrswesen hätte ich außer Verkehrswesen, das fraglich bleibt Banhans(?) von 
der Industrie Präsident (Name?), Scholl (?), Rudolf Steiner, Schuster. Von den Banken 
Rosenberg (?) Adler, Bittner vom Bankverein, Patzauer, Br(?). Allgemeine Richtung Rehrlich, 
Wieses, [..] Henisch, Kunwald, Homann. Ich würde bitten, die Diskussion darüber 
durchführen, ob wir mit diesen Gruppen einverstanden wären, die Namen vorbehalten. Die 
Namen müssten auch mit den Politikern besprochen werden. Dann handelt es sich um die 
Instruktion für die Tätigkeit der Kommission. Wir können das heute nicht erledigen, wir 
müssen eine Ministerkommission zur Ausarbeitung bestellen. 
Schüller: Nach den Andeutungen wird die Kommission außerordentlich groß werden. Dazu 
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kommt, dass ein Amt als solches mit dabei sein muss. Daher soll nicht jeder, der mitarbeitet, 
Mitglied der Kommission sein. Die Kommission kann klein sein, soll sich aber das Ressort 
oder Fachmänner fallweise einladen. Die Kommission soll so zusammengesetzt sein, dass sie 
eine gewisse Stoßkraft hat. Sie soll kleiner sein und Leute fallweise einvernehmen. 
Heinl: Mir erscheint Vorschlag Schüller erwägenswert. Ich bitte nicht allein Vertreter der 
Industrie zu nehmen, es muss auch das Gewerbe aufscheinen. Vertreter von Handel, Industrie 
und Gewerbe. In der Personenfrage werden nur zu berücksichtigen sein, die an der Spitze von 
Organisationen stehen, welche mit der Arbeit wenigstens vertraut sind. Es werden auch 
Beamte der Organisation zuzuziehen sein. Ich würde bitten, dass auch auf diese Umstände 
Rücksicht genommen wird. Es ist nicht zu verhindern, dass die Kommission groß wird. 
Mayr: Es werden Subkommissionen gebildet werden müssen, bei welchen spezielle Fachleute 
beigezogen werden sollen. 
Grimm: Anschließend an den Vorschlag der Teilkommission für jedes Ressort mit einem 
Ressortvertreter und Vertreter des Finanzamtes. So würden die übrigen Teilhaber aus jeder 
Gruppe 2 oder 3 sich gegenseitig ins Einvernehmen setzen und bestimmte Gruppen 
übernehmen. Die Kongruenz ihrer Vorhaben wäre Sache internen Einvernehmens. So könnten 
5 oder 6 Kommissionen aus 5 Leuten bestehen, welche beraten könnten. Dass die Resultate 
der Kommissionen in großen Sitzungen verarbeitet werden, ist eine andere Frage. 
Fischer: Ich stelle mir vor, da tatsächlich Einblick in die Verhältnisse nur führende Beamte 
der Ressorts haben und nur solche die Möglichkeit haben, den Mitgliedern der Kommission 
den Weg zu weisen, wie die Fragen zu lösen sind, sollten die Kommissionen bestehen aus 
führenden Beamten eines jeden Ministeriums und für jeden solcher führenden Beamten wird 
ein Beirat gewählt, der ihn in die Lage versetzt, die hauptsächlich berührten 
Interessentenkreise in seiner Kommission zu haben. Es könnte noch immer Beirat an 
Ministerkommission teilnehmen. Es würden so viele Kommissionen sein als Ministerien und 
jede hätte einen führenden Beamten des Ministeriums als Vorsitzenden an der Spitze mit einer 
Anzahl von Beirat. 
Mayr: Eine solche Kommission würde keinen Anklang finden, weil man den Beamten [..] für 
sich vorwerfen würde. 
Schüller: Es müsste auch ein Führer des Ganzen bestellt werden. Das könnte der Präsident 
des Obersten Gerichtshofes sein. 
Mayr: Ich würde glauben, dass wir grundsätzlich einer solchen Organisation zustimmen und 
ein Ministerkomitee zur weiteren Bearbeitung eingesetzt wird. Es müsste darin Finanzamt, 
Bundeskanzlei 
Grimm: Dieses Komitee könnte auch schon vom BK gebildet und geführt werden. Unter 
Führung BK sollten die Richtlinien erarbeitet werden. 
Mayr: Nach der Programmberatung kann ich erst an die Parteien zur Personenauswahl 
herantreten. Vielleicht kann sich zuvor ein Ministerkomitee mit der Frage befassen und BK 
beiziehen. Ich werde mich vergewissern, ob gegen ihn von irgendeiner Partei ein Einwand ist. 
Ich bitte um Vorschläge für ein Ministerkomitee. 
Breisky: Finanzminister, Bundeskanzler, Verkehr und Handel und Gewerbe, alle Programme 
entwerfen und Kabinettsrat vorlegen. Die Führung übernimmt Finanzamt. 
Einverstanden. 
12) Fischer: Vollzugsanweisung über vorläufige Regelung von Versorgungsgenüssen. 
 Genehmigt. 
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13) 2b) Mayr: 29. Oktober bereits genehmigt.  - Genehmigt 
14) 2c) Mayr: 
15) 2d) Mayr: Der Entwurf soll wenn möglich morgen im Verfassungsausschuss beschlossen 
werden. Es handelt sich darum, ob er diesen Entwurf selbst aufgreift und behandelt oder ob 
er von der Regierung direkt an den Verfassungsausschuss zugeht oder in der 
Nationalversammlung eingebracht werden muss. Das soll nach Besprechung mit dem 
Obmann des Verfassungsausschusses bereinigt werden. Dieser Vorgang soll gewählt werden, 
weil es nicht gut angeht, dass der neu gewählte Präsident seine Bezüge selbst sanktioniert. Es 
ist dem Verfassungsausschuss überlassen, welche Bezüge er einsetzt. 
Grimm: Ich bitte bei diesem Anlass auf unsere Situation Bedacht zu nehmen. Es wird nach 
außen keinen guten Eindruck machen, wenn der Bundespräsident zu hoch gestellt wird. Ich 
würde denken etwa 200.000 K. 
Glanz: Es sollten die Bezüge niedriger bemessen werden, und die Repräsentationsgelder 
höher eingesetzt. 
Mayr: Das Doppelte der I. Rangklasse. Die Bemessung nach dem Gehalt der I. Rangklasse. 
Wären die Herren einverstanden, dass ich sage dass Ministerrat glaubt, den Betrag auf das 
Doppelte einsetzen zu können. Bedenken sind nur, dass er nach der Amtsperiode nichts hat. 
Fischer: Unser Bundespräsident braucht für seine erste Ausstattung sein Jahresgehalt. 
Heinl: Wer setzt die Auslagen fest. 
Grimm: Das ist präliminiermäßig vereinbart worden mit der Präsidentschaftskanzlei. 
Breisky: Der Absatz 4 sollte Zusatz haben: dass budgetmäßig im Staatsvoranschlag Vorsorge 
zu treffen ist. Damit nicht Eindruck entsteht, dass da ohne Mitwirkung der Volksvertretung 
etwas geschieht. „die für jedes Verwaltungsjahr festzusetzen ist“  
Grimm: Ich stelle zur Erwägung ob dieser § 3 nicht entfallen könnte. Es macht keinen guten 
Eindruck, es ist so selbstverständlich, dass der Bundespräsident eine Freikarte bekommt und 
dass das verkehrsamtlich vereinbart wird. Es ist keine Vorsorge getroffen, wenn der 
Bundespräsident Bezüge aus öffentlichen Mitteln bezieht. Bei den Staatspräsidenten wurde 
eine Konstruktion gewählt, dass die Bezüge nicht eingerechnet wurden. Es müsste eine 
Verfügung getroffen werden, was mit seinen Bezügen zu geschehen hat. 
Breisky: Vielleicht könnte man im § 1 nach Periode ohne Rücksicht auf ihm sonst 
zukommende Bezüge aus öffentlichen Mitteln. 
Grimm: Es besteht zwar der Grundsatz, dass aus öffentlichen Mitteln keine doppelten Bezüge 
gegeben werden können, aber wenn die Ansicht des Ministerrates bekannt ist, braucht es 
nicht im Gesetz ausdrücklich gesagt zu werden. 
Genehmigt mit Änderung. 
16) Glanz: Fräuleinstiftspräbenden. 
17) 3b) Glanz 
18) 5) Grimm 
Breisky: Im Gesetz ... 
Grimm: Für den Fall als das Prinzip beibehalten wird, welches auch auf die Praktikanten 
ausgedehnt werden müsste, damit der Assistent nicht sofort die Bezüge der X. Rangklasse, 
müsste die Erhöhung unter 12000 K bleiben. Es müsste unter der X. Rangklasse bleiben. Ich 
beantrage, dass das Prinzip angenommen wird und es zwischen den beiden Ministerien 
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vereinbart werde. 
Paltauf: Kürzung der Teuerungszulage von der IX . Rangklasse an ist ungerecht. 
Grimm: Es ist gefährlich, wenn das bestätigt würde, Man sollte es dem Ausschuss überlassen. 
Genehmigt, dass gestrichen wird. 
19) Grimm: Kalenderjahr als Verwaltungsjahr. 
20) Heinl: Luftfahrtmaterial – Bitte Bericht zur Kenntnis zu nehmen. 
Zur Kenntnis genommen. 
21). Heinl: Papierabgabe. 
Grimm: Die Interpretation Heinls ist nicht zutreffend. Der Kabinettrat hat sich auf dem 
Standpunkt gestellt, prinzipiell können nur Kompensationsverträge von der Abgabe befreit 
werden. Doch hat es auch seinen guten Grund eventuell zu verzichten. Nicht so ist es bei 
anderen Verträgen und der geringeren Eingänge einer Papierabgabe ist ein budgetärer 
Verlust, den wir nicht ertragen können, besonders da auch Flachdruckpapier begünstigt 
werden soll. Eine solche Ermäßigung wird zu Reklamation und Missbilligkeit führen. Wir 
werden entweder auf die Papierabgabe verzichten oder dass das Handelsamt die größten 
Schwierigkeiten und Vorwürde wegen ungleicher Behandlung haben wird. Die völlige 
Erlassung wird nicht nur von der Industrie verlangt, auch von allen möglichen 
Organisationen. Das kommt dann auf eine versteckte Subvention hinaus. Was wir im Budget 
haben, muss zusammengehalten werden und dann dürfen keine versteckten Subventionen 
gegeben werden. 
Heinl: Ich gebe zu, dass es zu großen Kalamitäten führen kann, wenn auch andere als 
Industrien solche Exporte tätigen und dabei um Erlassung der Abgaben nachsuchen. Aber 
wenn Industrien nachsuchen und verweisen, dass sie nicht exportieren können, weil sie nicht 
konkurrenzfähig sind, sollte Rücksicht genommen werden. Es könnte eingeschränkt werden 
auf Exporte von Industrie. 
Grimm: Wir stellen im Kabinettsrat jetzt ausdrücklich fest, dass die Exportabgabe nur bei 
Kompensationsvertrag zulässig ist. Sollte darüber hinaus in einem oder anderen Fall ein 
Ersuchen um Nachlassung der Exportabgabe als notwendig herausstellen, so ist darüber im 
Kabinettsrat zu berichten. Es ist eine budgetmäßige Einnahme, der Kabinettsrat hat nicht die 
Ermächtigung das generell nachzulassen. 
Heinl: Schließe mich an, dass jedes solche Geschäft dem Kabinettsrat in Vorlage gebracht 
wird. 
Es bleibt beim Kabinettsbeschluss vom 27.4.20 und wird der Auslegung des Finanzamtes 
zugestimmt. Sollte in einzelnen Fällen, in denen es sich nicht um Kompensationsverträge 
handelt, die Nachsicht der Abgabe als notwendig erweisen, so ist die Ermächtigung des 
Kabinettsrates einzuholen.  - Genehmigt 
22) Heinl: Liechtenstein. Veröffentlichen und nachträglich dem Nationalrat zur Kenntnis 
bringen. Bis die heute beantragte Ermächtigung des Präsidenten erfolgt ist. 
Genehmigt. 
23) Grimm: Getreideeinkäufe. Von 18000 sind 2000 bereits gezahlt, Fracht wurde von 
England übernommen. Infolge Sinkens der Getreidepreise werden 12000 holl. Gulden 
erforderlich sein. Die offizielle Mitteilung der Reparationskommission lautet dahin, dass wir 
dazu die aufgelaufenen Wertpapiere heranziehen sollen und alle übrigen Hilfsmittel zu 
benützen und erst nach deren Erschöpfung auf die Kunstschätze zu greifen. Grundsätzlich ist 
auch Verpfändung der Gobelins zugestanden. Nach Äußerung Goode(?), [..] ist es das 
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Zweckmäßigste, dass wir die Gobelins verpfänden, aber das ausdrückliche Ersuchen wurde 
daran geknüpft, dass diese Empfehlungen geheim bleiben müssen. 
Vor Verlautbarung in der Öffentlichkeit soll führenden Männern die Situation dargestellt 
werden. Es ist nicht möglich, dass nur die entbehrlichen Gobelins verpfändet werden. Es 
müssten auch einige Zuckerstücke hingegeben werden. Die Wahl müsste dann von dem 
Kunstverständigenbeirat und E. getroffen werden. Die Sache ist dringend, weil die 
Reparationskommission auf eine Erklärung drängt, ob wir Wertpapiere oder Gobelins 
verpfänden. Sie sind bereit, uns für beide Gegenstände die Freigabe zu erklären. 
Antrag, dass wir unter Aufrechterhaltung der Möglichkeit, dass wir unter Umständen auch 
die Wertpapiere verpfänden können, davon die Besprechung mit den Fachleuten einleiten und 
je nach dem Verhalten auch auf die Gobelins greifen können. 
Mayr: Könnte für eine bestimmte Summe festgesetzt werden, welche aus der Verpfändung 
erreicht werden muss. 
Grimm: Man könnte statt der 14000 holl Gulden 20000 h G eingenommen werden. ¼ müsste 
verpfändet werden. Das natürlich wird uns nicht erspart bleiben, dass die Gobelins außer 
Landes kommen. Auch die Wertpapiere sollen wegkommen. 
Mayr: Ich hatte vor einiger Zeit Donnabaum Dworzak(?) bei mir und ihnen gesagt, dass die 
Gefahr nur zeitweise gebannt ist. Wenn wir für das Vakuum im Jänner keine Deckung 
bekommen, so wird uns nichts anderes übrig bleiben. Es wird sich darum handeln die hier 
vorzunehmen und ihnen die Sachlage auseinanderzusetzen, damit in die Presse keine 
alarmierenden Nachrichten gelangen. 
Grünberger: Frage Grimm, wie er sich im Fall der Gobelins die Abwicklung denkt. In dem 
vorhandenen Telegramm heißt es, dass wir mit einem Eintreffen der Getreidesendung Ende 
Dezember rechnen. Ich möchte wissen, ob man bis dahin die Gobelins verwerten kann. 
Grimm: Wenn Kabinettsrat heute beschließt, würden wir sofort mit E. sofort Münchner 
Vertreter nach Wien kommen lassen, mit ihm verhandeln und das Geschäft telegraphisch 
ordnen. Bei E. haben wir keine Schwierigkeiten zu befürchten. Wen die Zusagen alle gegeben 
sind, so werden für die Zwischenzeit die Wiener Großbanken zu Hilfe kommen. 
Grünberger: Ich habe nur die Besorgnis, dass wir das Getreide nicht sofort übernehmen 
können. Jede Verzögerung ist unmöglich, weil davon jetzt schon über 10000 t als Vorschuss 
bezogen sind von den 60000 t. Aus dem Telegramm geht hervor, dass die Rotterdamische 
Bankvereinigung das Projekt ablehnt. Andererseits wird von Reif in Holland und London 
schleunigst Detailverzeichnis der Effekten verlangt. Ich möchte, dass die 
Wertpapierverpfändung nicht verzögert wird. 
Grimm: Wir werden alles verwerten, um im Notfall auch auf die Effekten greifen zu können. 
Mayr: Die Verpfändung der Gobelins wird auf die Beamten Eindruck machen, ihre 
Forderungen herabzumindern. 
Breisky: Ich kann mich den Argumenten für die Verpfändung nicht anschließen. Ich bitte, 
dass das der Öffentlichkeit plausibel gemacht wird und bitte, dass Kanzler ein Wort der 
Autorität den offiziellen Vertretern der Ministerien und der Künstlerdelegation, welche die 
geistige Führung der Künstler hat, zu sprechen. Ein Monat würde die Situation erleichtern. 
Die Künstlerschaft und die Kunstgelehrten sind verstimmt über die Ausschaltung des 
Unterrichtsamtes. Es sieht darin den Anwalt der Künstlerinteressen. Durch Ausschaltung des 
Unterrichtsamtes hat sich in den Kunstkreisen die Meinung festgesetzt, es wird über die 
kulturellen Güter rein vom fiskalischen Standpunkt aus entschieden ohne dass die Träger der 
geistigen Kultur mitreden können. Dann sollte man ihnen eine Beruhigung geben, dass die 
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Verpfändung nicht mit ihrer Kunst identisch ist. 
Resch: Die Situation ist so schwierig, dass uns nichts erübrigt als auf den Vorschlag 
einzugehen, auch gegen Widerspruch der Gelehrten. Nach den Ausführungen Grimms ist er 
nicht klar dafür, ob er wirklich ein Geld dafür bekommt. Einen sicheren Kreditgeber hat er 
bis jetzt noch nicht und es ist fraglich, ob er das Geld innerhalb der 3 Wochen bekommen 
wird. 
Grimm: Darum werden wir die Wertpapieraktion fortsetzen. 
Grünberger: wir können uns nicht auf Freigabe der Wertpapiere beschränken. wir müssen es 
alternativ machen, was rascher geht. Vom Ernährungsstandpunkt muss ich sagen, dass die 
60000 t bei 30 % Maiszusatz 2 Monate reichen. Es ist sehr die Frage, was im März geschieht. 
Es ist fraglich, ob ich dann im Osten mit der vollen Verkehrsaufnahme rechnen kann. Wir 
werden auf längere Zeit um die Gobelins nicht herumkommen. 
24) Grimm: Monopol für Erdöl, Frage Zucker, Spiritus. Bei Übergang von den zentralen 
Handelsmonopol. Frage, ob Ministerrat gestattet, dass ich im Exposé auf diese Möglichkeit 
hinweise. 
Heinl: Ich wäre dankbar, wenn die Frage rasch geklärt wird. Bezüglich der Erdölstelle kann 
ich die Sache nicht selbst beurteilen. Ich habe das Gefühl, das Private müsste mehr 
hereingebracht werden, könnte unbürokratischer als durch den Staat. Aber wenn der Staat 
Einnahme hat, so kann bei diesen Produkten auf ein Monopol gegriffen werden. Ich wäre 
dafür, dass Minister das erwähnt im Exposé, bitte aber dass dem Nationalrat die Vorlagen 
bald zugehen. 
 - Genehmigt 
25) Grimm: Bekämpfung des Wuchers. Es wird notwendig sein, dass gerade in der nächsten 
Zeit mit dem an die Öffentlichkeit getreten wird. Ich möchte auch über eine [..] können. Es 
dient alles dazu, um die Bestrebung der [..] zurückzudrängen. Die Lage ist so fürchterlich, 
dass niemand eine Vorstellung davon machen kann. Wir haben 200 Mil. Kriegsanleihe 
verpfändet, um leben zu können. Mein Plan wäre, dass ich nach einigen Tagen noch in dieser 
Session mit einer Kreditermächtigung kommen muss. 
Ich habe mit Bank [..] gesprochen. Ich wäre dankbar, wenn es dem Bank [..] gestattet würde, 
im Kabinettsrat einen Vortrag über die Unmöglichkeit der weiteren Notenvermehrung im 
Kabinettsrat zu halten. - Einverstanden 
25) Mayr: Schiedsgerichtshof: Für den Fall französische Verhandlung wird der Fall 
zurückgestellt. 
27) Heinl: Gesandter für Bukarest. Bestellung des Gesandten dringend. 
26) Resch: Kriegsbeschädigte Staatsangestellte. Dienstverhältnisse berühren Finanzamt. Jetzt 
habe ich Auftrag gegeben, solche Anträge auszuarbeiten. Nur teilweise und verbessert 
bearbeitet. Habe jetzt selbst einen Entwurf ausgearbeitet. Dieser geht so weit, dass er eine 
starke Belastung wäre, Antrag, dass Finanzamt aufgefordert wird, Einvernahme mit sozialer 
Verwaltung zu verhandeln, um für nächsten Ministerrat eine Regierungsvorlage vorlegen zu 
können. 
Grimm: Dep. rechtfertigt sich, dass gewartet wurde auf Antrag soz. Verwaltung. 
26) Grimm: Unter den Bäckergehilfen wird neuerlich Lohnforderung geltend gemacht. Wir 
haben noch keine offizielle Kenntnis. Es geht auf 80 % der derzeitigen Löhne. Es wäre 
zweckmäßig, wenn diese Übernahme auf den Staatsschatz, die nur bis 1. Dez. festgesetzt 
wurde, wieder in Ordnung gebracht würde. Wenn das nicht möglich ist, bitte ich prinzipielle 
Stellungnahme in der Richtung, dass es ganz ausgeschlossen ist, eine weitere Erhöhung der 
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Löhne auf den Staatsschatz, wenn auch nur vorübergehende zu übernehmen. Weiters, dass 
Kanzler und Grünberger mir die Aufklärung geben werden, dass über eine generelle 
Erhöhung des Brotpreises nicht eintritt und dass Aufhebung der Rückvergütung nicht besteht. 
Grünberger: Man müsste damit anfangen, dass man die kommende Lohnbewegung der 
Bäcker doch jedenfalls der ganzen Öffentlichkeit entgegen stellt. Der Staat hat das 
Unmögliche gelöst und hat die erste Erhöhung zeitweise übernommen. Es rühren sich die 
Bäcker wieder, es muss im Vorhinein erklärt werden, dass das nicht übernommen wird. Das 
steht mit unserer Erklärung nicht im Widerspruch. Das wird wirken, dass die Bäcker 
nachgeben. 
Grimm: Soll die Übernahme eine dauernde sein. Wir könnten die Übernahme oder die 
Rückvergütung soweit hinausschieben bis zur Sicherstellung. Aber dann kommt es zu einer 
generellen Erhöhung. Diese 54 H muss dann jeder tragen. 
Grünberger: In dem Moment, wo ich die Bäckerlöhne nicht vom Staatsschatz tragen lasse, so 
bedeutet das das ist allgemeine Brotpreiserhöhung Es müsste eine Staffelung gefunden 
werden, eine so hohe Belastung der Höchstbemittelten, dass ich mich beruhigen kann und 
eine generelle Erhöhung in den unteren Schichten zu vermeiden. 
Glanz: Beantrage, dass wir die Wirtschaftspolitik der Gemeinde Wien besprechen. 
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2. Stenogramm, Ministerratsprotokoll Nr. 8, 30.11.1920 
Eröffnung des Bundesrates. Die Regierung möge erscheinen. 
Brand in der Stiftskaserne. Leider auch Akten verbrannt. Bei Brand eines Staatsgebäudes 
wäre es üblich, dass dem Bürgermeister für Feuerwehr gedankt wird und von der Regierung 
Spende für die verunglückten Feuerwehrmänner. Sache des Heeresamtes, weil das Gebäude 
noch nicht übergeben ist. 
Breisky: Dr. Emanuel Vogel, Dr. Adolf Mukl. Angenommen. 
S. Prof. der Sorbonne hat mitgeteilt, dass er in offizieller Mission in Polen ist um die 
wissenschaftlichen Beziehungen zwischen Frankreich und Polen und möchte das auch in 
Wien tun und hat angeregt, dass ein französischer Lehrer in Wien an der Universität lesen 
würde. Ohne finanzielle Belastung. Ich habe ihm gesagt, dass Universität Autonomie hat und 
dies zu entscheiden hat. Zur Kenntnis genommen. 
1) Mayr: Beitritt Österreichs zum Völkerbund Angenommen. 
2) Mayr: Von Seiten des Goode ist ein sehr scharfes Telegramm eingelaufen in Bezug der 
Kartoffelaktion. Er hat bemängelt, dass einzelne Staatsämter zu diesem Vorschlag noch 
allerlei verlangen, nicht zufrieden sind und über die zugesagte Summe von 2 ½ Mill. Dollar 
noch Forderungen stellen. Wenn das nicht sofort zurückgezogen wird, so wird er den Antrag 
stellen, dass die ganze Aktion eingestellt wird. Wir haben ihm neuerlich die Hilfeleistung für 
Österreich sofort telegraphiert, dass wir selbstverständlich absehen von derartigen 
Zusatzforderungen und dass wir die Durchführung im Rahmen des gewährten Kredites selbst 
vornehmen werden. Bei dieser Gelegenheit bitte ich die Minister, bevor sie solche 
Einzelaktion unternehmen, sich mit dem BKA in Verbindung zu setzen. Es geht nicht gut an, 
dass Separataktionen, wenn sie hinausgehen über die eigentliche Summe, die in Betracht 
kommt und separat vorgenommen werden. Bringt uns im Ausland keine gute Stellung. 
Grünberger: Das Projekt wurde in allererster Linie in meinem Ministerium anhängig 
gemacht und im Einvernehmen mit Goode persönlich und speziell mit seinem Stellvertreter 
und mir gegenüber das Ersuchen gestellt, in meinem Ministerium in die Hände zu nehmen. 
Das Ministerium für Landwirtschaft hat in der verständnisvollsten Weise sich nicht auf den 
Kompetenzstandpunkt gestellt und mitgearbeitet. Das Telegramm beruht auf einem 
Missverständnis, indem seine eigenen Leute über im Exekutivkomitee geführte Debatten 
erfolgte Mitteilung gemacht haben. Man hat dort angeregt, dass mit den Kartoffeln allein es 
nicht genügen könne, wäre es nicht möglich, dass man von den Krediten Teile abteilt für 
Aktionen, die mit dem Kartoffelprojekt im Zusammenhang stehen. Es ist noch so sehr im 
Studium der Verwaltung, dass von einem Beschluss nach außen noch keine Rede ist. Wir 
haben die in Betracht kommenden Kreise erst angefangen zu informieren. Das 
Missverständnis ist bereits durch Rücksprache mit weinen Leuten in der 
Reparationskommission beigelegt und es wurde ihm abgesehen von dem aktuellen Telegramm 
von den Engländern selbst ein Aufklärungstelegramm gegeben. 
Er wünscht, dass sich mit der ganzen Frage ein Ministerkomitee befasst. Ich habe gesagt, 
dass bei den vielen Delegierten, die Minister unmöglich selbst dabei sind. Es wird nichts 
unternommen in der Sache ohne mich mit BKA und Äußerem in Fühlung zu halten. 
Eine andere Angelegenheit: ich kann namens meines Ministeriums die Sache mit den 
Produzenten allein nicht besprechen. Goode verlangt die vollständige Aufhebung der 
Kartoffelbewirtschaftung. Ich kann da keine Schritte machen ohne die großen 
Konsumentenorganisationen zu befragen. Wenn man ihnen das Projekt darstellt, so werden 
sie begreifen, dass man das Projekt nicht anders durchführen kann als mit Aufhebung der 
Bewirtschaftung. Ich bitte um die Ermächtigung mit den Konsumentenorganisationen 
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sprechen zu dürfen. 
Mayr: Damit ist die Sache geklärt. 
Heinl: Ist es nicht möglich, die Aufhebung der Kartoffelbewirtschaftung für den Fall in 
Aussicht zu nehmen, wenn die englischen Kartoffeln da sind. 
Grünberger: Goode steht auf dem Standpunkt, es geht keine englische Kartoffel her, wenn 
nicht die Bewirtschaftung aufgehoben ist. 
Haueis: Stelle fest, dass von Ministerium für Landwirtschaft Bedenken geäußert wurden 
gegen die Einführung der englischen Kartoffeln. 1.) wegen Kartoffelkrebseinschleppung, 2.) 
man hat auch aufmerksam gemacht, ob die Sorten, die uns von England angeboten werden, 
zum Anbau auch passen. Diese Bedenken hat man äußern müssen und mehr ist nicht 
geschehen. Mein Delegierter im Komitee hat die Weisung, alles zu tun was die 
Reparationskommission in der Sache will. Mache aufmerksam, dass die Kartoffeln 15 K 
kosten werden. Vorausgesetzt dass sie uns nicht gespendet würden. Gegen die Aufhebung der 
Kartoffelwirtschaft wird die Bevölkerung nichts einzuwenden haben. 
Grimm: Beschluss der Aufhebung, vorausgesetzt, dass nicht dann für gewisse Kreise die 
Bewirtschaftung doch verlangt wird. 
3) Heinl: Wir sind in Ungarn sehr gut aufgenommen worden. Am ersten Tag habe ich Besuch 
gemacht bei Außenminister C. und MR Teleki. Beide haben Freude Ausdruck gegeben, dass 
wirtschaftliche Verhandlungen gesucht werden. Politische Fragen wurden nicht behandelt, 
die ganzen Verhandlungen haben sich auf rein wirtschaftliche Momente bezogen. Wir haben 
uns geeinigt, dass die Verhandlungen in 2 Kommissionen geführt werden. Handelspolitische 
Fragen, verkehrspolitische Fragen. In der handelspolitischen Kommission wurde 
beschlossen: <> Beide Kommissionen haben ihre Beschlüsse in einer gemeinsamen Beratung 
der ungarischen und der österreichischen Delegierten vorgelegt, die folgende Ergebnisse 
gezeigt hat: <von dem aufrichtigen Wunsch beseelt ... 
Die weiteren Verhandlungen sollen in Wien und Budapest fortgesetzt werden. Die 
Verhandlungen sollen am 15.12. beendet werden, dann die Beschlüsse der Regierung 
vorgelegt und der verfassungsmäßigen Genehmigung vorzulegen. Würde vorschlagen, dass 
man dem Hauptausschuss dann zur Kenntnis bringt. 
Es wäre zweckmäßig bezüglich der Westungarnfrage momentan bis zum Abschluss der 
Verhandlungen nichts nach außen hin zu unternehmen lassen, weil das naturgemäß die 
Verhandlungen außerordentlich stören müsste. Stelle den Antrag, dass der Ministerrat 
darüber Beschluss fasst. Nach außen hin vollkommene Ruhe und geregeltes Leben. Disziplin 
und Ordnung. Sperrstunde wird strikt eingehalten. Zur Kenntnis genommen. 
4) Heinl: Ententemaßnahmen betreffend die Sachdemobilisierung < > 
Ich werde selbstverständlich nicht unterlassen, ständig mit Zucchari in Verbindung zu stehen, 
damit er sieht, dass wir das Bestreben haben in einem angenehmen Verhältnis mit dem 
Heeresüberwachungsausschuss zu stehen. 
Grimm: Unterstützt aufs Wärmste, weil wir dadurch vielleicht noch einen Monat die 
staatlichen Industriewerke aufrechterhalten können. 
Breisky: Scheint mir sehr zweckmäßig. Wesentlich ist die Herstellung des guten 
Einvernehmens. Maßgebend General Atkin. Genehmigt. 
5) Mayr: Ausfuhr von Haubitzen und Munition nach angeblich Rumänien. Bei diesem 
Sachverhalt kann Äußeres die Ausfuhr nicht zusagen. 
Heinl: Der Heeresüberwachungsausschuss besteht auf Delegation verschiedener Länder. Die 
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französische Abteilung hat das Bestreben Polen zu unterstützen. Diese Abteilung hat auch die 
Registrierung dieser Bestände Teile unterschlagen. Daher kommen diese Sachen in dem 
Inventar, welches dem Ausschuss übergeben wurde, gar nicht vor. Österreich würde 150 Mill 
für das Material bekommen. Nun heißt es, es muss die Zustimmung des Ausschusses 
vorhanden sein. Wenn nun eine Zuschrift des Hauptmannes kommt mit Stempel des 
Ausschusses, so haben wir uns doch nicht zu kümmern, ob die Unterschrift echt ist. Jetzt ist 
die Sache ganz verfahren und die 150 Mill sind weg. Wenn die Sache nachträglich 
aufgekommen wäre, so wären wir ganz exkulpiert gewesen, weil uns der 
Heeresüberwachungsausschuss die Zustimmung gegeben hat. Wir haben uns nicht zu 
kümmern, ob L. oder Z. unterschrieben sind. Jetzt ist nichts mehr zu machen. 
Mayr: Die Sache ist einmal geschehen und mit Rücksicht auf ein ganz korrektes Vorgehen ist 
nicht mehr zu machen. 
Glanz: Ich habe Besprechung mit Zucc. gehabt. Jetzt Gegensatz zwischen ihm und 
französischem Delegierten. Er hat hingewiesen, dass die Tätigkeit des L. für die Stände 
eigentlich überflüssig sind. Gegen Arbeit Hallier geht Vorsicht(?) 
6) Mayr: Militärische Pflichtverletzungen. Ich habe Löffler gefragt, wie lange die 
Kommission noch zu arbeiten hat. Er hat gesagt von 4-500 Fällen sind noch 100 zu erledigen. 
Voraussichtlich bis Ostern fertig. Er hat gesagt, die Betroffenen sind am meisten dankbar, 
weil sie können gerechtfertigt herausgehen. 
Heinl: Wir können nichts anderes tun, als die Aufhebung der Kommission zu beantragen. 
Mayr: Es müsste ein Gesetz eingebracht werden. 
Grimm: Vielleicht politisch zweckmäßig wenn man die Kommission weiter schlafen lässt. 
Breisky: Wäre es eine starke politische Belastung, wenn wir die Kommission aus der Welt 
schaffen? 
Mayr: Glaube nicht, aber vorsichtig, wenn man die Sache auf sich beruhen lässt und die 
Parteien fragen. 
Glanz: Legislaturmaßnahmen nicht, aber vielleicht doch einschlafen lässt, damit unwürdige 
[..] aufhört. 
Wird abgesetzt von der Tagesordnung 
7) Mayr: Mitteilung über die erfolgte Vorlage des rumänischen und jugoslawischen 
Handelsvertrages an den Nationalrat. 
Heinl: Bitte, dass diese Verträge auch verlautbart werden. Bitte sofortige Verlautbarung 
veranlassen, sonst tritt nicht in Kraft. 
8) Mayr: Annahme und Tragen fremder Orden. 
Vielleicht sollte man zur Vereinfachung, dass der Bundeskanzler ermächtigt wird, derartige 
Zustimmungen zu geben. Ministerrat akzeptiert und wird dem Bundeskanzler übertragen.  
Angenommen. 
Breisky: Es wird sich die Gelegenheit des gesellschaftlichen Verkehrs ergeben. Bitte um 
Richtlinien, ob Funktionäre die fremden Orden tragen können. Es wäre selbstverständlich. 
Der Ministerrat ist der Anschauung, dass es durchaus statthaft ist, besonders in 
internationaler Gesellschaft. 
9) Paltauf: Auslieferung Lewien. 
Über Auslieferung hat zunächst die Ratskammer zu entscheiden. Das OLGR fällt den 
Beschluss und leitet den Beschluss dem JM zur Genehmigung vor. Es ist eigentlich Sache der 
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Rechtshilfe und des Gerichts und noch nie der Fall vorgekommen, dass dann Genehmigung 
versagt wurde. Im vorliegenden Fall handelt es sich um Auslieferungsbegehren der 
Staatsanwaltschaft München. In Frage kommt der Auslieferungsvertrag mit dem Deutschen 
Reich. Nach dem Bundesbeschluss sind auszuliefern wegen gemeiner Verbrechen und 
Vergehen. Welche gemein und welche politisch, das ist im Bundesbeschluss nicht aufgezählt. 
Es muss daher nach auf[..] Grundsätzen vorgegangen werden. Lewien hat sich zur Zeit der 
Räteherrschaft in München befunden, war Mitglied des Aktionsausschusses. In den letzten 
Tagen der Räteherrschaft sind politische Gefangene in das Luitpold-Gymnasium eingeliefert 
worden. 
6 Personen. Lewien war auch in dieser Kaserne, hat sich am Verhör beteiligt und hat sie in 
einen Keller einsperren lassen. L. war nach Sturz der Räteregierung geflüchtet und in Wien 
am 6.10. verhaftet worden. Der bayrische Staatsanwalt hat Auslieferung begehrt, zur Last 
gelegt Mitschuld an der Ermordung der 10 Personen, Hochverrat, Widerstand gegen die 
Staatsgewalt und Aufreizung dazu. Wegen der politischen Vergehen zurückgezogen und nur 
wegen Mordes aufrecht erhalten. L. war als Vollzugsrat dem Oberkommandanten der Roten 
Armee als politischer Beirat beigegeben. Der Befehl zum Erschießen der Geisel ist von 
Egelhofer erteilt worden. Er hat sich an dem Verhör beteiligt, hat sie im Keller unterbringen 
lassen und hat angeregt, Beschluss zu fassen wie zu erschießen sei. Es waren einmal noch 12 
Personen in Haft. Weiters wird behauptet, dass L. die Leute im Keller aufgesucht hat und hat 
gesagt, dass sie morgen ohnedies um die Ecke gehen werden. Auf Grund dieses 
Auslieferungsbegehrens hat die Ratskammer beschlossen, die Auslieferung zu bewilligen im 
Oktober vorigen Jahres. Das OLG hat den Beschluss gefasst. Und es wurde dem JM 
vorgelegt. Stk. hat sich eingemengt. [..] und schließlich hat JA an bayr. Staatsanwaltschaft 
Ersuchen gerichtet, um weitere Details, was ihm zur Last gelegt wird. Im Herbst sind diese 
weitern Erhebungen gekommen, aber es hat nicht viel Neues ergeben. Nun hat sich die 
Ratskammer wieder befasst und ist bei dem früheren Beschluss geblieben. Der Staatsanwalt 
hat gegen die Auslieferung, weil vorwiegend politisch. OLG gegen Auslieferung, weil pol. 
Delikt, da Regierung in Händen Lewien und Genossen gelegen ist, somit Verbrechen, konnex 
mit pol. Verbrechen. 
Mit der deutschen Regierung Verhandlungen im Zuge wegen neuen Auslieferungsvertrag. 
Wird sich auf die belgische Formel einigen. Der Standpunkt des OLG basiert auf der 
belgischen Formel. Kein Zweifel, dass es sich um konnexes Delikt handelt. 
Ich glaube, dass man dem Beschluss des OLG nicht entgegentreten kann. Den ung. Komm. 
lag viel mehr zur Last und man hat nicht ausgeliefert. Bei belgischer Formel muss man 
verweigern. Beantrage Beschluss des OLG zu genehmigen. 
Mayr: Politische Bedeutung, weil deutsches Auslieferungsbegehren im Wege ist und weil 
Warzewski gesagt hat, wenn der ausgeliefert wird, so werden keine Kriegsgefangenen 
zurückkommen. Weiters größte Schwierigkeiten mit soz.dem. Partei. Ich glaube, dass dieses 
politische Moment nicht maßgeblich zu sein braucht, sondern das sachliche Gutachten des 
JM. 
Heinl: Ich glaube auch, dass wir politisches Moment außer Betracht belassen müssen. 
Mayr: Was macht man mit dem Burschen. Vielleicht nach Russland wegen Frieden 
geschlossen ist, abschieben.  
Heinl: Beantrage, dass Pol.Präs. die geeigneten Maßnahmen trifft und man sagt, dass die 
Nichtauslieferung beschlossen wurde, er sich mit dem befassen muss.  Genehmigt. 
10) Grünberger: Die Ernährungssituation durch die eigentlich sich steigernden 
Transportschwierigkeiten sehr kritisch. Nächste Woche nur ½ Verschleißquote. Es fehlen mir 
112 Waggons auf die Wochenquote für Wien. Wir haben Vertreter nach Ungarn geschickt, die 
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mit einem fertigen Abkommen gekommen sind, dass wir leere Waggons hinschicken um 
jugosl. Weizen umzuschlagen. Die Sache klappt nicht. Ich bitte, dass meine Transportherren 
mit Verkehrsministerium in Verbindung treten. Das jugoslawische Mehl, das nach Wien über 
Leibniz kommt, kann von der Südbahn nicht befördert werden wegen Kohlenmangel. Die 
Jugoslawen drohen mit Einstellung aller Lebensmittelsendungen. Man muss unbedingt mit 
der Südbahn ein Abkommen treffen, damit alles geschieht, damit unser Mehltransport 
heraufkommt. Bitte zu M. auch Vorkehrungen zu treffen, dass die Westbahntransporte 
beschleunigt werden. Sowohl M. und Passau. Getreide muss schneller besorgt werden. Wir 
haben heute Anleihe von O.Ö. gemacht und bekommen 50 W. Roggen. Das nützt nur für die 
Versorgung, wenn das bei größter Beschleunigung kommt, sonst haben wir in nächster Woche 
kein Brot. Bitte um Genehmigung des Ministerrates, das VM dringend zu ersuchen der Sache 
dringend nachzugehen. 
Mayr: Ministerrat beschließt, dass VM dringend ersucht wird alles daran zu setzen. 
Heinl: In Ungarn Missstimmung, dass Umschlag [..] bestellt wurde. Die Ungarn haben eine 
Transportunternehmung Wawel, die sich beworben haben und abgelehnt wurden. Diese 
Unternehmung würde gewiss die Transporte klaglos durchführen können. 
Grünberger: Werde der Sache sofort nachgehen. Gestern Zusagen von deutscher und 
Schweizer Regierung eingelangt wegen Vorschuss von 600 bzw. 300 W. beizustellen. Bitte, ob 
ich selbst oder ob der BK. den beiden Regierungen den Dank ausspricht. 
Mayr: BKA soll Dank aussprechen. 
Grünberger: Der Vorschuss wird uns über die Hilfe hinüberhelfen, aber sie wirken nicht von 
einem Tag auf den andern. Die deutsche Sache dauert 10-12 Tage bis sie ins Rollen kommt. 
Heute aus Triest gemeldet, dass dort noch Vorrat an Weizen ist, auf den Italien nicht 
reflektiert. Frage ob auch an Italien geschnorrt werden soll. 
Mayr: Ja. 
Heinl: Habe gelesen von Küchenmehl. Es wäre auch möglich, dass Einkaufsstelle der 
Gemeinschaftsküchen 20 Waggons leihen könnten. 
Grünberger: In den letzten Tagen auf dem Wege der Zeitung unerträgliche Zustände zwischen 
Rathaus und V.E.A. Es ist soweit gekommen, dass man Untersuchungen, die man am 16.10. 
vorgenommen hat erst am 26.11. ganz entstellt wiedergegeben hat. – [..] – Ich glaube, dass 
ich nichts anders mitteilen kann, als dem Bürgermeister ganz offen zu sprechen und ihm zu 
sagen, dass das ganz unmöglich ist in der gegenwärtigen Situation. 
Heinl: Das Rathaus will offenbar die Meinung in der Bevölkerung verbreiten, dass es jetzt 
viel schlechter ist als im Vorjahr. Bitte energisch ... 
Glanz: Glaube auch energisch. Die Stellung der Regierung hängt zu 80 % von der Ernährung 
ab. Das Rathaus sucht die Regierung zu diskreditieren. Aktion Pressepolitik in 
Ernährungssachen. 
Grünberger: Ich habe mit Kommuniques und Richtigstellung nicht gespart. Der Kampf wird 
aber grausamst fortgeführt. Bei der gestrigen Pressekonferenz, die ich abgehalten habe, sind 
alle erschienen, nur nicht Arbeiterzeitung und Abend. Die Arbeiterzeitung hat im heutigen 
Abendblatt eine Hauptangabe wesentlich entstellt. Was soll ich machen. 
Mayr: In der Staatskorrespondenz sofort richtig stellen. 
Breisky: Ich glaube, dass in einer Zeit, wo ein so faktiöser Pressekampf geführt wird, der 
Minister für V.E. eine tägliche Pressekonferenz abhält, um täglich aktuelle Informationen 
über den Ernährungsdienst einzuholen. Bei diesem Anlass wird Gelegenheit sein, auf 
Entstellungen, die am Tag oder am Abend gebracht wurden, einzugehen. 
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Mayr:  
Heinl: Wenn Grünberger sich ein paar Zeitungen warm halten würde, damit die Zeitungen 
selbst die Polemik aufnehmen. 
Grünberger: Das tue ich ohnedies. Was die täglichen Informationen anbelangt, so wäre das 
sehr begrüßenswert, aber schwer die Zeit zu finden. 
Mayr: Ministerrat gibt der Meinung Ausdruck, dass gegen eine solche Opposition energisch 
vorgegangen werden müsse. Angenommen. 
11) Budgetkommissionen. Im Hauptausschuss hat sich gegen die Bildung der Kommissionen 
keine Opposition geltend gemacht und es wurde hier begrüßt, dass über die Mitglieder dieser 
Kommission verhandelt wir mit den 3 Parteien. Wenn auch keine Politiker so doch das 
Einvernehmen mit den Parteien. Der Ministerrat hätte die Aufgabe die Bildung dieser 
Kommissionen nur für das Bundesbudget vorzubereiten und dann später Länder und 
Gemeinden. 
Es wäre von HA der Wunsch, dass Ministerrat die Kommission bilde und auch Instruktion für 
ihre Arbeit geben. Wir haben seinerzeit beschlossen, dass eine interministerielle Kommission, 
u.zw. der neuen Regierung zusammentritt und wir müssen ihr Weisung geben. Es handelt sich 
zunächst aus welchen Kreisen wäre sie zu bilden, Anzahl der Mitglieder und Instruktion für 
ihre Tätigkeit um speziellen. Es wären in erster Linie Beamte, dann Vertreter des 
Verkehrswesens, der Industrie, der Banken, Vertreter der Landwirtschaft und der 
Arbeiterschaft fraglich und einige Vertreter allgemeiner Richtung (volkswirtschaftlich 
theoretischer Natur) oder sonstiger Politiker. Ganz unverbindlich: Beamte: Präs. des 
Rechnungshofes. Dann fraglich ob aus allen Ministerien oder nur aus einzelnen. Zweifellos 
Finanz, Handel, Äußeres, BKA zur Verwendung mit Verwaltungsreform. Es fragt sich, ob 
auch die übrigen. Beim Verkehrswesen glaube ich Banhans, usw. Aufzählung von Namen ... 
Bitte diese Kommission ob wir mit diesen Gruppen einverstanden wären. Die Namen müssten 
mit den Politikern besprochen werden. Und welche Instruktion für die Tätigkeit auszuarbeiten 
wäre. Wir werden jedenfalls eine ministerielle Kommission einsetzen müssen. 
Schüller: Man sieht schon, dass sie sehr groß sein wird. Wobei noch dazu kommt, dass eine 
Amt nicht ganz außer Betracht kommen kann, weil sein Budget auch drankommt. Es muss 
nicht jedes Mitglied sein. Wenn ein Amt drankommt, so kann der Vertreter eingeladen 
werden. Nur eine kleine Kommission kann eine Stoßkraft ausüben. 
Heinl: Mir scheint Vorschlag Schüller sehr besprechenswert. Bitte nicht allein zu sagen 
Industrie sondern dass auch Handel und Gewerbe aufscheint. Was die Personen anbelangt, 
so wir in vielen Fällen an der Spitze von Org. stehen die eigentlich nicht arbeiten. Th. (Name) 
wird viel mehr nützen als Sch. (Name) 
Grimm: Nicht eine große Kommission, sondern Teilkommission, u.zw. für jedes Ressort. 
Finanz muss bei jedem Ressort sein. Was Nichtbeamte betrifft, so sollen aus jeder Gruppe 2 
oder 3 vorgeschlagen werden, die sich ins Einvernehmen setzen und bestimmte Gruppen 
übernehmen. 5 oder 6 Kommissionen, die aus nicht mehr als 5 Personen bestehen. 
Fischer: Es sollten nach dem tatsächlichen Einblick in die Verhältnisse nur führende Beamte 
die einzelnen Ressorts haben. Die Kommission aus führenden Beamten eines jeden 
Ministeriums und für jeden führenden Beamten ein kleiner Beirat, der ihn in die Lage setzt, 
die hauptsächlich berührten Interessentenkreise in seiner Kommission zu haben. Es sollten 
noch immer Beiräte in mehr Kommissionen teilnehmen. 
Mayr: Ich fürchte, das wird nicht Beifall finden, weil man sagen wird, die Beamten sorgen 
nur für sich. 
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Schüller: Es geht das nur, wenn ein führender Beamter für das Ganze ist. 
Mayr: Grundsätzlich nur solcher Org. zustimmen und ministerielles Komitee eingesetzt wird. 
Grimm: Vielleicht zu der Komitee Unterstützung des Beck 
Mayr: Vielleicht ministerielles Komitee und Beck beiziehen und ich werde mich vergewissern, 
ob gegen Beck Einwende erhoben werden. 
Breisky: Schlage vor: BK, Finanzminister, Verkehr, Handel 
Programm und Kabinettvorlagen, Führung Finanzministerium.  - Angenommen. 
12) 4) Fischer. Vollzugsanweisung: - Angenommen 
13 b) Mayr: Verordnung zur Durchführung des Gesetzes vom 1.10.1920, StrGBl. 464. 
Kabinettsrat 29.10. 
14) 2c) Mayr: Staatsverträge  - Angenommen. 
15) 2d) Bundespräsident. Gebühren 
Es wäre dem Verfassungsausschuss zu überlassen, wie viel er einsetzt. 
Grimm: Gerade bei diesem Anlass muss man auf unsere finanzielle Lage aufmerksam 
machen. 
Glanz: vielleicht die Bezüge als solche geringer und die Repräsentationsauslagen höher 
bemessen. 
Mayr: Wenn man das Doppelte der I. nimmt, wäre es hinreichend. 
Der Ministerrat erklärt, dass höchstens das Doppelte der I. 
Fischer: Der Bundespräsident braucht für seine erste Ausstattung den Jahresgehalt. 
Heinl: Wer setzt die angemessene Vergütung aus? 
Grimm: prälim.mäßig im Einvernehmen mit 
Breisky: Zusatz zu Absatz 4: „die für jedes Verwaltungsjahr festzusetzen ist“ 
Grimm: Stelle zur Erwägung, ob § 3, der einen Großteil des Gesetzes ausfüllt, nicht besser 
entfallen soll, weil es selbstverständlich ist. 
Gestrichen. 
Grimm: Es ist nicht Vorsorge getroffen, wenn der BP. Bezüge aus öffentlichen Mitteln 
bezieht. Man müsste Vorsorge treffen. 
Mayr: Vielleicht etwas kleinlich. 
Breisky: Vielleicht sollte man im § 1 nach Funktionsperiode „ohne Rücksicht auf ihm sonst 
und öffentlich zukommende Bezüge“ 
Grimm: Nicht notwendig, wenn die Intention des Ministerrates so ist. 
Breisky: Ziehe zurück. 
Angenommen. 
16) Glanz: Kärntner Fräulein  - Angenommen. 
17) Beerdigungsgebühren  - Angenommen. 
18) 5a) 4. Nachtrag zu Besoldungsübergangsgesetz. 
VK: <..> 
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Grimm: Wir haben uns von Anfang an gewehrt, dass für Assistenten und Supplenten ein 
Ortszuschlag ausgesetzt wird. Erst am Schluss des [..]rates hat Glöckel das durchgesetzt. 
Wenn der Kabinettsrat einen Beschluss der letzten Regierung aufrecht hält kann ich nichts 
machen. Mache aber aufmerksam, bei der Konstruktion des U.A. würde ein Supplent schon 
nach 2 Jahren mehr als der wirkliche Lehrer haben. Für den Fall als der Ministerrat an dem 
Prinzip fest hält, das natürlich auch auf die Praktikanten rückwirken wird. Sollte so weit 
gegangen werden, dass der Assistent nicht desgleichen die Bezüge der X. Rangklasse erhält. 
Bitte das im Prinzip zu genehmigen, über die Details könnte noch morgen zwischen den 
Ministerien verhandelt werden. 
Paltauf: regt an, dass die Beschränkung des Ortzuschlages von der IV. Rangklasse 
aufgehoben wird. 
Grimm: Es ist eine Unbilligkeit sondergleichen. 
S. 5 Abs.2 fällt weg.  - Angenommen. 
19) 5b) Kalenderjahr Angenommen. 
20) 6a) Heinl: Bericht Staatskommissariat  - zur Kenntnis genommen. 
21) 6b) Heinl: Papierabgabe. 
Grimm: Die Interpretation, die Handelsministers im letzten Kabinettsbeschluss erwähnt, ist 
nicht richtig. Es hat sich schon damals der Kabinettrat auf den Standpunkt gestellt, prinzipiell 
können nur Kompensationsverträge von der Abgabe befreit werden. Das ist auch 
selbstverständlich. Nicht so ist es aber bei anderen Verträgen, abgesehen von der Frage, dass 
ein geringer Eingang aus der Papierabgabe ein finanzieller Entgang ist, den man nicht 
zugeben kann. Es wird auch dazu führen, dass Handelsminister immer Vorwurf wegen 
ungleichmäßiger Behandlung treffen wird. Es wird aber auch von allen möglichen 
Organisationen Abgabenbefreiung angestrebt, das kommt auf versteckte Subvention heraus. 
Heinl: Gebe zu, dass das zu großen Kalamitäten führen kann, wenn Exporte von anderen 
getätigt werden als Industrien. Wenn aber Industrien exportieren, dann sollte man vielleicht 
doch Rücksicht nehmen. Vielleicht Passus von Industrien getätigt. 
Grimm: Schlage vor: Befreiung von Exportabgabe nur bei Kompensation. Sollte darüber 
hinaus die Nachsicht sich notwendig ergeben, so ist darüber dem Ministerrat zu berichten. 
Heinl: Würde mich akkommodieren, dass jedes solche Geschäft dem Ministerrat vorgelegt 
wird. 
Es bleibt prinzipiell bei Kabinettsratsbeschluss vom ... und wird der Auslegung des 
Finanzministeriums beigepflichtet. Sollte es in einzelnen Fällen, wo es sich nicht um 
Kompensationsverträge handelt, die Notwendigkeit der Befreiung von der Abgabe ergeben, so 
ist die Ermächtigung des Ministerrates einzuholen. 
Angenommen. 
22) Heinl: Liechtenstein. Nicht an Nationalrat. Selbst verlautbaren bis die Entschließung des 
Präsidenten erflossen ist. Dann gleich selbst verlautbaren. 
23) Grimm Geldbeschaffung für Getreidekäufe. Beantrage, wenn der Ministerrat sich für die 
Verpfändung entschließt, der BK oder VK die führenden Männer einladet und ihnen die Lage 
darstellt. Die Verpfändung würde derart durchgeführt werden, dass wir zunächst einen 
größeren Betrag versprechen, der nach Bedarf abzugeben wäre. Jedenfalls ginge es nicht, 
dass nur die Entbehrlichen verpfändet werden. Darauf legen die Amerikaner Wert, dass auch 
Zuckerstücke darunter sind. Sehr dringend, weil Reparationskommission drängt, ob wir 
Wertpapiere oder Gobelins verpfänden wollen. 
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Antrag: dass wir unter Aufrechterhaltung der Möglichkeit, dass wir unter Umständen auch 
die Wertpapiere verpfänden können, die Besprechung mit den Fachleuten einleiten und je 
nach Verhalten dieser an die Verpfändung der Gobelins schreiten. 
Mayr: Vielleicht kann man hervorheben der Öffentlichkeit gegenüber, dass wir vorläufig nur 
für ¼ verpfänden. 
Grimm: Natürlich wäre nicht zu vermeiden, dass die Gobelins außer Land kommen. 
Grünberger: Wie stellt sich Grimm im Fall der Gobelins die Abwicklung vor? Da man mit 
Eintreffen der Getreideanlieferung im Dezember rechnet. 
Grimm: Wir würden sofort den Münchner Vertreter einladen und das Geschäft mit E. 
machen. 
Grünberger: Habe nur die Angst, dass wir das Getreide, wenn es ankommt, nicht sofort 
übernehmen können. Aus dem Telegramm geht hervor, dass die Rotterdamische 
Bankvereinigung ablehnt. Hingegen haben sie Wertpapierverzeichnis verlangt. 
Grimm: Das würde geschehen. Ich glaube, dass, wenn die Beamten sehen, dass wir die 
Gobelins verpfänden, werden sie Forderungen 
Breisky: Verschließe mich den Argumenten für die Verpfändung nicht. Bitte aber jedenfalls 
dass BK mit den Gelehrten, den Vertretern der Museen und der Künstler die Sache darlegt. 
Die Künstlerschaft ist etwas verschnupft über die Ausschaltung des U.A. Sie sieht mit U.A. 
den Anwalt der kulturellen Verteidigung. Da das U.A. so wenig orientiert ist über die 
Gobelinfrage, so glaubte man in den Kreisen der Künstlerschaft, dass die Gobelinfrage nur 
von fiskalischem Standpunkt behandelt wird. 
Resch: Die Situation ist so schwierig, dass uns nichts anderes übrig bleibt. Ich entnehme aber 
aus den Ausführung Grimms, dass er noch keine bestimmten Kreditgeber hat. 
Grimm: Darum müssen wir gleichzeitig die Wertpapieraktion einleiten, damit das gemacht 
wird, wenn die Gobelinangelegenheit nicht rechtzeitig perfekt ist. 
Grünberger: Man muss der Reparationskommission in beiden Fällen die Bitte unterbreiten, 
u.zw. alternativ. 
Angenommen. 
24) Grimm: Einführung neuer Finanzmonopole. Ob der Ministerrat gestattet auf die 
Möglichkeit der Einführung von Finanzmonopol für Mineralöl, Spiritus und Zucker im 
Finanzexposé hinzuweisen. 
Heinl: Empfehle es und dass dem Nationalrat möglichst bald die Vorlage zugeht. 
Angenommen. 
Grimm: Schärfere Bekämpfung des Wuchers. Es wird notwendig sein, dass man damit an die 
Öffentlichkeit tritt. Die Situation ist so fürchterlich, dass niemand sich eine Vorstellung 
machen kann. Ich muss in einigen Tagen wieder mit einer Kreditermächtigung kommen, weil 
die 3600 Mill in einigen Tagen wieder vergeben sein werden. 
25) Mayr: Gemischter Schiedsgerichtshof – jugoslawisch-österreichisch. Sitz in Wien. 
Sen.Präs. Zwiedinek. 
Griechisch-österreichisch: Sitz in Paris. Hammerschlag. 
Falls französische Verhandlungssprache noch zurückzustellen. Angenommen. 
Resch: Die kriegsbeschädigten Staatsangestellten haben die Parteien veranlasst, einen 
Antrag einzubringen, dass ihr Dienstverhältnis sichergestellt wird. Von Haus 28. Juni 
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angenommen. Ich habe angenommen, dass das Finanzamt das macht. Die Sache zieht sich 
hin. Jetzt haben sie selbst einen Entwurf vorgelegt, der den Staat schließlich sehr schwer 
belasten wird. 
Antrag: Das Finanzministerium wird eingeladen, mit meinem Amt in Verhandlungen zu 
treten, damit im nächsten Ministerrat bereits verhandelt wird. 
Grimm: Das Dep. hat gewartet auf einen Entwurf der soz. Verwaltung. Morgen kommt ein 
Vertreter in die soz. Verwaltung. 
26) Grimm: Es ist in der Gehilfenschaft der Wiener Bäcker eine Lohnbewegung eingetreten. 
Die Forderung geht auf 80 % der gegenwärtigen Löhne. Rückvergütung auf mindestens 2 K 
per Laib. Würde den Resterlös des Mehles aufzehren sondern noch darauf zahlen, wenn es 
auf Staatsschatz übernommen wird. Wäre sehr zweckmäßig, wenn Übernahme auf den 
Staatsschatz schon in Ordnung gebracht wird. Bitte um prinzipielle Stellungnahme des 
Ministerrates, dass es ganz ausgeschlossen ist, dass weitere Erhöhung der Löhne auf den 
Staatsschatz übernommen wird. BK und Grünberger sollen erklären, dass diese Erhöhung 
nicht mit eingeschlossen ist bei der Übernahme. 
Grünberger: Die kommende Lohnbewegung muss mit den ... 
Glanz: Neuerliche Teuerungswelle durch Erhöhung der Fahrpreise auf Straßenbahn. 
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Antrag für den Ministerrat. 

Gegenstand: 
Einholung der Genehmigung des ationalrates zum Beitritt Österreichs 

zum Völkerbund. 

Begründung: 
Im Sinne des beiliegenden Antrages des Staatsamtes für Äußeres, 

Z .. 52.868/13 ex 1920, hat der Kabinettsrat am 30. September l. J. das 
Staatsamt für Äußeres ermächtigi, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, 
um den Beitritt Österreichs zum Völkerbunde diplomatisch vorzubereiten. 

Auf Grund der gemäß dieser Ermächtigung durchg·eführten diploma
tischen Rundfrage wurde am 9. November 1. J. der Beitritt Österreichs zum 
Völkerbunde beim Generalsekretär dieses Bundes angemeldet und das 
Ersuchen gestellt, die auf den 15. November l. J. nach Genf einberufene 

Vollversammlung des Völkerl.mndes mit dieser Anmeldung zu befassen. 
Es wird somit, falls zwei Drittel der Völkerbundsversammlung ihre 

Zustimmung erteilen, noch im Zug·e der jetzigen Tagung des Völker
bundes die Aufnahme Österreichs in diesen Bund eifolgen. 

Der Beitritt Österreichs zum Völkerbund ist als Abschluß eines 
politischen Staatsvertrages zu betrachten. Er bedarf daher gemäß Artikel 50, 
Absatz 1, des Bundes-Verfassungsg·esetzes vom 1. Oktober 1920, .rir. 1 
B.G.B., der Genehmigung des ationalrates. 

Das Bundesministerium für Äußeres beabsichtigt namens der Bundes
regienrng mit der beiliegenden Note um diese Genehmigung· zu ersuchen 

und stellt den 

Antrag, 
,,der Ministerral wolle e z.ur Absendung rlieser rote ermächtig·en." 

000001 



An das Präsidium des Nationalrates. 

Nach den Satzungen des Völkerbundes, dessen Statut einen inte
grierenden Bestandteil des Staatsvertrages von St. Germain-en-Laye bildet, 
ist die Vollversammlung des Völkerbundes berufen, über die Beitritts
erklärungen solcher Staaten, die nicht unter die Zahl der ursprünglichen 
Mitglieder des Völkerbundes aufgenommen wurden, abzustimmen. 

Die erste dieser Vollversammlungen wurde von Präsident Wilson 
für den 15. November I. J. nach Genf einberufen. Hiedurch bot sich der 
österreichischen Regierung die Gelegenheit, die ans politischen wie aus 
wirtschaftlichen Gründen gleich wünschenswerte Zulassung der Republik 
Österreich zum Völkerbunde anzustreben. 

Sie hat daher mit Zustimmung des Hauptausschusses der National
versammlung am 9. November l. J. den Beitritt Österreichs zum Völker
bunde beim Generalsekretär dieses Bundes angemeldet und ersucht, die 
Bundesversammlung mit dieser Anmeldung zu befassen. 

Es wird somit, falls zwei Drittel ,ler Bundesversammlung ihre Zu
stimmung erteilen, noch im Zuge der jetzigen Tagung des Völkerbundes 
zur Aufnahme Österreichs in diesen Bund kommen. 

Der Beitritt Österreichs zum Völkerbund ist als Abschluß eines 
politischen Staatsvertrages zu betrachten. Er bedarf daher gemäß Artikel 50, 
Absatz 1, des Bundes-V eifassung·sgesetzes vom 1. Oktober 1920, Nr. 1 
B.G.B., der Genehmigung des Nationalrates. 

Das Bundesministerium für Äußeres stellt namens der Bundesregierung 
den Antrag, der Nationalrat wolle dem von der Bundesregierung an
gestrebten Beitritt Österreichs zum Völkerbund seinerseits die verfassungs
mäßige Genehmigung erteilen. 

Wien, am 1920. 

000002 
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Antrag für den Kabinettsrat. 

Gegenstand: 
Ermächtigung des Stn.atsamts für Äußeres, die erforderlichen Maß

nahmen zu treffen, um den Beitritt Österreichs zum Völkerbund _diploma
tisch vorzubereiten. 

Begründung: 
Am ·15. November d. J. tritt, von Präsident Wilson einberufen, die 

erste Vollversammlung· des Völkerbundes in Genf zusammen. 

Da diese Versammlung· gemäß den Völkerbundsatzungen berufen ist, 
über etwaige Beitrittseiklärung-en solcher Staaten, die nicht ursprüngliche 
Mitglieder des Völkerbundes sind, abzustimmen, bietet sich der öster
reichischen Regierung nunmehr zum ersten Male die Mög·lichkeit, die aus 
wirtschaftlichen wie aus politischen Gründen gleich wünschenswerte Zu
lassung Österreichs zum Völkerbund anzustreben. 

Zu diesem Behufe wäre, nach Einholung der Zustimmung der National
versammlung·, der Beitritt Österreichs beim Generalsekretariate des Völker
bunds anzumelden. 

Es ist anzunehmen, da(~ die8er Beitritt die zur Zulassung erforderliche 
Zustimmung von zwei Dritteln der Bundesversammlung finden werde, da 

nach den hierüber vorliegenden Nachrichten keiner der in Betracht kom
menden Hauptmächte dieser Zulassung· grnndsätzlieh ablehnend gegenüber 
zu stehen scheint. 

Immerhin ist jedoch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß die 
alliierten und assoziierten Mächte mit Rücksicht darauf, daß der Staats
vertrag von St. Gennain-en-Laye erst vor kurzer Zeit in Kraft getreten ist 
und dag einige dieser Mächte ihn noch nicht ratifiziert und daher die 
diplomatischen Beziehungen mit Österreich noch nicht anfg·enommen haben, 
die Beitrittserklärung Österreichs im g·egenwärtigen Augeublicke noch als 
verfrüht ansehen könnten. Es empfiehlt sich daher, zunächst bei den Regie
rungen Großbritanniens, Frankreichs und Italiens vertraulich anzufragen, 
welche Stellung die Hauptmächte bei der bevorstehenden Tag·u ng· des Völker
bunds der Zulassung Österreichs gegenüber einnehmen würden. 

Da eine solche Rundfrag·e trotz ihres vertraulichen Charakters doch 
den Willen der österreichischen Regierung kundgibt. in;i. Falle einer be

friedigenden Antwort Österreichs Beitritt ¼Um Völkerbund anzumelden, 
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glaubt das Staatsmnt für Ä nßeres rler Zustimmung des Kabinettsrates zu 
diesem Schritte zu bedürfen. 

Es stellt daher den 

Antrag·: 
Der Kabinettsrat wolle beschließen : 

„Das Staatsamt für Äußeres wird ermächtigt, die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, um den Beitritt Österreichs zum Völkerbunde 
diplomatisch vorzubereiten." 

Wien, am 27. September 1920. 
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Abschri:ft. 

NIEDEBSCHBIFT. 

tliber die am 27.und 28. November 1920 im kgl. ungarischen 

Ministerpräsidium stattgefundene Besprechung über die Regelung 

der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Republik Öster

reich und dem Königreiche Ungarn • 

.An den Besprechungen haben teilgenommen: 

Seitens der österreichischen Begierung: 

Bundesminister für Handel und Gewerbe,Industrie und Bauten 

Eduard H e i n l , · 

.Ausserordentlicher Gesandter und hevollmächtigter l'fiinister 

Dr. Johann C n O b 1 0 C h ' 

Sektionschef Bichard Bi e d 1, 

Sektionschef Ingenieur Bruno Ende r es, 

Hofrat Dr. Leopold Henne t 

Seitens der kgl. ungarischen Regierung: 

IlIBE EXZELLENZEN : 

Ministerpräsident Graf Paul Te 1 e k i 

~inister des Äusaern Graf m.erich Cs a k y, 
I 

Finanzminister Baron Friedrich Koran yi, 

Handelsminister Julius von Bubi n e k 
I 

Ackerbauminister Stephan S z ab o 

Ermährungsminister Dr. Joseph V a s s, 

Ausserordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister 

Dr. Gustav G r a t z , 

ferner: 

Staatssekretär Ti b o r von S z c i t o vs z k y, 
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Ausserordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister 

Budolph von Wo d i an er, 

Ministerialrat Aurel von Des s e w ff y. 

Von dem aufrichtigen Wunsche beseelt, die gegenseiti

gen vr:trtscha:ftliohen Beziehungen einer freundschaftlichen Rege

lung durchzuführen, den wirtschaftlichen Verkehr der beiden 

Staaten nach Möglichkeit zu fördern und zu erleichtern u11d eine 

gesicherte rechtliche Grundlage für seine Entwicklung zu schaf

fen, sind die beiden Regierungen übereingekommen,in Verhandlun

gen über den Abschluss eines Randelsübereinkomm.ens,eines Kon

tingentabkommens, eines Übereinkommens über die Regelung der 

schwebenden Verkehrsfragen und einer Reihe anderer auf die 

Förderung der gegenseitigen Beziehllilgen abzielender Vereinba

rungen einzutreten. 

Zu diesem Zwecke wurden zwei Kommissionen eingesetzt, 

welche die handelspolitischen Fragen einerseits, die verkehrs

politischen Fragen andererseits einer vorläufigen Beratung 

zu unterziehen und Vorschläge über die Feststellung des wei

teren Verhandlungsprogra.I!lilleS zu erstatten hatten. 

Diese Kommissionen sind am 27. November 1920, 1/2 5 

Uhr nachmittags im kgl. ungarischen Ministerium des Äussern 

zusammengetreten und haben die in den beiliegenden Protokol

len niedergelegten Beschlüsse gefasst. 

Die Beschlüsse werden von den beiden Regierungen 

hiemit genehmigt. 

============--= 

Ein ausführliches Protokoll über die am. 2'7 . November 1920 
im kgl.ung.Mi.nisterpräsidium abgehaltene Besprechung wird 
nachträglich ausgefertigt werden. 

Budapest, am 28.November 1920. 
von Bubi n e k m.p. ______ Eduard Hein l m.p. 

00
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N I E D E B S C H B I F T 

über die am 27. November 1920 im königlich ungarischen Mini

sterium. des Äussern stattgefundene Besprechung der Kommission 

zur Vorbereitung von Verhandlungen über die Regelung der wirt

schaftlichen Beziehungen zwischen der Bepublik Österreich und 

dem Königreiche Ungarn. 

Anwesende: 

Seitens der österreichischen Regierung: 

Sektionschef Bi e d 1, 

Seitens der kgl.ungar. Regierung: 

a.o.Gesandter und bev. Minister B. von Wo d i an er, 

weiters die in der beiliegenden Präsenzliste angeführten 

Herren. 

Es wurde ein Einverständnis darüber erzielt,dass die 

im folgenden aufgezählten .Angelegenheiten zum Gegenstand von Ver

handlungen zwischen den beiden Regierungen gemacht werden sollen: 

1.) Provisorisches Handelsübereinkommen zur Regelung der gegen-

seitigen wirtsch~tlichen Beziehungen. 

2.) Kontingentabkommen. 

3.) Regelung des kleinen Grenzverkehres. 

4.) Erleichterungen des Gren~Jbertritts (der Passformalitäten, 

eventuell Herabsetzung der Passvisagebür..ren). 

5.) Marken-und llusterschutz mit besonderer Berücksichtigung 

der curch den Zerfall der Monarchie sich ergebenden Fragen. 

6.) Eventuelle geforderte Vereinbarungen über Veterinärrragen. 

7.) Regelung der Zollbehandlung im Eisenbahnverkehr Erleichterun

gen der Zollrevision beim Grenzübertritt (Zusammenlegung 

der Zollämter, Zollrevision im Zuge etz.) 
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8.) Begleitscheinverfahren. 

9 • ) Zollkartell. 

10.) Massnabmen zur Vermeidung von Doppelbesteuerungen,Aufhebung 

der Depotsperre. 

Es wurde ferner vereinbart, dass die Verhandlungen über 

die Punkte 1.) 2.) und 4 - 6 in Wien stattfinden und am Donnerstag 

den 9. Dezember 1920 beginnen. sollen. 

Die Verhandlungen über die Punkte 7 - 10 sollen im 

Anschluss daran in Budapest stattfinden. 

Die Verhandlungen über die Begelung des kleinen Grenz

verkehres werden in Wien begonnen und soferne dabei Verhand

lungen über die Zollbehandlung im kleinen Grenzverkehr sich als 

notwendig erweisen sollten, zur Bereinigung dieser Fragen nach 

Budapest übertragen werden. 

Um den Verhandlungen eine Grundlage zu geben, wurde 

österreichischerseits ein noch nicht endgiltig feststehender 

Entwurf eines provisorischen Handelsübereinkommens vorgelegt, 

der sich inhaltlich im wesentlichen dem zwischen der Republik 

Österreich una dem Königreich Bumänien abgeschlossenen Han

delsü1:ereinkommen anschliesst. Entsprechend den aus der Ver

gangenheit überkommenen engen wirtschaftlichen Beziehungen 

Ungarns mit Österreich und den durch die geographische Lage 

der beiden Länder zueinander ( Grenzgemeinschaft ) beding

ten besonderen Verhältnissen wurden verschiedene Materien 

des österreichisch~ rumänischen Handelsübereinkommens in 

dem vorgelegten Entwurf näher ausgeführt und in ihren Ein

zelheiten geregelt. 

Es wird ausdrücklich festgestellt, dass der vorge

legte Vertragsentwurf lediglich als eine unverbindliche Grund

lage für die künftigen Verhandlungen anzusehen ist und dass 

sich beide Begierungen ihre endgültige Stellungnahme hiezu für 

./. 
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diese Verhandlungen vorbehalteh. Österreichischerseits wird ins

besonders eine Neuredigierung der Artikel v, VI und XV in Aus

sicht gestellt• 

Es besteht ferner Einverständnis darüber, dass die 

kehrspolitischen Fragen, welche die in den oben angeführten 

Punkten 1 - 10 aufgezählten Verhandlungsgegenstände berühren, 

im Zuse.mmenhange mit den Verhandlungen über diese P-ankte geregelt 

werden sollen. 

Sohin geschlossen und gefertigt. 

Budapest, den 27. November 1920. 

Der Vorsitzende der österr.Delegation: Der Vorsitzende der ungar. 
Delegation: 

Biedl m.p. 
Wodianer m.p. 
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.AUFZEICHNUNGEN 

über die in Budapest am 27.November 1920 nachmittags im 

königl. ungarischen Ministerium des Äussern abgehaltene 

Besprechung, betreffend die Begelung der Verkehrsbezie

hungen zWischen Österreich und Ungarn. 

Seitens der österreichischen Begierung: 

Herr Sektionschef Ende r es 

Seitens dem königl.ungar. 

Handelsministeriums 

Seitens deB kgl.ungat. 

General Eisenbahn und 

Herr Ministerialrat 

ff t1 n 

D e z s ö e f f y 
I 

Matray 

I 

Schiffahrtsinspektorats ff Oberinspektor S z a 1 a g y i 

Seitens der kgl.ungar. 

Staatseisenbahnen 

Seitens des kgl.ungar. 

ff Ministerialrat Direktor von 
R o r d n s z k y 

Ministeriums d.Äussern " Sektionsrat Walter als Vorsitzender 

ff Konzipist von Petra v ich 
als Schriftführer. 

Der Herr V~rtreter der österreichischen Begierung 

gibt bekannt, dass seine Begieru.ng hinsichtlich des Eisen

bahnverkehres Vereinbarung über nachstehende Punkte beantragt. 

1.) Frachtrechtliche Begelung des Eisenbahnverkehres 

z~ischen beiden Staaten und des Eisenbahnverkehres der bei

den Staaten mit dritten Staaten. 

2.) Vereinbarung der paritätischen Behandlung des 

beiderseitigen Eisenbahnverkehres auf den Bahnen des anderen 

Teiles in tarifarischer und transportdienstlicher Beziehung. 

3.) Vereinbarung der meistbegünstigten Behandlung des 

beiderseitigen Eisenbahnverkehr-es auf _den Bahnen des anderen 

Teiles in tarifarischer und transportdienstlicher Beziehung. 
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4.) Vereinbarung einer gegenseitigen Abrechnung im 

Personen-und Güterverkehx zwecks Erleichterung der Einführung 

direkter Tarife. 

5.) Möglichst paritätische Behandlung des ~isenbahn

verkehres hinsichtlich der Wagengestellung und Erleichterung 

des Verkehres durch günstige Zugsverbindungen und ineinander

greifende Fahrpläne. 

6.) Erleichterungen im Grenzverkehre. 

7.) Vereinbarung über die Begelung der Zollbehand

lung im Eisenbahnverkehr. 

Die Herren Vertreter der königl.ungarischen Begie

rung erklären sich mit den mitgeteilten Grundsätzen einverstan

den und sind bereit in Einzelnverhandlungen einzutreten bei 

welcher Gelegenheit der Wortlaut im gegenseitigen Einvernehmen 

festzusetzen sein wird. 

1.) Auf die Anfrage des Herrn Vertret ·ers der österrei

chischen Begierung, ob Ungarn in der Lage sein wird, den auf 

Grund der abzuschliessenden wirtschaftlichen Vereinbarungen zu 

gewärtigenden Verkehr abzuwickeln, wird seitens des Herrn Ver

treters der königl.ungarischen Staatseisenbahnen erklä*t, dass 

er sich hierüber erst nach Feststellung der zu befördernden 

Mengen äussern könne. 

Bezüglich der Verkehres des geplanten Expresszuges 

verweist der österreichische Vertreter auf das Ergebnis der am 

25.November l.J.in Budapest geführten Verhandlungen und erklärt 

die Bereitwilligkeit der österr.Begierung die ~och fehlenden 

Personenwagen entweder selbst beizustellen, oder zu ihrer an

derweitigen Beschaffung behilflich zu sein • 

.tlinsichtlich der noch fehlenden Gepäckwagen erklärt 

der Vertreter der königl.ungar.Staatseisenbahnen diese beistel

len zu wollen. 

Der österreichische Vertreter beantragt anlässlich der 

Detailberatung über das vorliegende Programm auch alle zwischen 

Österreich und Ungarn .--..L des Eisenbahnverkehres zwischen 

00001 „ 

./. 

2J--



Österreich und Rumänien noch schwebenden Fragen zu bereinigen 

und zwar in Budapest in der ersten Dekade Dezember. A.nschlies

send hieran bittet er die ungarische Regierung Vertreter zu 

Verhandlungen in Wien zWischen dem 10. und 15. Dezember abzu

ordnen 'Um ' den Verkehr Österreich-Ungarn-Rumänien unter Zuzie

hung rumänischer Vertreter für deren Einladung er sorgen wird, 

endgiltig zu regeln. 

Ungarischerseits wird zugestimmt. 

Budapest.am 27.November 1920. 

Enderes m.p. 

öst.Sektionschef. 

Walter m.p. 
Sektionsrat. 

Dezsoeffy m.p. 

kgl.ung. Ministerialrat. 

I 

Matray Elemer m.p. 
, 

Julius von Horanszky m.p. 
Ministerialrat ,Direktor der 

Staats.bahneni. 

' Egide Szalagyi m.p. 

1 ' K.Ullg• 

Oberinspektor der kgl.ung.G.I. 

Petravich Gyula m.p. 
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Bericht 

über die Ententemassnahmen betreffend die Sachda:nobili

sierung. 

Der Kabinettsrat Dta in seiner Sitzung vom 16,1.M; 

beschlossen, dass die mit Zuschrift des interalliierten 

Hee~esüberwachungsausschusses vom 5.1.M. geforderte gänz

liche Einstellung des Veekaufes von Sachdemobilisierungs

gütern vorerst !l!.chi zu verfügen sei, und dass sich der 

Bundesminister für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten 

zunächst mit dem Pr~sidenten des interalliierten neeresüber-

achungsausschusses behufs filrlanguiig möglichster filrleichte

rurigen in Verbindung zu setzen habe. Aus der Unterredung , 

die mit Glt.ZUCCARI und dem Chef der Unterkmmissioh für 

Kriegsmaterialien General GAR RÖNfil am 18.1.M. staitgefunden 

hat; ergibt sich, dass -auf umfangreichere Jreigäben von 

Sa.chdemobilisierungsgtitern durch den ·Heeresüberwachungs

ausschuss nicht zu refhnen ist. Solche Freig~ en des Heeres

überwachungsausschusses werden nur in beschränktem Umfange -

wie es in der Hmte des Heeresüherwachungsausschusse vom 15. 

l.M. heisst ~ nur ausnmh msweise zu erlangen sein. Vo L die

_sen ausna.hmsweisen Freigro en abgesehen, bleibt die tntschei

dung darüber, was mit dem nicht spezifischen Kriegsmaterial, 

also dem für Frie densz ecke verv,endbaren Material, zu ge

schehen hat, m eh wie vor der Reparationskommission vorbe

halten. Die Trennung der Sa.chdmob 111s1 eru ngsbe stände in Ma

terial der einen und anderen Art ird vom Heeresüberwachungs 

ausschuss an Hand der von ihm geforderten Neuaufnm me der LJ~

stände in die vom Heeresüberwachungsausschuss bedgestellten 

Formulare vorgeno mmen w~rden. Unter Hinweis auf die vom 

Heeresüberwachungsausschuss verlangtepsofortige ierkaufs-
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sperre rät er und verl&ngt er zugleich die rascheste DuEch

führung der ~rwähnten AÜfnm msarbeiten womöglich gleichzeitig 

in allen Depots der Hau~ a.nstait. Hiedurch werde es möglich 

sein, die erwähnte Trennung der Matmrialien und sodann die 

filntscheidung der Reparationskommiss1on über das Schicksal des 
zi 

nicht spetischen Kriegsrra terials rascher herbeizuführen und 

die Verkaufssperre abzukürzen. Glt.ZÜCCARI erklärte sich damit 

einverstanden , dass die näheren Details zwischen den beider

seitigen Organen noch besprochen werden . und es sind seither 

bei der Hauptanstalt mit einem Delegierten des Heeresüberwa

chungsausschusses die Eimzelheiten hinsichtlich der Nauauf. 

nahme der Be~ ände in den einzelnen IDepots bereits besprochen 
. . 

mrden. I r der Hauptfrage der allgema nen sofortigen Verkaufs-

sperre für die Sachdemobilisierungsgüter hat sich jedoch die 

Situation nicht verändert, wenn auch die Verstimmungf die beim 

Heeresüberwachungsausschuss infolge der Note des Staatssekre

t:·rs Dr~DEUTSCH vom 19 .oktobe~ entstanden ist, unter dem Ein

drucke der freundlichen Aussprachem die ich mit Blt. ZUCCARI 

pflggen konnte, wie ich glaube gewichen 1st. Nach wie vor 

bleibt daher die frage bestehen, ob auch, abgesehen von den 

est~nden jeher Depots, in denen die erwähnte Neuaufnahme von 

der Hauptanstalt mit den verfügbaren Kräften zunächst in An

griff genommen e~den kann, die sofortige allgemein~ Verkaufs

sperre für die Bestäbde der Sachdw obilisieEur-g, die eLnen Wert 

von rund einer Milliarde Kroner- besitzen, durchzuführen ist 

od~r nicht, 

In einer Besprechung, die beim Bundesministerium für 

Aeusseres am ro. und 22 .1. M. stattgefunden hat, haben die Ver

treter des Bundesministe ~ iums für Finanzen unter Berufung auf 

den Kabinettsratsbeschluss vo~ 16.1.M. und unter Hinweis auf 

den dringenden Geldgedarf der Finanzveraltung den Geldbe-

d rf der Staatlichen Industriewerke und den bedeatenden Per-



sonala.ufwand der Sachde obilisierung eine bloss sukzesm ve 

Verkaufssperre nach Massmee des Fortschreitens der erwähnten 

Neuaufbahmsa.rbeiten empfohlen, zumal die Hauptanstalt für den 

Fall der Anudnung der allgemeine Verkaufssperre Befürchtungen 

für die Sicherheit der bepotsbestände hege, die vom Heeres

überwachungsausschuss verlangten Neuaufnahmen seien mit dem 

verfügbaren Personal der Haupi ansta.l t sofort in -Angriff zu 

nm men und nach Möglichkeit zu beschleunigen. Die Hauptan

stalt habe dafür zu_ sorgen, dass der HeeresüberNa.chungsaus

schuss durch~ ·da.s Tempo dieser Arbeiten zufriedengestellt wira. 

Die Vertreter des Bundesministeriumd des Aeussern stellten das 

filrsuchen, dass die Angelegenheit neuerlich dem Kabinettsrat 

vorgelegt erde, dass sich, da der Sachdemobilsierungsdienst 

eine Garantie da.für, dass si~h bei nur sukzessiver Verkaufs

sperre nicht eitere Verwicklungen mit dem Heeresüber achungs

ausschuss ergeben werden, nicht übernehmen könne und für 

Oesterreich unvergleichlich ichtigere Ir.teressen auf dem Spie

le st ü m den , a.l s es j en e s. n d , cl i e du r eh e i n e zeit w e i 1 i ge , ob -

gleich allgemeine Verkaufssperre für die Sachdemobilisierur.g 

berührt erden können. 
Der B·ndesminister für Handel und Gewerbe, Industrie · 

und Bauten muss ·gegenüber dem Verlangen nach sofortiger Am

ordnung der allgemeinen Verk8Jlfssperre pflichtgemäss auf 

die schwerwiegenden Scgädigungen hinw!isen, die sich im Falle 

dieser Anordnung sowohl in finanzieller Hinsicht ( Einnahmen

ausfall für die Staa.tsverwlatung, Zuschussbeda.rf der staat

lichen Industri? werke, personeller und achaufwa.nd der Haupt

a.ns ta.l t ) die hinsichtlich der Beda:r fs uerso rgu~g weiter Kon

sumentenkreise. insbrs.infolge des Umstandes erbegen werden, 

dass die vom interalliierten Heeresübe~wachungsasuchusse der

langten Nauaufna men mit dem hiefür verfügbaren Personal kei

neswegs gleichzeitig in allen Sachdemobmlisierungsdepots 
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vorgenommen werden können, so dass die Dauer der allge

mcij,_nen Verkaufssperre keineswegs eine nur kurze wäre, sondern eich vo 

aus8i~htlich auf einen längeren Zeitraurn erstrecken•würde. Der Bundes

minis:trer gestattet sich daher den Vermittlunßl:IVOT$chlag zu machen> 

dass die N.euaufnahn1earbeit in einer entsprechend grossen Anzahl von 

Depots in Angriff genommen und dass dem Heeresüberwachun@laus~chuss 

in Beantwortung seiner Note vom 5.November sofort Mitteilung gemacht 

werde, dass der Verkauf aus diesen Depots gesperrt werde. Erst wenn 

sich der Heeresüberwachungl3ausschuss mit der Verkaufssperre aus diesen 

Depots nicht begnügen1 sonden1 auf sein Verlangen na~h allgemeiner 

Ve!kaufssperre zurückgreifen sollte, würde sich der Bundesminister 

für Handel gestatten, auf diese JIM Frage im Kabinettsrat antragstel

lend zurückzukommen, Sollte jedoch ein Begehren vom Heeresüberwachungs

ausschus~ in diesem Sinne nicht gestellt werden, so wird man si~h mit 

der sukzessiven Bekanntgi.be der jeweils in Angriff genommenen und 

da.her gesperrten Depots an d~n Heereiüberwachungs&usschuss begnugen 

können. Inzwischen ginge der Verkauf aus den nicht in Angriff geno~

menen und daher nicht gesperrten Depots fort 1 wobei jedoch der Ver

kauf spezifischen Kriegsmaterials seitens der Hauptanstalt ~elbstver

stä.ndlich1 wie dies bereits seit Juli l.J. der Fall i~tJ zu unter
bleiben hätte. 
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-Antr"1lg des ~Bun~esminister4ums ,für ~Äußeres an den 
Ministerrat in der Frage der Annahme ·fremder 

Ordensauszeichnungen. 

Lant Mitteilung des Vertreters nes Bundesministeriums fül' Handel und 
Gewerbe, Industl'ie und Bauten in der interministeriellen Besprechung 
über die Bundesverfassung beab„ichtigt der neue rumänische Gesandte in 
Wien, Herr Cantacuzene, bei seinem Eintreffen in Wien mehrere rumä
nische Orde11sauszeichnungen an Beamte des Handelsamtes zu vel'teilen. 
Hiedurch wird die Frage aktuell, ob öi;terreichisclie Bundesbürger fremde 
Orden annehme11 und tragen dürfen. 

Dr. Deutsch hat seinerzeit die Auffassung vertreten, daß die Annahme 
fremder Orden dem Geiste des Gesetzes über die Abschaffung des Adels etc. 
(Gesetz vom 3. April 1919, St.G.Bl. Nr. 211) widerspreche. Dieser 
Auffassung ist damals die Staatskanzlei in eiuer an das St1rntsamt für 
Heerwesen gerichteten Zuschrift vom 31. August 1920, Z. 102/7 5 St. K. 
entgegengetreten. 

Da im zitierten Gesetze die Annahme fremder Orden überhaupt nicht 
erwähnt ist, was darauf sehließen läßt, daß ein Verbot vom Gesetzgeber 
nicht intendiert war, liegt nach Ansicht des Bundesministeriums für 
Äußeres kein Grund vor, gegen die Annahme fremder Orden Stellung zu 
nehmen. 

Der formale Vorgang bei Verleihung fremder Orden an österreichische 
Staatsangehörige war fri.iher in der H.egel folgendel': Die fremde Regiernog 
hat vor Vedeil:nrng des Ordens die Agrementanfrage gestellt; in seltenen 
Ausnahmsfällen wurde von der Agrementvorfra15e Umgang genouu11en; in 
solchen Fällen wurde der bet.reffenden Regierung gegenüber in der Regel 
Reziprozität geübt. 

Wenn eine Agrementvorfrage vorlag, wurde sie vom Ministerium des 
Äußern an das .Ministerium des Innern geleitet, welches die Erhebungen 
über die Würdigkeit des A.uszuzeichne11de11 einleitete. Das Ergebnis der 
Erhebnngen wurde dem Ministerium ·des Äußern mitgeteilt, das hiebei 
Gelegenheit hatte, vom außeqpolitischen Standpunkte zu der Fnige Stellung 
zu nehmen; die Agrementanfrage wurde sodann im diplomatisehen W eg·e 
beantwortet. 

Das Bundesministerium für Äußeres ist der Ansicht, daß österreichische 
Bundesbürger auch in Zukunft fremde Orden unter der Bedinguug an
nehmen und tragen dürfen sollten, daß das Agrement für <lie Verleihung 
des Ordens von der betreffenden H.egierung wie früher vorher eingeholt 
werde, worauf die weitere Behandlung derartiger Angelegenheiten in ana-

0000'17 



( 

loger Weise wie bisher unter gebi.ihrender Ri.icksichtnahme auf die ge
änderten verfassungsmäßigen Zustände dmchzufithren wäre. 

Zur Bewilligung ist, da es sich um eine im ehemaligen Staate Öster
reich dem Kaiser zugestandene, verfassungsgesetzlich nicht unter den 
Funktionen des BundesprHsidenten aufgezählte Befugnis handelt, die 

_flundesregierung zuständig. 
Der Ministerrat wolle einen Beschlnß im Sinne der vorstehenden Aw~

fi.ihrungen fassen. 

Wien, am 29. November 1920. 

/2 Q-...,~ "'--n~ • .:, 
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dee Burideer.ünister iumt=1 I'ür Verkehrswesen im runvernelWLen 
/ ' 

n.i t dern Bunüesli.J.ir,.ister ium fiir li'inanze:n vom ~ ~ 

betreffend die ·vorläufige Regelurig von Ruhe~ (.Versorgungs-) 

ge.nüesen der nicht definitiv angestellt gewesenen etaa.ts

eiseubalu1be1h.e11steten un.d ihrer Hinterbliebenen. 

Auf Grund des -~ 13, Punkt a.), des Gesetzes vom 

wira Felgendes angeordnet: 

..,_, ____ ..W_;> __ .._.,. .... __ 

(-J.) Die statuteruui'ts t~igen Ruhegenüsse der gewesenen 

Hilfsbediensteten und der mit bcs~~~~rew Dienstvertrag ange

stellt ge·vvcsenen Bedümsteten der österreichischen Staatsbahnen 

iLl ~ince des§ 2, Ziffer 2 und 3, · der Dienstordnung fDr die 

Bediensteten der österreiehiechen Staa.tsbalmen so-wie die Ver

sor~~ngsgenüsse ihrer Hinterbliebenen werden beim Zutreffen 

der .:i.a,.,Absa.tze 2 a.ngefüllrten Voraussetzungen erhöht. 

( 2) Die Erhöhung der Ruhe- (Versorgungs_.,..) genüss-e 

erfolgt) wenn der Bedienstete seinen letzt~h a~iindigen Dier-et

ort ir11 Gebiete der ·jatzigen Republi~ Oesterreich hatte und 

werin die bezugsbere~htigte Per$on im Zeitpunkte dee In.kraft-
,,. 

treters dieser Vollzugea.nweisung d.ie österre'ichische etaats• 

bürgersclta.ft besitzt. 
, 

( 3) Na.eh 11.Assga.be· von eins clllägigen Vereinbarungen uii t 

lJa.cl1folge~tsiaten der ehemaligen ÖA'terreichisch-u.ngariscilen 

~i:- onarchie k.i:-.rr unter d~r Vor~\J.SR~tzu:ri g der t---e ge.csei tig.ke1t 
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~ie Erhöhung der Ruhe- ( Versorgungs- ) genüsse aueh solehen 

p:ewesenen :Bedier_i.eteten der im 'Ab~atz·e 1 bez-eic.hne:ten Ka teg9rien 

l.Ult ' Hinterbliebenen .na.e1a.~· solehen :B~d.ie,lis,ie~eI1- gewän:cäi,; •er·a.en, bei 

c.enen die im Absatze 2 &ngeftuuten Voraussetzungen nicht zutreffell 

( 4} Die Erhöhung erfolgt bei jenen RlA:11egenüsaen, · 

die auf Grund des Staatsvertrages von St. Germa~n und der mit 

· den Regierungen der übrige·n Na.ch-folgestaaten der eheJI,laligen · 

österreichiscl~-unga.risehen Monarchie zu treffenden Vereinba

rungen end giltig von einem anderen Nationalstaate zu bestrei

ten ·sein werden, un.ter dem Vorb~halte des Anspruches a.uf Rüek-· 

ersa.tz , der geleisteten :Mehrbeträge durch den betreffenuen Na.

tion$:\.lstaat e~n die Republik Oesterreiah. 

( 5 ) Wenn die Verpf liehtung ,zur Za.hlUiig eines Ruhe-

( Versor gu.nga- ) genueses an einen anderen Nationa.lsta.a.t über

geht, so ist die Erhöhung mit diesem Zeitpunkte_ einzustellen. 

,. II o Abschnitt• 

,!Luhe ~ ( Versor@ngs~} genüsse aer gewesenen HhlfSQädiensteten 

)lJ;ld ily; e.r .... H~n,t er blie bepe;n • 

• 

Die Prov_isionen der vor dem 1. Jänner 1813 aus d.em · 

aktiven Dienste ausgeschiedenen Hilfsbediensteten der öster-
, 

rei chischen Staatsbahnen werden in :p.achstehender Weise erhöht: 

Geg,enwiirtiger Jahresbetrag der Provision künftiger Jahresbetrag 
der Provision- , 

/ 

1.aoo K, 
über 300 K bis einsehliesslich 400 • a.100 „ 

., 400 ,, ,, ,, 600 • 

" 600 ,,. 
" 

,, 800 • a.ooo, 

" 800" _,, ,, 1.200 • 

" 1.200 ,, 
" " - 2.öoo ,, 

" 2.000 ,, 

· nie Provisionen. der nach dem 31. Dezember 1912 •bis 

einsclüieselich 2"9 • Februar 1820 aus dem aktiven Dienste a:as-



• 

p.-eschiedene.Il Hilfsbed.ienstet-en der 1ta.~tsba:l.1n~n wercs.~:1 ~ei.l 

bern.essen • . Die NeubeL:lessung hat nach den Stl:i.tatenbe11ti.w:ri.1tm,gen 

der betreffender. Alter_si.rersorp-tmgsansta.lt und unter Annndung 

desselben Prozenta.-..tsmaeses, .w.it deri.! die bisherige Provision. 

ermittelt ,vu.rde, · von den in dc~n ~~ 4 und 5 bestinui1te:o neuen 

Berueseun~sgrundlagen zu erfolgen~ 

~ 4. 

( l) Die :neue Belllessungsgrundlage beträgt bei den in 

den Sta.A-teeisenbshndierrst der Republik. 0esterreieh nieht ü'ber

nonimenen Hilfsbediensteten 80 von Hur.dert jener zur Provisions

liem.ess~e a.nrP-chenbareri Be.züge, die sich · unter Anwendung der 

llii t Wirks·;:imkei t voru 1. März 1~20 er.l.a.~ser.en Dienstanweisung 

des Staa.tsaui:tes für Verkehrswesen vom 15. April 1920, 

z. 809/st. V•, ergeben ,vürdeL.. 

( 2) D1e bei cler Neu.be.utessung in Betr&.oht zu zieheni.e 

Bezugsklasse richtet aith na.oh d.em ordetltliehen Wohnsitze d.es 

.Bezugsoereohtigien 1UJ1 1. Mä.r~ 1920 • 

\ 5. 

(l) Die neue Beme~sungegrundlage be~rägt bei den in 

den · st~atseisenbahndienst der Rttpu.blik Oest.e:t'l'eich ilbernoramenen, 

'bi~ einschliessliah 29. Februar - 1920 a.us dem akt,iven Dienste 

ausgeschiedenen Hilfsbediensteten 100 von Hundert jener zur 
,. 

Proviaionsbewessung anrechenbaren Bezüge, die sich unter An-

·wendung der mit Wirksamkeit vom 1. März 1920 erlassen&n Dienst

anweisung des eta.atsamtes fi.ir Verkehrswe,sen -voru 15. April 1920, 

z • . 809/st.v., ·ergeben würden. 

(2) Die bei der Neubemessung in :Betracht zu ziehende 

Bezu.geek.lasse richtet sich nA.ch dem ordentliehen Wohnsi .... tz!' 

.Bezugsberechtigten am 1. März 1920. 

- ' s. 
Die Provisionen der Witwen der in den Sta.a.tseise 

ba.hnd.i.enst der Republik Oesterreich ni~ht übernommenen Hilfa

'bedie:nsteten \Yeraen um j ä.11rlieh 600 •- K mit der .?ih,Sgabe eri1öht, 

daß sie jährlich nicht mellr als l.600 K betragen dürfen. 
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D.ie Pro\r.isionen der Witwen der in den Staa.tseiseni:Jah.n- . 

dienst der Republik Oesterreich übernommenen, vor· d.em 1. 

März 1920 in der .Aktivität veratorbeneD oder aus d~w a..K:tiv~u 

Dienste a.usgescniedenen Hilfsbediensteten sina. uac.n c,ien Be

sti(,1141\.Ul.ge-ll der S-t&t,..tel;l. der einschlägigen Altersversorgunge

anata.lten so zu beruassen, a.Is ob auf den Ga.tten die üd t Wi.rk

sa.wkei t vo.u. 1. Mij,rz 1920 erlassene Dienstanweisung des Staata

f:lmtes für Verkehrswesen vo,n 15. April 1920, z. 809/St._V., 

Anw~xidung gefunden hatte. 

~ a. 

(l} Die Erziehungsbeiträge für Kinder der in den~~ 6 

und '7 bezeichneten Hilfsbediensteten der österreichischen 

Staa.ts·oa.hner.1. sind mit einem Fünftel der geruäi ~~ ß oder f'f 

erhöhten Witwenprovision neu zu beuiessen. 

( 2) Die 'vhüsenprovision ie't m1 t d.em ha.l"oen Betrage der 

gemäß ~\ 6· oder 7 erhöhten Wi twenpro1'ision ne'l.t z_u bez;1essen. 

Ein e.llfälli ger 1Ut1.derbetra~ g.egellil'b.er den. Erzi~1l,l.Wß~bei.tra

gen ist durch Zulageu zu.r WaiseD.pr.oy1sion nach Köpfen au.s

zue.·le i chen. 

(. 3} J.:an Gesaa1ta.usmaß der erhöhten wi twenproYisi Oll und 

der erhöhteD Erziehu.ngsbei träge U.!,iterliegt keiJler Besellr@

kung. Die Erziehung-eb~itriige zu.sa.tü1uen. dürfen nicht .1uehr Ct,

tra~en als der erhöhte Provisiona·bezu.g der Witwe. 

\ 9. 

A1le Hilfacediensteten 'I.Uld 4eren Hinterbliebenen, auf 

die di:, ~~ 2 bis 8 '.Anwendung findell., erhalten abba1.1fähige 

_Teuerungszulagen Wld die gleite~de Zulage naeh Maßgabe der 

Bestiwmu.ngen der~\ 9 . und 11 der Vollzugsanweis"1D,g der 

Staatsregierung vom 1s. Juni 1920, et.o.1U • .Nr.27o • 

. ; . 
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Ill. Abschnitt• 

• R,uhe- L'(~J.J!9..r.aHnK~.::.lii.~üs.s.e_ der mit beso~q_e;:em Di.e»tvertrag 

.!!..~~~:tiille;t.; Pe.r.s„O,!lJ'p_ l..\_p._ct.__i_,n;y If~_utj9 ... rJ>.l~e·o.eA~J. 

A} Chefärzte • 
. , 

.. 

Di~ Neuregelung der statutent.lä.ßigen Ruhe- ~nd Versor

gtmgsgenüase der vor - ~em 1. Jänn~r 1920 aus de~ aktiven Dienst

verhä.l tnis~e ausgeschiedenen Chefiir zte der Staatsbahnen und 

ihrer Hinterbliebenen erfolgt nach den Destiwnungen der Voll

zugsanw~isung der Staatsregierung vo~ 16. Juni 1920, st.G.El. 

D) llit Dienstvertrag angestellt gewesene Dahnärzte 

(S~nitätskonsulenten, DaJ.moberä.rzte Ie,II.l.Uld 

III.Klasse). 

Die atatutel:lr.:läßigen Ruhegenüsse der vor dem 1. Jänner 

1920 aus dem ,a.ktiven Dienste ausgeschiedenen mit Dienstvertrag 

angestellt gewesenen Dahniirzte der Sto.a.tsbahnen ·werden neu 

beinessen. Die Neuber ... essung hat nach den Statu:tenbestimmungen 

der einscl1l~gigen Altersversor~Ullgsanstalten und ~nter Anwen

dung desselben Prozent3:USJU.e.sses, lJ1i t de,n der bisherig!. Ruhege

nuss ermittelt wurde, von den in den ~~ 1.2 und 13 bestil.amten 

neuen :Bemessungsgrundlagen zu. erfo·lgen. 

(1) Die Deue Bemessungsgru~dlage beträgt bei den in den 

Staataeisenbaln~dienst der Republik Oesterrei_ch nicht überb.om

menen, mit Dienstvertrag a.ngestellt gewesenen Bahnärzten eo von 

Hundert jener zur Ruhegenu.ßbemessung anrechenl>&.reil Bezüge, die 

sieh ,,tzlter Anwendung der mit WirksEU&lkei t vom 1. Jänner 1920 

erlafrnen?n Dier,.staJ'.l·l,eisung des St <.1.!:l.tsa.wtes t'ür Ver.kc,ürai,cu.::n 
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vom 7. Ju.ll 1920, z„ 13869, A.1n.Nr. 83, ergeb~n -,rü.rd~n. 

( 2) Die Höhe des in die Bem.essungsgrundln.~e einz1.1.be zie

henden Ortszuschlages -richtet sieh nach deru ordentlicnen WoJ:.m

s1 tze· des B<!zugsberechtigten am 1. März 1920. 

( l) Die Rl.thegenüsse der i?l den Staats_eisenbahndienst 

der Repaclik Oesterr~ich überBommerlen, _vor dem 1. Jänner 1920 

aus dem A.ktiven Dienste ausgesehi.edenen, mit Di-enstver'tl'a.g ange

stellt gewc!se:uen Bahnärzte werden auf j erien :Betrag erhöht, der . 

sieh unter .Anwendung der r.ii t Wirkswllkei t vom 1. Jänner 1920 er

lassenen Dienstanweisung des Sta.a.ts~.ltes für V'erkehrswesen vom 

.7. Juli 1920, z. 13869, A.1.n.Nr.83, ergeben ,vürde. 

( 2) Die Höhe des . in die Bemessungsgrund:i.age einzubezie

henden ortszu.schla.gea richtet sich nacl1 deln ordentlichen Wohn

.sitze des ·Bezugsbere chtigten am 1. März 1~20. 

Die Pensionen (Provisionen) der Witwen der in den Staats

eiet,nbatmdienst der Republik Oesterrei eh nicht ü.b~r:noLJU1ene:ra. mit 

Dienstvertrag angestellt gewesenen· B'l.lmärzte werden er.näht and 

zwar: 

die Witwe ein.es Ba.hnobera.rztes III• Kl. a.u.f j ä.hrle le200 K 

" 
" 
,, 

" 
,, ,, . II •. Kle ,, ,, 1.eoa" 

" " 
,, I. Kl. ,, 

" 2.004" 

,, • Sani tä.tskonsulenten · ,, 
" 2 .400 " 

~ l.6. 

(l) 1?_1e Erziehungsbeiträge fü~ Kinder der im\ 14 be

zeichneten :SaJ.aärzte sind mit einem Fünftal der gemiiii ~ J.4 er

tt,hten Witwenpension(~frovision) ••~ zu bemessen. 

( 2") Die W&iseapensio:n ( -Provisio:a) -ist mit dem ha.loea 
1 

Betrage der gemäß\ 14 erhöhte». Witwenpensioa C•provision) neu 

zu oemaasen. Ei• alltilliger Kinderbetrag -gegenüber den Erz1e

hW1gsbeiträge:ra. 1st dureh Zal&gen zur Waisenpension (-provision) 

na.ch Köpfe• a.us~gleichen. 

.;. 
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{ 3) Das Gesaru:tau.srn.a.2 der erhöhten Wi tr,enp~nsion ( •prov.i

eion) und der erhöhten F!rziehu.ngsbei träge u..raterliegt· keiner Be-
-

sehrä.tllnwg. Die Erziehungsbei träge zus,:w..1en dürfen niellt melu-

betra.gen als der erhöhte Pensions- ( Provisions..: )bezl.lg der Witwe.

~ ;i.a.-

( 1) Die Versorg1..W.gsgenüsse der Witwen Ul!ld Waisen ~er iu 

den Sta.a.tseisenbahndie:Dst der Republik Oes~erreich u ·uerllouUuenen, 

vor del41. 1~ Jij,~ner lfi20 ill der Aktivität verstdr·uenen oder a.u.s 

defü aktiven Diens~:?. au.sg!!ecüiedenen, mit Di~nstvertrag an~~stellt 
' gelf1!senen Ba.lrnärzte sind nach den Beatw.J.uuge:.l der Statuter.. -lör 

!iJJ.d~nlagigen Alt~rsversorg1.W.gsausta.lt!n so za bemesB-eL, a..Ls ob 

~uf d~n G~tten (Vater) die mit Wirkear.ukeit vo~ 1. Ji.mner 1920 

erlasse~en Bestirüm®gen d~r Dienstanueisung .dee Staatsa.utes fvr 

v~rkel'.Y-f.1• '1:~s~r; V01U 7. Juli 1920, z. 1386Ci A.Bl • .Nr. 83, Anvwe:n-

'2) Dtl.s Gesai:,rts.usws.ß der erh~hten Wi twe:apension ( -pro

Vision)_ unu. il!r erhöhten Erzi ~,1unp:sb~i tr iige uuterl:i ~gt kein.er 

Besahrä.nku.?lge Die li~rzi ehu:np:;Jbei 1-r äge diir fen zusammen nicht .w!hr 

' 
betragen als der erhöht~ Pensions- (Provi~i ons-) bezug der 

·..,r;i tweo 

( 1) Alle Bu.llns.rzte un:1 d'!rei: Hi~terblielir:n.1e_, aaf die 

die §§ ll bis 10 Ai1we nd.ul'l.g füiden„ erhalten abbau.fähige TeLA.e

r ·..m~szul"Ngen nach Ma.ßga·oe der BestilllJaungen des § 9 der Vollzugs

a.u\tcitnu1.g :ier Staa:tsregieru.ng vom 16. Juni · 1ca20, 3toGeBleNr.2?0o 

( 2) a~wesel:le Bahnärzte, die a-.l.f Grw.1.d illrer Verwencüw.g 

r~n öffentliehen Dienste oder im DiellSte einer a.nderen Ba.lw.a..n

sta.lt 'l'eu.erU11gszuwend1agen -oeziel1en, Wld deren Hi.c.terbliebene 

'-!rLa.l ten die im Absat;ze 1 bezeichneten '.L'(!tl.~ru:ags z1.tlagen ni.tr 

da.I!n und nur illsowei t , als die a::..ta· den v ersehiede:a..ell Verwen-
,,.. 

dunge~ fließenden Te~erungA~uw~ndungen zuRru„nme~ die vollen i~ 

~ 9 der Vollzu~sanweisung d~r Staa.tsrei-,-ieruug vom. 16. Juni 19:?. 'J, 

./. 
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St .G .Bl.Nr • 270, vorgesehenen Zu.l '1.gen tr.i cllt üuerst:Z?lget1.. 

(1) Neben de~ im~ 17 f~etgesetzten T~ueru~gszu.~~gen 

~rlla.lten die mit Dienstv~rtrag a l§.gestellt gewesenen .Ba.l-tnärzte 

sowie derer. Witwe~ l.Uid Waisen eine gl~itl!:>1<ie zu.lage na.eh den 

aiw:,.gei:uä.B anzu.wendendea ,i ~.veils für die a.kti v,sn st~a.tsba.hnbe

di ensteten gelt~nden Vorschrift"n. rni t der M:aR>ga~~, da..a die 

Höhe der 8leite1:1den ZÜ.la.ge für Sa.llitä.tsko:s.su.lt,nten u.ud inre 

Hi~terbli ~henen. Lili. t Hundert vor. Hi.md.ert j für Bal.lll.Oberä.rzte I • 

Kla.s·se ·Llnd · ihre Hinterbliebenen .L.Ui t a.cllt~ig v0n H..mdert, für 

Ba.i.moberärzte Il.Kla.8se Wld illre Hinterblie·oenen w.i t fünfl.Uld- ' 

a·eel1zig vo_n Hundert und für Bahnoberärzte III o :Klasse und ihre 

Hiuterb.iielienen mit fünfzig vor. Hu.nde:r·t der für aktive Sta.ats

ba.l1ll1edieus~~~e jeweiis festgesetzten Zulag~nbeträge bemessen 

(2) !'ie gleiter:..de Zulage richtet si ch nach dem je-uei

. lig-!in or•i.~ntliehen Woi:msi tze de s Bezugsbereslltig-ten '~ 9, 

Absatz 2, der Vollzuge~nweisung der Staatsregi erung vom 16. 

C) ~it Dakr~t bestel~t gewesena Bahnärzte und sonstige 

rait . besonderem Di~natvertrag angestellt gewesene 

Bediene~ete der Staatsba.linen. 

Die N:euregelung der st~tuteIJJuä.ßigen Ruhe- i.md Ver~or-

' gu.ngsgenüese der vor · dem 1. Jäa:mer 1920 aus deu 9.k.tiven Dienste 

ausgeschiedenen, mit Dekret b~stell t gewesenen Bahnärzte ( Ba.im

~rzte r. und II. Klasse, provisorisch~ B~oberärzte) ur~d -

1~r ll.lld~ren ~t besonderem Dienstvertrag angestellt gewesenen 

Bediensteten C1er f't9,s.tsba.hnen und der Hinterbliebenen naBh 

sol~hen Personen erfolgt in _jede.La einzelnen Fall LW.ter simi

g~mä.ßer .Anw.er:..ciu.ng der vorstehenden Best'ilillllUllgen du.,rell de.a 

:Bundesministerium für Verkehrswesen im Einvernehmen roi t d&il 

./. 

000028 



.Dund.eswinieter ..i.wn für Finanzen. 

IVe Ac s • h n 1 t t • 

.. ~a_ej.JUH!i9$ =~ e.:,'3. t j _ nun}¼W3i ejl • 

\ ;g. 

(l) V1Jr dem Z~~t~µn~te. der Kl.Uldroti.ullung Jieser Vollzi.tgs

Rnweisu.rig im Gri.ademrege bewilligte Pensions• und Pr·ov i si 01jszu

s chü.sse au:'s Betriebemi ttel,n sind in die g-f!illäß den ~~ 5 und 13 

sieh ergebenden Per,sions- u.n~ Prov:tsionserhollu1igen il.1 det· R~e

gel einzute~hnen, hingegen fino.et eine solche Einrei.:lmu.ng ill 

die in den ~~ 2,- 4, c, b, 12, 14 und 15 a~~e ordneten Bezus;ser-

-höhungel'.l nicht sta.tt. 

( 2 )· In n~lehen F,ill~n die i -n dieser Voll.zug·sar .. ,veisi.i.ng 

a.n~!ar ,1nete F.lnrechnung nicht st~ttztA.fiud.et 11at ~ ·,,..-j_ro d.ll.rcn 
-

Dienstanw~isun~· des B-..tndesudnist"riULia für V~r.l(er1nrn -!sen be-

stimmt. 

Al.l.e Ru.he- Ll.Ud Versorgungsgenüsse sind -..;...., j enen 11ind~st

b"tra.g z.u. ~rhöhen, ·de~ ,erforderlich ist, dam.i t d~r Js.11r e s be

tra.g d\lrch zwöl.f t~ilbar ist. 

Tii~ bisher g!lt~nd~n Stat~ten der bei der etaataeiser,

b;,t.lulverwa l turg bost~hend.~n Al t~rsversorgiingea.nsto.l ten bl~i b!l1 

in Kraft., ir~soferi-1e sj.e .. ~ t d.er. Anordnung~n dieser Vollzugs

a.nweis..wg ni eht im Widera1,Jruche etehen odet soweit sie in ein

zelnen :Belangen ahn!"\ Ant1erüung der die gleiche Leistung b~tref

fend.en Beetiw:i...ungen . dieser Voll~us;sanweiaung für die Pensions

( Provisions-) partei t;ürietiger sino.. 

Die Steuern und Q:l.11ttungsstempelgebühren, die vcn den 

1m .Bezuge V~?l etatuteDmiiaigen Ru.hegenüaser. st~llt1r..den Bedienste

ten der im~ 1, Absatz 11 &ngeführten Kate~urien, Jen i~ Be-

,,./ . . 
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zut:~ ~J.r1~s s-t:atuteDmä&ig~il Vereor~psge?luazes etehenden Wi t

W!I! ,..rr.ct Waisen Dach 'öiciien Bedienste~ell sowie den m1 t fdrtl&u

t',:nden Gnu.,ter.ge.ben ( Gnäd.!nversorgimgshenüasen) beteilten Bs

diei1stet~n dieser Kategorien im Abzu~swege einzuheben sind., 

1rerd.en bi,s auf weiteres vom Staate zur Zahiu.ng über,noL1.11i.1en. 

\ 24. _ 

Die Bestimmungen dieser Vollz1.tgsa.rn~elisung lla.ben a1.uih 

' aut· die aus dem aktiven Di"nste ausgeocltiedenen, den im\ I, 

Absatz l, bezeich?leten Ks.tegorien 8llgel1örenden Bedi"nsti!ten 
, 

der ,,.,rst1-1.atlic:hten Pri vatlH.t.lmen und Witwen und Waisen naeh 

-solchen Bediensteten Anwendung zu. finden, deren sta.tutenmätUge 

Ruhe- oder VersQrsUI1gsgenüsse von der Sta.a.tseiser.iba.lll'.lverwa.l

tung ·&;cl.ä.ßlich der Verst&a.tliel~u.ng d.er betreffenden Ba.lln ~ur 

Wei terz&ltlUDg übern~mmen od.er i+a.eh dieee1u Zeitpunkt~ von ihr 

an~ewiesen worden sindo 

~ 26e 

( l) Die Ancranungen dieser VolJzugsanweisung treten 

rüeks.ichtlith d.er im Absahnitt II -angeführten Personen rüek

·wirkend 111it l. ·M.ärz 192.o, rUek.sichtliah d.er_ im Abaclmitte III 

a.ngefü11rten Personen rückwirkend mit .1. Jänner 1920 in Krafto 

( 2) :Bis zur Anweisu11g der -erhöhten Rw1e~ (. Ver~argu.ngs-) 

genüsse sind den Bezugsbereclltigten entsprechende Vorschüsse 

auf di"se Erhöhung~n flüssig zu w.achen. 

I • 

:Begründ.u.ns. 

Durch die vorliegende~ Einvernehmen m1t dem Zentral

a~eschusse dts Personal.es der österr~ichieehen Staatsbahnen 

- und de.w. :Bundeeminiaterium für Fin-a.nzen ~ntworfene Vollzugs&n-

•/• 
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r.eis'I.Ulg soll die materielle Besserstellung, die auf Grund dee · 

~ 13 des Gesetzes vom .18. März 1920, st.G.Bl.Nr. 132 (Pen

sio,nistenge setz ) , den de fini ti v anges_tellt gew .. ~s_e,ne.» 8td.&te- · 

eisenbsl1.r~l1edi·enst"ten und ihren· Hinterbliebenen 'durch d.i~ 

Vollzugsa.nw""ieu,n~ der Staatereg1erung vom 1e. Jl.Uli 1920, 

St.G.Bl.Nr. 270, zuteil ge1vorden ist, au.eh auf die vor der var

Ui.l.\figen I3e spldl.Ulgsregelu.ng aus dem a.ktiven Dienste ausge

s.ihi.edenen picht det'ip; ti.T &tlß_estellt gew~senen· Sta.a.tseisen

ba.hnbedienateten und auf die Hinterbliebenen naeh solchen Be

di~11e~eten a.uisgedehnt werden. 
, 

Die gegel.lwärtige Vollzugsa.nwe·isung :iiet der varerwiilm-

, ten .für dae definitive Persöna.l . geltenden VollzugeanwcisUDg 

vo1u 16. Juni 1~20 eoweit ale möglich nachgebildet; abweichende 

Bestiwr,uung_en wurden r..ur dort ge-troffen, wo die einschlägigen 

Verhaltnisse bei .den nicllt d.efiDi tiv angf!stell t g~wesenen 

Bediensteten vv·esentlioh anders gestaltet eind. a.le bei d.et..1 de

finitiven Staatseisenbahnpersonal. . "\ 

Gleichwie die Vollzu.gsa.nweieung vom 16. JUD.i 1820 

ma.ate a.u.ah der vorliegende Entw-i.tr f da.rauf Bedacht neluu.en, d&J3 

die Ruhe- und. Versorgw:i.gsgenüsee der nicht definitiven Sta.a.te-
. . 

eis~n'ba.hnbed:ieneteten und illrer Hinter'blie•benen 3i eh &'J.f die 

Mitgliedschaft bei einer Altersv:er,iorgungsa.ueta.lt der Sta.ate

eieenbahnverwn.ltur,ti oder einer veretae,tlichten Privatbahn grün

dt!n und dt\..B daher die Neuordw.mg dieser Genüsse nur .unter 

Wahrung dfl!r durch die Mi tgliedechaft bei de.cu_ betreffenden Al

tereversoz:gungs1n~ti tute erworbenet1 Reohte durcJ.1gefiillI't wer

den ka.nn. 

-----------
Die bei-den Gruppen von Bedienetet.en, deren Ruhebezüge 

durch die gegenwärtige Vollzu.gsa.nweisu.ng neu geregelt werden 
_.,.. 

eol-len, sind 

./. 
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· 1.) die eoger.,:tt:r·ter. lU,lfsbedj.enste.teL der eta.atsball

nen, Ci9.l9 sind d•ie Diul"ruater., '1ie Au.shilfeimterbeSlute?l u.n.d A:.is• 

nilfsdiener, die J!anipula.ritinne:n und die Arbeiter; 

a.) die 1,ü t be:.,oAdi;r"N Dl~nstyertraf, apgeetellt~p Per

. • ':,QJ:+eP.. • dllS eind ir,sbe sor.clere die 13ahr.ärate, dann uer..i~e Hono

r&r'beamte a 

l3ei cier Neµr~~elun~ .<li,r RUi1eue4iÜbe d.er ~lfs}leq,~eL_st.e -

.im.. und der Versorgungsgeni..it,se ihrer Uinterbliebe1:en wurden 

Zl':ei verechied~ne 8y_ateme angewendet. l3!i d.enj er:ifer. Hilfebe• 

diensteten, die vor dem l. Jci.tlller 1913 aus dem aktiven DieLr--te 

ausgeschieden sitd., wurden dif! 'bisherige11 ta.tsächlicz:h ·oezogenei;. 

ProVi!üone·n zur Grundlage gen.0L.W1en und darau.s i.w Wege einer ge

stafft.tl'ter. Vervielt'achtm~ die neuen Rl.l.11.ebzüge bestiwmt.Bei den 

na.ch deu1 i. Jär.iner 1a1a a.u.s de~ Di_eLste 6eseh1ede:nen ·Hilfa,be -

diensteten aber wurde na.~h de~ Vorbi1de des P~nsionistenges~tz~ 

t.md ~er Vollzu.seanweisu.ng vo~ 16. Juni lS20 eine Ne~be~essu..u~ 

•~r l'rovieionen auf Grund la.ge '1er mit l. März 1~20 i.c Wirke8'ü.. -

kei t ' getr~t ... t ,en llf'!Uen Entlolul:.mgs"Torechrit'ten für <ias a.kti ve 
TaglolmpersoDal ~er Staatsbahnen vorgeeehen. 

• Dieee Untereclleid--...mg na.ch de.ui Stichtage vom 1. ·Jäzin~r 

1913 au.eete u.e~llal'b pla.t~gr~ifen,weil eine einli~i tli«;he Lolmre

gelu:cg rur die Ta.glohr.bedienateten cler öeterreichiecüen Staats

ba.hr,en eret LUi t 1. Jti.nner 1913 ei_ngeführt· worder_ ist ,.wäh.reud 

bis Ja.!ti.x. d.i e Festsetzung cier -C,rur1dAätze ~d -d4'r Höh~ d.~r Ent,;,. 

lohnung für Arbeiter de~ einzell:!en Staatsowu.direktioner, in 

cler Re6el sogar den UllUJ.i t'telbaren Dier.stvor~tiowden eelbet über

l1;1.eoen war ur.d von diesen r!'l.Cü }i~sgabe d.er eineelllägig~:Li örtli

ch~n Vi-rnä:lt1ü„ee vorgenOIJIUler: wurde, weellalh in der:. Eotlo.iu;: . .mge

v,rhä:ltnieee:n '1er Ta.glohnbedier,i,teten innerhalb d.es ga.llze.ü Stka.ta 

b9.ltn~etzes bi~ z~ l. Jäm1er 1913 groese Ver:,ciüei1eL.üe,1 te.u ~e -

herrecnt haben. Unter dies~r. U~stäna.en wäre ~e aeur schwierig, 

wenn nictlt völll~' 1.a.u;-.öglist1, bei eine~ vor <1°'.ui 1. J~~r l~l~ 
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tigen l!:Ltlohr„ung und den he1Atigen Lohnvoreehrifteu denjenigen 

Zueammer.ihar.g herzuAtelleu, 4er die unerlässliche Vor111.uesetzu.ng 

für die Anwendr,rn.:r·kei t cier heutigen Lohnnormen e.uf die Ne\.lbemes

":.mg eeillffe Ruhegenusses bil.le:ri würce. 

. . ------------------
Die mit besonderei. Dienetve;trag angestellte.i Pereoner. 

sind. uiedt-r in zwei Grappen zu echeiden ; von dieeen ,.unfa.set 

die erete Grappe zur Ste.A.tseieenba.hnve:r;waltung in einem enge

rer.:. ·Di,enstverllältnieee ete!lende dure.rü-rege mit Jahresgehalt a.n -

geetellte Bedienatete, nämlich die Chefärzte und die mit DienBt

vertr&g 8l.1.6~etellte~ Ba.hnä.rzte, dae sind die Sanitätekoneulen 

ten und. die BaJ.ir.ob~rärz•e I .. , II. und. III. Kla.eee• Die · zweite 

Gruppe umI'a.e~t die it' einedl. loeeren Dienstver11ältnieee zur 

Sta.atse~senba.hnverwr:\.ltu:i:: g stehenden mit Dekret beste 11 ten und 

mit Pa.aeH!ha.lhor:.oraren · er.tlohntell Ba.hnärz~e I • und :n. Kl-a.e ee- und 

-die provisoriechen :Balmt)b-erärzt~, Rowie endlich eone -+:: 1ge Ver -

trage.Jangee-tellte Honora.rb~a.mte -V'!rsclliedener Verwendungea.rt • 
. ' 

Da.e Dienetverha.l tnis.:--:w:id.-1 die .Beuol~i.Wg <ier Chefärzte 

sind a.ogeseheu von wenigen für die ~'ra.ge '1er RuJ.1egel1\,UUfbew.eeeung 

b'!deutungeloeen Abneichu.ugen» dem Dienstveri1äl tniese und cier Be

eoluang der definitiven Staate~ieenbahnbeam.ter völlig angepa~stT 

weil ihre Ina.nepruollnalu.i.ie fü.r die Sta.3.tseieenbalmverwa.ltung a l ~ 

eine nahezu gleich intensive wie jene cier eigentlichen Staate-
-

eiasenbaJ.111beg.ruten bezeichnet werden mues. DAher wurde a.1J.~ll die 

Ne\?.r~gaL„m.g ihrer Ru.l1~tenü.see ;md. d.er Vereorgu.ngegenüeee ihrer 

Hintei;bl.iebenen. in glei;her Wei8e vorgeee11en vrie d;i.ee darell di e 

Voll~u.geanw~ieung vom 16. Jani l92J ~. st.G~:Sl • .Nr. 270, hineic.nt -

ii~h cier eigentliehen Staa.teeieenba.lmbe:.1.L..ten · geecuenei;. ist • ,, 

Bei den Sani tä.tsko11salenten una.- ue:ti l3ah:nooerärzten I •• 

II. und III. Kla.see iet dae Dienetver~ä.ltn.ie z~r Sta.ate~ieen -

bahnverwaltang ähnlieh g!'eta :..tet wie bei den Che!ä.r~teL; (lij. ac,~r 
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ihre In~s p:ca~.1.U1illl:u.e ftt" izwecit·e 'clle-r St aa. t Bei e ~nbw-u::ve·r" a.~ t~~ 

~m Ve'l\11iltniese au. ihrer eQnstigel:l .prlvat-,k!:l.s~e.u - L.lnd ·amt·s

ti.rztliet1.en Ti!.tigkei t ai.ae ß~ringere ist als bei der letztgeuüJ.lll.

ta.n Ka.t°'gorie, eo !5teht ibre du.reh die Di~etanw"-i1'i'Cl'llß vo,il 7. 

J1.lli 1920, z. 13869, A • .Bl.Nr. 83, geregelte BeAold11.tlg hinte·r 

d4'r a.er Stfl.9.teei!lenba.itnbe_a.ui.ten ineceeondere hinsi~.utlich ä:ee 
---- - . 

lieh z-..u-üak. Dieeem U.wi:,tande ereeneint in de4'1 vorli~genden En.t

W".A.rfe '1a.dl.lri.1l Ree1wi.mg gct1·..1.~en, ctu.ae den peLsionier";ell Sa..ni -. 
tä.tekoneale:i.:ten <.llld. Bahnoberärzten aowle ihren Hinterbli-ebeneii. 

der Ortszu.schla.g wr in dem verringerten Au.ema.~~e der Dienst -

· aJlffei !!1.Wg Z • 13869/1920 ill Ans cltla.g gebracht und R.1„use"rde~ die 

gleitende Zala.ge nicht i.ru vollen Au:1mas~e .wie den :sonstigen 

bie ~ur Hi.ilfte ~es vollen Aa~m~see~ abgestuften Betrage~ ge -

wä.lu·t werden soll. 

Du.reh eine b~sondere Be etiiwung ( § 17 ,_ Atrt.? .. t~ 2 } soll 

einer bei Arzten eonet l.eieht raäglicl'len Hä.u.fung von .Teuerungs

zuwendungen auf Grund d.er . :Be·kleidi.w.g von u1e!U'eren Posten d.ee 

ö!tentlichen Geeundheitedien~tee vorgebeugt werden. 

Von einer generellen Nearegelung der RUhe - und Versor

gtmg8genüeee tler bloee rai t . Dekret ·oestellten und. .c.i.i t Pausaual

honora.ren entlohnten Balmä.rzte u.nci 4.er sonstigen Vertra.gea.nge

stell..ten l.W~ ihrer Hinterblie'be!len nrl.lrd.e abgese.t.ieri und diese 

Regel.u.ng . individuellen, de~ einzelnen Falle a.uz~pae~enderi v~r

!ügLlllgen vorbehalten, weil einerseits 4ie AL.Zaül. äer ~~genwärtig 

sQl1on 11A Gena1See von Ruhe - wid Ver:,orgunge'bezü.&en stel1enden 

Pe?sonen _dieser Kategorien verschwindend klein ist u.c.d weil 

a.nder~rsei te zns~nen den Di"e-.ns:t-,._\,llla. Entloh:rr,ingsv.erhil tnieeerr 

dieeer :Sed1eru,teten groae_e Verschiedenheiten beetehen~ die eine 
., 

eiru1ei tlich, .Neuregeli.UJ.S ihrer RUhst,~Zijge a.uss~hliee~er:. 

l)er \Virksa.wkei ta~eiJ.nn äer .Erhöhang a.er Ruiie - i.U:.d. Ver-
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1920 feetgeset zt, weil d.ie neue Lohnregelung für d.a.15 aktive 

Taglohnpereonal d.er Staateba.hnen, auf der die 1'ieu.regelung der 

· Provieian~be züge beruht, ebe~.faJ.le mit d.ieeeL.L Zeitpunkte in 

Kraft getr~ten ist ; für <iie mit bee_ond-,re.ai Dien~tvertra.g a.n

seeteliten Personen, aeren Ruhe• und Vereorgungegenüeee aar1h 

die ~orliegende Vollzugeanweieung ueu ieordn~t werden, soll die 

Erhöh1mg rili t 1. Jä.nner 1920 in Kraft treten, weil a.J.ch die der 

Uebergangebeeoldung für die ae!initiven st~ateeieenbaJ1nbedien -

eteten :xiac_hgebild.ete Neuordnung der Bezug~verhä.l.tnisse der &k.

tiven Angeetellten C!ieser Kategorie mit Wir,ea.wkeit von dem er

währ..:ten Zei tpi.mkte durehge fü.l1rt worden iet • 

Im Sinne cler vor .:Lneteuenden· Aul!t'ühri.uigen eteJ.l:t &er BLW

teeminieter für Verkehrinreeen folgenden 

-------------
Der Kabinettera.t wolle 'be ealllie e3en : 

D~r vorgelegte Vollzugeanweieungeentwurf wird in der 

cea.ntr&gten F~_sung genehmigt u.nd ist ehestens zu verla.u.tba,ren. 

. ... 

Der Bll.llde~minieter für Verkehreweeen: 

000-03S 
1 



B e r 1 c h t 

de ~ Thtndeskanzleramtes an den Ministerrat. 

Das Bundeskanzleramt beantragt im Einvernehmen mit dem Bun-

./. desm1n1steP1um tur Finanzen, der W.n1sierira\ wolle den be111agenden 

Entwurf einer Verol'dnung der Bundesregierung „zur nurchf'Uhrung 

des Gesetzes vom 1. Oktober 1920, St.G.Bl.Nr·. 464, über die Rege-· 

lung von Ruhegenüssen der in der Zeit vom 1. Jl.nner bis 29. Februtir 

1920 in den Ruhestand vel'setEten Zivilstaatsbeamte, Staatalehrpez

sonen, Untel'beamten und Diener und von Versorgungsgenüssen der 

HintePbliebenen Jener Ztvils~aatsbeamten, Staatslehrpersonen, Un

terbeamten um Diener, welche in der Zeit vom i. Jänner bis 2Qa 

F4tb"Mlar 1920 1n der Aktivität gestorben oder in den Ruhestand ver-

setzt worden ,indw zum Beschluß erheben 0 
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/ -~o.~s~r~n-s ~r ~regierung 
bom • üffoeei=- 19 2 0 3ur SDurC9::: 
fü'f)rung bes ®ef e~eß bom 1. Dftooer 
1920, ®t. @. 5!31. Wr. 464, üoer bie 
megelung bon mu'f)egenüffen ber in ber 
ßeit bom 1. 3änner Bis 29. ijeoruar 
19 2 O in ben mu'f)eftanb berf e~ten ßibif::: 
ftaatsoeamten, ®taatsfe'f)r~erf onen, 
Unteroeamten imb SDiener unb t,on 
merf orgungßgenüff en ber .pin1er61ie::: 
oenen jener ßibilftaatßoeamten, ®taats::: 
(e'f)r~erf onen, Unter·6eamten unb SDiener, 
melq,e in ber ßeit t,om 1. .S:ctnner Bis 
2 9. ijeorum: 19 2 O in ber ~ftibität ge::: 
ftür1,en o\)er in ben mu'f)eftanb nerfe~t 

morben finb. 

3ur ~urdjfüljnmg ~i; ejtilmnu~lt) bes 
@e\e~es uom 1. Oftofm: 1920, ®t. @. \BL ffir. 46-1, 
tuirb oerorbnet: 

.Bu §§ 1 unb 2. 

Ol ~ie 9leubemeiftJng ber ffiulje• t5Berf orgungs•) 
genüfie gcmäfl ben §§ 1 unb 2 ljat uon ~(mts 
roegen bmdj biejenige \Seljörbe, tuelcfJe bie \Bemeff ung 
bes urfp1iing1icfJen ffiu1Je•(Q3erf orgungs• )genuff es uw 
genommen fJat, im ~intJemefJmen mit ber iJinan3• 
fonbe§oefJörbe 3u erfofgen. 

(2) ,ßum ,31occie ber ijeitjteUung ber für bie 2ln• 
roenbung bes @ef e~es in \Seh:adjt fommenben $er• 

fonen unb befJufs ber f obann tJoquneljmenben 
jßen\ionsergöljungen gaben bie mnan3fonbesbegörben 
ein Q3er0eidjnis ber mit iljrem ffiu'fJe•(Q3erforg11ngs•) 
genufl bei iljnen in Q3orf cfJreioung fteljenben, im 
@ef ebe genannten ,8itiffftaatsangeite1Iten unb ,\;)inter• 
bliebenen, ljinfidjtlidj toelcfJer bie 9leubemeffung burdj 
eine anbere \Seljörbe in ~rage fommt, ber 3ur ffieu, 
bemeff ung bes ffiuf;w(Q3erf orgung!.l• )genuff es fompetenten 
\Be'fJörbe 0u übermittefn. 

(3J \Bei ber auy @runb bes § 1 t>or0uneljmenben 
9leuocmeifung ber ffiuljegenüfie her im @rf e~c ge• 
nannten ,8iuifftaat!.langeftellten ift ber Drts011\cfJfag 
auf @runb bes § 7 bes @ef tj}es uom 18. ~rJem6et 
1919, ®t. @. \SL 9lr. 570 (\8efo1bungsii6ergangs• 
gef eb), in ber ~affung bes @efe~es tiom 22. Wlät5 
1920, ®t. @. \BL 9k 134, nacfJ bem Wo'fJnorle 
bes ,8itiilftaatsangeftcfüen 0ur ,ßeit ber Q3erf etung 
in ben lRuljeftanb (2lrtife( IV bes (e~t3itiertcn @e, 
f e~es) 3u 6emeif en. 

C!l \Bei ber auf @runb bes § 2 ooqnneljmenben 
\Bcmeffung 'ocr Q3er\orgungsgenüif e ber .pinterb(ieoenen 
ber im § 1 genannten .ßitiilftaatsangcftcfüen, tuc(dje 
in ber ,8eit tiom 1. ~änner bis 29. %ebruar 1920 
in ber filfüoität geftoroen ober in ben lRulje~anb 
oexjet,t tuorben finb, if-t jener Drts511icfJ{ag mit 80 
oom .punbert in ffiecfJnung 5u 0ie1jen, wefcfJcr bem 
Q3crftoroenen in bei: llHtioität 5ugefommcn 1oäte, 
tocnn im ,8cit\)unftc feines %obcß, be3ielj1mg5roeffe 
icincr Q3erfetung in bcn ffiuljcftanb, bas @cf c~ uom 
22. Wlär3 1920, et. @. \BL ffir. 13-1, bereits in 
Shaft geitanbcn 1oärc. 

3,u . 3. 
r. - . I 

~ieie ~~~ tritt gleicf_) ,3citig mit 
bem @e\e~c uom 1. [:ftober 19 20, @it. @. \81. 
%. -16-1, ba!.l iit am 1. ~änncr 1920, in fünft. 
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Bericht 

des Bundeskanzleramtes an - den MinisterratR 

Das Bundeskanzleramt unterbreitet den be1l1egenden ~ntwurf 

einer Entschlieseung des Präsidenten der Nationalversammlung 

sowie einos be1sp1e1we1een Verzeichnisses der unter die Ent

schliessung fallenden Verträge !Ilit der Bitte, der Minist 8rrat 

wolle es zur Vorlage dea gleichfalls anges~hl~saenen Ant~agea an 

den P!!äsid ent~·n der National ve.rsammlu:ng / als 3undeeprasiden-

t en/ ermächtigen„ 



An 

den Her?9ll Präsidenten der Nat1onalversammlunge 

Nach Art. 66,Abs. 2, des Bu.ndee-Verfasaungsgesetzes kann der 

Bundespräsident zum Abschluss mstimmter Kategorien von Sta.ataver

trägen, die nicht unter die Best1mmurtg des Art. 50 fallen, die 

Bundes~gieru.ng oder die zuständigen Mitglieder der Burdeereg1e-, 

rurg ermächtigen. 

Das Bundeskanzleramt beehrt sich namens der Bund~sregisrung 

auf G.zwund der bezogenen Stelle der Verfassung die Erteilung einer 

solche~ Er.mächtigu~ zu beantragen und gestattet sich den Entwurf 

einer Entschließung vorzulegen, womit die Bundesregierung und die 

zua~&ncl1gen Mitglieder der Bundesregierung zum Abschluß bestimmter 

Katsgorien von Staatsverträgen ermächtigt werden. 

Zur Begrilndu~ des vorstehenden Antrages beehrt sieh das Bundes- • 

kan.Zleramt folgendes auszuführen, 

Ea !et eine auch in republikanischen Staaten übliche Einrich~ung, 

daß Staatsverträge von geringerer B~deutung. wie sie die Aufgaben 

und die internationalen Beziehungen eines modarnen Staate.s mit s1.ch 

bringen,nicht vom Staatsoberhaupte oder den sonst~gen grundsätzlich 

m~t dem Abschluß von Staatsverträgen betrauten Organe selbet,son

dern von hiezu ermächtigten anderen Organen der Vollziehurg abge

schloeeen werden.Re gilt dies namentlich von den ra eh völkerrecht:i.:

ehem Herkommen üblicher Weise in den Fo?'men von Regioru.ngs-,Rea orte-, 

und blossen Verwalturigsübereinkomm~n abgeachlossensn V&rträgen, 

. ,I. 

~ 



wahrend ~llerdings die_ solennen, tatsächlich sich auch so bezeich

nenden "Staatsverträge" nach den völkerrechtlichen Usancen 1n 

den Wirkungskreis der obersten Staatsorgans selbst zu fallen pflegano 

D1~sem praktischen Bedilrfnisse, das fUr die österreichische 

Republik umso 1ntenei•wi r gegeben 1st ,als c 1.ner~oi ts un~er Sta&. tev'i~= 

!;::,, sr,1:::..:,t ·:ln na\H1ntoti·ndenr ~ 1E.;t und am.l0rera e:1 t,a spez:1.ell ~~t~ 

B.::·' 1 rhungen zu den neu (,mtstendanen Nationalstaaten,für welche Be-

~ iehungen eban auch nicht eine sinngemäße Anwendung der seiner

zeit z 11schen der ehemaligen Monarchie und den anderen Staaten 

bestandenen Beziehungen möglich 1st, den Abschluß von Vereinbazw-an

gen besonders häufig notwendig nachen, ist auch nach dem Inkraft

treten der Bundesverfassung bereite wieder aktuell geworden,1ndem 

in a'ilernächster Zeit mebl'ere Uebereinkommen von weniger prinzi

pieller Bedeutung in Form eines diplomatischen Notenwechsels,also 

vom Ministerium filr Aeusseres abgeschlossen werden sollen. 

Das Bundes-Verf~seungsgesotz hat solchen praktischen Bedürf

nissen Rechnung tragend, in der bezeichneten Gesetzesstelle eine 

g~nerell$ Ermächtigung der Regierung und der ein~elnen Bundesmin1-

Gte~ durch den Bundeeprllaidenten für zulässig erklärt,eoweit es sich 

um den Abschluss von Staatsverträgen handelt,die weder politischer 

Natur sind, noch ges~tzändernden Inhalt habeno 

Die Bundesregierung boant~agt nun, von dieser Delegationsbetug

n1s Gebrauch zu machen und t!trsucht zugleich, die Ermächtigung im · 

einzel~en a U: .B,egieruooeübereinkonnnen ,Reesortübereinkommen und Y..!E:

waitungeüboreinkommen abzustellen. Als Regierungsübereinkommen 

werden h1ebe1 solche Verträge angeeehen,die schon 1n ihrem Titel 

die Regierungen der in Frage kommenden Staaten als vel"tragachlies

scnde Teil~ erscheinen lassen; naturgemäß soll nur die Bundeeregie..;

rung als solche berechtigt eein, derar~1ge Verträge abzuachliess~na 

In Unterscheidung von diesen "Regierungsübereinkommen" werden al9 



{ 

.. Reeeol"tilbereinkommen" Verträge bezeichnet, die nur für den Be

reich einzelner RessoI'ts wirksam werden sollen. Hier kann e·s ge

n'ilgen, wenn die m teiligten Ressortminister zum Abschlu~se des 

Ve:rtrages ermächtigt sind; Jedoch 1~t in jedem solchen Falle die 

M1tw1rkung des Bundesministers filr Aeµsseres schon wegen der völ

kerrechtlich gebräuchlichen Form des Verkehres mit ande j:-en 

Staaten g~boten. Daher wird in der Ermächtigung filr jeden solchen 

Fall das Einvernehmen dieses Bundesministers ge~ordert. Unter 

"Verwaltungsübereinkommen" endlich werden Jene Uebereinkommen ver

standen,die nach völkerrechtlichem-Herkommen unmittelbar von den 

Verwaltungen inländischer staatlicher Anstalten und Unte~nehmun

gen mit den Verwaltungen ebsn solcher ausländischer Anstalten 

und Unternehmungen zum Zwecke der ReRelung der gegenseitigen Be-

z1ehu~n abgeschlossen werden;hiezu gehören namentlich Uebere1n

kommen auf dem Gebiet~ das Eisenbahn-,Post-,Tolegraphen-und Fern

sprechwesens, die auch bisher üblicherweise von den Direktionen 

oder Verwaltungen d~asat1Unternehmungen und Anstalten abgeschlossen 

werden. In diesem Falle soll der zuständige Bundesminister ermäch

tigt sein, für die betreffende Verwaltung das Uebereinkommen ab

zuechliessen und zwar, da ~ine Mitwirkung dea Ausaenamtes auch bis

her in diesen Fällen nicht üblich war,ohne die Not•endigkeit eines

Einvernehmens mit dem M1.n1ster1um für Aeu.sseres„ 

Das Bundeskanzleramt gestattet sich zugleich ein Verzeichnis 

von durch die beantr&gte Ermächtigung gedeckten Staat0vert.!'ä.gen 

zu unterbreiten, möchte jedoch zu diesem Verzeichnisse hervorhe

ben,daß es einerseits nur be1sp1elewe1ser Natur· iet, d& eine er

schöpfende Aufzählung der mann1grachen möglichen Vertragsinhalte 

ausgeschlossen 1st,daß es jedoch andererseits eine Einengung d&dur<h 

erfährt, daß nicht bloß politische und gesetzesändernde Verträge 

des bezeichneten Inhaltes,sondern audl überdies alle Verträge ,die, 

gleich welchen Inhalt sie auftr<Jlsfn,den Titel „steatave~träge" 

fü.hren,ausgenommen sind. 

fll 



Ws die Form der erbetenen Ermächtigung betri fft~ so handelt 

es sich dem Wesen der Sache nach staatsrechtlich um eine auf Grund 

der Verfassung O?'gehende Verord.nung, die Jedoch, da sie voa Staats

oberhaupt ausgeht, am angemeeeeneten als "Entechliessung" zu be

zeichnen und unter diesem Titel auch im Bundesgesetzblatte zu ve> 

lautbaren wäre. 
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:, .1 i e s s u n g 

vrnml t die Bi.J.ndesregierlÄ.ng u.nd dle zuständ:tgen Mitglic,der dar 

Bu:.1•! · er6gic;r•an; zu.ni Abnchl·.Li: bu st:tm:mtsr Kategorien von Staate-

v ert,;,.~.g~n e=·mf;.': h tigt we,vden~ 

Auf Gr.:tnd de& ;..i~t „ 66. Abs„ 2 r d s Gesetzes vom L ,Oktobei-

19~0, St„G „Bl.-. Nr" 460, / Bundaa--Veirfarrnungsgas~tz/ c,;c-mächtige 

ich zum Aosebl.uf von Staatsverträgen„ dte nicht gen:iii=.13 Art„ 50 

des Bundcs-~arfassungsgesetzes der G~nehmigung des Natiunalrates 

bedi.lrfen~ 

a/ die Bunüeeragisrung,soweit solche Stafltsverträga in 

~sr Fcrm vcn Regi~run33überoinkoID.Irer ~oge~chloason werden; 

b/ den rerao.r•i",mäßig zuständ.15'!!1 n Bundesminist eJr 1nt E1nvt'r

t:ehni.en mit dem Eundvem.:1.n.1at.er für Aeusae.1: 0 es u~d„falli:~ daa Bun

deom.iniete riua für Aeu seerer-; res&Qr•tmä.ßig zuständig 1st, den 

B ... mdesminist €.lr> :f>lr Aeuss~r~o, 2.0 ;\'(•:: t &oll"'r. e StaE. tsvert~ge in i''orzi:,. 

-. (;n Re ssor-tücereinko!lJf en &.l;ise schJ ~1,o•p (•n ~ ~1.>den t 

e./ den r1:1E!1:wrtmässig Z,ileV r1öig8n Bundesr:-.i;l.ist ~r·, soweit steh 

eo.Ld:€" St E.&te·va.rträgo als blos9e l erw1;.l t u ngeübe r-e in;.;:o!!'IIHH; dE;tr-



Beisgels,~ises Verzeichn1& 

dar unter die Bntach1ieesung fallenden V~rt!"'llge. 

Soweit die nachstehenden v~rträge W3dsr pcliti~cnen,noch 

geset~&s&ndernden lnh~ltea sindt 

Handela~ert!'äge; 

Kompensa.tions;,•ertrn ge; 

Ko ntingentvert1·agei 

Verträge übor Warenkred1 t~ -eina~hli-3 ßlii:;h d~r Leb~nam:t t

telkr~d1 te; 

Verträg~ über Zoll~ragen; 

V &rträge st euer-und ge bübr-;;nY-~ eh t.lichen l nhal i, ~s i 

Ve~träge über VQrkriege-und Kriegsfi::!1 1;.1'1e~. und 616 A:.:if

nah.m von Hilfekrediten; 

Verträge zur Regolu?ts von Währungsfragen; 

Vertrage über die gegenseiti~ Zul~sRung vvr. ausländi

sche·n __ ra;verbageaellschaftari ( Banken) zum inländischen Ge-

schäftsbetrieb; 

Verträge zur Regsl~ng dos Re1 sev~:r},e~hre:3 m.i t dem Auslaüd3; 

Verträge in Zivilsta"ldeaangel,~genhei t,en ,.._nc. ~'i.ber- ·dba 

Matr1kenweaen; 

Vert:rsä.5 e . in Angelegenheiten d6S Pollzeiwesensi 

Vert~g~ ~b~~ Verpflsgskostenersätze; 

Vertrage über den Schulbesuch aQBlandischer in Oesterre1ch 

lebendor una cst-srr91-:-h:!..acner irr. Auslande lebende~• K:r:.d.~r-, 

Verträge ilbor di~ Ausübur,g von SeelRo~gefu....~ktione~; 

"lerträge in Angel~genhei t-rn der so~1alen V-~x·we.J. t-ung ( Eo

z1alvera1c herung „Pürsorge für Kri":gstts~lneh:,1er · .. u~d 6e.:-e'1 

Hint.erbliebane); 



2. 

V',:,rt,.rtlgf.l in Angslegenh~ ten der Gt1sundheitspflege1 

T1e.rsoucbenübere1nko:rr.men; 

Verträge in Angal~genhaiten der Landeskultur; 

Verträ.ge in Ange lsgenh~1 t en des Eisenbahn-,Schiffahrts-, 

Luftfahrt-,Poet-tTelegr-aphen-und Fernsprechwesens; 

Rechtah:_ J..fev':lrt,r;,~ge? 

·Jertx•l';t,g .~ ber.;i.l.gltch der K::2n~mlargebühren , 

ilb~rhaupt alle Vsrt!"9.ge ; 

n) zuz• Ausrührung des Staatsvertrages von St„Germain und 

sonetigo:r Staotsverträgei 

b) auf Grund beaonc;erer gesetzlicher F.rmfi.chtigungen zur 

vertragsmäßigen Regelung gewisser Angelegenhe1tene 



Bundeskanzleramt~ 

2.2 3 5 / 2 B.K. 

w. i. n i s_ t ~ r- :.· •· -r., $ v o r t r « 6 
~~~ =~:..::..a.a~.;::::;:g:~ -~:.::~:!!..:-&: ~::aas:~:::-:::l!::c:-s~-2-.c:&..c 

des Sundeskanzl~remtes w~g~z~ Erlas.su.."lg. eines Bundesg_ese--tzes über di~ 

Die Do ta.tton des Prä ~identen der K~nst-i tu.ierenden Na'tf onalversam.m,,,. 

lung 'bestand. darin1 ii;;,,~ er zu :ien mit s~ :tn.er parlamentari sche.n Stel lung 

\'erbund~nen BezUgen für <1::, e iro. Art2.k~ü 8 des Qeset.z„a vom l4e März 1919 • 

8t.G0BleNrel80,über di~ Staatsreg1erung,VQrg~s~hene Amtstätigkeit wäh= 

rend deren Dauer eine Dtensteszulage erhielt,di ~ jener des Staatskanz-

Parlamentar1er aufgebauto 

in Kraft getret~nen Varfa$~Ur.g ein'1!!D. .allge:t.e~n~n VertretungskHrper gar 

biilher1ge Dotati~ngsystem r.!. ·:!ht beibehalten werd&!l kunco 

Daa Eundes.k.anzleramt ge·atat. t et. st~h da.her. dem flini ater-rate ei~

/ c Ent•u~r eines G~setzes üb~r dle Anl~sg~bilhr~n d~s Bundeaprl•ideatea vor~ 

zulegen und hieza folgendes zu bemerken ~ 

erscheint in diesem Entwurfe zu dem Dienatetnkomaien einea aktiven Staat•~ 

be,amten der IeRangaklaaae mit de~ .Amtasitze in Wien dergeatal..t 1n Rele

tlon gebracht,da~ sie einem ac!chen D~~n~teiRkommen,,wltipliaiert mit 

etnem bestimmten Faktor,den d8s Bundsakanz1eramt nicht selbst eineetz~n 

zu sollen vermeint hat,gleichZukom.'llen hltte„Ri ~zu darf ~ Bundeskan7.-, 

leramt bemerken,daß der gesamte Jahresbezug eine• unverh&irateten akt~

ven Staatsbeaoten der IcRangaklaase mit deru Amt9a1 tze in Wien nach Du.:-ch: 

führuag der Angleichung der Staatsb~~!enst~tenbe%üge an das Bezugaach~c4 

./. 
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der o·eme1ade Wien 148. 680 Kroaea betragen wird. Dazu käme a-ach Aba,. • des 

§ l noch eine .angemeaseae VergUtuag für außerordentliche Auslagen• ei= 
. , 

ne Fa■ auag,die au ■ dem§ 1,Aba.3 de• Qeeetze■ vom •eAl>ril lil9 über 

die Bezüge der Volkabeauttragten 1:1nverlndert übernommen wurdeo 

Um einen Vergleich lll-it den Bezilgen der Präsideatea anderer Rep\l= 

"~iken zu erm~glicben,aet angetUhr\,daß zum Beispiel in Frank.reich di~ 

Besoldung ( Traitement) doa Prlaidenten durch das Finanzgesetz vom 16. 

September 1871 mit 600„000 Franc• testgesetzt.wurdecUeberdiea bezieht 

der Präsident der franz~sischen Republik nach demselben Geaetz fUr Re~ 

prlBentationa- u~d Retaeauslagen je 300.00~ PraaeeoDer Prla1dent der 

Vereinigten Staaten von Nordameri~a bekommt jährlich lOOcOOO Dollar■, 

e1ne Summe.die während ■einer .Amtatllhrung nicht erhHht werden darf~ (Ge--

setz vom 3sMllrz 1873) .,Ob die angegebenen Ziffer• während oder i1acb 

dem Kriege eine Vergr6s1erung erfahren haben,ließ sich nicht teat■tel

leao 

Schließlich geatattat sich da• Bundeakanzleramt,die geneigte Auf

merkaamkeit dea Ministerrates auf den Umstand zu lenk~n.dd •• sich 

~pfehlen würde,weu das in Rede stehende Geaetz noch unter der Amta

wirkaamk.ei t dea Prl•identea der Koastl tuier-ende:a Nationalveri~ung 

verabachiedet wü~de#dMlit der Bundesprl.aideat sich~ in die Notwen~ig

ltei t versetzt wetrde, da• Gesetz üb.er aetne eigenea .Amtsgebühren beur

kunden zu mUsaeneEa dürfte aich daher vielleich empfehlen.anzuregea. 

daß der am l.Dez~mber l.J.zueammentretende Verfasßungaausaebuß aus aei

aer TQ1t1at1ve dem Nationalrat den in Rede atehenden Gesetzeatwur~ vor

leg• uad deesen eh••te Vot1•ruag beantrage und daß die Verhandlung 

dea Geaeizeeantragee im Nationalrat_ und inabesondere im Bundesrat~ dem 

aach Art.42• Al:11. 8 cles Buadee-Verfaaaungagesetze■ eine Frie:t, von 8 Wi:>= 

cbea •~r Erhebung von EinsprUchen gegen Ge■etzeabeaclü.ilaae dea National= 

\ rate, zukommt - derart beaohleuaigt •·•rde. daß die Beurkundung d•• Ge

aeuea aoch vor der Wahl 4ea neuen Bundeapriaide~tea erfolgen k6nne& 

000000000000000000 



in e..:in.ir morgig n Si tzun d.-n ~ _. g,., t?.t n t 1urf übt ... r di · 

inwn Initia ivantr g 

.v1 rd b.Jh~.nd „ln könn~n, ... ( ,1 • il nf..mli eh g•, chäf teordm.mgo ... 

m1i~~ie „in ue chuee •1 :i."'l n eoleh n Ini t.1 ,iT ntrag nur 

d.c nn ..:t 11 n knnn , .. :nn r mi" ..;in ... r b~i ihm 1n •r „r-

r äunt.m r;ründ ... n nicht .möglich Lt, d n r.ee t?. ntwurt' 

1n1et„rratevortri.g e ?.u.eair.m- ng · t-,.,11 t w~rd .• n wird➔ -

im '\fat1onalrat rü1! orl·-~g · d·r r.u~de r~gi'-run r..inzubr1n-



t 

\ 

r:f 
I 

Bunde■geaetz vom Dezember 1920 

llber die .Aatagebtlhrea 4e• Bwldeaprl•14enteL 

Der Ratioaalrat hat beeehlo••••: 

§ l. 

(l) Dem Bundespräsidenten gebilhrt dhrend der 

Dauer seiner Funktionsperiode eine Eatachldigung, 

die dem ••••• rachen dea geaamten Dien■t•inkommena 

eines aktiven Staatabeamtea der ersten Rangaklaase 

mit dem Amtaaitze W1•• gleichkommt und zu deas•lb$n 

Termi••• ausbezahlt wir4,wie die Be%llg• eine ■ aol-

(2} Der u•pruch auf di••• Entachldiguag wird 

im Zeitpunkte des Amteantrittes erworbeac 

(3) Ein aueh nur teilweise in ·die Fuakt1oaa-

periode des Bundesprlaidentea fallender Monai gilt 

(4) .Außerdem gebührt dem Bundespr'l$1de~ten fUr 

außerordentlich• Auslagen eine ugeaeaseae Vergil= 

tung. 

nem Bundesprla1denten gebCl.hr~n ei ne .AA\tswoh

nung und eia Wagene 

(l} Der Bundespriaident hat .Anapruch auf voll

kommen abgaben- und gebührenfreie Fr•1kart~n aller 

Wagenkla■•••: l) für •l~tliehe Liaien der Bundf'ls--

0 000 49 



bahnen (Bt!ter.reichische Staatsbahnen) und der im 

Privatb~si tz befindlichen Bahnen,m1 t Auaachlull der 

Kleinbahnen { G8setz vom 8c Auguet lB-10,RoGo Bl. Nrc, 

149) und 2) filr sämtl i che S hiffat.rtalinlon.,"nwelt 

diese dem Perenn nverk~hr• zwi8ch•n Teilen des 

Bundesgebi~tes di~nenc 

(2) Für diese Karten iat ai: di~ beteiligten 

Verwaltungen ein• angemesaen~,vom der Bundesre.gie= 

runt; alljährlich f estzu.set.zu1de Entsctlldigu.ng zu_ 

entrichtttnc, 

§ .<, 
(1) Der Bundes;prätidsnt (ia.r.! auf die .ih11l nach 

den §§ 1 ~, 3 dieses Gesetzes zuko1nmendt'tn Aratsg~-oilh= 

re~ nicht verzichteno 

(2) Di~ .Amtsgt'tbi.H-·..re1r1. dea Bun~ee,prieidulten 

sind abgabenfr•io 

Mit dem Vollzuge dieaea _Gesetzes ist di~ Bum

desregierung betraut~ 

0000S0 
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Gaganstendt 

Bam e rkungen 1 

FOr den Vortrag -im Ke.binettsrete • 
................... ~------------._--~_ .. ___ ._...._.... 

Be ae t,z.ung z·we 1er K~.rn tner Frtlule ins t1 f '...spräbena en. 

Aus den E1.nkfüif ten das eufgelessenen Eene-d1ktar -· Freu~n

s t1ftes :QU st.Georg·en am Längssee: wroe im Jehre·· 1791 die 

Kärntner Fräule1nst1ftur..g - als eine weltl1che· St1ftun,g -

ins L9ben perufen · • 

Z'u.~ a.am G-snu~se der Prl!n,ennen ~1eaer Stifturi,"-i, welehe . 

·JJ:epenwä.r.t1g m1t einem J'1:thresbezuge von .~A. 840 Kronen t\otlert 

sind,~ weren bis zur Erlassung des Gee~tzes vo~ 3.Apr1l .1919~ 

St„G.Bl.Nr.21.l.. , , 6.ber d1~-linthebun~ des,,...A1.elt!I stetuten.fle1'l~.ss 

bsrure,n 

1.r Töchter von kärntner1schori Lsna.ständenll oder 

2.) Angehörige des R1 tterster.des - Jetif'.>ch ohne•· dese 

die Le~g=- eirier .A}'.menprobe-- vori :thneD · p.ef'order.\.. worden 

w~re - oder-

3e » adel1pe T-Oohter von solchen Vätern.; ~•lohe s1ch 
,. / 

um das Lend Kirnten - inbesondere durch eine 10 jährige 

D1enst.l.a1stung 1ti hlSherea Aemtern im Lende• e.ls landesf'Orat.

l.1che Bl.te oder ebar ela Stabsotf'1z1ere - Verdienste· 

erworben hebem,: debe1 aber -mittellos und mit v1elen Xi~dern 

. be 1 oo.an sind. -

trach der An. sch euung des Ki1rn t.ner Lendearetes, welche 

euch von der Klrntner ·Lendesreg1erung geteilt · wird und 

der das Bundesm1ntst~r1um. fflr Inneres und Unterricht 'bei-
' 

-pflioh tet: •• wf!h.•en d1a b&1dan tre1gewoi-denen PrAtenden e• 
solclie Bewe:e-ber1nnen ~u: verle 1hen, welche bere1 ts vor · 

. I. 
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Aufhebung des Adel.a 1n der Repub11k Oesterreich ~nr Pl~tze 

cter 1n Rene stehenden Stiftung ort1numgsgemäss 1n Vor~er

kung genOl!lMen worden •~•n. 

Die ~!erl.e1hung dieier Prlbenden, die bis zum U'!nsturze 

der k~1serl1ehon Scnluss~~seurtg vorbeh6lten war, steht nun

mehr der Bundesre~ierung zu. 

t:Jnter Bedachtnebme auf die Dauer der Vorroerkuns.~es 

.vor~eschr1ttena Lecanselter _und sonstige Moment• besondeuer 

Ber0oks1cht1gungswßrd1gke1i erscheinen unter den vorgemerkten 

Kand1da\1nnen in erster L1n1e Vel~r1e UJ r b • a 1 t z k y 

UIJ.d Rosa A 1 c h e 1 b ur g rüoks1ch1.awüra1g • 
.. 

Väl.er1~ ·tf r b a n 1 t s k y wurde 1m J ahre 1856 

als Toch\e~ des spateren Oberbergrates Kerl Bit ter von 

~ r b e n 1 t z k y geboren. Ihr sei ther vers tor benen' 

Vater hat. durch 10 Jehre (l.872 - 1882) bei aer Berpheupt

m,m.nscheft 'Y-1.ßft.&n.fUr.\ ~edien t . Sie 1st mi tt..el.los und lebt.., 1n 

i hrer Er,rerbsfäh1gke1t. duroh J{rän1diohkeit b~h1nnert,von 

ihrem Ve r01e~ste ols Klevierleh rerin so~ie von e1r.er G~~d~

ge'be j!lhrl1.cher 160 Kronen :tn s t .Palten. Im I:i 1nbl.1clt auf ihren 

1n N1e~~r6sterre1eh ~elegenen Wohnort bed~rfte sie r. ech Art1-

-kal 8 der Stet..uten 1m Fe11, der Erlengung dar Sti ft.ung e i ner 

Bew1111~~g zum Genusse der Präben de auss erhalb des Lendes 

Kärnt.6D~ 

Rose · A 1 c h e -1 b ur g wurde 1~ J~hre 1885 zu 

Bichelhof ~ls Tochter des Adolf F:retnerrn von un d zu 

A 1 c h s l b ur g geboren. Die Bewerberin wer Off 1z1ent1~ 

beim staatlichen Postenit 1n v111ech, k&nn eb~r 1nfolpe einer 

schweren Erk~enkung ihren Dienst n1ch t mehr v~rsehen • 

Diese zwei Bewert-er1nr.en werden vom Kärntner Landes

ret.e en c'!.e11. be1aen erst.el'.1 S t.ellen seines Besetzungsvorechl-.i-

./. 
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gett, wi"e .euch ,,oII c\er K~rn tr.er Lendesre,'?1erung in Vorschlep; 

~ebrach t • 

Zur Verleihung "O'O?l Kär·r. tn er Fr!ule1ns t.1 ·ft„sprä't:ende:n, 

zur Ert,e11,1.n~ von !!echstoh ten ~n Bewerberinnen gleichwie 1n 

allen · wich t1gen Angelt!>~~nhe·1 ien d.er · Ki\l"l:; t:e·r Fräule1%js t1 ftung 

w·a:. ·1m -.Sinne der Statuten eine k~1 serliche S~hlussfessun~ ein-

nun!!ehr aüf Grt~d der "'"'arfesmn,~ der Bundesregierung zu,. 

Das Bundem.t1n1ster.fum _fü.r Inneres und Unterricht. ?laubt. 

in des enlftssl1ch des · voz-l.1•~encten Felles 1m rn teresse 

der En tlestung des . Kebine·ttsretes enregen zu ~ollen, desa 
. . 

tt,; Hinkunft. 111 ./,illen· ·frßh~r d~n•· Entsohe1a.ung des JCet.sers 

O'barleisaenen Ange;a.P,enhei ten des KärL tn~r Fr~.ule1nat1ttes 

d1e Schlusaf&ssung diesem Bunnes~inis~eriu~ ßr.ertre~en 

werde, c:a. es _ sich b1er · doch nur um Angalep.enhe1 ten hannel t. .• 

d1e fOr d1a .A1.lgeme1nbe1t vor. ~~nderer Bedeutung sind. 
• .. 

D,er Kab1nettsret woll.e d~s Bundosra1n1B"~t!t>lu:m fUr Ir:neres 

ur.d U:r:i.terP.1eht ermß.eht11!en t 

l.} d1~ bei~en eried1Rten Kärntner Fräule1nst1~tspräb•n

dea nt-1 t. · dem .Jahresbszu,-. von ·.1• 840 Kror1en ä.en Eewer'b~r1nnen 

Väl.erte U r b a D 1- t z k y - Urid zwar dieser unter ple 1 eh-

zeitiger ~wflligung des Genusses ·eusserhelb des Lande& 

Kl~?I ten - UD.d Rose . A' 1 c h e l b u r g Ztt verleihen. 

2.Y: In Rinkunt\ d1eVerle1hu.ng ,ron Plätzen der Kärnt

ner Fl:'äuie1nst1ftung.,. d.10 Erteilung v~n Dispensen von 

Bewerbungserfordernissen sowie von Bew1111gungeri ZU$ ~tif- · 

tungJgenusse au.sserl:ialb dee t,ende& Kärnten. 'lie Aenderung 

der Setzungen sowie T~eD,akt1onen ·1n dem Vermögen dieser 

Stiftung aelbs\ Torzunebmen . -
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Bhn'd-eminister- iurj für Inneres 
· Bundesminister Br e 1 e 

Oegenstand1 

Vortrag für den Ministerrat. 

,rom nieder-öeterre :ich ische11_ Landtage beschlossene Geee.tzentlrii:-

fe .-, betreffend d 1e Einhebun~ von Beerdigungsgebühren in de~ 

~ Gemeinden Nöstach, Scheideldo~f~ Langenlois, Retz, Poysdorf', 

Grose-EnZ'.Brsdorf', Ybbs an der Donau, Wolkersdorf',- We.idhof"&n- _ 

an der~ Ybbe, Melk an der-- Donau, Hwtenberg, 8t&:t,1-clor-f am. 

Wagram, !!autern„ Eggenburg, 8toe·kere.u, _Hinterbrühl,-Groß-8iegha. . 

Gutenstein, Pot=tenetein- und D.~llariazell. --

Der nieder.österreichische Landtag hat in· seiner Sitzung 

am 4.November mehrere Qesetzentwürfe beschlossen, nach denen 

den ~emeinden Nöstach, ~cheideldorf, Langenlois, Petz, 

Poysdorf, ~roß-~nzeradorf, Ybbs an der Donau, =olkeredorf, 

~aidhofen an de~· Ybbs, ~lk an der Donau, ~1rtenberg, Stettel

dorf am wagram, Mautern, Eggenburg, Stoc kerau, Hinterbrühl, 

Groß-Siegharts , Gutenstein, Pottenate in und ne 1n-Me.r1azell 

die Bewilligung erteilt wird, fü~ die Beerdigung atner Leiehe 

auf die einfachste, in der Gemeinde übliche, den Anforderun~en 

der ~esundheitapflege und des Anstandes entspreche nde Weise 

Antr a.g-1 

Gebühren einzuheben. 

Die Sebüh.ren betragen :für die Gemeinde Nöstach 130 K, 

Sehe ideldorf 6(1 X.. "4,8.ngenlois 38 K, ·-oetz,, 50 K, Poysdorf 30 K, 

Qitoß-Enzersdorf 31 K, Ybbs an der-Donau ?5 K für Leiche~ aus 

der Stadt oder den Vorstädten_ e inachl ieesl ich des Bezirks

Armenhauses - und 85 K für ~e 1chen aus den übrigen ortscbaf'te-.n·, 

Wolkersdorf 50 K, aid.ho.t'en an der- Ybba 120 X, Uelk a.n dert' 

Donau 30 K, Hirten'berg 110 K, Stet.teldorf' 8Jlt ivagram 30_ K. 

)la.uter.rr 57 K, Eggenburg 44 X, St-ockera.u '?4 K, Hintenwilhl 

Groß-Siegharts 46 K 50 h, Gutenstein 48 K, Pottenstein ~a X 

und Klein-ll'e.rie.zell :_ 40 L 

Gagen die Gesetzentwllrle wärE: ke 1n Einapruch zu erh.e:-. 

und der- sorortigen Kund.oachung zuzustimmen. 
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Bu:r.i.tl. Asministarium :f·~r F.1rianze-n„ 

/ 

Für den Mini sterrat. 

Illl. Durchführung des Kabinet„tsratsbeschL;_sses vom 3.November 

1920, m1t welchem nach eingeholter Genehmigung des Hauptausschu:sses 

der k~n~tituierenden Nationalversammiung, die Angle1ch~ng der Bezüge 

der Staatsangestellten an jene der Wiener städtischen Angestellten 

!IU.t Wirksamkeit vom 1.0ktober 192n grundsät~l1ch genehm.1gt wurde, 
,. 

lJeehre ich mich dan Entwurf' eines Gesetzes vorzulegen, -das die erwähr..· 
• 

te Angleichung ~ die Z'ivilbundesangestellten mit. Ausnahme der 

Verkehrsangestell!,•n und ftlr die Lehre?' an mittleren nnd n1Aderen 
- ' Unterrichtsanstalten des Bundes ~u.rah Abänderung des BesoldurrgsUber-

gangsgesetzes und seim!r Nachträge und das Gesetzes vom 18.D~zember 

1919, St.G„Bl.Nr.572, zum Gegenstande hat. 

We"ittn„s wurden 1n den EntWU?'f .Bestimmungen aufgenommen, durch 

die die Bezüge d.er katholischen Ge1stl-1chke1t entsp1."'achand de.n neuen 

Bezügen der Bundesangeat~ilten neu geregelt warden. 
. -

Der Gesetzent.wurf hält sich 1m AllBemeinen 1m Ra..1-imen jener Maß-

nahmen, denen vom oberwtihnten Kabinettsrate bereits grundsätzlich 

zugestimmt worden 1st. 

Die Abweichungen._ die sich 1n e1nz~l~e_n -~t~n von der aehema-
• 

tischen Angleichung an das Wiener Gemeindeschema als notwendig erge-

be!'!, und 3ene Näuerung•n• die 1m Zusammenhange mit ~er Regelung der . 
Bezi.Jge durchget"Uhrt wurde_n, sind in d•r dem Entwurfe beigegebenen 

BegrOnd~ nl.her besprochen. 

Ich bitte um di.e Eralcht:igung, den .vorg·eleg~en Ent'lmrt al.s 

Gesetzesvorlage der Bundeareg~•rung im Nationalrat einbringen zu 

d'Orf'en. 
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uom ... . . . .. , 

l1J011\lt 

:einig:e Jß.elfimmung1m b.er @.ef-e~ uum 18. l».eiembei: 1.919, .§f. ®. 
ißL Jar. 570 (1.B.ef oföung1xüb.ergang1xg.ef:ef!) mrb 572, uom 22. 1Jl!lä~ 
1920, ~f. ®· Jßl. r.ar. 134, oom 15. 1lllla1 1820, ,§f. ®· 1ßl. 
lar. 227, unb uom 1. ~kfob.er 1920, .§f. <!§. 1BL lar. -1601 foroie 
trer Cffi.efi>f!:e uom 18. lt>.eremb.er 19H\ .,§f. ®· lßL m.r. 596, unb 
:ooni 22. Dnä:q 1920, ,§f. ®· 1BL J.ar. 147, abgeänb:e1.,{ unb .ergänµ 

ro.erbrn. (lBietfer 1aarlJfrag ium Jß:efolbun_g!3'.iib.ergangug.er:e~.) 

c.iDer 9cationalrat ~at 'befd)foff eu: 

/ 

.,. 

'ltrtifel r. 

1lief e§ @ef et1 finbet filnmenllung aui bit 
':8u1tllesangefteUten, inf omeit jie bisget ben füitim• 
mungen bes @eieves uom 18. 1leAember l 919, 
et. @. \BL Th- . 570 (\Btfo{bungsübergangsgefe~), 
unb bes @efebes uom 18. ~~mber 1919, @5t. @. 
\81 ~- 572, frUr uorHiufigen !Regelung brr \Bejot, 
bung ber 2egretf cf}aft an jtaatfid}en mittleren unb 
nieberen Unterddjtsanjtalten untermotjen waren, 
ferner aut bie unter ba~ @efe~ uom 18. '.l)e1tember 
1919, @5t. @. \Bl 9h-. 596, fallenben tat{jotifcfJen 
e>ee{f orger unb ~ignitäre unb itanonüer bei ben 
Wcetro~ofüan• unb ~atgebra{faoiteln ber fatgolifd}tn 
$fucfJe. 

'l{rdl ef lJ . 

~unbt~angefteßic ntif ~uef ~lni btt ~q,trjonell. 

ilie \Beftimmungen bes L unb II. W>f cfJnitttE 
b~ @efqes l:lom 18. '.l)e3embtr 1919, ~t. @. ~1. 
?Jlt. 570 (58efolbungsübergangsgefe~), merben für 
bit ctm 1. Oftober · 1920 im attitien 'tlienfte 

pa~. ;1- A2 

---------. - --□ 0 0 G 5 6 . 
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geftanbenen !Bunbefümgeftellten iu nacf,Jfte~enbet Weife 
abgeänbed: 

~er § 1 f)at oll fouten: 

~ie aftit1en !Bunbesbeamte)1 ber 
XI. 8fongllaff e er'f)aften einen @rnnbge~aH 
fte9enbe11 !Beträgen: 

l. bis 
hi nadj• 

m ber l. Wangffo[f C • 

., lt lI. 
,. ,, lll . 
" II IV. 
,, ,, V_ 
'1 II \Tl. 
,, ,, VIl 
,, ,, vm. 
,, ,, IX. 
I I IJ X. 
,,.. II XI. 

II 

100.000K, 
85.000 II 

75.000 11 

65.0()0 
11 

50.000 „ 
35.000 11 

M.000 11 

]8.000 II 

15,000 II 

] 2.000,, 
10.000 „ 

st>er ~ 2, ll!bf nt J , ljat 0u fnuten: 

~fr im § J br~ @efe~c§ tiom 18. ~e0ember 
1919, @;t. @. !81 9b:. 570, in ber IT;affung biefes 
@ef c~cs beftimmten @runbgeljafü erTJöljen ficfJ 

a) nad) · je tiier 3aljren: 

b) 

in ber Jll., TV. uub Y. !Ran!Jflafi,e um 
5000 K, 

nadi je brci ~a~ren : 
1n ber VI. ffiangffofie um 2500 K , 

VII. ,, 2000 ., 
.. lt 

vrn. ·11 1500 ,, 

c I narb je 0tnei ~afJrn, : 
in her lX. , X. unb XI. ffinn("lflnjfe 11m 

750 K. 

~er s Pt lJat o,U {a11te11 : 

!Beamte ol)ne ffiangUaff e er[Ja1tl'll einen 
®runbgelJalr non 9.000 K. ~iefer ®tunbgtfJa[t 
er'f)ö[Jt ficf) nad) je 3-toei ~a'f)ren um fiO() K. 

~er ~ ö l]at 0u laureu: 

i1, '.Die aftinen \13ra ttifamen ber im § 5 2 'oer 
~ienftt>rngmatif unter A unb B be0eidjneten 

J3eamten!Jnip~en erl}aften ein ll!bjutum uon jäfJriidJ 
6.000 K, bie )ßroftifottten her übrigen ~rut1,Pen 
ein f oldJes non jäljrlidj 4.800 K. 

12) Q;ine (fafJöljung bes ~biutums toäl.Jrenb ber 
Tuenft~eit ,,g \13raftifant tritt nicfJt ein. 

(3) ffircfJti5tirattifanten u11b filushtltanten ergaltm 
nadj filufnagme in ben ridlterfidJen ~orbercitungs• 
bienft ein filbjutum non jäljrlidJ 6000 K. Unter 
ber )Ilorausf r~ung bei: erfolgreidjen filbfegung ber 
lRidjteramtspriifung erljalten fie &ei ijufriebenfteUenber , 
~ern,enbung nacu breijäljrigetn )Ilorbmitun!Jsbienftc 
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ben @runbgega(t eine~ i8-unbl·,%eamtcn brr X.. 1Jtang
flaff e als m:bjutum. ~m übrigen bfeiben bic !8r0 

ftimmungen bes Wttifefs I, lit. c) unb d) ber 
~ienftpragmatif, infotocit iie nid}t burcfJ hie fo(genl>en 
58eftin1111ungen biefcs '(lief e~es abgeänbcrt toerbcn, 
1m be1iigrt. 

'tler ~ 6 [Jot i')U rauten: 

( l J ~er (~runbgelja(t ber aftitien Unterbeamtt-11 
beträgt jäi)didj 7 500 K, jener ber ~iener 6000 K. 

(2) :viefer @runbgeljalt ergö(Jt iidj nacf) i<' <J'u,ei 
~agren um 500 K 

. ' 
Wi:tifd UI. 

fefjcpcrf oneu an 1nittlete11 unb niellcreu 11 uter• 
riiljtsanftaften ~rs ~unbe5. 

mie Q3eftimmungen bes ~ef ebeJ oom 18. :De, 
Jember 19t9, -:St. @. 581. ~h. 572, &Ur oorlän, 
figen »legefong Der 58eiofl>ung b~r .2egrerfcfJaft an 
ftaatficfJen mittferen anb nicl>eren UnterridJts• 
anftaften rocrben für bie am 1. Dftober 1920 im 
aftiticn :Dicnfte gcjtanbcncn 5-kf}rl)erf onen im 58unbes• 
bienfte in narf)ftegenber Weife abgeiinbert: 

't)er § 1 l)at Jll rauten : 

~ic (mirfücfJen) füf;rrr an mittferen II nb 
nicberen Unterridjtßanftaften bc~ 58unbes, bif nacfJ 
§ 58 bes @efetcs tiom 28. ~ufi 1917, lR. @. 58f. 
Wr. 319 (.2eljrerbienf4Jragmatif), in bie @ruppr ..\ 
gef)ören, be3ieljen einen @runbgeljaft oon 15.000 K 
jiigrlicfJ, ber fidj nacfJ bcm britten unb f ecfJften 
~aljte um je 3500 K 11nb je toeitmn hrei ~af}ren 
bis einfdjfie\3HdJ 3um :24. Z\'af)re um je 3000 K 
('.trirnnaf3ufogen) liis auf 40.000 K jiif)rfüiJ erböf)t. 

~er § :2, Wbf a!} 1, (Jot 3u fauten: 

'.Die mireftoren ber mittfercn unh niellere11 
Unterridjtsanftaften bes 58unbes be3ieljen neben bem 
im § 1 be3cidjneten @runbgegaUe famt @rljö!Jungen 
eine für ben lRuljegenufJ anrecfJenbare ~ireftors• 
3ufoge l:Jon 6000 K jiigr!icfJ, bie unter 58erüd0 

ficfJtigung ber örtiicfJett !ßerljältniff e unb bes Um• 
ranges ber UnterricfJtsanftalt um einen in lle11 
Sluljcgrnu\3 nidjt einrecfJettbarcn !Betrag bis auf 
7600 K jägrfid) erljöQt toerben fann; bei gröfJeren 
Unterricf)tsan~afteu fünft1erifdJer unb tecfJnifcfJer 
1Ridjtung fann bie :Dire!tors3ufoge um . einen 
tvciteren in ben 1Ruljegenuf3 nicfJt einred)enbaren 
!Betrag bis auf 9600 K jäljriicfJ erf)öljt roerben. 

:l:ler § 3 gat 311 fauten: 

mie (toirffidjen) .2efJrcr an mittleren unb 
nieberen Untmidjt!lanftaften bes lBunbes, bie uacfJ 
§ 58 ber ßegrerbienftl)ragmatit in bie @ruppe B 
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geljören, cdJaften einen @mnbgeljart oon 12.000 K 
jäfJtlidj, meidjet ficfJ nad) ie brei . ~af,Jren bis 
dnf d)füfj(icf) 3um 24. ~aljre um je 2000 K 
('.triennaf3ufogen) bis auf 28.000 K jliIJrHcf) 
crfJöfJt. 

~kt: § 6, lllbfä§r (1) unb (2), gaben au 
lauten : 

<1i 'vie an m
0

itttere11 unb niebercn Unterridjts• · 
anftaltcn bes munbes befteUten @5u.p.pienten unb 
21:jfiftenten, bie mit ber Bef}roer.pf{idjtung eines 
(mirffidjcn) füljrcrs befcf)äftigt iinb, unb, f ofern für 
bie betreffcnbe ~ienftesfategoric eine bcftimmte 
BeIJrbefägigung oorgefdjtieben ift, biefe erfongt 
gaben, erIJalten jäfJrHdje \Remunerationen, mtb ~ltlar 

a) 10.000 K jene @5uppfenten unb ~Hiftenten, 
benen im ijaJfe bei: @rnennung 3um (mirf~ 
füfJen) 53eljrer (@rnppe A) ein @runbgeIJalt 
jäfJrfüfjer 15.000 K gebüfJtt (§ 1); 

b) 8000 K jene @5upp1enten unb ~ffi\tenten, 
brnen im ija[(c ber @rnennung 3um · (wirf, 
fidjen) BefJm (@ruppe B) ein @runbgeljalt 
jägrlidjer 12.000 K gebüljrt (§ 3). 

(!!) @5uppfenten unb &f\iftenten, mcld)e nacfJ @r~ 
fongung ber oorgef cf)riebencn .2efirbefäfJigung, menn 
eine f old)c 3ur bcfinitiocn mnfte!lung gejorbert ift, nidjt 
mit bem illiinbeftauemafl ber 53efJrtJerpf{icfJtung eines 
(mirfüdjen) Beljms befcfJäftigt iinb, erljaften für iebe 
mödjentCicf)e UnterricfJtsftunbe eine filemuneration 
(@5tunbcnljonorar), unb 3war, wenn fie in bie @ruppe A 
gefJören, oon 500 K jäljrfüf), unb toenn fie in bte 
@tuppe B geljören, eine f qfcf)e tJon 400 K 
jäIJrHcf). 

mrtifel IY. 

~urcg ~0U3ugsanweifung wirb beftimmt toerben, 
.ob unb intuietueit ~erf onal3ufngen aus ~nfof3 ber 
mit biefem @efe~e etfolgtcn me3ugsrege(ung ein~ 
c,u3ieljen finb . 

fil:rtUd V. 

Orte3ufdjlag unb ~eucrung~3u111enbungen. 

~ie meftimmungen bes ~bf djnittes m bes 
@eie»es t>om 18. ~e3ember 1919, @5t. @. mL 
\nr. 570 (mef olbungsübei:gangsgefe»), in ber ijaffung 
ber @efe~e bom 22. illiäq -1920. @5t. @. !BL 
filr. 134-, tJom 15. illiai 1920, @5t. @. ~(. Wr. 227, 
unb oom L Oftober 1920, @5t. @. !BL \nr. 463 
(filadjträge 0um !Bef olbungsübcrgangsgef e~), tuerben 
für bic am 1. Oftober 1920 im aftitJcn :Dienfte 
geftanbenen !Bunbei5angeftcllten unb ~egrl)erf onen im 
!Bunbesbienfte, unb ijtuai: für bie levteren f ollleit fie 
unter bas @efetl uom 18. ~e3ember 1919, @5t. @. 
!81. \nr. 572, tollen, in nacfJfteqenber m3eife ab~ 
geänbert unb ergän0t: 



I 
A. ürtl!3ufcf)lag: 

'..!)er § 7 ljat 3u lauten: 

5 

t1J SDer Ortsaufd}1ag beträgt, oorbel)n{ tlidJ her 
18fftimmungen bes IJ!bf nt}es (2), 

in ber Dttsffofi c J 40 00111 .punbert 
u „ l a. ~4 „ 
11 n 1.• H 28 11 

11 
„ Ua 22 11 

11 11 11 [II 16 11 11 

be~ jewei!ige11 @runi)gegaftrs einfdJfüf31icfJ bn ~r• 
· ljöl)ungen. 

M 18011 bem ben ~ettng 0011 65.000 K iiber• 
ftcigenben 'l:ei( bes @runbgefJaUe~ famt @r[Jögungen 
ift ber Ods0uf dJ1ag 

m bcr Dd,;ffof[c mit 12 UClllt .\)nnbert 

lf II 

,, ,, 
Ja „ 1() ,, 

11 8 
ll a ö 11 

lt. 

,. ,, 
" 

rn 4 II 

l,ll bemejjen. 

!3l l_ßraftifonte11, ~(coen unb im rldJterlidJeu · 
!8orbmit11ng,roienjte ftcfJenlh' \Recf)t;3prattifanten 
unh filu~tuftnnten rn 5 hes @ef e~es 1:1ont 
18. '..i)ehember J919, ®t. @. 5.BL 9cc. 570 
{5.8. Ü @. 1, 111 her ~alfung be~ lllrtitefo It 
bic\et, @efe~eilJ, ferner bie an mittferen 1111'0 nicheren 
.füljranfta!ten bes )Sunhc6 befteUten @5uppfcnten unb 
121:fliftcnten, bie mit ber Bel)roerpf{id}tung eines 
(tuirfücf)cn) .2cgrcr!5 betcfJäft ii:tt iinb (§ 6 ( 1 t be.l 
@cicßCS oom 18. ~ehcmbcr l!ll9, ®t. @. )8(. 

mr. r,72, in her ~affung be9 llfrtifc(s III hiefes 
@ef e§Ci5l crga1ten einen Ort'33uf cglag, ilcr oon i[Jrem 
lllbjuhmt, be0iefJungsweife igrer Uiemuneration ein• 
fdJlie\3licf) ber ~rljöl111ngen nad) ben \Beftimmungcn 
bes borfte9enhcn ll(bfa~cs (1) bemeffr · mirb. 

11J '..!)er Drts0ufd)fag ift um jenen filiinbeftlJetrag 
3u ergö"f)en, ber ben 0n1Jre~be5ug be:i ~n{lefteUten 
an @runbge{Ja!t iamt ~r[Jöljungen, nn Drts0uf djfog 
unh on etrooigen Sulagen burd1 01uö{f teilbar 
mad)t. 

B. '.tcuerungs6rtlage_ 

1)n ~ 8 1Jat oll lauten: 
(1J ~Ilc 5.8unbe'5angefteilten, oui hie hie Wb• 

fdJnittc I unb II bes @eieijes oom 18. 'tle0ember 
1919, ®t. @. 5.81. mr. 570 (5.8. Ü. @.J, filnroen• 
bung finben, erfjaften eine 0ur ffiu'ljegenuf,bemcffung 
nid)t anredjenbare. obbaufägige '.teuerungsnnfoge. 

,~i ~ief c '.tcuerungs0u(age beträgt jägrlid): 
für >llngcftellte mit hem 12!mt5\i~e 

in ~ien (5.Be0ugsf1affe I . . . . . 18.480 K, 
für filngefteffte mit bem ~mts• 

ii~e in dnem :Orte bfr '8e3ug~• 
ffajfe Ia . . . . . . . . . 1 6.632 „ 

0 0 0 0 6 o: 
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iiit: f ngeftellte mit bem &mt~• 
f~e in dnem Orte ber !8e31tg<,• 
flafie II . . . . . . . . . . 14.784 K. 

für \llngcftellte mit bcm ~lmts, 
\i~e in dnem Dt:te . ber fBeJugs• 
ffoffe Ila . . . . . . . . . . . 12.936 „ 

für Wngrfterrtr mit bem fil:mts, 
fi~e in einem Orte ber lSe;ugs~ 
ffaffe ur . . . . . . . . . . . 11.088 ,, . 

(3) ~ettm erl,Jartcn olle im 'l(bfo~e (1) be0eidj, 
. iteten \Buubcsangeftefften für jebe5 füub, baf> nadj 

ben geltenben !Borf djriftcn für einen ftaatfüf)en 
l8erforgungsgenuf3 in !BetrndJt fiime, bas 21. Bebens• 
ja9r nodj nicht oullenbct l,Jnt unb afs unoerf orgt 
an0uf efJen ift, eine fiUt ffiufJegenuflbemeffung 11idjt 
auredjenbatc '.teucrnngs0ulagt' oon 4200 K. 

(4) @icf)HejjHdJ ed1a(ten ortfJeh:ntetc ill:ngeftelltc 
für il1re @aftin eine ~ur ffiu()egenuflbemcifung nidjt 
anred,Jenbare :teuei1rngs611fage von 3000 K, f ofcrne 
bie @attin nidjt felbjt im ®tants•, 2anbcs• ober 
@emcinbcbienfte ftcgt, ober .aus if)ror eigenen '.!ltcnft, 
Ieiftung einen ffiugegenuf3 auil öffentiidjen 9.f<ittein 
be0iel,Jt. ~it bief er ffiufJcgenufl niebrigei- a{i.l 3000 K 
im 3af)re, f o ift ber ijefJlbetrag bem !Beamten 
für feine @attin n{~ '.te11ernngs311{age ffüffig 3u 
madjc11. 

C5) @ef djiebenr ~1tnbeßangefteflte finb, meun iie 
für ben llntergn(t bcr gefd,Jiebenen @attin 0u f orgen 
oerpflidjtet Hnb. ben ucrf)eh:ateten, f onft ben orr• 

. toittoeten · gfrid)31t{Jafte11. 

C. @feitenbe Bnlagc. 
-

J::ic )8cjli11n11m1gc11 bc~ § 9 bes @ef e~es 
oom 18. '.!le3e111bcr 1919, ®t. @. fB{. 9lr. 570 
(iB. Ü. @.), in ber iaijung oer @ef etie oom 
22. Wliiro 1920, @St. @. $L 9lr. 134, tlOnt ' 

15. Wlai 1920, ®t. @. iBL %. 227, unb oom 
1. Dftober 1920, ®t. @. iBf. 9cr. 463, über hie 
gfeitenbe .ßulagc iuerbcn fiir bie unter bic @cf e~e 
t>om 18. ~c0rmber 1 Hl 9, ®t. @. ${. 9?:r. 570 
(Q3. Ü. @.) unb 572, fnUenben iBunbesnngcfteUten 
unb fü~rpctjoncn im 18unbei3bienf1c, 'Die am 1. Df• 
tober 1920 11ocfJ in aftiorr mienftfeiftung ftnnben, 
auflcr ~rnft grf ett. 

9(rti fd VI. 

, 1, G:rgiot fidj nadj ben \Beitimmungen bieje~ 
@eictr@ für einen iBunbesangeileUten (eine 2e1,lr~ 
.perfon im iBunbe~bienftr) gcgeniiber feinrm bis~ 
gerigcn @eiomtjafJresbe0uge ein filcinberbc0ug ober 
ein geringem: @efamtjaljresmeljtbeäll!J ag 

2.rno K in her Drtsffaife I, 
2 .000 K in bfll DrtiHfaffen Ja uuh ll, 
1.600 K in ben Drtsflaffcn II a. unb IH, 
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1 

f o ergiift er eine in monaHicfJcn 3'tatrn fdffige 
3ulage, burdJ bie fein nacfJ biefem @ef e~e ent
fa[enber @ef amtjagresbe0ug um einen Q3eh:ag ergögt 
lt>irb, ber nottuenbig ift, llamit ller IBunbeßangefte[te 
ben borftegenb genannten @ef amtjafJresme9rbe3ug je 
nad) ber ürtsffaff e feines 1lienftorfes cmid)t. 

(2) .piebei ift nls bisgcrigrr @e[amtja~resbe3ug 
bas 3tuöfffocfJe jenes !Betrages 3-uiwunbe jU legen, 
ben lm !Sunbesangeftdite out @runb ber am 
30. ®rptembcr 1920 in ~raft geftanbenen !Sc• 
ftimmungen 11)otratHdJ jetueifs erfJaften ijätte. 

1::, ~ic ßufoge ifr bei ill:nberung ber !Se3üge 
neu 3u &emeff cn ober ein311fte1Ien. 

• 
llfrtifel VTI. 

1lic IBeitiimnungen ller ~rtiM n Ultb 111 
be~ @efe~el1! bom 22. ~Jciiq 1920, St. @. Q3L 
9a. 134 <Wacgtrng jum 58. lt. @.) roerhen auf• 
ge9obe11. 

~htife f Vill. 

Sl'at~olifdjc G;eijtlidje. 

1lie !Sefrimmungen be:3 @efe~e~ bom l8. 1le• 
3em&er 1919, \St. @. !SI. 9lr. ij96, werben für 
bit am 1. Oftober 1920 im aftiben ~ienfte 
geftanbenen, unter bns crll.läl)nte @ef e~ fa[enben 
fatgofif cfJen @eift!id)rn in nad)ftcf)enbcr filleife ab, 
geänbert: 

s 1. 

~ie na.djfo(geuhrn im @5d_J_emo 1 bes @cf e~es 
bom 19. @5eptember 1898, lR. @. !SI. ~h. 176, 
über hie ~otation ber tatljoH[d)en ~ee(f orgegeiftlid)feit 
feftgefteaten nnb im filrtifel I, § 1 be~ @l'feves uom 
18. ~e0ember 1919, @5t. @. !SL 9lr. 596, er• 
~ö~ten ~ongrua(1etrnge rrfaljren rine tueitere @r, 
ljöljung. unb jtuar: 

a I füt' f elbftänbigc @5eeborger 

bon :l.üOO K auf 9.000 K 
h 3.8()() 9.500 n 

,. 4.000 ,. ,, 1 0.000 ,. 

,. .J. 200 .. " 10.500 ,. 
,. 4.600 ,. ,. 11.500 ,. 

ff 5.000 O H 12.500 f' 

„ 6.400 

b) fü1 .l)iltspriefter: 

uon 2.800 K auf 
,. 3.000,. ,, 

II 3,200 ,. ,. 

16.000 „ 

i.000 K, 
7.600 „ 
8.000 



• 

9 2. 

~ie im § 3 bes @eft~es 00111 18. ~Cätmber 
1919, ®t. @. 58L ~r. 596, re,tgtftellten @egnlte 
bet \ßrooif oren erlcbigtrr ~frünbcn nmbrn erl)öl}t, 
unb 0roat: 

'ollll 250 K Llllf li26 K, 

270 „ 67fl 
.. 290 ., ,, 72n ,, 

340., .. 8fi0 „ 

moncitfüQ . 

~ ,1 . 

®d)emo ll be.; @efc~e~ 00111 19. ®epmnber 
1898, lR @. ~l. ~h. 176, .in bcr ijaffung bes 

, @ef~es oom 1 . 'Dqcmber 1919, ®t. @. \81. 
~t. 596 (filrtifel I, § 4), roirb l}in,idjtlicf) bec nacfJ 
bem 30. ®e.ptember 1920 in ben lR111ieftanb 
rrmnben @;relforger roit· fo{gt abgeänbcrt: 

'5d:Jemu ll 

6ur ~emeffnng 'llet ffi:u~ege~altc lriftungi!UllTii~ig !Jfflllll'bruer Secljot!\ff-

9.000 1' 

a) für einen ielbftö11bigen 9 500 

:Seeff orgcr, menn bic 
füt hie le~tinnegegabte 1(1.000 

~ee(io,gr\torim, l•i"• t 
miflette ~ongrua br• 10.500 " 
tcagt>n bar . . . . 

l 1.500 
ober mel}t 

b) für t-inen .t,i{f !ll)riefter 

cUht einer 1)ienit<Jeit III ber ®eeli orge ober einem anbere11 
ö\icnt!idicn fird11icf)cn 'Dicnftr 

• 1 

bi,; ·u 
10 

'-~ahrcn 

oon oon oon oon oon 
mel:p: a(~lmcbr ntflmet)r als\mcfir atslmefir a[\? uon 

1 (1 l :") 20 :2 n 30 \mcl)r a{~ 
bi~ i111 bis 111 , bis ,;u bii3 511 bis -;u 1 36 

lo :W 2:") 30 36 ~a{1rm 

~a{jren 1 ~afiren ~al)ren 
1 
~a{Jren 1 

~a~rcu _ 

:Uf,tl -L;'}OO\ ?i.?il)l) ti.2:'i\l , .:250• .·.ooo ~.00Q. 
1 

.!,(){I()\ -t., ;>Ü ,,., f>()j ß_:',()() , 7n0 x.ci00 !l.i'i00 

1 

-1 .:no :) ()()() n.< 11 ,n ,.000 ·"' 000 9.oon 10.000 
1 ' 

-1- .f>UO ;).2:,0 ß,:2:")O1 i.2:")0 s.:-ioo' H.f>00 lll.f,00 

1 

-i .1 fl() :'t.,: ol !i.7 f>0, RO00 9.i50! H>.~f>0 11.500 
' 

/ 

;:;.(100\ 3.5001 4,2':>0 f>.Q0O 
1 5.750, ö .;')00: i .00U 

~r 3uiolgc fil.rtifel l. · 5 be~ @eje\je~ oom 
18. ~eoember 1919, er. @. ~L ~Rr. 596, iu• 
liif~gr ~öcf)ftbcttng 'oe~ lR-uhegel}ahes roitb uon 
4 00 K aui 12.000 K rc9öb1. 
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§ 4. 

~a~ m:usmaij bet im 'fü:tifel Il unb 12!.rlifel IY, 
V!bfat 2 bes @efe,es oom 18. ~e0ember 1919, 
@:it. @. !81. 9lt. 596, fe~gefe,ten @rl)ö!)ungen bes 
illcinimateinfommens l'Of'b auf je 1.000 K erl)ö1Jt. 

~ie im§ 1 bes @e\e~es bom L~änner 1894, 
ffi. @. !81. 9lt. 15, feftgefteUten unb mit llrrtifel lli 
br!:'S @efe1;)cs b.om 18. ~e3-ember 1919, @:it. @. !81. 
mr. 59-6, erfJöfJten !8etcäge bei illcinimafeinfommens 
ber ~gnitäte unb ffiefibentiaUanonifer bes fiaatlicfJ , 
anerfonnten \ßerf onafftanbes her 9:Retropolitan• -unb 
~atgebralfapitd etjaqnn eine roeitere ~rfJöfJung, 
nnb ~roar: 

'Öon 6.600 K auf 16.500 K, 
,, 7.200 ,, II 18.000 ,r I 

" 
8.000 ,, 

" 
20.QOO ,r I 

,. 8.800 ,, ,, 22.000 ,, . 

§ 6. 

sta!ö '2!usmaf3 ber im ~.frtifel IV, 12!bia6 3, 
bes @efe~es uom 18. ~e3ember 1919, et. @. l8t • 
9lr. 596, frftgefe~ten (fagöfJungen bes 9Jcinima1• 
einfommens roirb nur je 1.500 K erliöfJt. 

~ 7. 

~m übrigrn bleiben bie iBr1timmungen bes 
@e1e~es uom 18. ~e0embrr 19Hl, @5t. @. l8L 
mr. 596, unberü!Jrt. 

:!,as V!usmafl ber 1m @efevc oom 22. llcär3 
1920, @:it. @. l8L ~lt. 147, · yeftgefteflten 3ufcfJläge 
bleibt unberänbert, ro.obei (ebiglidJ nu ®teile ber 
für igre @rmittlnng bisfJer ma\'lgebenbm 0iffer• 
mä\3igen m:ttf ä~e bie entfprecfJeuben, in bem gegen• 
roärtigen @e\e~e fe)tgeie~ten !Beträge 0u tretm 
lJaben. 

ll!rrifd lX. 

Weit bem ?8oU0uge biefes @efe~e5, bas mit 
1, Dftober 1920 in $h-aft tritt, ift bie l8unbes• 
-cegiei:ung betront. 
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Bcgrünbung. 
/ 

5Die @emeinbe Wien ~at mit @emei11beratsbefcf]fof3 oom 22 . Dftober 1920 bit lBe.jÜ!le bet 
ftäbtifcfJen ~ngefteatrn einrr burdjgreifenben lRegrlung unteqogen, bie im allgemeinen neben einer 
·wefentfü(Jen Gfagö1Jtmg brr ~e3üge einr ftiirfm 58etonung bes Beiftungsprin3ipes gegenüber bem 
~Iitnentation~~1rin5ip behif)aftet. 

~m rin3e{ncu nmtbcn für bic altiorn 9inAeft~Utrn bcr @el)tetnbe mit Wirffamfeit- oom L Oftobet 
1920 folgrnbe Wca%1rnljmen Iiefd)foffrn: 

@rfJö(Jung ber @ef)aftsbe3ügc um 100 \ßro&cnt, 
@rf)öfJung "bes ürts0uf dJfogcs um 50 l,ßro3ent, 
Q:rgö!Ju!tg bcr '.!euerungs3ufogen um 120 ~hoJent, , 
@rf)öfJnng ber ':teucrnng-tS511foge fiit bie ~rau nm 150 l,ßro.;cnc, 
@tljöljnng bcr fünberteurrungi3ot1iage 1t111 250 \lsto;\cnt. 
~ie glcitcnbc .ßulage murbc aufgefJoben. " 

@5ogfddJ nac(J ~efonntmcrb.cn bief er jugeftänbniff c f c~tc eine auf bie filngleid,)ung ber ~e3üge 
bcr @5tnat!3cmgeftellten an bie ber Wiener ftöbtif cfJen lllngeftcOtrn ab0irfenbe 58eme!JUll!l nnter ben 
@5taat~angefteUten ein. 

~ic ·?Regierung glaubte baf)cr, bie nnoermeib6aren ncner(idJrn .ßugeftänbniffc in einer fo(d)en 
ijorm mocf,Jen 0u f oIIcn, bafl babei ber f1aatlidjrn !ßertoalhmg bie nidjt unbetriidjtlidjrn lßorteHe, bie 
bie ~euregefung ber 58ef olbung bei beu @emeinbcangefterrtcn 311r e;olge f)nt, ooU getuafJrt bfeiben. 

~iefc lßortdle liegen in ber lllbfdjoffung ber gfeitenbrn 8ufage unb in ber burdj bic vro0e11tue(le 
@rl_!öl_!ttnA ber @cf,Jäfter mcidjten ,ftätferen lllbftuf1mg ber 58cJüge nad) lRungffaffeu. 

~ii;. 'libf c!Jaffung ber gfeitrnben ,811fagc, bie fidJ 5ur @mic!Jnng be~ an!Jeftrcbten ,8iefe~, bie 
58e0iige brr jetoeiligcn $reis,lagc an5upaffen, afs untaugfidJ crmiefen ljat, ift oom ftaah'lfinan0iellen unb 
fo9nJ)olitif dJt·11 @efidJtsvunft aus gfeidjer Weife 311 begrii\3en. ®ie bradyte eincrfeits ein @fement her 
UnrufJe irt bie .2o1Jnpofüif, anbrerf eit6 fteUtc fic fidJ noclj iljrcm lllufbau afs 1bcr ftiirffte @runbpjeiter 
bes 12(fünentationsprin;iiJ)e?, bar, bar, enbiid) abgebaut toerben mufl, 1uenn nicfJt bie 58erücffidJtigung bcr 
.2ciftung giin0!icf) in ben ~intergrunb treten foU. ~em gfeicfJen @ebanten bient üudj bic _pro3e11t11e!Ie 
@rfJöljung ber @eljiifter, bntdj bie, 1oenn aucfJ nocfJ immer in bef cfJeibenem filln\3, bas .2cift11ngsvrin3ip 
ftiirfer als bis[Jer betont mirb. ~ie ®taatsrcgiemng fJat baljer ben ~ngefteUtenorganifationen gegeit" 
übet ben ®tanbpunft llCl:tretcn, ti'afl ber 9fü1Jraufmanb, ben bic ~CngfeidJung an bie 58e0üge ber Wiener 
ftiibtifd,)en ~(ngefteUten mit ficti bringt, nur bann 0ugeftanben mcrben fann, mcnn audj bie ®~ftemiinberung
ber @emeinbe Wien angenommeh mh:b. ~111 ,8uge ber !Berf)anblung ift er, gelungen, 'oie. sifngeftelitcn 
mit 2lusnä{jme ber lßerfefJrsangefteUten 0nr sirnnaljme bicfes @5tanbpnnftes ber lRegier1mr1 31t bemegeu, 
wägrenb bic !Berfeljrsangeftcilten 3unädJft an bcm ~tanbpnnft, bau bie ~lngleidjung nnr (JinfidJHid) 
bes @efa111tmefJrattf1Uanbes1 nidjt .aber fJinfid)tlidJ ber 12Iufteilung burdJgefii(Jrt 1uerben f olle, feft(Jieitcn. 

~er tiotliegenbc @ntmnrf füfJrt bafJcr bie ~(ngfeidJung an bas Wiener @rmci.nbejd)enta nnr ~in• 
fidjtficfJ ber ®taatsangeftcUten mit sifu~na(Jmc ber !BedefJrsangefteUtcn hurdj. 5Dic @ntfc~eibung barüber, 
jn toefc~cr Weife bei fe~tercr @ruvpc bn: @5taat~ongcftelltcn bie 'llngfeidjung burdrncfiifJrt mcrbcn tvirb, 
mul3 einem ipiitcren .ßcitpunfte übcrlaff cn bleiben, 

2Cnf bie bcn einJcfnen filngcfteUten fiir bic mounte Oftober unh ~ooembcr aniaUenben ~lJMw 
betröge tvnrbett mit @ene~migung bes .pauptausf cf)uffcs bcr ~onftituierenhen inaüonafuerf ammhmg ~or
a11&3n6fnngen ge(eiftct, bie 11111m1e(Jr bm:ctj bas fofgenbe @efer, i~re ~ecfo~g fin'oen foO:en. 



•'!'ic ~orau~0a{J1mig auf bic \Beiolb11ng-:,rejorn1 im ~etrngc oon 400 bi-3 1000 K, bie mit @enely 
migun\j bes .\)a1q,taui3f djuffes ber sronftituicreuben !J?ationufocrfammluug feit 'lruguft 1920 an bie 
~unbe,;a11gcftcfiten au~geJafJlt murbe, wirb in ,pinfuult entfallen unb für bie ßeit feit Dftober L ~- in 
hie @efamtllc~ügc, bic ficfJ nadJ bn nor1icgenbcn \neuregelnng brr \SeJügc ergeben, einbeöogen mcrben, 
io baf, lel)igfüti ~ic !Bornns,1a{J(ungrn fiir 2Ingnft unb ®cptcmber 1920 nid1t 1·iner fµt'iteren \1Il.Jrectnnng 
oorbc'f)afün hfribcn. 

'2[m, brr 'l)urdJtüfJntn!l biejes @cic~cs iuiro jicg bic i!Iottoeubigfeit ergeben, audJ bie l8e3ügc ber 
~ngel)örigcn ber \lBe9rmadjt unb anberer srategodcn 0011 ®taarnangeftefftcn (&um )Beifl)irl ®taatsbafJn• 
·angcftellte, rntµragmatifierte jßoft• unb ~elcgra\)lJena11grftcffü, bann .ponorarbeamtc, ~an-1(eioffiö-ianten, 
~an,1kifJi!f~friiftc u. bgl.) iteu 311 regeln . 

.pieron~ 1uirb fidj ein jäfJtlidjcs @eiamtmc1Jrerforbcmi,; 1Jo11 l 240 WZiUionrn Shonm ergeben. 
\ll3e1cf)er 'reilbetrag bnuon auf bie unter bief es @ef e~ iaUcuben Wngefterrten cntfnllcn tuirb, fäf3t jidj 
i'nangcl..; t·ines Überbridr, iibcr bie .8al.J( ber jßoft• nnb '.tefrgrnpfJennngefteIIten, bic im prngmutifdJcn 
'l:licnftuerlJä(tnis tmbfeibcn werben, nicf)t genau feftfteUcn . 

'va bas neue )8efo1bung~gefe\} bemniidjft norge(cgt tol'rben joll nnb ba~cr l:>iefem @efe~ nur eine 
forDc Sebensbamr 3-11fommt, gfoulit bie ffiegierung non einet ,8nfnmmenjaijung bct fiir Die tief o(b11ng 
ber @5toat€angeftc(Itcn gertenbrn gef e~ficf,Jen \Bcftiutmungeu abfrfJen unb iicf) auf rinen 91adJtrai-1 ;3um 
\Brf olbm1gsübergangsgefct? bcfd_Jn'infrn 311 fönnen . 

';3m rin.;-efoen mir'ö bll bru )Beftimmungcn be<:, G:nttourfrs nadj_[tcfJcnbei.3 bemerH: 

.ßu filrti rcr 1. 

l){u~ bc1u 'illirtungsbercidi bf5 @cic~cs muatcn bie .podJfcfJuHefJrcr a11Sgcfcf)·a1tct bleiben, meil 
id)o11 bW1rr if)tc \Bejolbung wrfcntlidj günftigcr iuar, n: s bie 'ber ®taatsaugcftellten unb ba[Jer eil1e 
g(eicfJmäf3ige t1rn0e11t11eUc ®teigmmg i[Jrer )BcöÜAC nicfJt tunlidJ crfd)ien. ~ic Weuregelung ihrer )Befotbung 
erfofnt mit rinrm ®onbcrncfc~. " 

311 ~lrtifcT ll. 

(S.lrgrniibrr bcr bei ber ®emeinbc \lBicn burdJgefü[Jrten filegcfong ergibt fid1 inf ofcrn eine ib• 
m~idJunn, a[~ bic @ef)afrc 1111b bie @r[Jö!Jungen bcr ·\Beamten, Unterbeamtm unb 'l:liener nid)t um 100 
tiom .punbm, f onbci:n um 150 nom .punbcn crfJöfJt murben. .pingegen m1ttbe brr Ort63uf cfJfog, bcn 
bir @emeinbc 11111 ·50 00111 .punbei:t cr[Jö[Jt 1Jntte, 3iffernmä5ig unucränbcrt &e(afirn , f o bai3 nur bie 
ncttrn .punbr.rtf äbc crmittcft 1uerl)1•n muaten, bic jidJ uon Dem er{Jöf)ten @eljnft ergeben, menn 3u bicfem 
al;:; ürtrc3uid1lag bic bi~f)crigen )Beträge beredjnct merben f ollen. 

'.tcr !»rnnD bicjer unterfd)icbficf)en )8ef,Ja11bfung gegcnüb,r bei: @emeinbc \lBirn firnt barin, ba13 
ficfJ bei gennucr llfnpnflunn an bn?, @emeinbefdJema bie ®pannung ;,mif dJcn ~icn unb bcn Ürten ber 
nicbrign cn m-e3ugsHajjcn tmgröacrt l.Jättc, ruuf, bardj bie i}bcttragung ber g a n&cn G:rgög1111g auf ben 
@e!Jalt uerm irbi·n mirb. @r, ergeben fidJ babei fiir ~ien bic gfcidjen )Beträge mie nadj ber \Regelung 
her @emcint1e, n1äf)nnb bicie 1)((1änbmmn fiir bic iibrigen Ortr nidJt nnmefcntiid)c ~JMjrbeJftge 3ur 
ior1-1c f111t . 

~ll)jurcn . 

:t'ic i8c0ügc Der ~rnftifontc11 nnb @(eid)gefteUtcn murben um 100 uom .punbcrt edjöljt, wa~ 
cinrr @rl)lilju11g 11111 150 nom .pnnbert jrnes :teiles ifJrcil filbiutums entipridJt. ber iid1 nadJ 9{b5ug 
bt--:- aui ben Drts3uidifoi-1 rntfall_cnbcn ibeeUen 'teifeil br~ 9Ibjuhtms ergibt. 

_ßn lllrtifcf ill . 
!Irr 'fürikl 111 rntfJälr jc11L' filbänbenmg bc§ @eie~cs nom 18. 5tleoember l919, ®t: ®. fü. 

%:. tl72, bic ficfJ au,; bcr 150pro0entigen Q:rf)ö{Jung ber bisljerigrn @cf)afte ber Bel_)i:petjonen an 
mitt[errn nnb nirbcrcn llr.tcrridJtöanftaftcn ci:gebcu. 

(ibc11jo f)at her für bic mi1f)egcn11abcmcfi1mg anrcctienb,m 'J:ei.{ bcr 'J)ireftors3ulngc hie g{eidie 
pro~rntnrUe (;);rf1öfJ11nn crfabm1. 

'.vir ~c3iigc brr <S11t11Jlrntc11 unb ~fjijtcnren murbcn ebrnio toie jene brr l.l3rattifo11ten um 11)0 
oom finnbrrr crbölJr. 

,Su filrri[c( IY. 

:i'ir )Sejtimmuun bes< fütifcfo lY ioU bie ~Jcög(icfJfeit offen Iaficn, iolr{)e ~erfonal311fage11, bie uadJ 
!Ucaugab1· bcr föreicfJunf1 l)öfJmr Q3e0üge im maljmen br<S bisgerigen Q3ejolbungsfdjema,, rin0u3icl!ett 
gemefrn märrn ,1brr 'örrrn ~!kiterbe0ug im ,'5inofüf aur i:lic ~rq9g11ng 'ocr 1Se0ügr nicht me~i: gcmfJt• 
fn1igt l'r\djdnt. Clllä-lloicfJrtt . 

000066 
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8n 91 rtifc( V. 

2trtifef V entfJäft bic 91eureAriung brc ~rf1immu11grn über brn :Drts0ujd}(ug ttub bic '.trucruag~ 
.3urornb11ngen, bic iidJ ans ber 12fngfcid)1tng 011 bad \lliienct @emeinbcf lliema ergibt. 

~er ürtsJufd)fog ift, ba cr mit 40, 34, 28, 22 ttnb 16 uom 1Juabert be,:, 11111 150 00111 .pnnbm 
ergöf)ten @.eljaltrs feftgeie~t mirb, 5iffermääig unoeränbcrt neMicben. ~bcnio murbe llie ifüfdJränfung in 
ber 5Bcmefinng bes• Orts011f dJfoges iilr bic >Sra111tcn mit ciucm göfJercu ats bl'lll 12fnfangtl!Jt'goft ocr 
IV. ffiangffaffe beibcgaften . 

.pingegen tuurbc cim 91cuerung infofcm im, l~cic~ ringefügrt, n(;; n11dJ ben ~i:aftifontl'II unb 
®up.plcnten ber qrt~511f dJ(ag uon i~rem um 100 uom .punbed er1Jö(Jten 12fl>juhnn, bcJiebnnn!lmrif e 
igrei: ,n gfeicf)er )llirif c l'rgögten ffiemuncrntion an @5teUe bcr 6i!lfJerigcn '.Dicnfte-,3u(agc getuä()l'.t mnrbe. 
~amit ift efoem ftets roiebcr cdjobencn filstmfcf)e birfer ~ategoric oon 21:nneitcUten entjprocfjen, ofJrte 'o1li3 
gie6ei eigentfid} 9fü1Jrfoften eintreien, ba eint' g(eid}e Qtcftinununn für bie neue 'füfofbungsoi;b1mng. bie 
mit lRücl:mirfung tJom 1. ~ännrr 1920 in seraft trctrn foU, fcfJon in filusiid)t genommen murbe. 

~ic '.tcuenmgsDufoge tuutbe 1m1 120 bpm 4'>tinl>crt ber bisljer für 'oic cin3r(nen Ort"t!nffen 
ge(tcnben 18rti;äge erböfjt. 

~ie (fr1Jö1Jung bcr ijranen0ufnge bdiinft iicfJ nuf 1 :')() oom .punbcrt, 'oic 'ol'r Sl'inbersufagc nur 
250 00111 .punbctt. 

~ie l8cftimmllnArn über bi1• 18crec{jtig1111g 3u111 I.Bc,1ug 'oer :teuerungiiAUfage für bie @attin IJut 
infoferne eine %Inbrrung erfafjren, nfs bis(jer 31onr brn filngefMltcn, bereu %rauen im öffentlid)en :vimfte 
ftanbcn, biefe .ßulage nirf)t crufam, 100IJ1 aber jenrn %1gcfteaten, bmn irauen auf @runb i!Jrer !>ienit• 
leiftung im öffcntficfJen ~ienfte einen ffiufJegenun beJO!lt'O, mri(]rcnD nacfJ ben 5Bcftimmungen 'oci'S oor• 
liegenben @nttourfc"' audJ bic lc~terc Sl'ategor1e 'o, r filngcftcllten oom Qte,juge 'ocr g:rauen3ufage 11U5• 
gef cfJfoff cn fein joll. ~amit ijt nur bic g{eicfJr 18eganbfung bief er 3rori ~ategorim oon 'llngtjtellten, bmn 
bi~(jerige ucrjd)icbenc 18e(jan'ofun9 nicfJt begriinbet mru:, IJrrgejtcUt. 

'tlic gfeitettbc 8ulagc tuurbe für bic unter biefe,3 @ef et fa((enl)en ~taatsangefterrtm entjpred)enb 
ber bri ber @emcin'oe lillien erfolgten megcfunn uufgcljoben. · 

3n llf rtifef '1. 

:Durd) biefe ){\eftimmungcn f oll jcbem llfngcftcatcn t'in Wcinbeft 0 Wle(jrbe3ug getoägrt merben, 1oa!f! f onjt 
bei ben filngefJörigen ber unterften seategoricu, bef 1mbcr-5 jomeit e~ fidj ·um fin'oerreicfJe ~amilicn 
ljanbeft, nicf)t ber ~all gemc1en märe. 

:Die @emeinbe filsien fonnte eine jo(cfJc illcai3!latime oermeiben, mci( iie in jebem ijalle buburd), 
bau iie bie le~te (h1Jögung ber g1cifenben ,ßulagc um 100 K pro ~opf (@efe~ uom 1. Dftober 1920, 
15t. @. 5Bf. mr. 463) n-icf)t mitgemarfjt gat, wicgrbrträge aus3aglen fonnte. 

311 ~lrtife( Vll. 

~ie filufgebung ber ~ien\"fes3ufo11e ergibt fidJ nu!'.l ber @eroägrung b,es Drts3uf dj{a!JCS an 
$raftifonten unb 15upp!enten. 

3u llirtife1 Yill. 

filna{og ben bei ben ®taatsange\"feUtcn eintrctrn'oen ~c6ug!laufbefiemngen IJ.ätten llen bi,iljer 
beobacfJtetcn @runbfäten gemäu - audj bie fongruumäi3igen 5Bc3üge ber fatljolif c{Jen @eift(idJen, roe(dJe 
fid) in g1eicfj f cf)roierigen finan0ieUen !8ergäfrnifien mie bie 5Beamten befinben, eine gteidjattige @rgöljunA 
3u etjafJren. \ffienngleidJ bie bisger 5u ungunften bes föerus bereits be~anbene 6pannung 3mif djen ber 
~ongrua ber @eiftlid)en unb ben oerg1eidJsweiie gcran3u0iefJenben 5Beamtcnbe0ügen bei ber im @riete 
oeantragten 5Be0ugsaufbeff erung nodj eine ergeb1idJe !8erf dJätjung erfciljrt, f o fann bodJ über bas gin• 
-,irfjtlicfJ ber 5Beamten 3ugrunbe gelegte ~usmafl einrr 150.pro3e11tigen @rg~gung nicfjt fJinausgegangen 
werben. ~emgemä§ roerben in ben §§ 1, 2, 4 . bis 6 bie 3iffern bcr fongruamäiigen 5Be3üge her 
®eelf orger unb ~anonifer entfl>redjenb bemefien. 

~e im § 3 vorgenommene ijeftf ~ung ber \l3enfionsanf äjJe mueifi fidj am notlDenbig, wei( im 
@egenf a~e 3u bem bei ber 5BeamtenjdJaft automatiicfJ roil-tenben @runbf a~e ber pro3entuellen 5Be-adjmmg 
bes ffiu~geljaUes für ben Sfl:erus fiie $enfionsbeträge - abgeituft nadJ beftimmten 3eitabfcf)nitteu 'orr 
altiuen ~ienftleiftung - in @eltung fiegen, bafJer bief e 5Beträge bei jeber IBerf cf)-iebung in ben Ron9n1a, 
anfä~en enti.prerfjenb umgmdjnet werben müff en. 

§ 7 nimmt auf jene 5Beftimmungen !Be3ug, fJin\idjtiicfJ mefc{Jer ficfJ - analog IDie bei llen Stant'3 
ange~ellten - burdj bas uorliegenbe @ef e~ feine filnberungen ergeben. 

·-· 
.Pftm~ii~ 6ta_atsbruderei. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - -
Betreffend den IV. Nachtrag zum Besoldungsübergangsgesetz. 

Im vorliegenden Ge eetzentwurf wird im Art .III die 

Remuneration der Supplenten und Assistenten an mittleren und nie

deren Unterrichtaanstal ten dee Bundes und zwar 

für die Gruppe A von dermalen 5.000 K ellf 10.000 K 

für die Gruppe B von dermalen 4.000 Kauf' ~.ooo K 

erhöht,. 

Im Artikel V wird Ihnen ein Ortszuschlag zugesprochen, 

der von ihrer Remuneration einschließlich der Erhöhungen· nach den 

für die übrigen Bundesangestellten geltenden Bestirnmungen(d.i~ 
-

perzentuell verschieden nach Ortsklassen ) z,.B;für Wien mit 40 ~ 

bem:1Bsen wird.. 
-

Zu diesem 40 ·foigen Ortszuschlag für die Bundesange -

stellten(_ exkl,. Supplenten und Assistenten) gelangte man da-
-

durch, daß die Gehalte samt Erhöhungen um 150 '/o erhöht wurden; 

während der bisherige Ortszuschlag der gleiche ( d.i .100 % des bis -

herigen Gehal tea) blieh1r Dieser Betrag kommt a1Jer ( für Wien) 40 
-

Prozent des nunmehr erhöhten Gehaltes gleich. Wen,."'1. nun den Supp-

len ten ( Aasi atenten) die bi eher keinen Ortszuschlag bezogen, die 

Remuneration um nur 100 % erhöht und hieven ( für Wien) ein 

40foiger Ortszuschlag gewährt wird, so ist dies auf' den vom Finanz..: 

Ministerium seit dem Nachtrag zum Besoldungeüberga.ngagesetze ein

genormnenen Standpunkt zurückzuf'ühren,daß in der bisherigen Remune

ration ein ideeller ?eil und zwar 1/5 als Ortszuschlag enthalten 

sei, • .Hiena.ch hätte zum Beispiel die bisherige Remunerati_on eines 
~ 

Supplenten der Gruppe A von 5.000 K zu 4/5 d.i. 4.000 K eigentli-

cher Remuneration und zu 1/5 d.i. 1.000 Kals ideellen Ortszu .

schlag bestaiwn.Da.hcr ergibt sich bei einer 150%igen Erhöhung die-

aer eigentlichen Remuneration von 4.000 + 6.000 )• 
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10.000 K was aber tatsächlich nur einer 100 %igen Erhöhung des bis

herigen Remt.meratiori. e-Satzee entspricht_, . Hiezu kommt ( für Wien) 

der 40 %ige Ortszuschlag von 4.000 K. Der Wiener Supplent hätte 
-

hienach einen Gesamtbezug von jährlich 14.000 K ( nebst Teuerungs-

zulagen). 

Durch eine derartige Lö sun·g der Besoldungsfrage würden 

jedowh, wie aus mehrmaligen vorsprachen der Vertreter der Mittel

echullehrerachaft in den letzten Tagen hervorgeht, die Supplenten 

(Assistenten ) sich benachteiligt fühlen., wobei sie sich spe ·

ziell auch auf den Kabinettsratsbeschluss vom 7 .• 0ktober 1920 be

rufen, womit ihnen :zu ihrer Remuneration ein Ortszuschlag im glei

chen perzentuellen Ausma~ee ( für Wien 1100 % ) wie den übrigen 

Staatsangestellten in Aussicht gestellt wurde,. 

Vbn meinem Ressortstandpunkte vermag ich mich der Be

rechtigung des Standpunktes der Supplentenscha:rt nicht zu ver

echliessen, wobei ich r.air auf nachstehende Umstände hinzuweisen 

erlaubes 

Bereite anläßlich der Verhandlungen betreffend das 

Lehrer-Beaoldungaübergangsge aetz im Dezember 1919 war beabsich

tigt, den Supplenten (Assistenten ) neben ihrer Remuneration 

auch den Ortszuschlag zuzubilligen .Hiezu kam es jedoch nicht, 

da das Staatsarp.t für Finanzen dagegen mit der Begründung Ein

spruch erhob, daß ein Ortszuschlag nur zum Grund g e h a 1 t e 

geW--ahrt werden kann, Supplenten und Assistenten aber keinen Grund

g eh a 1 t, sondern lediglich eine Remuneration beziehen und der

her auf einen Brtazuachlag keinen Anspruch haben. 

Diesen Standpunkt hat das Finanz-Amt jedoch bei einer 

anderen Kategorie von Stao.:tsbediensteten nicht mehr beigehal ten 

können,indem in der Vollzugsanweisung vom 9.Jänner 1920,St.G.Bl. 
-

Nr.22, betref fend die Regelung der Entloh..nung i...es Ke..nzlei- Hilfa-

personales und der Aushilfsdiener, diese.n - obwohl ihnen kein 

G e h a 1 t sondern nur J a h r e s b e z ü g e zUkomm.en, 

Ortszuschläge bewillißt wurden. 

Sohin wurde die :Frage des Ortszuschlages für die Supp-
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lenten und Assistenten anläßlich der Beratungen zum Nachtrag des 

Besoldungsübergangsgesetzes vom 22. :März 1920, St.G.Bl .Nr.134, sei- . 

tene der Unterrichts-VerwaJ.tung neuerlich angeschnitten,doch ver-:. 

blieb das Staatsamt f'ür Finanzen auf seinem ablehnenden Standpunk

te und beantragte statt dessen die Gewährung einer Diensteszulage 

al.s Ersatz für jene Bezugsauf'besserung,die den Staatsbediensteten 

durch Erhöhung des Ortszuschlages ( in Wien von 30 % um 70 % auf' 

100 % ) mit dem erwähnten Gesetze bewilligt wurd~. 
~ 

Der Berechnung dieser als Ersatz der Ortszulage gelten-

den Diensteszulage legte das Finanz-Amt nicht die volle Rem.unera,

ti onahöhe der Supplenten ( Assistenten ) zu Grunde, sondern u.o 

1/5 erniedrigten Betrag, indem es zum erstenmal die F i kt i o n 

auf'stellte, daß in der Remuneration bereits ein Ortszuschlag 

entha.l ten sei. 

Die NationaJ.versammlung hat gleichzeitig mit der An~ 

na:bme des erW'äb.nten Nachtragsgesetzes eine Ent schliessung 'ange -

nommen, mit welcher die Regierung au:f'gefordert wurde, ehesten·a 

eine Novelle einzubringen,mit der den Supplenten ( Assistenten) 

zu ihrer jährlichen Remuneration ( § 6 Abs. 1,2 u.6) des Geset

zes vom 18 .Dezember 1919,St.G.Bl. Nr .572,eine Ortszulage nach 

Art der für die übrigen Beamten bemessenen Ortszulage gewährt 

Wird. I m Sinne dieser Entechliessung erbat sich das Unterrichte-

Amt vom Kabinettsrat die Ermächtigung zur Vorbereitung einer dem. · 

entsprechenden Gesetzesvorlage. 

Mit dem bereits früher zmtierten Beschlusse des Ka

binettsratäe wurde diese Ermächtigung erteilt.Der ausgearbei

tete Gesetzent\'mrf hat bereits das Bundesministerium für Handel: 

und Gewerbe,Industrie und Bauten passiert und sollte nunmehr 

dem Finanzministerium zugemittelt werden .Inzwischen langte der 

vorliegende Gesetzentwurf' ein. 
-

Im Hinblicke auf die von mir gegebene Entwicklung der 

in Rede stehenden Frage erscheint es nur recht und billig,nun

mehr anläßlich der vorliegenden Bezugsregulierung endlich die 

allem Anfang an beabsicht~gte Zuerkennung des Ortazu-

000070 
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Schlages f Jr die Supplenten durchzuführen und zwar in der Weise, 

daß der Berechnung der 150 %igen Erhöhung der Remuneration und 

der Bemessung des Ortszuschlage s nicht ein fiktiver 'i.'eil der 

Remuneration s ondern diese in ihrer vollen H6he zu Grunde gelegt 

wird,,. 

Gleichzeitig müsste im Einklange mit der Entschliesaung 

der Nationalversammlung und dem Kabinettsratsbeechlusse vom 7, • . 

-Oktober 1920 der Ortszuec.hlag nicht_ nur zu den Remunero.tionen im 

§ 6 Abs. 1, sondern a:uch zu den Stundenhonoraren im§ 6 Ab&. 2 

des vorliec;enden Entwurfes ( Art,.III ) gewährt werden, denn sonst 

blieben die eogenannten ?eilsupplenten ( § 6 Abs. 2) und unge

prüf'ten Supplenten ( § 6 Abs. 6 ) , denen 80 % der :f>m § 6 Abs.2 

-festgesetzten Remuneration gebühren, von der durch den Ortszuschlag 

gebotenen Erhöhung ihrer Bezüge ausgeschlosse~. 
-Iliege-[;en kann umsoweniger ein Anstand obwaJ. ten, als die -

sen beiden letzteren Supplentengruppen eine der Dienstes~ulage 

der übrigen Supplenten entsprechende Bezugserhöhung -einvernehmlich 

mit dem Staatsamt für Finanzen praeter 1 egem bereits im admini

strativem Wege ( mit Erlass des Unterrichtsamtes vom 6.0ktober 

1920,Zl.7961 und einem glei chlautenden Erlaß de s Staatse.mtea für 

Randes u .Gewerbe,Industrie u .Bauten)zugesprochen wurde. 

Ich gelange sohin zu nachstehendem Antrage: 

Im Artikel IDII 

ad § 6 Abs.l a ) 

ist der Betrag von 10.000 K durch den Betrag von 12 .• 500 K 

ad§ 6 Abs. 1 b) 

der Betrag von a.ooo K durch den Betrag von 10.000 Kund 

ad§ 6 Abs. 2) 

der Betrag von 500 K durch den Betrag von 625 Kund 

der Betrag von 400 K durch den Betrag von 500 K 

zu ersetzen. 



Im Artikel v. A:Ortszuachlag 

Absatz 3 

ist die Stelle: " Supplenten und Assistenten, die mit der Lehr

verpflichtung eines(wirklichen) Lehrers beschäftigt sind(§ 6;1) 

~es Gesetzes " zu ersetzen durch 1 

,, Supplenten und Assistenten ( § 6, ( 1) (2) ) des Gesetzes ",. 

000072 
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Vermittlungsvorechla bez ;v. Zusetz.-

nlä:.-1lic-h der rerhandlungen mit der OrganL ation 

ocr "i ttel c'bulleh ... erechaf't z · e ol un eü er an s e

sotze we. r nur eine •rhöhung di er Remuner&tion· n eh je 

2 Jähren um je 10 % entsprFc-hend dem f EO der Iehrerdienet 

pre.~atik, in Alias•· eh t ~enommen. 

Ich schlage daher vor, auf diesen Zuetand wie

derum zurLtckzu~reifen und der lbündenm der Remuneration 

g€!Iläß meinem er ten Jmtrege und zugleich der Einfügung 

de·e A•~ BQtzee 3 des f 6 des Gesetzes vor.:r 18. zember 1919, 

~ t . G. Bl . 7>Tr. 572 in d i es s Gesetz ~ ,..,m in folgen -

der FaEeung zuzustimmen , 

6 ( 3 ) • 

Die den &:i.pplenten und Asei ·tenten nach 50 

der Lehrerdienstpragmatik gebührenden Remunerationserhö

hun en werden mit 10 vom Hundert nach tim zweiten und mit 

weiteren 10 vom undert nech dem vierten Jahre der Dienst

leistung festgesetzt. 

OOG073 
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Memorandum. 

Die Grundlagen r-r die Besoldungsverhandlungen im Dezember 

1919 bildeten die Lehrerdienstpragmatik und das Gesetz vom 29~ Juli 

1919, St.G.Bl. Nr. 408, durch welches den Supplenten nach zwei Dienst

jahren die Ernennung zum definitiven Supplenten mit den systemmässigen 

Bezügen der X. Rangsklasse (Gehalt und__Aktivitätszulage) zugestanden 'Kl 

wurde. Es durften daher die Supplenten nicht schlechter behandelt wer

den als die Beamten der X. Ra.Dgsklasse, deren Anfangsbezug laut-dem 

Dezember-Besoldungsgesetz 4800 Kund Ortszuschlag beträgt. Änderseits 

musste die Parallele mit den Nebenlehrern, denen .ein Stundenhonorar vcm 

800 K jährlich bereits zugestanden- vrar, im Hinblick auf die durch ... 

schnittliche Lehrverpflichtung von 20 Stunden auf eine Remuneration 

von mindestens 300 mal-20 d.i. 6000 K führen. Nur unter der Voraus-. 
setzung, dass zu der Remuneration auch der Ortszuschlag gebühre,· as „ 

ja auch der Verfassung des~ 9 des Besoldungsübergangsgesetzes ent

spricht, in dem nachträglich das Wort "sinngemäss" gestrichen worden 

ist, konnten daher die Vertreter der Mittelschullehrer einer Anfangs

remuneration von 3000 K zustimmen. Dementsprechend war auch die au! 

Grund der Verhandlungen vom Unterrichtsamte ausgearbeitete Vorlage abg 

fasst. Das Finanzäm.t hat aber nachträglich diese Vereinbarungen gebro

chen und den Ortszuschlag gestrichen. Als Ersatz dafür wurde 19diglich 

eine kleine Erhöhung der perzentuellen Remunerationerhöhung UID je 10 % 
zugestanden, so dass diese nach dem zweiten Dienstj8llre 20 % und näch 

dem ierten Dienstjahre 10 % statt wie früher 10 bezw. 20 % beträgt. 

Durch diese Vereinbarungsänderung sind die definitiven Supplenten gegen 

über der x. Rangsklasse, au! deren Bezüge sie durch das Gesetz vom 

29. Juli 1919 Anspruch ·hätten, stark ins ·Hintertreffen geraten, was 

umso ungerechter war, ·als die Vertret9r der Mittelschullel1r9r bei den 

Verhandlungen die Wahl z•:1ischen den Bezügen der X. Rangsklasse und der 

0000 
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Remuneration von 5000 K samt .Ortszuschlag gehabt hatten und nur im 

Hinblick darauf, dass das Rangsklassensystem einer Forderung der ge

samten Lehrerscr.aft entsprechend~ im Besoldungsübergangsgesetz fal

len gelassen wurde , auf diese Bezüge der Xj Rangsklasse verzichtet 

hatten~ 

Die Behauptung des Finanzamtes bei der neuerlichen Gehalts 

reform im März 1920, dass in der Remuneration ein 20 %iger Ortszu~ 

schlag stecke, widerspricht daher in allen Punkten der vorgeschil

derten Entstehungsgeschichte des Gesetzes vom 18. Dezember 1919 -

St.G.Bl. Nr. 572 Dies geht übrigens auch daraus hervor, dass das 

Finanzamt im Dezember 1919 zur Rechtfertigung seines Standpunktes 

erJlärte, ein Ortszuschlag gebühre ~ur zum Gehalt, nicht aber zu 

einer Remuneration. Die-Uittelschuilehrer haben.daher diesem Stand

punkte des Finanzamtes auch niemals zugestimnt, sondern immer an der 

Forderung des vollen Ortszusohlages_]Qr vereinbartwn Grundremunera

!ion von 5000 K nebst BienD.ien- festgehal ten. Die Behauptung,dass in 

der .Remuneration ein Ortszuschlag enthalten sei, ist vom Finanzamt 

erstmals beim ersten Nachtragsgesetz zu.in Besoldungsübergangsgesetz 

im März 1920 aufgestellt worden, in welchem dann nach diesem Grund

satze die Feststellung· der Dienstezulage für die Supplenter erfolgte 

Auch damals hat die Mittelschuller..rerscha!t hiegegen schärfstens 

protestiert, weil dadurcj-das Verhältnis der definitiven SUpplenten 

zur X. Rangsklas~e noch weiterhin verschlechtert wurde. Wenn nun 

das Finanzamt-behauptet, dass seine Auffassung, tn der Remuneration 

sein ein Ortszuschlag enthalten, durch das Hachtragsgesetz vom tfärz 

1920 St.G.Bl. Nr. 132 sankt1oniert worden sei, so ~iderspricht dies 

dem früheren au! dem Gesetze von 29. Juli 1919 St.G.Bl. Nr. 408 be

ruhenden Zusaande (Bezüge der X. Rangsklasse), dass bekanntlich we. 

sentlich durch d:fe Bemühungen des Serrn-Abgeordneten Ku n-s oh ak. 

zustanden gekommen ist. 

Die Mittelschullehrer verlangen da.her nur ihr gutes Recht, 

wenn sie die Wiederherstellung des vereinbarten Gesetzeszustandes 

durch den vollen tOn!d~t!~8samten Remuneration zu bemessenden Orts

~uschlag~t fordern. 

000080 



Die nachfolgende Taoelle zeigt die Unterschiede~zwisohen 

den tatsächlich geg'ebenen Bezügen · unct' jenen; die _[si~h ~ei Anna.hfne 
+ 

der ursprünglichen Fassung ergeben hätten, und zwar jeweils für 

_ die Zei ~ vom· 1. Jänner 1920 biß 29. Fe~~qar 1920 _u...rid f0m L März 

--1920 angBfar:igen .für Wien..jidoch ohne_Tßuerungsi~lag~~- --~~==~ -~ 
- llil • b ' · - 1 ' Dienstjäfire Gehalt Jäfüier bfs a"6 1. · Marz7"9'20-....,.._ _____ _._..._._______ .. ~ur~-122O ______ __ 

ta~s~cb)ioh _, 0 l 50.QP bis~ ~ahre _ 7800 
• C 

nach der ursprüngl. 
10.000 Oüül , Ve:reiJ!R-=trung _ .· uvu 6500 (1 .. ' 

2. 
\. '"1 

- 4. tat sä.~hl i eh l 6000 9360 
J ur . L LI _ ü -r 

• c) - nach der ursprüngl • C - ~ ( 

Vereinbarung _ 1i50 - - -ir.-00O 

4;.: .. ~; c~ahr tatsäöb'l'ich \Je 6500 10.140 l, 

nach der ursprüngl. l 
Vereinbarung J~ 7800 12.000 

L '-- C • C 

Da nun im Ermäch tigungsges et z -zur Ang1 ei chung iri das Ge-

. haltssohema der Gemeinde Wien für die Supplenten· zwar gemäss dem 
V J- "'• 

Besohl uss des Kabeni tsra tes der Ortszuschlag ge11ährt werden soll, 
-

- - t '--' -..: __; - --

aber eigentlich unter Zugrundel9gung einer Remu...rierati on von K""4000.-
i. 

(da das Finanzamt eben noch i!:UTier behauptet, es war in der Grund ... 
~ 

remuneration von 5(00)() Keine ,equivalent des Ortszuschlages enthal-. t , 

ten) so ist durch die neue Vorlage die berechtigte Forderung der 

Supplenten, die sich auf frie Recttsgrundlage·des Gesetzes vom 29. 
- - - -- -

Juli- 1919, (Bezüge der X. Rangsklasse) stützt nicht erfüllt und wir 

bi iten lm E~ächtie:1J.!igsgesetz dle Bestimmung für die Supplenten 

derart zu ändern, dass unter Herstellung der ursprünglichen Rechts

lage der Ortszuschlag zur volien Remüneration nebst El9n~r✓ ien ge-

~ ä:hrt wird . 
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·Ht ß Z"CG ;1.uf das :~1,:tnor;llldUm wird gebeton J für die Supplenten 

(A Jiat-3ntiJn) i:l .a:t't11~chtigun,3seesatz v0in l.X.19Zo an f'ol._:;ende B z1.i59 
\ 

su.ptent.oo(-Ass ist er!.ten.) HaNun•9:i:-ation 
b isher. __ jährl. 

~· -... .. .. ,..... ~, . ,. .. , ·~ .... ~ ... '"' .... ... ... 
.so~ G ruvpe A--

\7 oll-oe

schiiftigt nech 4 ~. 6500 K 

--- ------ ----- ---- - -
4000 K 

Erhöh-:.ms ·150% Re:nune~ation 
ne fotszusetzande 

- - 9000 K 

9'750 K 

6000 .K 

12500 K 

15000 K._ 

16250 K 

lJOOO K Gruppe · 

'! oll be- nach 2 J 4900 T{ 7300 :.C 

'3010 K n~_ch 4 J . 5200 K 7800 1
{ 

·---- ------ ------~------------------------ ---------------------------

i.J 13eprüft Gruppe A 
Geflrüft G1.•11ppa B 

·- %tGaprüft Gru,t)pa B . 

250 • 

200 K 

160 K 

300 l<: 

· 240 { 

500 

· ·400 

K 

zu d$n_ in Kolbene 3 genaxm.ten R ~ rationen wird eia_Q_itT_S-~-11--

s_Q_B-~-A-ß --G€wiii.hrt, d~r in 

\Vt n 40 o/o 

Ortskl::-..asc I -- a 34 o/o U•S • W• 
., · , . , r 

der inKo 1me 3 ~i,geführten 'rlemunax:ationen beträgt , 

. .. Die Dias teaz11las• at Z\l ent talle».• 1 • ________ ... ------- . ..-. ...... -------
, \ 



1 

t nt n) i 

V llb8• 

• 

C • ;f: 

Gruv e A 

Gru, e A. 
Gru , e B 

0 1: 

00 

5200 K 

50 K 

no K 

160 K 

•• 1 20 n o 

'7 00 

0 

V OK 

00 

1200 K 

7800 K 

75 K 

0 K 

240 { 

re (Su le 

l :?500 

15000 K 

.1 · 250 K 

10000 

0 K 

13000 K 

6 K 

500 K 

400 K 

Zu den in aer Kolonne 3 011 ;nnt n B un 1 __ .. ___ ... ____ ..,.. ---in O R 'l' S ZU• 

SCHLAG er in 11EN -__ _,,__ ........ -~- -... 
OETSRLASS I 3 ~ u. •W• 

er iln K lo .e 3 r- ion n b t · •. t • 



DER STAATSSEKRETÄR 

FÜR FINANZEN 

Wien , am 2F-.'Novernber H?eO. 

!J" ochgeeh rter Herr Bundeskanzler ! 

Die von Euer Hochwohleeboren stets anerkannte und wiederholt 

betonte :rotwend igke~ t , den Entwurf c.ee neuen i::,eso ldungspesetzes 

für die BundesangeetE:illten rascl-1est.eps -fert,igzustellen, zwingt 

mich , Ihre Auf:::1erksamke i t. auf die Stellungnehme des B-und~sn::ini

s~eriu.a:s für ,Tuet:!.z in dieser "lj'ra.ge zu lenken, da. d'.1..ese geo!gnet 

!st , die Wirkung des Fefo:mwerkes erns~lich zu gefährden . 

Das Bundesroinfsterit1m für :Tinanz.en bat mi1:. Rundscbre.ir-en 

vom JA .d. ·r . d.en übrie;en -oundesminiater:ien und sonstigen Zentra..) 

ste llen den Peechlt:f! des Y.a.b::..r:.e ttsra t.es, wonach der Entwurf des 

rienen n~sold1mgseese+.zes unte:r Anlehnung an die Pcst.besoldunge

c:rdnur,f!' ebes+:ers twz1:ert,e.., ten ist- , mi t ~eteilt und sie um d!e 

Perenn1 t.., lune: des Reihunr;sv orechla?es für die A.ngeste 12. ten jedes 

Peseort s ers~cht . 

Das Bundesministeriurr, für Justiz wurde au:ßerd ism er-srcbt, je-

ne Pondertestjrinunpe~ , die hinsicbtli ch der ~ichter in den Gesetz

entwurf aufz1.meh!11en s ein werden, r-eke.nntzug-eren, um so in dem 

Entwurfe der Sonderstellung der Fiel er im ?aht:l"H~ der f!inbe::tli-
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chen Pesoldrngereaetzgehur:ig Rechm.:.np; tre.e'3n zu könr.en. In seiner 

Antwort a..uf diese Zuecl:rift hat nun das Bundesministerium fCr Ju

st:.z anher mitgeteilt, da.ß es vorläufig da.von o.hsehe, die gewünsc.t

t e r.ormuli enmg de ... erwruin~,en qonder'bes t imm,mf"cn vorzuneL"'I.en, de. 

es eine e-ti:re e Pesoldungsordnur.g für die Picb+,er t.wsarbei te urid 

vab!net1srat ir der nächsten Zeit vorzule~~n ~edenke. 

Dem Ve.,..neb•-:cri nach soJ.l das 'Bundesminis•erium ftlr- J:.:stiz 

s ·eh 1-,e,...e~ ts Ierhsnd 1 ·ng-en n:::. t df'?r Fiel. t.erverein::.gu e tn er den 

'[;, wurf e · n°s Sonderbeso 1d :ng:sr„ese zes für die --i ch ter in die We

ge ~eleitet haben. 

~rklic d rch:ür.ren, ,ore.n allem l\nschs1n nach nicht rr,ehr ge

~weifelt werden kann, so wä:re d1e rolge df..1.von vor ellern. e:.r.e firn-

~ t.e "e-Pä rdun des esoldur;--sr-es~ zes, derr. s :.eh auct andere 3-rur

ncn von , '!"desangeste11•.---.n dann mit aller Auss:.cht auf Rrfolg zu 

~altt.n~ctee.-rn+en :m cnr,s e r. Sin!!e - v::elle:c•--.t, uch diese nicht 

üre aber der Zweck der 

"'eplnnten • e o , die Vereinhe! lichung der Besoldung aller Bun-
- -

desen stellten und die !"meid•~ng der ste~en ~eurruh::g~!ngE'n, d:e 
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eich o.us verschiedenar":!gen 3esoldnngesysterr,.en irtue,.. w~eder er

geben mOssen , völlig verei~elt. 

A1 1s 1::e s oldungspol i t ischen w:!.e aus stae tsf1nanziellen Granden 

muß 1.c}'l de.her den r-rößten "iert dara,:f leger,, daß das U!ldeernird

s+ e:r~ urr. f~j_r ,Tue ti z se! nen Sondersten dpllrkt in d :eser Frage auf

gibt. 

Ich erhi te m:.r zu diesem Zwecke Ihre gt:.tige Interven t.ion , 

d1P. Pich uneo.cehr als berechtigt erne!seri dürfte, alA des Vorpe

nen des Purdesm:i n:.s+e:-i vms f'.Jr „Tustiz e.Pch mit dem Bescb luß des 

Kabinett.s-rates vcr.1 3.l-Tovember 1920 in Widerspl"1,ch steht, rrit dem 

dem "9undcs:.n:in~ e •eri ;_;.m fü?"" .Finanzen ne~1erdings der .. 1;ft rag gegecen 

w11.,..de, c-i":.e ~e.s oJd ungscrd.r;wg für sämtliche Ste.a teangcs te 11 te zu 

sche:"-rer., ohne da.11 eine Ausr:~e hineichtl!ch ·der P:!.chter ge-

r:,act-t wc.,.den wäre . 

t en Z1-schrift des Bunuss.l'.!dr.:ster:. lLS für .Jus"":iz und d:.e vor, !li~r

O.t:'!: beut.e de.re:1;f' ergehende nt ,ort.note bei und ze:!c!u~e t !!ii t d~m 

ere;etenster 

m ~eine ::ochwohb·ebol"'en 
den ~e~rn nundeaka zler Dr.•:chael 

/. 
a r. / 



Abs c h r i.f t. 

An 

das P.undesminis ... erium für !-'inanzen. 

Das Pundeswinis+.erium für Jnstiz he~hr1· sich in der Beilage 

die Einre:hung der Ji_;st:.zangestellten in die 19 Ve:rwendungsp·rup

pen zu ühe:aenden. 

Wenn das -Pup esmin i9ter:. ,...:.rr: fJr <Tus tiz d 1,rch disse Uebe rsen

dung dem Wunsche des Bundes~inisteriums filr Finanzen entspricht, 

so w-5.11 es do..'ni. t. 1<e:!.ne swegs sein EiPverständnis mit der vorgeschlo

renen Eirreihu~g der Justizanpestellten !n d!e ~ruppenverteilung 

der Postverwaltung e"'klären, we:l die Organisation der Gerichts

und sonstigen Just~zbehö:cten (Anstal~en) im Aufbau und !n der Slie

derung e:!ne von de,.. 0rp:an: sation der Postbett~rden grundverschieden~ 

is+. 

Mit di~sem Vorbehalte gestattet sich das gefertigte Burdes

::ninist:e:r:.·1.CJ. erl: 11t 0 
... nd noch folp;endes zu be::.1erken . 

Beim Fechn1,ng-8d:.enst urid te::. der Finreibung der juridisch 

adrnin::s+rat:.ven Beamten h:.e]t s::c:t das Bundesrr.in:s+e:r:um filr Ju

sti7. , 8!:! t sp"'eche"'!d de!" A' fforderunp des -oundesw.:.n::.s •.er!.1i.,.s für 

~:ina.n::•.er:, ir.1 al l gc:ne::nen er. die Peihun;:r, 1V:ie sie die Postverordnung 

vornimmt. Da~8gen konnte die Einre ::hune des Ka.r.zle :.d :.ens t~s nach 

der Pos+,verordnung für die Just:.zveri."le.lt•p,g nicht als bindend er

kann+. werden. ::::ier n~enst in der G-eric +skanzle!. kann tt'ii+- d 0 ru 

Yanzle:d:e~st de: übrieen Ressorts nicht in eine Linie ~est~llt 

. erden. Den 4 erunten der 'Je .... ict tskanzle:. cbl.:.eren :l'!s'br.sonde .... e 

sei-+- der ir\ssmke !+- der 8er:.chtser.t-last1mpsn0u;::i]ler: e:.ne ~e~he 

vcn Die sten, d:.e sie sel~s•ändig 1nd ohne rich+erlic~P,~ uftrag 

zu besor~en hahen. D:esg ;ienste kör.~e~ dater n~ch+ als bloße 

Van zle :d:.ens •0 ,vewert,e._ werd 0 n. Sie v~rd:.~r..en e :.ne be sende re Be-



J 

rücksich ... .igung und ?,en-e:rtung, zrnraT d:e Beamten der Gerich„skanz

Jei aureb Prtifung!m (1. und 2. Knnzle:.pr:Jfung, 1rundbuchsführer

pr::funp:, Vonzep!s?.ebilfenprüfun.11') die Fefä.higu~g zu ihrem Ar:i te 

darzutun ha.cerr. Dem nierist dieser Beam+,en muß euch der Dienet 

der Yanz ]ei bewnten dee Bundesrnin ~ s • eri 11.r.1s für Justiz glc ichge-

s te J lt werden , weil eich diese a.usnahins1os ans dem Stande der 

ersteren ergänzen und volles Vertrautsein mit der Gescbäftsbeha.nd

lung bei den f+('ricbi:en voraussetzt. 

Fü ... die Pichte r pedenkt. das Bur.desl!l inisteri nm f-:.ir Justiz 

::n nächster Zeit eine eigene Bes o] dunrsordnung a11szuarhei ten und 

b :iefür nach vo!"''",erir,s:r Mi tte!hmf" des Rntwu!'fea an das P,u:-1desrn:!.n:!.

ster:ium fi.!r r"inan?,en clie Z1Jstirr,mung des Kabinettsrates einzuholen. 

nie in der "Reilage unte!"no.a1J•1ene EiP-reihung der Ficn+er '.'T~'.rde 

dahe.,.. nu~ r:::.i t- diesem Vq...-teha.1te vorrenorr.u:en und sieht da.s Bu.ndes

mir-is+,eri1.:.:o für ,Tustiz vorlä1 ;fig a11ch de.,ron ab, die im Sc:-h1ußa.b

s a+ '7.e dos o o ..... t,a·'l t.l i<-hen Sc"!J. r-e:. bcns gewtinsch t.e vo.rülu lienm? von 

<"ond„rr.ee-t1.mmunrren ~ü.,... die P:chter v0rz\mehmen. 

~ien, 8IIl 15.~ovember 1~20. 

Dr.Roller 



A b s o h r i f t • 

Wien, em 26.}"l'ovember 1920. 

12'0. 510. 

Besoldungsgese~z. 

Ari 

df.is :Bundesministerium für J u s t i 1.. . 

Zur dort,igen 21.~schrift, vom 15.t-Tovewber rn20, Z.26.8Rl/20, 

beehrt s!cb da.s Pundes.m1n1sterium :rnr '!:'ina.nzen im ?a.chhange zur 

h.o.Zuechrift vom 17.:ovember 1s2n, Z.120.510/20, Nachste~endes 

mi t7,11te :i len t 

Die ablehner.de Ral tung, die das Bundesminis te:ri um für Jus t1 z 

pe~en die Eintcz1Ahunv der Pichter in das in ryorberei~ung begr1 

f 0 ne ne 1e -Peso ldnngsp·eePtz filr die Staatsangestellten einr..i!!.:r::it, 

-,,e :renle.ßt das Burdes:c.linisteri um für 'Pir:anzen, noch einmal die 

Gründe seines gegenteiligen St~.dpunktes darzulegen. 

Dr:m B~scl:i_li;s se des Zebi net tsro. tea vom 3. , cvember 192·') lag 

der 0-ede.nke zu G:rund0, dadurch, daß die Besolqungeoränung der 

Sta.atsa.ngeste 11 ten im engeren Sinne jener der Eisenbahn- und 

Pos+angAstellten angeglichen wird, eine eiajle~: tliche Behandlung 

sämtlicher Staatsangestellten in besoldunrsrechtlicher Hinsicht 

z erzielen, und eo die stets wiede:kehre d~n Be1ap:e1sfolgsrun

gcn, die zu re~Urchten f'ewesen u.rären, wenn d:e qtacitsnnees-tellten 

nach nrderen ~ rundsti. tzen a.ls die 1-.'erker_rs ngestel Jt~n en+,lohnt 

viü:rden , zu venne:iden. 

De Vorteile, die sich eorach aus der einheitlichen Behand-

lung der · Verkebrse.ng~atel)t.en unä der übri.('en Staa.t.se.ngestellten 

ergä en, würden aber sofort hinfällig werden, we~n un er den bia

r:e,... nach einheitlichen 1esichtspunk .en besoldeten c--:,aeteangestell

ten im engeren Sinne nuDI!l'?.hr Un eracheidungen und ~onderhehandlun

p-cn platzgre:.fen. Dies miF•te dazu f'ühr~n, daß die übr!gen Stee.1:s

fOh le:n u d · ene ;r,a ter! e 11 en V er-



teile, d:!.e mit der Sonderbehandlt:.ng anderer G rupp-3n verbunden 

e ind, auch für s:ich beanspnicben würden. 

Unbestrc::.tbar würde euch die Sonderstell 1~nr: der Pich-+;er z1Jr 

?ol:::-:e haben, daß andere Gruppen v"'n 8te.atsenr;estellten, derf•n 'T'ä

tigkeit gleichfalls nicrt ohneweiters mit je~er der eigentlichen 

Verwaltungsr·eamten verc;l:ichen -werden ke.nn, ebenfalls für sich 

e :!.ne 'hesoridere -nehand lung in beso ldunr:srech tlicher Hinsicht for

dc-rn wi1rde'n.H:!.er sei nur auf die wissenschaftlichen ~ee.mten ve:r

w::esen, d.;e erklären, mit Rücksicht auf 5.bre selbs4:ändige wissen

sctaftl!che Tätipkeit sich in die u+eatliche Hierarch~e nicht 

hine:!nfügen z.u können, oder auf die Beamten des Postspe.r assenam

-4:ec:, die behe11pten, ihre Tätigkeit lasse sich mit der der übrigen 

S te.a+.senges te 11 ten nicht vergleichen , s:!.e f!l.11flten v:ie lrr:ehr so be

har.de1 t werden wie Bankbeamte . Diese Bsisp::e le ließen sich be J i~

b ig veni ehr-en, weil ze.hlr•eiche Gruppen die Sonderriebandl1.mf 1n 

dei:n ge.nz r_cht.iren '.1eftihle, daß s::.e ihnen materielle ·,?orte~ le 

brinr+, anstreben werden . 

a~ Ereebnis würe dann eine Vielheit von Resolcungsordnun~e~, 

ein Z stand, der aus staetsfinanziellen und p~reonalpol~tischen 

rr:ründP.n ni1rträglich 11\'U:re . 

1 •enn demnach ein Abgeben von der not.wendigen Einhe! tlichke :i.1 

des Besoldungswesens für die gesamte StaatsverwaltunP; die schwer

wiegendsten Nachteile zur Folge hätte , so ist apdere"'sei tp nicht 

einzusehen, welche TT~chte~le der Rechtspf]ep~ und d~r ~ichter

scbaft aus der Finheziehnng der Pichter in des Eesoldur-gsJ.!e eetz 

der nurdesangeste 11 ti<m erwectsen eol len . Da.s 13undesmin :.st eri um 

für 'G'inarvm hat s!ch schon zu ,w:.ederhol t.enma.len be:rei t. erklärt,, 

lle .,j>me ~onderbestimrm:ncen, die no~wendig s!nd, um die besonde

re 'Pechtss e] lung der 1c1chter innerhalb der '9undesongt?st'3ll ten z11 

s-4_chPrn, in das G~setz aufzunehLen. Fs wä:re jeder.ze:t bereit , die 

h iert, rer vom 'Rurdesminis+.eri1J1!l für J~st!z- zu ereta-+:tenden Vor

cchläge> in ein.e-ehendst.er 11'e se zu pr"fen und den ?edürfnissen 



der Rechtspflege auf di.osem Geb,iete in ,jeder gerechtr.:3n Wr-,,-:t se i:.mt

f!eiienzukomrr.cn . - ·-· 
Wenn weiters behauptet wird, de.s System der Postbssoldungs

ordnung k6nne wegen der Verschiedenheit in der Organisation der 

Postbehörden und der Ger-jchtsbehörden auf die Richter nicht ange

wendet werden, so riuß dem entgegengehalten werden, daß das System 

der Postbes_oldungsordnung in se::.r:en Gnir.dzür,en k~in anderes ist , 

els das der deutschen Besolct~ngsordnungen, in die die Richter 

ohne Schw:ierigke1 t. eingere:'..ht werden konnten. 

,Penn schließlich e.nge.rior:.ll'.Ilen werden sollte, die richter·l iche 

Unabhäng:igkei t sei dadurch gefährdet, deß das Fortkommen des 

R~c}1t,ers vrn der F:r1angung eines Pos-tens in o.iner höhe~en Ve!'w ... n

dnngsgr11pre abhängig gemacht wird, so mi.i.ß de:rauf hinp-ew .'.! ~aen WP,r

den, deß &Jch nach den bisher Ublicben uef6rderunRsprunds~tzen, 

we.pn von d e r F'ntwicklunJ.! der ganz letz ..... en 7ei t. e..1 e:esehE•n w::rd , 

cje ~rreichune höherer Bezilge mit der Er,angun~ eine s in e:ner 

höheren Rangsklasse systemisie~ten Postens in einem innir,Pn Zu

sammenhe.nP,e stand, ohne daß darin eine 1
"' e:-fihrdung der rich t..fP''l:i

cben Unabhär r::.r-ke:: t erb1 ~ et t worden wäre . 

Das P.undesminister:i.vm für Finanzen is +, der v-ollen Uer·erze11-

gunr.;, daß das :Sundesmini 8 tf.:j r:i UL'l für Jus t:7, e:.ch der P.erect. tigtmg 

des b . o.Ptanärunk-:r,,s , 1!•:f>nr er a.11ch im W!cterspruch zu der von der 

Orge,nise.1:1on der Rich+.er vertrtitenen A, ffassune steht, "!"licht wird 

verschließen k6nnen . 

Die gesamtstaatlichen IntereRai:m , die d 1trch eine Sonder-be

handhmg der Riet ter schwer gefährdet warden, überwiegen "' n die

sem walle so sehr- di~ - Ubr.i,rens in kej ner V1eise ~efäh:rde ten -

essortinte :res sen, daß des Burdesmin :is ter:: uru tür ..... „ 1r:anzen 

lieh ctr:neendst ersuchen muß, dae Bundesmin:!.sterium wolle auf ein 

Sondergesetz flir die Picbter verzichten und ihrer Ur~ers+ellung 

•ni er das a.l lP"eme i.ne Besoldungsgesetz zustimmen. 

CTJ,.eichzeit1{2' ersuch+- das 1Jundesr:1inisterinm fUr Vinanzen·, 
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ncrnerli ch um schlcuni,s:,:stenebermi ttlung d~r 8-onderhestimm.ungen , 

die 'n den nesetzentwurf hinsicht l ich der Ricb.ter aufgeno!wr.en 

werden sollen. 

. er ~und esmin:ster : 

. . . . . . . . . 

J 

./ 



Bundeem1n1eter1um fttr Finanzen. 

e.·7 .iM/10. 

F Ur den M 1 ,n 1 s t errat. 

Rtl'cberleguns 4es etEtat11chen Verwaltungeje.hrea auf d&8 Xa.lencler~81lr. 

Die gegenwärtige Bichtübere1nst1nmung des· etae.tlichen Verwal

tungsjahres mit dem K~lenderje.hre und Steuerjahr h~t zu e.ußerorcl~ 

liehen Xomplika.tionen in der Steuerverrechnung geführt. Die f1lr =41• 

Vertuaung der Rechnungsabschlüsse Uber die direkten -Steuern ertol'

derlichen Elemente können ni~ht, &.uf Grund eines formellen Bucba.b

schlue·sea,eo~dern nur a.uf Grund von NebenaufechrF3ibungen erstellt. 

werden. Wiewohl deren Füh rung einen bedeutenden Arbeits&utwa.nd er

fordern, können sie doch nicht verhindern, daß sich, wie der Rech

nungehnf in einer Note an d&.a Ministerium tnr 11ru..n2en mit~eilt, 1n · 

den Rechnungs~bschlüseen Uber die direkten Steuern r11cka1ahtl1oh 4er 

Höhe der na.chgewiesanen Gebührenansätze. Ueberzahlungen und Rtloat.an 

e.uffallende Unstimmigkeiten zeigen. Auf' Grund e1ngeh~nder Prafun~ 

und Unt8r$Uchung an Ort .und Stelle bezeichnet ee der Reohnungehot 

&18 ausße&.ehlosaen, dafl be1 dem derzei t,j_gen Zustande die besagten 

Rechnunga~bschlüsee Z1ttemanaät~e enth&l~en, die den t~tsächlichen 

Verh&ltn1sa~n entsprechen und nach.jeder Richtung e1n1NUldfrBi eind. 

Na.eh Ansicht des Rechnuneshofea kann die Abhilte dieaee unhalt• 

baren Zusta.ndee einzig und allein nur da.Tin gerunden werden. daG-du 

staatliche Verwaltunßsjahr wieder aut dae Xal8ndnrJ.hr rtlcn8rlAgt 

'li'i.rd. 

J-Ur d1e Rttckverlegung spricht noch der Umet&nd, d&.ß n&.oh der 

neuen Bundenerf&&eung sich zahlreiche Wechselbeziebungftn zwiaohea 

Staat und Länder ergeben werden und deshalb de,s größte Oe1f1cht f.ltlf 



4ie Ueb rein~~immung des stae.tlichen Budgetjahres mit Jenem der Lan

der gelegt werden mußa D~ das Budgetj&.hr der Länder -vcm 1.Janner · 

bl• 31.De~ember läuft und diese zu einer Anpassung an du gepmr&l'

tige a\aa.tl1che Budgetjahr nicht verh&lten werden köru)en, erechein\ 

ea auch aus diesem Grunde notwendig,. das Verwaltungsj~hr wieder &ut 

d~e KaJ.enderJa.hr zurt1ckzuverle~en. 

Das einzige Argument, welohee dage~en $pr1cht ist, dtu3 der Vor

~•11. welcher ae1nerzeit für die Verlegung des Verwaltungsjahres be

st~nd war. 41e Bnnögliohung einer ausreichenden Beratung des 

Budgets aufgegeben wird. Hiezu .~ei angeführt, daß nach Artikel fil 

•• Verta.eeungsgesetzes (St.O.Bl„Nr.450/20) dt1r Bundesvoranschlag 

•»ateatena fCht Wochen vor Abl.ut des Finanzjahres 4em N~tiobalrAte 

Tgrglepn ae1n wird. Ba wi~-·aohin tar die parlarnenta.rieche ~~h&nd

lung daa Voranschlagea ein Ze1tl"$.Wll Yen acht Wochen für ausr•ichend 

betunden. m ... Beraiungetr1et ist theoretisch betre.chtet. bei der 

cberlegung dea Budgatjahrea a.u:t das Kalenderjahr gewllhrle1etet, 

11.nn _der S~aa~••oruachla.S w&re nM!h der &1t1erten Bestimmung spAte

atens anfangs BOYember e1nzu&r1ngen. ao d&fJ tur die Be?"tl.tung BoYem-

r u Dezember. alao zwei Konat.e, zur Verfügung. atUn.den. w&hrend 
' . ' . 

. . . 

welcher du Par1-ent nora.lerweiae t,agt. ~ es ft.ber obn• we1ten r . 
m4fglich 1at, den Voranschl-.g· nic.ht erst a.n1:anp Bovmnber.aondern 

aeho1l tl"1lher bei Beginn der Herbeteees1on einzubringen, die gewöhn-
. . 

lieh Bild~ September beginnt, so etUnden trotz der Rückv-er;legung dea 

Budgtjabf!S f11r die Budgetrben.tung nicht nur dfr gesetzlich -vor

geschriebene llindestr.&1t-raua 'yon 8 Wochen, sondern über 1~ Wochen 

~u1; Vertügµng.h iat. al&o· in diumn Belange ein Hindernis der Jfflck

ver 1egung nicht zu eri>lioken', . 

Mein Herr Amtnorganger ha~ &ich daher aua den e1ng&n$8 ange-. . 
ttthrten Gründen zu der besagten RUckverlegung entschlossen und zu ih

rer Du.rohrtlllrung Teri'Ugt. daß tUr die Zeit. Tom l.Juli. bis 31.Dezember 

1921 ein halbjähriges U&bergangebudget erstellt werde. X. winl aohili 

a.b l.J&nner 192& da.s Verwa.ltungaJa.hr wieder 111!.t d.em Ka.lenderje.br 

ttbere1nst°!mmen. 

Bievon beehre ich mich den Ministerrat in Kenntnis zu setzen. 
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Bericht 

des Staatskorrrmis~a.ria.tes für Sa.chdermbiliaierung zum Ka.binetts-
'1 . 

ra.tsbesohlus$ vom,J-0-;November 1920; betreffen~ •~uftfahrmatsrial". 

(Der Kab inettsra. tabeschluse ist dEJA StaatskommiS"eä.r mit Zusab.rift 

des Bundeskanzleramtes vom lO.l.M.,Zl.2281/B.K., am 13.l.M. zuge-
. .. 

stellt worden. Die gestellte aohttä.gige Beantwortung8frist läuft 

am 22.l .M. ab. ) 

Zu 1.) Die Interalliierte aeronautische Kon-trollkon:mis-
' . 

aion hat auf der Schaffung einer besonderen ~taatstrl1mandß@aell-

scha.ft (Beratungsprotokoll vom 24.Juli l.J.) nicht be~ta.ncien. da. 
.. ' . 

!Ur die Zwacke einer solchen Gesellacha.ft der Apparat der Haupt-

a.nstaJ. t für Sachdanobilisierung zur VerfüSJilg ate!;lt. Wohl aber hat 

die Kontrollkommission die Sperrung de8 gesamten Luftfahnnateria.

le• durch da.a Staatskommi.aaa.riat für Sachdemobilisierung gefordert;! 

die .sowohl hinsichtlich des im Besitze der Luftfahrwesengesellsaha.ft 

m.,.b,H. (Lufag) wie hinsichtlich des in a.nderwei tigsn Besitze oe,.. 
findl ichen Luftfahrma ~riales unter Berufung auf die gesetzlic.'1-ien 

Be$timmwigen des Fried.ensvertra~s mit an die Luftfahrwesengesell-
. 

schaft und an die seinarzeitigen Lieferanten. von .Luftfahrmaterial 

zugestelltem Erluse vom 27.Juli l.J.,Zl.263/V, erklärt worden isto 
. . 

üi t diesen Erla.ase wurden zugleioh die Depotleiter der Hauptanetalt 
. 

für S&chdemobiliaierung da.für h.&ftbar ~acht$ dass aus cien unter 

ihrer Aufsicht stehenden Depots der Luftfahrweaenseaell•ch&ft kei

nerlei )(ateri&l ohne be.ondere Bmlligung de• Staa.tuomni uaria

tea wega,br&eht werdeo Die Depots der Luftfahnre•engesellsoha.ft 

wurden überdiea von der Interalliierten a.eronauti•chen Kontrollkom0 

. miaaion eelb,t UliWr die Benchung ihrer militä.riaohen Organe e,e-

.;. 



atellt. 

Zu 2.) i.a awt~omniaaaria.t hat .nicht verkannt, aus 

aieh hinaiahtlich der Spwre auf da.a nach da Friedensvertr&ßS aµa• 

·zuliefernde Luftfahrma.terial di • · geaetzliehen Beati$mwigen d.es Frie

danavertra.gea und die e.dminiatrati ve S1,errverfiising als eine lex im

peri'ecta._ darstellen•- weil hiezt1 die aanetiQ. legi.a. fehlt. Auch <µe 

Be•tinmungen. der VerordnWlg vom 24. Ill.191?, . R.G.Bl.Nr.131, bo_teij 
. ~ ... 
hiesu keine geeignete Handh.abe.· ~•ch••i.ge .denn für die Dtirchaet-

1.nmg der Aualiefenmg der al• geaperrt erklärten 11&teria.l.ien. Iaa 

&ta.a.t&komminaria.t hat daher bereits im April l .• J_. die Erle,asung 
. . 

entaprechender Vorschriften in .Antrag gebracht. (Zl.2~ dea Sta.ats-. -
amte~ für H.u.G.,I.u,B.). Der Antra.g wurde vom Staa.tskomnissariat 

. . 
im Mai l.J. an Ha.rxl ein••-von ibm &~sgearbeiteten Entw.urfea zu 

einem Anforderungageaetze erneuort. (Zl.D689 dea ~nannten St~ta-
. ~ . 

amtea). Damals vertrat das Juatizamt-.un:t,er - B~ung &uf einen~ im 
,. . . .. 

Kabinettarat -e}3fa.aaten Beschluaa den Standpunkt~ daaa . die lrlüiung 
. 

eeaetzlicb.er Beatimm.mß8n. die der Ententa die Burch~etzung ihntr 
. . 

Forderungen .zu erleichtern geeie11et eind, zu venne_iden aei. na.a 
Staa.taam~ für Juatis denke für einm api..teren Z.ei tpunkt e.n ~i~ Er

la.asuog eines a.llß9II1einen Ennä.chti69lngageaetzea zur Durchführung 

der B•~timmun88f1 des Friedensvertragea. Auf Grund dieses Ermä.chti-
. -

gun@lgesetzea werde für die einzelnen Bedarfsfälle durch Vollzugs• 

-a.o•eiaungen Vorsorge getroffen werden können.Da.~ Staa.t~amt fiir Ju~tiz 
. . 

werde auf die vom Sta.ndpunk t der Sachdemobilisierung sich· ala not-

wendig erweisenden Jla.asnahmen jedenfa.lla Rücksicht nehmen und daa 

Ste.a.takomni ssa.riat zu den Vorverhandlungen beiziehen. Im Ausust 1.J~ 

hat das Staa.takommi»aariat anlässlich der vom Interalliierten Hee

resüberwa.chungaauaaahuss ierlangten Aualieferung von Bii~tungsaor

ten, die an eine Firma. Lowe Bro thers von der Ha.up ta.natal t für Sach• 
. . 

d obiliaierung erlta.uit orden waren, die Staatskanzlei und da.a 

~taa.tssmt des Aeusaern auf da.s Fehlen einer für derartige Fälle 

.;. 
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erforderlichen g1:fsetzliohen Handhabe aufmerksam ganacht (Zl.374/SD) 

Zum drittenmal ist das Staatskommissariat au.2 eie13ner Initiative 

an die beteiligten Staatßämter im September l.J. mit dem Entwurfe 

einer gegenständlichen Vollzugsanweisung herangetreten, der nach 

län~rer zwiachens-taatsamtlicher Verlla.ndlung schliesalich zu der 

nunmehr im Nationalrate eingebrachten Regierun~vorlage einea Be• 

schlagiahme-, Enteignun~- und Entschädiemgsgeaetzes geführt 

hat. 

Zu 3. und 4.) Das Sta.a.tskommiaaariat hat der ihm vorge

aetzten Stelle unterm l6~Juli loJ~ die Bedenken ganeldet, die der 
. . . . 

Aufhebung des mit der Luftfahrweaengasellscha.ft abgeschlossenen 

Vertrages entgegaiatehen,. (Zlo288/SD). 

Abß13sehen von den bedeutenden .Atrfindung.sa.n~prüchen der 

Luftfah1"Wesengesell schaft, mit denen zu rechnen gewesen wäre, und 

a.bgese..hen von den Verzögerunsen und Preiseinbussen, die die Ver-

wertung der Sa.chgi ter in da:n für das übrige Getachä.ft der Sachde-
' mobilisierung normierten weitwendigeren Verfahren mit sich ge-

bracht hätte, hätte die TJ-ebemahme der erübri~nden Bestände der 

l,~ftfahrweaengesellscha.ft durch die Hauptanstalt für Sachdemobili

sierung einen unverhäl tniamässigen Regie- und Personalaufwand e;r„ 

fordert. Auch wären hinsichtlich dea Personals der ehernali~-en 

Luftfal1rtruppe1 d.as von der Luftfahrwesengesellschaft zum grössten 

Teile übernommen worden istp und hinsichtlich der Sicherheit de9 

Materials ähnliche Sclrwieri~ei ten zu besorgen gewesen, wie sie 

• zur Zeit der Gründung der Luftfab.rwesengesellschaft bestanden. 

Letztere Enägimgen waren auch bei der seinerzeitigen flbertra@lllg 

der Verwertung des Luftfahnnaterie.ls an die Luftfahrwesengesell

schaft mitbestimmend. 

Der Intera.lliierta:ia.eronautischE11Kontrollkommission ist 

auc..h nicht clie Aufhebung des mit der Luftfahrweaengeaellschaft ab

geschlossenen Vertrages zugesagt worden, sondern es sind ihr ledis-



lieh geeignete Modifikationen in .A.ussi.aht seatell t worden, um 

die Be~tä.nde der Luftfahrwesengesellschaft dem all~meinen Regime 
. 

unterwerfen zu können. (Note des Staatsamtes für Aeusseres _vom 

lä.Juli l.J., Nr.2642/Fra). Die Handhabe zu dieser Abänderung 

des Vertra.gsgesenst&ndes war durch ein mit der Luftfahrwesense

sellschaft getroffenes Nachtragsübe1reinkommen gegeben, in dem 

bedungen ist, dass die Materialien von der Staatsverwaltung bei 

der Hauptanstalt zurJck gefordert werden können, in . welchem Falle 

sie aus dem Vertrage ausscheiden. Nach der bei Abschluss dieses 

Uebereinkommens mit der Luftfahrwesengesellschaft getroffe~en 

Abrede können auf diese Art jene Materialien aus dem Vertrage her-
. . 

ausgenommen werden, die a.n die Entente ausgeliefert werderi müssen. 

Auf Grund diesea Uebereinkomraens sind die im Artikel 148 des Frie

densvertrages aufgezählten Luftfahnnateria.lien vom Staatekoumilla

riat bei der Luftfahnresengesellsahaft im September l.J. angefor

dert worden ( Zl.~28/8:P ) , ala sich 1die Interalliierte aeronauti

sche Kontrollkommission nicht mehr in theoretischen Anforderungen 

auf das gesamte, für militärische Luftfahrzwecke bestimmt gewesene 

Material-bewegte, sondern konkrete Forderungen nach Auslieferung 

und Zerstörung bestirmnter Materialien aus den durch die Hauptan

etal t ihr mit genauen Inventaren bekanntgegebenen Beständen der 
. 

Luftfahrwesengesellschaft stellte. Diese Fo·rderungen sind am 17. 

September eingelangt. Die Zerstörungen bee,innen nach Einrichtung 
. 

des hiefür erforderlichen Arbeitsdienstes am 19~0ktober l.J.,und 

es wird hiebei auf den Flu€l)lätzen Wiener-leustadt, Aspern und 

Fischamend die von der Kontrollkormnission geforderte und erfor

derliche Zahl von 160 Arbeitern beachä.f.tigt. Auch in der Flieger• 

werft Thallerhof (Steiermark) und- bei den ·Phönixwerken Wien sind 

die Arbeiten im vollen Gene,. Hinsichtlich der Materialsvorräte 

in den übrigen Privatfabriken hat die Kontrollkommission noch keine 

) 



Uebe:nrachung.sorga.rie beigestellt. 

Bei Durchführung der an die Luftfahrwesengesellschaft 

im Beptemb.er l~J. er~genen Rückforderung des im Artikel 148 auf

gezählten Luftf~rma.teriala ergaben sich anfänglich nicht W1bedeu

tende s'chwierieJceiten, da die Geaeliacha.ft eine Pauschal-RUckstel

lunß des 1.1a teriala gegen einen bescheidenen Abstrich an den von 

ihr der Hauptanetalt auf dieaeß Material seinerzeit gt1leiateten 

Anzahlun~n vergenommen wissen wollte* während die Hauptanstalt 
;, 

für Sachdemobilisierung di.e Eln~;eln,., Riicküber@:ti)e verlangteq Im 

ZuB,S dieser Differenzen hat die Luftfahrwesengesellschaft die Aus

lieferung des rUckgeforderten Materials vorübergehend verweigert 

Wld gegen die Hauptanstalt für Sachdemobilisierung sogar Besitz-

2törungs-Klage eing~raeht. :purah ein Abkommen vom 6„November l.J • 
. 

wurden die Differenzen soweit bereinigt, dass die Zerstörungsar-

beiten fortgesetzt werden konnten,. j ecioch bl~i'bt - die ehestmtig

liche Verabschiedung der obenerwähnten Regierungsvorlage nicht nur 

mit :Rück -sieht auf das in anderweitigem Besitze befindliche Mate

rial., sGndern auch im Vemäl tnissa zur Luftfahrwesengesellschaft 
. . 

behufs glatterer Abwicklung <ies Verhäl tnissea zu dieser Gesell-

schaft ausserordentlich wünschenswert. 

Zu 5.) Die Luftfahrweaengesellschaft hat den Verkauf 

nach dem mit ihr abgeschlossenen Verctrage :mit 30.L.M0 somit inner

halb weniger Tage abzusohlieesen. Das Staatsko?Jllissariat hat ~ 
, . 

her die Hauptanstalt angewiesen, wegen der nach dem 30.1.M. sofort 
. . 

durchzuführenden Ri.loküb ernabme der gesamten Bes~de der Gesell-

schaft, insoweit sie nicht bereits · im September loJ. z~ckgefor~ 

eiert oder ven der Gesellschaft verkauft worden sindt ungesäumt das 

Erforderliche ,zu vera.nlasaen. Die Auslieferung des an die Entente 
-

abzuliefernden Materials und die Zerstörungen von Luftfahnnaterial, 

soweit die Kontrollkommission solche verlangt, wird gemäss Berich-
. . 

tes der Hauptanstalt für Sachdemobilisierung bis Ende Jänner 1921 

dure.hgefiihrt werden können. Laut Meldung der Hauptanatal t gehen 



allerdin§'S die "Zerstörung$zertifikaten der Kontrollkommission, 
- . 

ohne die die Z~rstörungen nicht vorgenommen werden dürfen, nur 

im langsamen Tempo ein„ Sobald liei der Kontrollkommission die Frei-
. . 

ga.be der entsprechenden Anzahl von Flu~eugen und sonstigem Mate-

r~al für Luftfahrunternehmungen und für den staatlichen Bedarf 

erzielt sein wird, wozu die Kontrollkonmiaaion bisher noch nicht 

zu bestimmen war1 wird das Staatskommissariat auf die Beschleuni

g,mg auch der Zerstörungsaufträge der Kontrollkonmission ·hinwirken. 





D$r l}u.ndeaministez -tar Handel und Gawerbe,Induetrie und Bauten 

Bduard Heinl. 
- - ·- - - - -

BBTREFF; 

Verzicht au! die Papierabgabe 
bei kanfti&en Kompensatiensver-

. t..l'ii.&en \1 rxl in anderen Fällen aus 
Ba~ksiohten volkswirtsobaftli
cheio Interessen. 

Vortraa rar den Kacinetterat. 

--Der Xab1nett6rat hat in Eeiner Sitzung vom 2'7. April 1920 Punkt ~ 

beschlossen: 

"Auefuhren· auf Rechmmg laufender Regierungs- und lauferxier pri

vater Kompensationsverträ&e sind von der Abgabe befreit. 

xanftige Kompensationeverträi,e, _gleiohgiltig, ob sie vo~ der Re

gie~ng oder von Privaten &esohloasen wurden, sind von der Abgabe nicht 

befreit; doch werden die Staats~ekretäre rar Handel und Gewerbe.Indu

strie und Bauten, fiir Volkse~nä.hrun~ und :rar Finanzen ermächtigt,zur 
/ 

Wahrung volkwirtschaftlic.her Interessen auf die Abgabe einvernehmlich 

zu verzichten." 

Das Bundesministerium rar Finanzen steht auf dem Sta..ndpunkte,dai 

au: die · Papierab~abe ausschließlich in jenen Fällen, in denen ein Kom

pensationsvertrag ,rorliegt, ver&ichtet werden kann und lehnt daher 

grundi:ä tzlich eine Befreiung von rter Papierabgabe in anderen auch be

rJcksichti&1.1ngewardigen Fällen ab. 

_ Das Bundesministerium f~r Ha?liel hingegen ist der Aneicht, dal 

auf Grund des Punktes 5 des zitierten Xabinettsratebeschlu~res die 

genannten Bundesministerien ermächtigt s.ind, zur Wahrung volkswirt

schaftlicher Interessen in allen Fällen und nicht nur bei KompenFa

tionsverträ.gen auf die Entrichtuni dieser Abgabe zu verzichten. 

Bei Anwendung des Stand~unktes des Bundesministeriums für Finan

zen erwachsen der Industrie achwe_re Schädigungen, da in manchen Fäl-

- len die Abweisung eines Ansuchens um Befreiung von der Papierabgabe 

nicht nur eine Unbtlligkei t gegeniber dem betreffenden Ge-sucheteller 
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darstellt, eondern aUOh unter Umständen die _Verdrängung österreichi

eoher Interes,enten duroh die auslän~ische Konkurrenz zur Folge haben 

kann. 

Ich er!aube mir sonin f clgenden Antra& zu st.ellen: 

Der Kabinett&rat wolle in Bekräftigung des vom Bundesminif,terium 

rar Handel bi&her stets eingenommenen Standpunkte• beschließen, daß 

der .P\,lnkt e des Kabinettsratsbeschlusses vom 2?.April 1920 f0lgende 

,a1eung zv. -.rhal ten habe~· 

Ausfuhren auf Rechnung laufemer Regierungs- und laufender pri-

vater Kompensationsverträ&e ·sind von der Abgabe befreit. 

Künftige Kompensationsverträge, gleichgiltig, ob sie von der Re

a1eiu1_1g oder von Privaten geschlossen wurden, sind von der Abgabe , 

nicht befreit. 

Die Bundelminister rar Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten, . 

rar Volksernährun& und rar Finanzen werden ermäch\igt 0 sowohl bei 

kanft.igen KGI11peneation1verträ.gen, sowie au.oll in a.nieren Fällen zur 

Wahrung volkewirt1chaftlicher Intereeeen auf die Abgabe einvernahm„ 

lieh zµ verzieh 1.-en • 

., 



F ü r d'3 n 1-4 i n i s t e r r i;.. t 

über die G Bldt; e8ebaff"i1ng ffl r Gst rei dekä uf e. 

,rcit. diese:n Ge-~ens•a..,rl b.a+ s:ich der Kar1i71e•+s.,...a7, bE.,..~tte sm 

8.'!{0v9.;1.1)er l • • , 9:3C.a~i.~ ,:Jg•.• • ...c,.;, r..· .... ~ J h h"' .p.; ' + l.'c 1{-a,,-,_,,-n.o d., .. :i1er als t ekann.t vo ra11sr:: G'.3 e+ zt 

w e~j_ er:., ~13,3 '3 ·Ni r zur 8 i c herun r-: de~ nö t j gs t en '7,1 ... :.10,t z es 1;u1 Erl. eltf. e:ü 

ZUi:l Bro:. f'~f" :li ➔ l 0~0!1at':'! Jänr:er bis lfürz fiO.OOJ 'T'onnen haöc:haffen 

müea~:'.!, :iie 9inen Galdaufwa'1d von rund 18 ~illi0na1 holE°l':d.ischen 

'.}ul18"1 erfo r ,i. ern (riu.cl1 h ~u+.igen Yu:r-s r:e ~t etw!3, zweieinhalb "'-fi l 1iarden 
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alle mö~liche~ Hilfsu,i t tel zu benützen, und c:Y-st nach Erf:lchöpf\mg 

rreppiche, zu r;reifen.Prinzipiall ist arer auch d.ie ':Tarpf"and.ung 

diert ;•rn.,.,.!eri, ·11er:nisleich noch ej_,1e fo rr-.1ell2 Baschlul:;;sfassung Ubar 

Ji e b cz.Ugl i eh 2 i:.:rlt..uhnis, n:~ ~ntLi. eh fo, 1ünbl ick l-.i-U:f d.en Art. l'l 6 

kcr;:rr~,dass ein ?;Y-Osser 'T'eil d•3B im Au::i.lanrt. befindlichen B~ 

./. 
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eurnn1.arisc'hen Scbätzun,~·?~ <?:rge1::en als Wert d ,~a im Inlu:nd und im neu

t. nüe'7. .An Bland hefi ndl i c.b.<::n W '3rtpapi erb esi tz -:'f..3, d sr aufgerufen. wo r

d. er, ist, eirien Bstrar; von rund 49 filllionen Sohwaize.: Frankan.!iach 

den bisher mit einer holländisch~n Grupr-e ge.f.,flc,gener vartr:::n.llich~n 

z,sr Wranl{en bez5.:'!'ern • .Bertlckeichtigt r~arir-, da~s die Darl 1:;henaa.urume 

10 bis 20 % unter clen Kurg11:ert. verbleibt,,1;nd dass_ auch der ,39+,rap 

r1ar da:ra1.1f hafter:d.en VorschüBse ahzuzi2hei ist, so erP.'11-)~, sich,dass 

mit den 111: ne1...•,ralen Ausland allsin vorhandenen Stock der rdt 

declce!! se:i!'.l rj rd. Wir .,,.,.1::,rden also , in.i Falle eiert das Vo!"'schusage-

c.=>sct..ränkt, ,!!ah·--scheinlich einen gewia'::>en 'T'e:il ,ter Valuta aut:i eip:e

-r-3r: ~uf'::-.1Jb!'ing ?.n haten. }!ehnen 7li r ari, dass '.Vi r durch Verpf'.i.!ldt1ng 

Hol landp;u l<.'t eri 

es n:.'5gl:ich sein, rtoch a 11ch auf de-.. ir=: Inh1.:-1d tei'ir:dliche:1 B•Y:L~ tz , 

höcrist •,.;ah.rl;:!cheinlic11 d'.3„.rauf bes~e1~en 'Heid~n,ds.:':Ja tliese Wertr,ar,iBre 
' 

wir mit flen schon er-wti.hn+en He..-ausrekltu:1ierunpen v,in :Tichtöster

reictern ?.u r~chnsn bah 3!1, 'Fesha.lh wird vo?; en G~!3W!lt.r stt ra- cter 
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ur:'t hei der ITe:ra:usnah!:r-e reklamiet+,".:::: Eff'2k+,>?!'l die Pfandsic.h2:rung nicht 

Aus al ld a-n erR:i bt sich, dass d.1 e Verpf'"dndu.ng d.er Wertpapiere 

e:ne SBh:r kompizi,3rt.e und. nicht un'b.::dingt zt.~ ~ew~inscht,en E:-gerni s 

füh""eni'le Ak+.ion ist, , Noch wichtip;er LÜS die vorgebrt:tch-t-,en Bedenken 

n,~½r technischer N"a--:.ur sind die h3heren volks,.:lirt.sehaftliC!hen und 

~r I ekt.~n nt:.lc für di t:l Heranziehung; 

i:r:. Autte be"haltenden ös':.errcichisct~n Sektion :ter Rept1.ra+,ionskorru.üs-

l -~ -.. V) 
.,l.\J .L v3 l l i q; g c-'-g en 7ii. rt i g sind. 

Der Besitz der öö"terraichischen Volkswirtschaft an ausländi-

schGn Wert:pt1.pieren ist liie einzi,z;a Vtt.lutare,ssource d.erselben,auf 

Bei .; edan künftigen .Ulllfu.ssenden Sanie,.. 1~p-s1 rogrwr,n~ ~·:i r-1. ct.a11er dieser 

Besit7. in dc:;m .Sy::i+ai, unserer fir,t:mziellen l:assna.h.'!ien eine. gewichtige 

Wer ... ·p-J.pierbesitz mit heranziehen können,1Ur. eine solche fU 1- uns un-

gar i ~ ti.U.SEi.ndiach a Hände geni. t e , sondern dass u.uch :53t an-eichi9ch t:6 

Kt-J..pi ,al dabei eine ge';;ichtige Rolla s11iE:rle. ScJ-1on dieseG =:ir.e Bei
zu 

spiel z~igt, wi '3 w::.c 1-:. ... ,::.f' E-'3 is+,rt.ass Nir die::;e Wert:-:1a:rne nJcht/f:dlh 

.freie ~r~rfU?U""g,die v0rderhand allerdings durc:. clie Per~ra:t:,ionskom-

./. 
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San:it3rungsaktion der Repan.1,.tionskornrr,isa:tun in ß.uo.sicht atBhen; t;.ber 

und wir rcü.s9en je:!en.:f'alls mi- der 1föglich1:e:it ·rechnen, ,ia:rn wir auf 

il -ie A1.::.sV59nr•~ der Pf'[\nder verzicb_+,Bn 1Jn,i du~ch ih•~,.,, definitive Var

&uadert:rg rU e Geld.rri+.-t:.el zur RUck7,ahlung und vielleicht ::,1=11::r als 

das mohil mt1cb~n.In d.iesa::. Fall haben ·.rdr daa Sttl..rtc'3 ft~'l{tivum der 

österreichii;chen Vol :C:,~.r::i r ... scbaft, "nelch-=B irr.. EffekttmhE:!Bitz lißgt, 

endgil tig v~rloren. 

Für die Verpf'and.ur>g der }oheli:ns und 5.hnlieher G :::~~'1Stände 

S.JJ rechtm f ol_genrle Punkte: 

Vor ::1.llü,; },are!l wir h~er ei.n erhebliches Wertobjekt in. der 

das durch nic11.t6 bel!:i.Btet und ohne: weit•=r& Schwierigkei+.en verfüg

bar i::it. Der Wer+ der ve.rfJ.gh9..ran Ohjekte ~,3:rit erheblich üher den 

j,3tzt b~n,itigt~n ~rtra~ hinaue, ":Jas nicht um,:icb:i~ ist,weil wir, 

'T'epr,iche • . . . . . . . . . . 4,0oo.oao Pr~nca 

• • 'i .ooo.o•Jo 
" 

}O,]slins,von den F'achleu;-~~ als 
"i.m Not.fall entbeh rli ch"b ezeicb.n~t . . . .• 15,0'.)0.000 

Gab ~lin'3, von den Fachleu+ er als 
"ka11ro ol14-tebrl.:.ch" bezeic'1"!et. . . . • ••••• 24,000 . 000 ,, 

Gobeli!'s, von den k'achleuten als 
!"unectbehrlich" bezeichnet • • • 24-z 0,...,0 000 

• • • • • ..., \j' • ,, 

••••.•• 3,000.000 
-----·----~.:...;;...::..;:.._.___,1.a,11..,._ 

29ü,OOO.OOO li'rfa.ncs . 
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_Es "!:rgiht, sich daraus,dass sich jeden.falle die banötigtr::n tli+.tel r::it 

Leichti;skeit auf d.i8Ser Pfandunterh.i..,q;e beschaffen lasaen,und dass 

die Vorschüsse sich späterhi?'! nach Bedar:f auch leicht vergrössern 

lassen. 

Die verp:f'andung der Gobelins, etz., wiird e die L eiatungtifähigkei t 

una erer Volkswirtschaft völlig unberührt laeaen und unserer Verfü

gung über den fU r den Wi t3ileraufbau so not.wendiRen Wertpapi erb ssi tz 

nicht prt·judiziaren.Da.gegan lie133e sich kaum ds.rM.n d.'3l1.J::en, wenn wir 

j •31:.".:.t die Wertpapi'?-re we~&!"eben, etwa künfti~ eine "!'Ioa:, enbank u.dgl. 

..i i eser Eurrntobjekte verstehan,dage;!;en wird ihr, wje d:te "Jinge nun 

2inma.1 li -3:~ •~!1, die B9P"rün<l.ung einer No+,erih,=t.11.k oder de:rg;l,:üch,.?n durch 

solche '•'-i+tel nur aehr scJr,-.e.r p lauoihel ge:r ac::it. warden könn,-:m. 

Hat sjch d:'..e 0eff9ntlichk eit er-st einn,a,l :L i~. der 'T'atsache der 

Ve.cpf""i:indur.g dieser :Eunstsache'1 a11getund.en,so wird sich sei nerzeit, 

Tenn 1~ ai V -:::r"Ji r k l i c½.nn.Q; d 3S Sani erun;:,:sp reg ranune der Repara ti onskom-

.. 
d i-:3 1ron der Enten-:~ he'!.·illip-ten Kredite möglichst U!lg-'-;sch!uälert für 

d. i8 J:i.n'1 eins2."':.7,enden Sarij. erungsa~ticri.=;:TJ varf:i.gbar zu er~s.lten,und 
. 

hin ... er .- ar. J.ann in 1<' n10:-9 komrr; er. •i. e>:. ~b err-S1..,_,: e11d an L ebensint, e rB9S '3n 

( von d.~ ~ is vor z wei Jahrer di9 fU~se.rr- t , s Oeffentli.ch •~ 3it überht1..urt. 

. /. 
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9 es produktive Akti ,rum ä nu ar sein. 

Du:;:.u ko'1'r~nt,d.ass die Aktion d9B Si.r William Go o d e und der 

j et7,t, in Er"!ii.gung stehen, d11rc:1 ein öffentlicb.ss h ;:; ieutaac:~ee Z,ei-

eh en uns er er aUS t:3 ero rientl ichen No '.ltti-; e t3!ir. e f::l 8h .r wi eh~, ig e B stonung 

und Ji'ö rd eI"ung erfahren wi.i rde. Wi r dokuin enti eren, daa~-i 1-11 r nun 1J erei ts 

8cwsi t sind, 1J.!13 9ri:3n alten, a ei t Jahrhunderten ererbten Yul turbeai tz 

ve:rU.u~sern zu r1:.ÜS:.:i&1, urn blo,.rn das B:rot fllr dti.rJ Volk "'.;U bes :'::taffen. 

'!1'!'6ilich hahen wir i!'ltern die Bed'emi.Äng diese:: Kuna ➔~h8Sitzes nicht 

zu überschätzen; aber nach au.9sen hin,i.,,1.na. i::.terna.tional,wird. die 

!J'at sach ,3 1och s eh :r eta:.i:·k als ar,(!:um entum ad hominom wi rkan. Es ent-

sp rich1:. j:::doch dieae.s Voro;ang auch der Wa!1rheit; denn die Veräusae

ru.n,.r, der Weyt,papi ere ist r:icht ein, 7:"i e gez,.:d gt, unzureichendes und 

una:ich~!·ias }:it"--el,daa N5tip;e zu h-:.:isc1}af'fer:, sondern sie 1,"fJ rd. uns 

a i nd, nns i 11 vielen Be 7.i '?hung ?.n erl ➔ich+ ern • 
• 

A1~s t:i.llen di-:;~e~ sshr wjct"':.:l;;;,2J. ~rflnder; resülllie.r .... die ,;;,i.::i.:!.n?.-

m:i t ein,,n• Ve.c_p:fändung da:c 1:.mgef:.ihrten Yunstsuch en v:o.rzu.geh ,:;n, und 

der Verpfändung der Kunatsa-

chen ·tft re oO vDrzugehen,daes die ko,.,stbarsten oder vergl-9ichsvrnise 

g s.nz b er:, on.L:r "'!:. Kunst'.:", e!"f b ee i t z E!!ld en Ob j 9ir +, s vor erst zu ri ckb ehd l

t cm :7erd er:, Doc11 n;.tls se d:-i :..~~1·1aJ .._ '''J:l:'11 da r--&xf ~ufrt_"7:t<:.9a..,,.,tf-;:chlt",, 

. 
_...lr:tF d•a1•:f siele aiaJ:t zrarlaw&l•N,dsss ii&-

./. 
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_ rosse K onJ un ktu.r fü '." ,i:l e e Ve~:tus3er11nc: von runs+,ob-

bruc:h el e.uropae is-: kolossal ri el Kutts+~ut auf den Markt r;e-
• 

9+, ist al lgMe:i..n zu-r:lcl{g,egan~en und die 

ständ..l:ir,11. in vollen f;inve:rnehTI'Em rn.it J.a,· auf '1rl1!1'l :i:=::s f1-,:!setze~ ver.. 

War,_n dtts Yabin .tt ,:1..er vsrpf:.1.ndur,e; der E:1 1 _ .J -'-:.-3,:.tel:2 e'l 7,ngt,i!f,·nt , 
/ 

mit 

Ssiüior: d.er Repara':icns.:{Ou,DÜ:H,ion):i-3t:"a:fe!1d d.:ie sve.11tuelle Veräus

s0rlic"' ,-,~--t dA .... Obj :31r+ ,::, 1TQ ·,~g,..=a:nP.:en ,.,,,_,,..rt an - . ....1.-- - - -- .o..J. J ..... 1 'I - ~ -~ . ,. ;. - • - :.. • • 

Falls d.ia Verpf'"ctnü:t:ng der R.unstsacl-Jen bi.?Bchlo~.::;an -.ü d , \f.:lnm 
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Telephonrlepesche 

des Hunctesministeriums für Aenßeres (Legations-rat D]''. V e r s b a c h) 

Vom V1zepr-ä.8identen R e i f ist heuL6 nachmittags folgendes 

ara 29. November, 3/4 9 Uhr ar-ends via un~erer holländischen Gesanctt

scha-ft au fgEigeber1„es Telegramm eingelangt t 

713G2/12 

,.Hentige Besprechung mit. der Rotte:rda.m.schen Bankve:rei n1gung 

ergab eine Ablehnung des Projektes der- nelehnung der Tapisserien. Die 

Bank wti.r e j ectoch ntcht abgeneigt in neuerliche Ve:r•handlu ngen wegen 

der Bevorschußung einzutreten, .falls französische und englische Ban

ken m1th~lt,en würden. Ich werde diesbezüglich in London Fühlungnahme 

suchen. Dagegen · wurde grundsbttzlicl1 ein Vorschuß auf E:ffe kten bewil

ligt. Ich ex•sliche schleunigst ein Detailver-z~ichnis der Ef.fekten an 

d1.e Reconst:r-uct„ie Bs.nk im Haag abzusenden. Es wär·e zu beachten, daß 

die Absend1„1.ng de1:~ Ef'.fekten nerart er.f'6lgen muß, daß sie in Holland 

vor ctBr Ank, nft des Getr•e1des 1n Europa ·:;rnr Verfll gunr, stet1en. Ich 

rechne rl.e.mit,, ·da.ss die Sendungen En<ie D€ze:mber einzut1~E:: ff"en teginnen 

we.rdsn; da jedoch ein Ta,1schgeschäft b ee.b2ichtigt 1st, müssen die 

Erfekten hier- setn, bevor- die Tauschware nach Oesterr•eich z,n• V 1?!"-

s e ndune gelangt. Falls d::ts Finanzmi nisteT·i um der- Reco nstrnct,ie Panc

Verei nigung für d:!..e Zeit bis zum Eintref.fen der Erfekten in I1ollanr.! 

eine Ganantie von Wiener Banken anbieten würde, dürfte eine solche 

fLLI" ku-•~~e Frist genügen, so d~ß gleich nach Ei:nt.re f.fen der- Rankga

T'antie die .Expedition einsetzen könnte. I eh reise Dienstag „Tach

mittag nach London. Teleg!"amme an di& öster1,ei.chischa Ges-::nritscba.:t't." 

Gleict1zeitig ergeht auch eine telephonische fo.l tLeilung rlieses 

Telegralli!les vom A; ... ße;nministe:rium an den Ernährungsminister Dr. G :r• ü n

berge :r>. 
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Streng vert.r ulichw Anhang 

zum Ministerratsprotokoll Nr. 8 vom 30. November 1920. 

Ausl:1.eferungabegehren,be treffend den 
deutsche~ Refchsangehör1g~n M~x L e w· 1 e n • 

Bundesm14ietsr Dr.Pa 1 tauf 

erstattet dem Ministerrate den diesem 

Protokoll als Beilage angeschloeeenen 

!?ericht über die Beschlußfassung dea 

eberlande~ger1chtes in Wien in Angelegen

heit qes B~gehrens de~ Staataanwalt

schi,.ft __ im München um Auslief~ ng dea 

wegen Mitschuld am Verbrechen des Mor

des ve~folg!,en deutechen Re1chaangehö

~1gen Max L e w i e -n, Mitglied des 

vollzugsratee der seinarze1t1gen Räte

reg1er".J.•g in München. 

Re~er gibt die Absicht bekannt, 

den auf Ablehnung des Auslieferu.ngsbe

gahrens lautenden Beachlusa des Oberlan

desgerichtes gemäA § 6~ der Straf'prozeß

o~n~g zu_genehmigen. 

Der V o r s 1 t z e n d e teilt 

dem Kab.Rate mit,daß laut einer ihm 

vom deutschen Gesandten zugekommenen 

Verständigung sich eine Note der deutschen 

Regi~I'llng aur dem Wege befinde,1n der 
• 

das Ausliefe~ngsbegehren in sehr nach

drücklicher Weise erneu~rt werde.A..~derer

seits habe der hie~ige Vertreter Sowjet

Rußland•s Bronsk1-Warszawski ange1cilnd1gt, 

./. 
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Rußlnd werde sofort den Heimtransport 

der österr.Kriegsgafangenen einstellen, 

falls Lewien tatsächlich an Bayern ausge

liefert werden sollte. ·Schließlich aei 

auch _vorauszusehen, daß '. d:1.e Erfq.llu~g . 

dea Auslieferungsbegehrens achwere Ver

wicklungen.m~t der sozialdemokratischen 

Partei im Gefolge hätte. Wenn Redner 

auch d~~ Standpunkt vertrete.daß poli

tische Momente fü.r die Entscheidung in 

einer Justizangel.egenhe it n.i.cht, .1•.1.ch

tungg~bend sein dürfen,so bilden. sie 

doch im vorliegenden Falie eine Unter

stützung dafUr, daß sich die Bundesre

gierung der vom Bundesminister f"Jr Ju

stiz aus sachlichen Gründen in Aussicht 

genommenen Vo~gangswe1se anschließe. 

Mit d~r Ablehnung der Auslieferung 

werde die ._ Frage aufgerollt, was nun

~ehr mit Lewien geschehen sollte.Die 

Aufrechterhaltung der bisherigen Inter

ni e?"Ung lcOmme, - von der Kostenfrage 

g~z abgesehen - nicht in Betracht. 

Ebensowenig känne Lewien aber 1n Frei

heit gesetzt werden,da aus seiner poli

tischen Betätigung der Ordnung und Ruhe 

im Staate __ Gefahr drohe und er selbst 

auch vor Anschlägen gegen sein Leben 

nicht sicper wäre,woraue neuerliehe un

liebsame Folgerungen entstehen könnten • 

. /. 



Auslieferungssache Max L ew 1 e n. 

Max tewien, deutscher Reic_hsangehöriger, 

wird von der StA. Mönchen wegen Miteohuld am 

Verbrechen des Mordes verfolgt. 

Sachverhalt. In den letzten Tagen des 

April 19191 als die zweite RBteregierung in 

München unmittelbar vor ihrem Zusammenbruche 

stand, wurden von deren Organen mehrere Per

sonen verhaftet und in das tuitpoldgymn~sium, 

der Stiltzpunkt der Räteherrsohaft, gebracht, 

wo die roten Truppen einquartiert waren, 

F.e wurden ve r haftetr am 28,und 27 ,April 

6 Personen unter dem angeblichen Verdachte 

Stempel gefälscht zu haben, am 29. wurden aus 

den Kämpfen der roten Garde mit den Regierungs,-. 

truppen drei Gefangene eingebracht und am 30. 

April wurde eine Person verhaftet, weil sie ei

ne Bekanntmachung des Kommandaa der roten Armee 1 

von einer Anschlagsäule heruntergerissen haben 

Bolle 

Diese 10 Personen, die von den Soldaten 

und den Mitgliedern des Kommandos 1m Luitpold-
,, 

gymnasium allgemein alsnGeiseln bezeichnet wur

den. sind am 30.April ohne gerichtliches Ver

fahren und ohne Urteil auf den bloßen Befehl 

des Matrosen Eglhofer, des Oberkomnandierenden 

der roten Armee, 1m Hofe des Gymnasiums er

schossen worden. 

Gegen t•w1en, der politischer Beiret Egl

hofers war, liegt der Ve rd~cht vor, de.ß er an 

dieser Tat schon ve möge seiner überragenden 

Stellung, die er gegenUber Eglhofer einn~hm, 
=--

./. 
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beteiligt war . Ueberdiee soll tewien die ·1n ei

nem Keller verwahrten Gefangenen besichtigt, 

einzelne von ihnen vernommen haben und an einer 

Beratung des Vollzugsrates beteiligt geweaen 

sein, in der die Erschießung der Geiseln be

schlossen wurde; bei dieser Beratung soll er 

insbesondere die Namen der zu ermordenden Gei

seln· auf einem Blatt Papier verzeichnet haben. 

Lewien wurde am ö.Oktober 1919 in 'ien 

verhaftet (er ist gegenwärtig interniert) und 

. l eugnet, ~n e inem gemeinem Ve r brechen über

haupt teilgenommen zu haben; insbesondere be

stre itet er, daß er an der ErachießUng der Gei

seln -irge ndwie mitgewirkt habe. 

Die _Ratskammer des tG. Wien und des oto. 
~ien haQen sich einhellig filr die Auslieferung 

tewiens ausgesprochen. 

Dae 8tA.f.J. hat eioh mit 3chre1ben vom 

18.Dezember 1919 an das StA.f.Ae. mit dem Er

suchen gewendet, nähere Aufkl~rungen äer bayri

schen Regierung zu beschaffen . Es hat in die

sem Schreiben zum Ausdrucke gebracht, daß es 

bei der Entscheidung die Bestimmungen des scbwei. 

zerisohen Auslieferungsgesetzes sinngemäß an~u

wenden _gede nke• · weil ~ieee die im internatio

nalen Rechtsverkehr beob~chtete Uebung am rein

sten und vollkommensten ausdrücken. 

Diesem Ersuchen entsprechend wurden -in der 

· Folge von der bayrischen Reg i erung zur Ve rfü

gung geste 11 t t ein Bericht des St.Anwaltes beim 

L~ndgeriohte Milnohen I vom 4.März 1920 und Ab-

drücke des Protokollee über die HV. und des Ur

teiles des Volksgerichtes München I vom 18.Bep-

./. 
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t ember 1919 in der Strafsache gegen den Kauf

mann Fritz Seidel, den Kommandanten des Luit

poldgymnas iume, und 15 Genossen, wegen Verbre

chens dee Mordes u.s.w. 

Diese Behelfe bieten ke ine wesentlich neuen 

Anhaltspunkte , um den Grad der Mitschuld te

wiene zu beurteilen. Sie geben aber ein Bild 

von den Zuatenden, die in den letzten Tagen der 

Räteregierung im Luitpoldgymnasium herraohten. 

E.s war dort tateächl ich Jede Zucht und Ordnung 

e.ufgelöst. 

Während die StA. Wien eich nunmehr dahi n 

geäußert hat, daß die Tat tewiens mit Rilcksioht 

auf Urteilsfeststellungen m~ndeatens vorwiegend 

polit1aohen Charakter habe, hat die Ratskammer 

des LG. Wien an ihrem früheren Antrage festge

halten. 

Das OtG. Wien hat dagegen mit Stimmenmehr• 

heit (2tl) und in Uebereinstimmung mit der OStA. 

beschlossen, .die .Auslieferung abzulehnen, weil 

die Regierungege■alt in München zur. Zeit der 

Tat in den Händen Lewiena und seiner Genossen 

gelegen war, die Handlungen als Regierungshand• 

lungen, als Konnex-politischer Delikte aufzu

faeeen seien, wegen welcher eine Auslieferung 

nach den &llgemeinen zwiachenstaatliohen Grund

s ä tzen nicht bewilligt werden könne . 

Rechtliche Beurteilung. Grundsätzlich 

1st daran festzuhalten, daß im Auslieferungsver~ 

kehr mit dem Deutschen Reich trot z der Ableh

nung der Rechtsnachfolge nach dem alten Oester

r~ioh jene Vorschriften zu beobachten sind,die 

zur Zeit des 7.erfallee der Monarchie in Kraft 
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st~nden, eil aie als Teil des innerstaatlichen 

Reohtee gemijß . 18 dee Besohluaeea der provi

sorischen Nationalversammlung vom 3O.Otkob r 

1919, tGBl.Nr. l, in das Recht der Republik 

Oeaterreicb aufgenommen worden sind. 

Demgemiiß ist im Verhäl tnia zum Deut '3Chen 

Reich wegen gemeiner Verbrechen und Vergehen 

auszuliefern. 

Welohe strafbaren Handlungen ela gemeine 

und ff8Uohe al5 politische Verbrechen und V~r

gehen anr.usehen sind, wird in dem Bundesbe

sohluase vom 26. Jänner 1854 nicht bestimmt. 

In der völkerrechtlichen Uebung stehen 

einander zwei Formen der Umschreibung cieser 

etr&.foe.ren Handlungen gegen0ber. 

a) r.1e ältere Fo r mel des belgischen Aus

lieferungsgesetzes verbietet die Auslieferung 

wegen eines ~olitiachen De~iktee oder einer 

mit einem solchen Delikt zuaa.mm~nhängenden 

(konnexen) . strafbaren Handlung. Martit~ defi ... 

niert die konnexe Handlung als jene, die zu 

dem Zwecke verübt -wurde, dem durch d s poli

tische Delikt erstrebten Erfolg zu dienen, er _ 

betont aber, daß das politieohe Motiv nicht 

hinreiche, um die rat zu einer konnexen zu 

machen. 

b) Die Formel d9a chwei~er Auel1eferunga-

geaet7.es vom Jahre 1892 besagt, die Ausliefe

rung werde bewilligt, obsohon der Täter einen 

politisch n z~eok und Beweggrund vorechiltzt, 

enn die Handl ng vorwiegend den Charakterei~ 

nee gemeinen V rbreohena oder Vergehens h t. 

ährend die belgische Faesung, dann, enn 

./. 
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die Konne~it„t f'eatateht, eine Würdigung der 

Tat vom sittliohen Standpunkt ~ua nicht zu

läßt, sondern ~uch durchaus verabscheuungswür

dige 1:'..!ldlungen d&okt, zwingt die schweizeri

eche Formal zu einer solchen ~ürdigung in der 

Richtung, ob die T~t vorwiegend ein gemeines 

oder ein pol1tischea Delikt 1st. 

ie erwehnt, hat das tA.f.t. erklärt,daß 

es 1 Falle Lewten unter einngemä.ßer Anwendung 

de ~ohw~izer Formel vorgehen wolle. Eine glei

che Erkl~rung wurde gegenüber den Anträgen der 

un~arieohen Regierung ~u! Auslieferung der un

gari3ohen Kommunisten abgelehnt . D1e ürdigung 

der vcn diesen begangenen strafbaren Handlungen 

wurde allerdings in der ~olge entbehrlich.weil 

1n dem von der österreiohi~chen und der ungari

sohßn Regierung geschlossenen Asylvertrage vom 

2.Auguet 1919 ein Verziaht der ungarischen Re

gierung auf die Auslieferung we en aller stra.f

b~r n Handlungen erblickt werden konnte, die 

nicht außer Jedem Zus mmenhange mit der Regie

rungstätigkeit der Beaobuldigtan st~nden• ao 

daß auf dieae eise doch wieder die bloße Tat

sache der Ionnexit t als entscheidend a.nzuae

hen r. 

1rd de ~ohw~izer Formel buf die Lewien 

zur Last gel gten strafbaren Handlungen ange-

endet, so t featzuetellen, daß dte Tat in 

d n letzt~n tunden der Rhtereg1erung. 1m 

Kreis ein~r h6.f3erf0llten diszi~linlosen olda

te ka verübt mirde. ohne daß auch nur irgend

eine 0 pur eines gerichtlichen Ve fahrens fest

gestellt werden könnte. Die Todesopfer wurden 



5. 

beach1mpft und gereinigt, die Leichen m1ßhandel· 

4ag vielleicht auch der Mord zu dem Zweok be

g~ngen worden eein, um durch den bewiesenen le~

ror die Rotgo.rdisten vor dem drohenden Abfall 

~bzuhalten und jeden Gedanken eines Wideretan

des zu unterdrUok n, so iat die Tat doch nach 

der gefühlsmäßigen Würdigung ale vor iegend ge

meines Verbr chen enzusehen. 

Es wird j dooh bei den ~egebenen Verh~lt-

niasen schwer sein , de_m Beeohlusee dee OLG. 

entgegen1-utreten, ~umal di.'ß Auslieferung wegan 

der g nz thnliohen strafbaren qandlungen der 

ung~r1scben Kommunisten verw~igert wurde . In 

dem Entwurfe des Auslieferungav~rtrages mit de~ 

Deutaohen aeiohe , der in Beratung eteht , ist 

Obrig ns ~ieder die belgisohe Formel aufgenom

men wurden. du roh deren An ;;endung die 1'e.t im 

Hinblick auf den oben be~eiohnet~n Zweck als 

konn xpolitiaohes Delikt gedeokt werden k~nn. 

Ee läßt sieh die Meinung vertreten. daß durch 

die Verhandlungen mit dem Deutachen Reioh, in 

deren Zug sich b~ide te11e wenn auoh noch nicht 

in reohtsverbindlicher ,eise au! die belgische 

1i'o. sung geeinigt haben . die frühere einseitige 

Erklärung der öaterr,.,ichi!Johen Ragie ung über-

holt wo den 1nt •• 

rAr undeemini~ter für J uat1~ beabsichtigt 

daber d4n Antr g dea OtG . Wien auf Ablehnung 

d r Auslieferunß g~r.:e-ß ., 59 St PO. zu genehmi

gen, ahn d~rauf weiter ein7.ugehen, da.ß eich 

4as OLG . in d~r Begründung ~eines BesohlussQa 

auf die bel gieche Formel stüt zt, wahrend 1n 

dem chre i ben des St.A . f .J . vom 18 .!'ezember l '., 1 9 

./. 
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7. 

die Anwendung der ~ohweizer Formel in Aue

atoht genomm n worden 1st . 

November 1920. 



Redner erachte daher aus politischen 

Rücksichten die Belassung Lewien•s in 

Oesterre1ch nicht angebracht und glaube . 
daß die Sicherheitsbehörde beauft~agt 

werden sollte. ihn mit dem Verbote de~ 

Rf:lckkehr außer Landes zu schaffen. 

Nachdem noch Bundesminister 

He 1 n l und Vizekanzler Br e 1 s k y 

ihre Ansicht über die weitere Behandlung 

Lew1en•s geäußert hatten, pflichtet 

der Ministerrat der vom Bunde&m1nia~er 

_.für Justiz angektlnd.igten Genehmigung des 

Ablehnungsbeschlusses des Oberlandesge

ricla,tes be1„ 

Von d!~ Verweigerung der A.uslieferung 

~st dar Pol1ze1p.räaident in Wien zur 

Durc_hfUhru.ng der erforderlichen Polizei

maßnahmen bezUglich Lew1en•s zu veravän

CU.gen. 



Der :Sundes•inister für "ffandel und G~erbt·,_Ind-µstrie und Baute • 

Vcrrt-rag ;rür dem Ministerrat. 

Vorlage des Handelsab• 
ko•111ens ■i t 11-ec·htenst.eini 
an den Wational~at. 

Die 1■ Jahre 1852 begründete Zollunion (Zoll- und . riJteuett-

Tereim) z~isohe11 Oeeterreioh-Uagarn. und t1ecbtenatein,die zuletzt 

auf ~rund des vertra~es To■ · 3.Deze•b~r 18?6 (~.Q.Bl.1~3) Yerllngert 

wurde ,war •1 t d.e• Zerfall 4e-r llo~al"ehie reohtl·ieh h1nfill1g gewo-r

den.Die l3esti■Mungen dieses v ~t.rages wurden aber Ton beiden 1'e1-

len· Tereret weiter _gehandhabt.Mit 12.August 1919 wurde de-r Vertrag 

TOD. Lieohten te iJ:l> toT■ell ieki:indigt .D&l"aufhia TUl"de l.U}.Sere-rsei ts 

■it 1.0ktober gegen Liechtenate1a die Zollgrenz• aufger1ohtet.Die 

VeThand.lungea wegen veuregelung der wirtschaftlichen ~ez1ehungen 

wurden 1• 8pätherbet 1919 begonnen und blde FebruaT 1920 beendigt • 
. DeT Abschluss des Uebereinko•ans~~~• der Kabinettsrat TO• ~0-Yirz 

1920 seine Oenehaigwag e~teilte,erfolgte duroh einen Rotenauatauach 

.. 26.April 1920. 

Lieohtenstei.Disohe-,.aeita ist das Abkosaea bereit• Ter• 

lautbart,es erilbrigt aueh unaereneita die Verlautbat'ung,ftlr ••l-
. 

ehe di • Genehaig~g dea .lbka■wens du-roh 4.ea JJat ional t"at i• 8inne des 

f 50 ler ~~deaT~rfas■ung eiazuhole~ tat. 

Die A.Dlage en~hilt den 1'1ltwud 4eT VoTlage der Fundes-

re-gtettmg, (Votenweehsel · zwisc~en det' ~epu~lik oesterreieb uut 

4„ J'O.Tetentu• t1eohtenate1D Toa 22-April 1920 betTeftan4 die e

ielung der lfandels- und ' 1•-rk-ehrsbez-ieh.u.ngen a-e et lh'liu_terod.en 

Be■erlrungen). Zur ~lnb?inguhg 41 sar VoTlage 1• ationalrat •1PCl 

die 1trdohtigung dea Yiciste~l"tltes ttb-eten. 
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. N;otenwechsel zwi,sche~ der. Fepublik Oeste-r-reich und dem 

Fü.rstentua_1iechtenstein TO• 22.Ap-ril 1920,betreffend 

die Rep:elunß der P;:~ndel_~- und ve'I"keh-rsbez:i:ehungen. 

-He-r.rn · D"!"'.11:duard Prinz-en Ton und zu Liechtensteini, 
fürstlich tiechtensteinschen ausse-ro-rdentlichen Gesa·r,dt em 

und beTollmäoht-igten Minister 

Y i e n 

De~ Unte-rzeichnete peehrt sich Seine-r Durchlaucht, de• 

Het"r.n Dr.Eduat"d PT'inzen Ton und zu Liechtenatein, fürstlich 
; 

Liechtensteinschen ausse-rordentlichen Gesandt«l und beTollmä.oh

tigten Minister, ZUT' Kenntnis zu bringen, dass .die öste~~eichi

sche Regiet"ung sieh einTe-rstanden erklä.-r.t' , fih· den RandelsTeTkehr 

•it de• Fül'stentu• Liechtenstein die . nachstehenden Abma.chnngen 

anzuwenden: 

Z,rteehen den :ve"t"tt"agscblieseond,n ?e-ilen soll g'!'tlnd-, 
• • 1 • ~' ~ 

aäizl.ich Tollstä.ndige FY-eHieit des nandels . und Vet"kehrs besteh en. 

Artikel 2. 

I.iechte:nste in gibt'· die Zusiche-rung ,w.äht'end dell" Dauet" d~e 

gegenwärtigq trebel"ein~owimens Ein- und Ausgangsabgapen. gegenüber 

~esterreich nicht einzuheben • . 

Dagegen e?"klä-rt oest ·ei:-l'eieh ,hine ieht lieh des "Betrages• 

del" Sicherung · und ~'h:ebu-ng de-r ·1:1ngangs- und luegangsabgabefl kei

nen dl"itten gtaat giinstigerals I.iechtenstein zu behandeln.Jede 

eine• d ri i ten Staate in diesen Bei iepungen e in,rerii.umte ~egünet igung 
1 . 

fälli daher eofo-rt und ohne weitet"e hegenleistung auch Liechtenstein 

zu.. 

Ausgenommen h1 ~eron sind je·ne Begünstigungen, die öster-

reiehischerseita: 

1. einem Nachbarlande zur BTleiehte-rung des Ye-rkehres fii-r 
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gewiBae ·nrenzeirecken und für Bewohner einzelner Gebietsteile ein

ge?"ä.umt werden; 

2. im. Sinne des Artikels 222 des StaatsT_e-rt?"ages Ton 

st.Ger~ain To• 10.September 1919 U~~aTn oder dem tschechoelo•aki

schen 8taate einP,erium~ werden. 

Liechtenst9im sic'!le-rt zu, den VeT"keh-r nach ()estet"-reich. 

•it •a~en ~U?" auf St~aeeenzügen zu~ulaesen, die zu österreichi• 

sehen Zolläxttet"n führen, und die BefÖTderu.ng auf diesen ~trassen 

nur innerhalb solcher Tageszeiten zu gestatten,dass die Abfe~ti

gung bei den öste?"reiehieehen Zollä„tern innerhalb der Torge

l!lchri6benen Abferti~ngsatunden möglieh ist. 

· A:r-tike 1 4. 

Zur l!Tleichterung des ge~ensei tigen Verkehres in dem 

G~enzbezirken eL~d unteT den •ert?agschliessenden Teilen diejeni-

gen b eeonderen BeetimMt2ngen -YereinbaT-'t, welche sich in de~ Anla~., 

· ye~zeichne•: finden. 

Von Waren, die duttcb die Geb·iete eines de'!" Tert-rags

aehli eel!lenden Teile aus ode~ nach Gebieten des anderen ?eiles, 

ae 1 es umwü ttelbar, ee 1 es ·· nach e-rtolgtel' Umadung oder Lagerung 

du rehgeführt werde_n, dü-rfen::- Dut"ehrang~abgabe.n _nicht erhoben werden. 

Ai'.-ikel 6'::.i 

gegenseitigen i:ret"keh!' in keiner W.eise dut"eh 'F.infuh t"- ,Ausfuhr-oder 

Durchfuhr-Tet"bo te zu,. he nn.en-. ---

A.ul!lnah•en hieToA-- sof et-11 siie aut' alle o_det' doch auf 

alle diejenigen Lä.-nd~r · a,ngeondet werden, bei denen die gleichen 

Vorauel!letzungen zutreffen - -dürfen nur etatffinden: 

a) hinsiehlich det' lf'at-en,welche Gegenstand eines Staate

zonopole sind oder sein werden; 

b)' aus "Rückei'ehten auf die Öffentliche Ste·hel!'heit. 

•) aus Gründen der Geeundhei te- und ~Tete'!'illävpolizei, 
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inab~sonde~e zur verhindet'Wlg der ver.breitung TOB Tiei-eeuehen und 

zum Schutz Toll Nutzpflanzen- gege11 Iaeekten und andeTe· Sehädl:1-ge; 

d) hinaichilieh ?affett, l!unition und Krier,mma1erial aller 

Ee besteht jedoch ·Eimrevs•ändnia dal"Übei-, daea auch wei

tere Rin- und Ausfuh~~e~bote pla~z~~eifen können,sofe~ne gie duYch 

li.l'fo-rde?"nisee der ei~enen V(rlkswi't"taohaft •i'hrend del' Nao}tkriegs

zeit bEdin~ eind. 

A:~tike l 7. 

Besti~1nten über-äen Poat-,Tele~~aphen• und ~•~nepyec~

diem,t werden in beeonde-ren Uebereinko:11J1en Tere :mbart werden

Artikel 8. 

Bezil~licli der "E-ieent-e.hrien anerkennen beide Teile die 

Fortdauer dee derzeit ~eltenden ~echtezu~tandefl• 

A:t-\1kel 9. 

Das gep.:enwärtite"· A.bkommen tt>itt sofort in Kraft.Ee er

liaoh't d-rei Monate nach erfolrter Jfü.ndit;tml;. 

A-E' t A G 1f • 

Um den ~renzgebieten jene :Krl~ichte gewähren, 

welche die F.edü~fnieBe des~täglichen erkehrem ertordern,eind die 

Tertragechlie~eenden Teilei:ibereingeko~fflen,wie folgt: 

1. I~ Verkeh~e nä~h dem 8aterre1ch1gchen Grenzbezirk ~ind 

•on allen ~infuhr~Öllen und de~ SteMpelpflicht fü~ Zollquittungen 

be!t'ei t: 

a) alle Ya~en•engen;für· welche die Geeamteuwme der einzah~-

benden ~ebühren weniger als 10 ~eller bet~ägi; 

b} lebende Pflanzen tsetzlinge,~enker Ton weinreben),n~tü -

liehe Whl8teine,Gipe; gewöhnliche Dach- und J!auerziegel {aueec~li~! 

lieh der Dachfalzziegel}gewb"hnlichee TÖpfergeechirr; 

c) -}{edika.~ente,welche Ton Medizinalper~onen (Aerzten,T1e~

irzten) in kle men uengen m.i tgefü~rt we?"d-en ocler aue det" Apotheke 

unter '-itgabe der Rezepte ausgefolgt werden. 
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2. ~erner wird 6ste~~e1ehieohe~eeite Befreiang Ton Ein

fuhrzöllen, eo'-fie f,:,eiei- Verkehr aus~e~ den Zoll8t-r.aee en m.ugeetanden: 

für Arbeit eTi eh ,für ·· A.ckel'bauwerkze 1.1ge e inechli e~eli eh der 

landwi r techaftlichen VaF.chinen,dann · für Gerätechaften und Effekten, 

welche Ton den an der Grenze wo:hnenden Landleuten zum Rehufe der 

Feldarbeit oder aue Anlaee Ton Heb ei:-~i edlungen' über die Zellinie 

eingefü.h rt we~den. 

~ebeneo !et den ~taateangehörigen I.iechtenet eine ,welche 

Grundetücke auf de• Ö!!terT"etchiecben Gebiete beeitten: wut ste~ aut 

d.ie selben zu• Behufe det" Peldarbei t begeben ,fij,- e1 a und für illre A:r

bei teleute geetatte~,den Tageebedarf an ahrungesitteln und Geträn

ken in ei_ner p-ro '.Per:,om -und·-Tag .ange111e11eenen Menge zollfrei über 

die G~en~e zu führen. 

3. ~egen ~erpflichtupgen der •1eder.auefuhr und unter Be

obachtung der ZollTo T8chritten,w.elche die beidereei tigen ~egie-rungl:ln 

1• geseinsamen EinTe~etändni8 -teetatellen werden, wird die zeitwei-
. . . . . 

lig Tolls tä.ndige zollfreie ·x1n- u.r;.d Auefuhr zugeetanden, für: Holz, 

Lohe (~~nde),oeleamen,Hanr;tein imd andere dergleichen landwirt

acha!tliche Erzeugnieee~werche zum Mahlen,Schneiden,Stampfen,Reiben 
:: . . ,. 

uaw. aue dem öaterreich11ch~.n Zo_llgebiete i~n da• I.iacktenate~n•che 

gebra:ellt und ge•ahlen ,geechnitte!} ,geetaapft',gerieben u11w. in dae 

er•te Te wie4er- zuriickgefü?t1:t we't'"den-. Deegleicb.en fü-r Hanf ~ur 'Er-
r 1 ; 

zeugung Ton Garn und Seilerwaren,Ton Wolle zur Er.zeugung Ton Garn 
. . : - : ,. ~ 

und Stoffen,filr ·stroa z:u• .Jt'l-ecbten,Yac'h• zu• 1leicben-,t~rn~t' für 

Rä.ute und "ll'elle zu• Sel"ben. 

~erne~ beeteht ~1nTeret&ndn1e,daa& der Verk~hr mit Garnen 

und Geweben zu■ Bea ticken geg e:i Yiederau1'!uhr 4er beeticlcte_:r:i Gewe

~e unter festzu~etzenden !~dingungen und Kontrolle wec&ae+•eitig 

o•ne Zollabgabe zugela■ een --- werden wir4..J)Eia8elbe gilt für Stickere ie_n 

die zua Auebe••et-n (tac:i8ttc ·ken) ; ein-un4 wie4erauegeführ-t werJlen-
... ~· i . 

In den 'Fällen unter 3 •wircl da• Gewicat urit er eutep-r-~che_n

der Berückzic•tigung dea verarceitung~echwundee !e~tzuhalten eein. 

-l- Die Te-rtragechliee•enc1en Teile werden aick über Jrase-
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regeln t Tere~ndigen,gegen dttren Beobachtung' - io gewieaen r.egenden, 

wo die• notwendig befunden ~· ,,1.rd. - solchen 11egenetänden ,welche il'l;, 

Oe•terreic• zollfrei eind, de~ 'G~enzübertrit~ außeer den Zoll~tr~•

•en Ton Fall zu Fall gestattet werden kann. 

5e Für den Per-aonenTerkehr werden ununterbrochen offen 

gell.alten: 

die St:ra:: !.'ierlziige ·~Feldkirch - TiBi ■ - Soltaanwald. ('?eiche

at;raeee) ,Nofele - Puggell,Toete:re - lfub-1tauren,:Fre11cl9.-ßche1lenberg. 

6~Fii~ den TTarieit~erkehr auf der Bahn~trecke Euchs-Yeld.

ki rclt und zurück geetat t,i 4~• fü re tlic 1t li !ehtenate in ach~ '6e~iorung 

4en öster-:'."eichisch.en Zoll--upd Y'inan.zwachangestell ten zu1!1. Z'iTecke <ie-r . . 

Zugsbegleitung und Zugskont~o ~ Je und der damit i~ Zusa~wenhange ste

henden DienstTerrichtungen freie Passage.Nicht ~nifo~mie~te der.arti

ge .l,ngestellte bedürfen ein~r ·Ausvreiskarte,zu deren Ausst~llung die 
. 

Finanzbezi rksd..h·ektdon , T-90 V-o ra -rl berg in peld.kirch die Tiauptzollä.11-

te:r Ruchs und Feld'k:irch · ermchtigen wird.. 

?. Die Zoll-und St~uerbear.ten je4es der Tertragschliessen

den re ile 'lferden sich geg~nsei \ig zu-r "{-·,rhind.erung Ton Zu/Y'iderharut.·

lungen 1veitgehendst unte't'stiitzen und Mitteilung zuko~•en la.ssen,dann 

Te~hindern,4ass Vorräte Ton waren,die als zur Einbringung in das Gs~ 

• 

biet ae s , and.e-ren Teiles 'be 3t illl•\ anzusehen siJlä ,ili äe,t Yä.he det" Gren -

~~ angehäuft una ohne genüg~nde Sicherung gegen den zu besorgenden 

Missbrauch ni ee.ergel.egt •ei-a.en~ 

ner Unterzeichnete beehrt sich ~eine Durchlaucht •~n Herrn 

fürstlich Liechtenste.insch~n qesand.ten zu-r Herstellung •"9s EinTer

etänd.niss9s •it aen Torstehen4en Abr.acbungen zu ersuchen,ih• eine der 

gegenwä~tigen Note entsp~echende ~egennote seh~ gefälligst zuko•~en 

lassen zu wollen und benützt- zugleich t!.iesen Ahlase,um C:,einer Du-rch

laucht •e• ~,rrn türstliob Liechtenstei~schen Gesandten aen Ausäruek 
-- ': . ~ 
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Seiner Hochwohlgeboren 

dem Herrn Staat~sekretär daa Aeußern der 

Republik Oest1erreich 

St'aatskanzler Dr.Cärl . R e n n e r 

W :t e n • 

Der Unt>e::. .. zeichnate beehrt sich a en Empf~ilg cler 

sehr geschä.tzt,e.n !fote vom 22.April 1920, z. 21. 605/10 z.n be

atätigen und Seiner flochwohlgeboren dem Herrn Staataselcre.:.. 
• I 

tär dea Aeußern dar Republik Oeaterreich, Staatskanzler. 

~. Carl Renner1 zur K'.enntnia zu br ingen, qa:ß die fürstlich 

Liecht ensteinische Regierung s i ch 1:!amit einverstanden er

klärt, ,..für den Handelsverkehr mit der Republik Oest,·erre ich 

d 1.e nachstehenden Abmachungen anzuwenden: 

Art 1 k e l l. 

ZWischen den vartirag&chließenden Teilen soll 

grundsätzlich vollständige Freiheit des Han4'els tmd Verkehres 

bestehen. 

A r t 1 k e l 2. 

Liechtenstein gibt die Züsicherung, während der

Dauer des gegenwärtigen 'tfebereinkommena Ein- unu AuagangsaB~ 

gaben gegenüber Oeaterreif;ll nicht einzuheben. 

Dagegen erklärt Oeaterreich, hinsichtlich dea 

13etrages, der Sichertmg und Erhebung der E1nga..'rlgs-unr-l Aus

gangsabgaben keinen dri t ten Staat günstiger ·~• ~iechtenst~1n 

zu behandeln. Jede einem dritten Staate in diesen Beziehun

gen eingeräumte Begünstigung fällt daher ao!ort und ohne 

we itere Gegenleistung auch Liechtenstein ztr. 
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Ausgenommen hieven sind jene Begünst, i gnn l}en, 

die österr>e>ichischerseits: 

1.) e.!bnem Hachbarlande zur- ~rl eicht erHn J]; rl.e s ~1e r

kehres für gewisse Grenzstrecken und für B.B vrohne r P.i.Y..2 :ü r..er-

Gebiet0steile eingeräUI!lt ·,verderr·; 

2.)': im Sinne aes Artikels 222 des Staatf:>ve :: .. t -..ra .r.;es 

von St.Germain vom 10.September 1919 Un pa_-r>n oder dem 

't'schechoslova.kischen Staat,e ein;:;eräu.mt werden. 

A r t i k e 1 3. 

Liecht,enst,ein sichey,t zu, den Verkeh!" nach 

Oesterreich r1it Waren nur auf St,rassenzügen zuz'.üassen, :iie 

zu öst·erreichischen Zollämtern führen unr't die Beförderung a\u' 

diesen Strassen nur i ~:nerhalb solcher Tageszeiten zu f! ,e

stat..ten, rlaß die Abfert'igung bei den österreichischen Zoll

ämtern irrne;rb:alh der. vorgesehenen Abfe:rt'igtm3sstnnden 

möglich ist-:-• . 

Art i k e 1 4. 

Zu!" Erleichterung des .gegen&e it igen V.erkeh!"es 

in ,ien Grenzbezirken sind unter den vertragschließen<len 

Teilen diej eni0en besonderen· B.estim.mun.gen vereinbart, welche 

sich in der Anlage verzeichnet finden. 

Artikel 5. 

'i.Ton Waren, die durch die Gebiete eines der ver

tragschließenden Teile aus oder nach Ge bieten des anderen; 

T.'eilea, , sei ea unmittelbar, sei es nach erfolgter Uinladtm.g 

o:.der Lageri:mg durchgeführt werden, dürfen Durchgangsabgahen 

nicht erhoben werden. 

A r t 1 k e 1 f3. 

Die vertragschließenden Teile ve:rpflicht.en 

sich, rien gegenseitigem Verkehr in keiner Weise durch Ein

fuhl'-, Ausfuhr- oder -Durchfuhrverbote zu hemmen. 

Ausnahmen hievon - sofern sie a~f alle oder 

doch auf alle diejenigen Länder a"'1.8ewenciet werden, bei nenen 

dJ.~ aleichen ~.ro ·muasetzunnen zut!'effen - dü!"fe:n :'"!.u.r ,;t,att ... _., 
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f1w1ent 

a) hinsichtlich der Waren, welche Gegenstand eL~es 

Staatsmonopols sind oder sein werden; 

b) aua RUckaichten auf die öffentliche Sich$rha1t; 

c) aua Gründen der Gesundhaita- und Vet~rinärpolizei, 

ihabe&onders zur Verhinderung der Verbreitung von Tierseu

ohen un~ zum Schutze von Nu~zpflanzen 8egen Insekten und ruid.e

re Schädlinge; 

d)" hinaichtlich Waffen, Munition und Krie.gsI!laterial 

aller Art. 

Es besteht jedoc~ Einverstilndnis darüber, daß 

auch weiter:e Ein-und ·Auatuhrverbote platzgre1fen ·k6nnen, so

ferne 111.'e durch Erfordernisse der eigenen_ Vcllcswirt:schaft 

während der Nachkriegszeit bedingt sind. 

Artikel 7. 

B9at~ungen über den Postr-, Telegraphen-1md Fern

sprechdienst werden 1n besonderen Uebereinkommen ve-einbart, 

werden. 

A r •t 1 k e l a. 

Rezüglich 4er Eisenbahnen anerkennen beide Teile 

die Fortdauer des derzeit geltenden Rechtazustandea. 

Art 1 k e 1 9. 

Da• gegenwärtige Abkommen tritt sofort 1n Kraft • . 

Es erlischt drei Monate nach erfolgter Kündigung. 

A n. · L A GE • 

Um den Grenzgebieten jene Erleichterungen ~u 

gewähren, welche die Bedürtniase de• täglichen Verkehres 

erforderng sind die verttragachl1eßemlen Teile überein

gekommen~ wie folgt, 

1.) Im Vs1„!cehre nach d.en öst'erreichische:n Grenz

bezirk sind von allen Eintu.b.rzöllen nnd der Ste.I!lpelpfl1chtt.. 

für-~Zollqu1ttu...~gen befreit ~ 
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a)alle Warenmengen, für welche die Gesamtau.mme 

der einzuhebenden Gebühren weniger als 10 Heller beträgt; 

b) lebende Pflanzen (Setzlinge, Senker von Wein

reben), natürliche Mtlhlste1ne, Gips; gewöhnliche nach- und 

·Mauerziegel:_ (ausschließlich der Dachfalzziegel), gewöhnli

ches Tapterge schirr; 

c) Medikamente, welche von Mediz-inalpersonen 

(Aerzten~ Tierärzten) in kleinen Mengen mitgeführt werden 

o:c!er aus der Apotheke tmter Mitgabe der Rezepte ausgefolgt 

werden. 

2.) Ferner wird österreichischerseits Befreiung von 

Einfuhrzöllen, sowie treier Verkehr außer den Zollstraßen 

zugestanden, 

für Arbeitsvieh, ~ür Ackerbauwerkzeuge einschließlich 

der landwirtschaftlichen Maschinen,- da~n für Gerätschaften 

und Effekten., welche von den an 4er ~ranze wohnenden Land

leuten zum Behufe der Feldarbeit;., oder aus Anlaß von U'e be~ 

siedlungen über die Zoll1n1e eingeführt. werden. 

tn>enso ist·. den Staatsangehörigen Liechtenst.e1ns. 

welche Grundstücke auf dem österreichischen GebieVe besitzen 

und sich aut dieselben zum Behufe der Feldarbeit l:>egeben,, 

für sie und tür +hre Arbeitsleute gestatttet., den Tagesbedarf 

an Nährtmgsmit~eln~ tmd Getränken in einer pro Person und Tag 

an.gemessenen Menge z-olltrei über die Granze zu führen. 

3.) Gegen· Verptlichttmgen der Wiederausfuhr und 

unter Beobachtung· der ZOllvorschriften, welche die beidez

seitigen Regierungen 1m gemeinsamen E1nverstiändn1s fest

stellen werden. wird die zeitweilig vollständige ~ollfreie 

Ein- und Ausfuhr zugestanden,, fürs Holz, Lohe (Rinde)), O·elsamen, 

Hänf, Lefit 1md andere derglei:chen landwirtschaft.liche Erzeug

nisse-, welchQ zum Mahlen, Schneiden, Stampfen, Reiben u.s.w. 

a«s dem öst$rreich1schen Zollgebiete 1n jas Liechtenst.e1nsche 
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gabracht. u„'14 g 0ma...'1len, ~esch._"11 tten, gestal'lpft, ßAI' i0b.an u. s. w. 

in <las erster•e wi ede1, 2uy,ück -3efü..11rt we.rden. !)es.r;leichen für 

Hanf zur E !"'Zcugung vo::i Ga_a:1 und Se ilerwar~n, vo~1 Woll~ zur . 

Er zeugung von Garn und St offen, für St,roh zum Flechtsn,Wachs 

zul'.1 Bleich~n, ferner für Häute und Fell~ zu~ Gerben. 

Fern~r b e steht EDlvarsttindnis, daß der ·Verkehr 

mit Garnen und G$Webenl zum Besticken g@ .gen Wiederausfuhr-· 

der best„ickt~:n Gewab$ n:1ter fast'zusetzenden Bedingtmgen und 

KontrollQn wechs~lseitig oh.."1.e Zollabgabe ~ugelassen werden 

wird. Dasselbe gilt für Stickereien, die zum Ausbessern 

Orachsticken) ein- 1.mn wieder ausgeführt werd9n. 

I n den Fällen unt9r 3 wird das Gewicht:unter 

entsprechender B~rücksichtig,mg des Ve1,arbeitungsschwundes 

f e s t:zuhal t en se in~. 

4.)" Die vertir-a,gschließendan T·eil11 W4Prden sich über 

Maß!'egeln verstän:1igen, gegen dertm Boobacht1.mg - in gewissen 

Gegenden, wo dies notwendig befun,:!en wird - solchen Gegenständen 

welc!le in 0este2,reich zollfrei sind, de!' GrenzU.bertritt. außer 

den ZOllstras sen von ?e.11 zu. Fall .gest,att et werden ka.n..n. 

5.) Fil:i:' cien P~rsone:nverkehr werdei n ununterbrochen 

offen,gehal ten.: 

nie Strassenzüge Feldkirch - Tisi.s - Schaanwald 

( Reie-'11.sstrasse), lfofels - Rnggel, To st'ers iiu.b - Hauren:,Fre--sch 

Sehellenberg. 

6.)' Für den Transitverkehr a." f der 3al"_..'1strecke 

Buchs - Felc\kirch unn znrüc~ g~stattet·_ die fürstlich liF>cht on

steins che Re~i B!"un.g den ös+jerra:ichische:n Z.011-und Finanzwach-

an~estellteni zum Zwecke der Z:ngsbegleitu ... "1.g und Zu.gskont!'olle · 

nn.i de:> damit im Zusa~tunenh.ang st.~h - n '~e::-i. :)1.enstver:richtun.gen 

rre ie Passage. L~icht uni1'or:nierte de:r-a.r t ige An5se stellte be dü~ 

ten. e L'l~r Ausweiskarte, zu deren Au s stell-..mg die ::,:.'L.'1anzbez1r::ts

f ir~ktion von Vorarlberg il1 Feldkirch die Ha.upilollämter 
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Buchs und Feldki~ch ermächtigen wird. 

7.) Die Z.oll- und Stenerbeamten jedes der vertrags

schließen:ien T'eile weirrien sich gegenseitig zur Verh:tnderung 

von Znwiderhandlun~en ·,veit8ehendtsu."'lterstützen und Mitteilung 

zukommen 1 assen, i ann verhindern, daß Vorräte von Waren, 

die als zur Einbrin,~ung· 1n das Gebiet-. des a.--ideren Teiles 

bestiI!lmt anzusehen sind, 1n der Hähe der Grenze angehäuft... 

und- ohne genügende . Sicherung gegen1 den zu b esorgenc'ien Miß

brauch; niedergelegt wer.den. 

Der Uhterzeicl'Lnete benützt' diesen Anlaß, Seiner 

Hochwohlgeboren dem Herrn Staatssekretär deo Aeußerni der 

Irepu.blik Oesterreich, Staatska.11.zler- Dr.Car-1 Renner, neaer-

11·ch den Ausdruck seiner au.sgez~ichnetst·en Hochachtung zu: 

versichern. 

W11'n, anr 22.Ap:?"11 1920·. 

De!' fürstlich Liechtensteinsche Gesandte: 

Liechtenstein ~.p. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

---------------------

Die wirt schaftl1chen Bezieh1mgen der :t'rüheren 

Monarchie zum Fürstentum Liechtenstein- beruhten auf dem Zoll

nnd St,euervere1nsve!~trage vom 3.XII.1876 (R.G.Bl.Nr„143)), der 

die 1m Jahre 1852 begründet'e Zolluni:.on weiterfülirte.Liechten

stein: übe:z.'nahm danach das österreichis<"l:.e System der Zölle, 

Lonopole und Verzehru.ngssteuern und trat in die Hanrtelsver

t"Täge der Monarchie ein. Ilie Zbll verwal t 1mg, der Z:Ollt1ienst

wurde von O:esterraich besorgt. Hit dem Zerfall der Monarchi'..e 

verlo_r der- Vertrag seine rechtliche Wirks-enke1t, er bli.eb aber 

vorer,st tatsächlich auch noch weiter in S-elttmg. Die liechten

steinsche Reg ierung hat diesenV8rtrag - auf Gri__md eines ei..-r1-

sti.mmig gefaßten Rescr.J.usses des La..Y1dtages - aI!l. l2.VIII.lll9 

auch formelr .gekünd i gt. Daraufhin wurde unsererseits mit l.Okto

ber 1919 >:segenüber Liechtenstein die Zollg renze aufge:richt„et 

un::t ,iamit das alte Yert-ragsverhältn1s tatsäd1lich gelöst. .. 

Zilr Neuregelung der wechselsei~~gen Händels-und Ver-

keh'rsbezieh1mgen wurd en noch ün Jahre 1919 V.erh~dl~1.ngen ein-· 

g e~~~tet, die 1m Wege eines Notenwechsels zum Abschluß des vÖ:r

lis.gen:lan Abl{om.mens führten„ 

!)as Abkotll!!len vereinbart f!ie grundsätzliche Hanciels

und Verkehrsfreiheit ( Art. l ) ; die Erlassung von Einfuhr

Ausfü hr - cd er Dnrchfu.hrverboten darf nur stattf'inden füI!"' 

Monopol.ge1senst·ände , ans Gründen der öffentlichen Sicherheit:--, 

der Gestmdheits- lmd Vet-..erinärp olizei ,md für Kriegs□aterial 

( Art. 6 ) • Diese Ausnah.l!lebestim.m1.,.nge~--i si..."'1:d die · üblichen. 

,.Et Rticksicht au f die g egenwär-tigen Verl{eh!°'sbescrfrämnmgen 

der 'CT"ebergangszeit wurde ferner vereinbart, daß auch weitere, 

Ein- tmd ft.u sf'•.:u:i_-r-verbote erlassen werden köri..nerr, sof erne sie 

d urch Erfordernis ter ei;:;;enen Völ!{swirtschatt wäli.J>end der 

Nachkrieg szeit bed:..ngt sind. 

In Anseh1.nJ_?, 4er _Tolle sichert Oestte~l"'eich die Meist

begünst1gun.g zu mit Ausnahme jener Zollbegünstigungen, die 
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drit,ten Staaten für gewisse Grenzstreclren und für aewohner 

einzelner Gebietsteile zugesta~den we-rden, sowie mit Ausnahm& 

jener Vo::nzugszölle, die im Sinne des Art. 222 des Friedensv.er

t.??a.ges der Czechoslovakei oder trngarn eingeräumt würden. 

Dagegen gewährt 1.ms Liechtenstein ·He Zollfreiheit in der Ein

unii An s:fuhr ( Art. 2)\ 

Für die !)urchf ilir wird .Ab~aberr:freiheit vereinbart 

( Art. 5) • . 

In Art. 3 sichert Liec~tenstein zu, den War9nvarkehr 

nach Oest:-erreich ~ur auf Zoll strassen· rmd nur innerhalb einer' 

'fa_geszeit z1.: ge s +..,atten, ci:..e tiie Abfertignne während der 

Amtsstunden ermöglicht. 

Vön :'lichtigkeit sind auch die Bestimmungen, die im 

Interesse der ~öe.,lichsten Erleichterung des Grenzverkehres 

getroffen ~urden ( Art.4 und Anlage); sie betreffen qie Zoll

freiheit .!Ur gewi sse Warengruppen (z.B. Ziegel, Töpter.geschirr; , 

Medikamente, Arbeitsvieh,- gerät:.), den Veredlu..?1.gsverkehr 1arun

t·er.."' .insbes. •ien Sticl:ereiverker..r, ununterbrochene Offa~.chal

t„u.."lg .gewisser Strasserrzüge für den Personenverkehr, Beglei

tung des BaJ:ntransit Richs - Feldl{i:!""Ch ,~u. rch ö·stierr. Zoll-

und Finanzwachangestelltfe, .gegenseitiRe Uht erstüt z1mg zur ·Re

kämpfu..Tlg des Schleichhan1els. Die getroffenerr Vereinbartmgen' 

halten sich 1I!l Rarunen der üblichen Bestllll!lun~en. 

Im A!"'t. 7 ist r!er Abschluß von Vereinbarungen 

übe~ den Post-, Telegraphen - lk~d PernsurechQienst, vorgesehen; 

d .:..ese Vere.:.nbarun,ge~ s _ind L'l der Zwi sc!1.enze1t b9re ::.t s erfolgt. 

Bezüglich d r 'T<'.isenbahnen wird ~ie ~c::::-tda:. .. er· des be

stehenden R9chtszusta71des an-9rkan.nt ( Art. 8 )" •. 

Das Abko:n.m.e~ ist nicht befristet, es tritt drei 

?,'')~ate nach Kündigung au"1er Kraft. (Art. 9). 
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Hit dem Ausscheiden L1echtenste1ns ans dem öst:.er

reich1sch·en Wirtschaft.sgebiet erfuhren di e alten en f.!,em wirt

scha!tlich~n Reziehungeni ihre Lösung. lTnter r'ien ,geänderten 

Verhältnissen 41e wichtigsten Han,iels- und Verkehrsoedü:rt

nisse beider Vertragsteile sicherzustellen, ist das Ziel des 

vorliegenden Abkommens. 
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Infötm_atioh ·fttr '1en ·Ministerrat 

r . 

' 

,. 
. ' 

Die konst i tu ie re.!]:de -- N ati , nal vers ammlung 
~ I - - ~ .~ -. • 

,l. 

hat mit Beschluss 

. . ut m 8 „Juni · i.J die He gie rung auf ge f trde rt, eine Ge se t zvH.rla~e 

einzubringeb,durch die das' AnsteJlungsverbältnis :der invaliden . . . 
~ 

s ·t~atsang. stellten,he'zw;Bundesangest8llten -~ie:xax ·bei de 'r bever- -
.,.·-~ ·: ! j • 

stehenden Ref erm de ·s Dienstwes3ns si~her g3stAllt ;ird-' . ~- ! 

Zur Durchführung die-s;•s Beschlusses'· trat ·a a·s damalige . ,' 
,, ' 

~ St aals air,t fii.r soziale Ve rn'al tung an das Staat saJnt für Finanzen 

. ·heran,welches dil . St,aat'skanzlei ~1,st 'nit !-Tote v, ip. 18„0kt t ber 

1920.' Z 120026/13 wissen liess,dass die Fü,hrung da~ _Angelegenheit 

i 

dem Staatsainte· für soziale Ver0waltung zukomme„Gleichzeit~g 

wurde -. das Staatsan:t für s t riale V8 rwaltuLg vom Staafs.amte ·für ' -· . ,,- ~ 

Fi:panzen . um die Ueberreittlung ausgearbeite.ter Vorschl~ge er .... , 

sucht~ 

Das Bundasm~n isterium für s • ziale Verwaltung hat 

ainen Geset'zentwurf ausgearbeitet,welcher im wesentlichen eine 

begi!.nstigte Anra~hnung der Kriagsdiasst~e~t und einen a,nge ... · 
~.CA t ,t 

messenen Sehutz 1m Falle eines ~bbauesde r Beamtenschaft ent ... 

hält 
'!,. - ,,. • 

Da die ,ßeui:lruhig~ng unter den i,nvali..olen Bundesangestell.,. 
"" 

ten mittlerweile beim Invalidenamte Wien bis zu einer Str~ik~ 

ans_age führte,musste \tom. Bundasminister ·fü~ soziale Verv:alr:- .. 

tung, t bzwar ,, die endgiltige ZustirrD:cung des Finanzminist':lriums 
' 

noch ausständig war,dia '-'usage ert;Ji lt wardan,class ü~ar den .. 
Entwurf der unter· Bedachtnahme auf .das staa.tsfin'ar.ziel-le ., . . . . . . . . 

- Inter'esse in -einigen Punkten Abschwächungen erfuhr,nech im . 
t 

Laufe des i9.d~M in Verhandlungen eingetreten wrden wird. •' 
. . 

Angesichts der ·geschilderti,n Sachlaga behält sich· del'' 

desminists:r für _soziale Verwaltung vor,usni Ministerr-at in 

seiner nächsten Sitzung eine 3nts_f;r·achende G~setzv t rlaga zu 

unter·hreiten„ 
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